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jener pessimistischen Anschauung entwöhnt, welche das Uebel 

schlechtweg für unheilbar erklärt. Denn - so mangelhaft auch 

sonst die Beweise sind, welche man heutzutage auf armenstatisti

sche Erhebungen zu gründen vermag - das leuchtet doch aus 

einer jeden Zusammenstellung der Resultate solcher Erhebungen 

hervor, dass wir, auch da, wo die Gesetzgebung auf unrichtige 

Bahnen gerathen ist, Kraft der gesammten wirthschaftlichen Kul

turentwickelung, des Uebels allmälig im Grossen und Ganzen mehr 

und mehr Herr werden. 

Einer äusseren Veranlassung - so deutete ich an - ver

dankt die nachfolgende Arbeit ihre Entstehung. Der Kongress 

deutscher Volkswirtbc fasste in seiner vorjährigen Versammlung 

den Beschluss, die das Armenwesen und die Armengesetzgebung 

betreffenden Fragen bei seiner nächsten - der diesjährigen -

Zusammenkunft zu erörtern. Es schien dem Herausgeber unerläss

lich, dass diese wichtigen und von . vielen Seiten mit Spannung 

erwarteten Verhandlungen einer in ihrem ~nsehen mehr und mehr 

befestigten Körperschaft rechtzeitig vorbereitet, und dass sie unter

stützt werden durch eine möglichst weitgreifende, die vorzugs

weise wichtigen Momente klar und prägnant zur Erscheinung 

bringende Darstellung thatsächlich bestehender Zustände. 

Diese Aufgabe aber konnte, weit umfassend wie sie gestellt 

war, innerhalb der kurzen Frist von etwa einem halben Jahre 

durch einen Einzelnen, selbst wenn er ihr seine ganze Kraft hätte 

widmen können, kaum gelöst werden. Ihre Lösung forderte eine 

Theilung der Arbeit. 

Die Arbeitstheilung, welcher es hier.gelang, ein solches Werk 

in verhältnissmässig sehr kurzer Zeit zu bewältigen, hat dem 

letzteren ihre Spuren unverkennbar aufgeprägt. Eine unbefan

gene ßeurtheilung wird zu dem Schlusse kommen, dass, wenn der 

persönlichen Theilung in die Aufgaben das Gebiet der Anwendung 

auch sorgfältiger beschränkt werden muss, wo es sich um wissen-
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Arbeit batheiligt haben. Ich statte ihnen, und unter ihnen na

mentlich auch denjenigen Behörden, welche das Werk durch ge

fällige Auskunftsartheilung und Materiallieferung freundlich ge

fOrdert haben, an dieser Stelle meinen verbindlichsten Dank ab. 

Karlsruhe, im Juli 1869. 

Der Herausgeber. 
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Einleitung. 
Vom Herausgeber. 

I. Historischer Rückblick. 

Eine tief eingehende Schilderung der in verschiedenen Epoche!l 
der Weltgeschichte in den Mittelpunkten der Kultur herrschenden 
Anschauungen über Armenwesen und Armenpflege liegt ausserhalb 
der Aufgabe dieses Werkes. Insbesondere von einer Schilderung 
solcher in früheren Epochen herrscliend gewesener Auffassungen, 
mit denen die heute geltenden in keinem erkennbaren inneren Zu
sammenhang stehen, muss hier, aus naheliegenden Gründen, abge
sehen werden. · Die der Theokratie entsprechende kommunistische 
Zwangsarmen pflege, für welche der Ta Im u d die scharf und folge
richtig ausgebildete Schablone giebt; die schon zwischen Zwang 
und Freiwilligkeit unterscheidende, in ihren Forderungen mehr 
das Seelenbeil der Geber, als die Abhülfe der Noth der Empfänger, 
in's Auge fassende, die Armenpflege als ein, theils obligatorisches, 
theils fakultatives, Heilsmittel auffassende Lehre des Koran; die 
Staatsarmenpfiege, welche in Athen nach dem peloponnesischen 
Kriege an Stelle der früher ausschliesslich gesetzlichen Familien
armenpfiege herrschend geworden war ; der Mangel jeder Armen
gesetzgebung im alten Rom ; das dann unter den ersten Kaisern 
aufkommende Largitionen- System mit gesetzlicher Beschränkung 
der Zahl der Empfänger; die in der späteren Kaiserzeit aus kai
serlichen Stiftungen gewährten AHmentationen und die zünftigen 
Armenanstalten dieser Zeit - dies Alles bietet reichhaltigen und 
fruchtbaren Stoff für die kulturhistorische Forschung. Aber was 
wir aus den Ergebnissen dieser Forschung, auch wenn sie ein rei
cheres Detail, als bis jetzt sichtbar ist, unseren Blick enthüllen, 
werdeh lernen können, ist schwerlich nach irgend einer Richtung 
hin verwerthbar für die praktische Lösung der Aufgaben unserer 
Zeit. Weit besser verwerthbar für diesen Zweck ist die Unter
suchung des Bodens, in welchem die Wurzeln unserer Anschauungen 
und Institutionen noch deutlich erkennbar sind. Aber auch, was 
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leicht nicht ganz korrekt sein, die Geschichte der noch heuoo in 
Europa einflussreichen Anschauungen, wenn man sie bis auf die 
Wurzel verfolgen will, mit dem ersten Aufkommen des Christan
tbums zu beginnen. Denn ein unverkennbar talmudistisches Ele
ment steckt in jenen christlichen Lehren, welche die Armuth als 
solche, gleichviel, aus welchen Ursachen sie entsprungen, mit einer 
Art von Heiligenschein umgeben und mit einem Freibriefe aus
statten. Nur dass der Talmud das Almosen als ein Mittel zur 
Wiederherstellung der gestörten göttlichen Ordnung in der Ver
theilung des dem ganzen auserwählten Volke gehörigen Eigenthums 
unter die einzelnen zeitigen Nutzniesser auffasste, während das 
Christenthum das Almosengeben ohne Wahl als Bethätigung der 
Nächstenliebe, die zu üben sei ohne Ansehen der Person - wie 
auch Gott seine Sonne aufgehen lasse über Gute und Böse - an- · 
befahl. - Nur dass der Talmud, als zugleich bürgerliches und Re
ligionsgesetz, dem Armen ein gutes Recht auf die "Ackerecke," 
auf die Nachlese, auf den Zehent, auf das Wauderalmosen verlieh, 
während das Christenthum das Almosengeben zur religiösen Pflicht, 
zur Gewissenssache machte. 

Es lässt sich mit Bestimmtheit annehmen, dass die Gebote 
der Schrift in den ersten Christengemeinden, und auch in den spä
teren da und so lange als diese ernsten Verfolgungen ausgesetzt 
waren, meist in ächt apostolischem Geiste und mit gutem Erfolge 
geübt worden sind. Die allgemeine N oth und die Gemeinschaft des 
ängstlich behüteten Bekenntnisses mussten einen starken Gemein
geist erzeugen. Die Rücksicht auf den Empfänger musste für die 
Wahl und die Grösse der Gabe maasgebend sein; denn bei der 
Nähe der Berührung ward der Fluch einer dem Bedürfnisse in 
Grösse und Art nicht entsprechenden Gabe alsbald augenscheinlich. 
Das Almosen wird in jenen kleinen innigen Gemeinschaften den 
Geber und den Empfänger gehoben haben. Aber, als der Druck 
allmälig verschwand - und vergleichsweise rasch schwang sich ja 
das Christenthum zu einer weltbeherrschenden Macht empor -, 
als statt des Geistes des Evangeliums das Dogma das Schiboleth 
der gewaltsam sich ausbreitenden Herrschaft wurde, als sich die 
Zahl der Bekenner stärker zu mehren begann in Folge gewalt
samer Bekehrung, wie kraft innerer Sinneswandlung, als sich an 
das von dem Mittelpunkte Rom aus gewebte hierarchische Netz 
Masche um Masche anfügte: da ward bald, wie mit so vielen anderen, 
so auch mit den der Armen gedenkenden Lehren des Evangeliums 
schnöder Missbrauch getrieben. Enthielten sie doch, strikte inter
pretirt, in sich selbst eine starke Versuchung zum Missbrauch. 
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Worte, wie: "was ihr dem Geringsten unter euch thut, habt ihr 
mir gethan" '!lnd "es ist leichter, dass ein Kamee! durch ein Na
delöhr . gehe, denn dass ein Reicher in's Reich Gottes komme," 
waren ja leicht zu verkehren in Gebote, an deren blos äusserliche 
Erfüllung sich V erheissungen knüpfen liessen. Es war bequem für 
die Reichen, zur Sühne und zur Erwerbung der Gottgefälligkeit 
Almosen zu spenden, sei es wem, sei es wie, und es war ein mäch
tiges Zuchtmittel in der Hand der Hierarchie, Almosen aufzuer
legen. Ja die Verbreitung der Anschauung, dass, wu.s den Or
ganen der Kirchengewalt gegeben werde, damit sie es den Armen 
zuwenden können, ein gottwohlgefälliges Opfer sei, war ebenso 
leicht wie wirksam. Die nach Herrschaf~ strebende Kirche konnte 
ihre Herrschaft nicht besser befestigen, als indem sie die Mittel 
zur Verfügung über Tausende, die von ihren Almosen abhängig 
wurden, an sich brachte. 

Als sich die christliche Armenpflege nach Form und Inhalt 
jener im Islam herrschenden Auffassung näherte, derzufolge das 
Almosen an sich ein gottwohlgefalliges Werk ist, und, als die 
Kirche diese lukrative VermitteJung zwischen Geber und Ernpfauger 
übernahm, da ward auch jene unheilvolle Bahn der Armenpflege 
eröffnet, auf welcher fortschreitend sie W obistand in Elend und 
Elend in zwiefaches Elend wandelte. 

Da kam es denn bisweilen, dass die von blindem Glaubens
eifer oder bequemer Scheinheiligkeit, wie reichlich auch immer 
gespendeten, die im Beichtstuhle oder auf dem Todtenbette erpress
ten Mittel doch nicht zureichten, um den immer weiter sich öffnen
den Schlund zu füllen. Das Consilium Turonanse vom Jahre 567 
zeigt uns, wie sich in solchem Falle z. B. im fränkischen 
Reiche die Kirche zu helfen wusste, welche dort erst den dritten, 
dann den vierten Theil ihrer Zehnteinnahmen den Armen spendete, 
die ihr zufliessenden Almosen und die Erträge der in ihrer V er
waltung befindlichen Stiftungen zu gleichem Zwecke verwandte, 
die gesammte Priesterschaft zu eifriger Armenfürsorge anhielt, und 
doch mit diesen immer steigenden Mitteln den in stärkerem V er
hältniss wachsenden Ansprüchen nicht genügen ~onnte. Sie strengte 
auch noch ihre weltliche Gewalt an. Denn ein Beschluss jenes 
Konzils befiehlt: "ut unaquaeque c i v it a s pauperes et egenos ali
mentis congruentibus pascat secund um vires, et tarn vicini pres
byteri, quam cives unusquisque suum nutriat." 

In eben diesem fränkischen Reiche freilich tritt verhältniss
mässig frühe neben die von der Kirche kraft ihrer geistlichen und 
weltlichen Machtmittel geübte oder angeordnete Armenpflege auch 
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eine theils staatsgesetzlich gebotene, theils gewohnheitsrechtlich 
erwachsene bürgerliche. Das Oapitulare ad Niumagam a. 806. 

· C. IX. (Pertz Ieges I. 144) befiehlt den Unterthanen, dem Bettel 
durch angemessene Verpflegung der Bettler zu steuern. Die Comites, 
die Ministerialen hatten von Amtswegen eine Art Armenpflege je 
in ihrem Kompetenzkreise zu üben. Die Senioren der Gefolgscharten 
pflegten sich zuerst vertragsmässig zu verpflichten, für ihre Leute 
im Nothfalle einzustehen; späterhin ward dies gesetzlich für's ganze 
Reich angeordnet (Capitulare de a. 850. Cap. V.: "unusquisque 
honoratus noster se suosque ex suo pascat·" Pertz leg. I. p. 406.) 
Nachmals wurden auch alle Grundherren verpflichtet, ihre Hörigen 
im Verarmungsfalle zu verpflegen. Endlich ward in den Gilden 
schon frühzeitig die Armenunterstützung ausgebildet, und so zwar, 
dass theils d!e Genossen und ihre Angehörigen unter sich unter
stützungsberechtigt und beitragspflichtig waren, theils auch über 
den Kreis der Gilde hinaus gewisse regelmässige oder gelegent
liche Gaben gespendet wurden. 

Auch in England lag, nach der Vereinigung der sieben Kö
nigreiche, Jahrhunderte lang die Armenpflege wesentlich in der Hand 
der Kirche. Aber bezeichnender Weise .hatte sie hier diese V erpflich
tung nicht von sich aus übernommen. Zur Zeit der angelsächsi
schen Herrschaft war es die weltliche Macht, welche dem Bischof 
die Fürsorge für die Armen zur Pflicht machte. Der Bischof solle, 
so befahl König Egbert im J. 827, den Armen und Schwachen, 
die sich durch ihrer Hände Arbeit nicht erhalten können, (die erste 
bekannte Begrenzung der Empfangsberechtigten in der christlichen 
Zeit!)'Lebensunterhalt und Kleidung gewähren soweit es die Mit
tel gestatten. Verwandte im fränkischen Reiche die Kirche aus 
eigener Entschliessung einen Theil der kirchlichen Zehnten zur 
Armenpflege, so ward in England (Gesetz VI. a. 1014 König 
Aethelreds) solche Spende dem Bischof durch die weltliche Macht 
geboten. Daneben freilich war auch hier die Kirche die freiwillige 
V ermittlerin zwischen Gebern und Empfängern, die allezeit bereite 
Almosenspenderin, die . zu Armenstiftungen anregende Kraft und 
die Verwalterm d~s gestifteten Guts. 

Und so in allen übrigen christlichen Staaten des Mittelalters 
- mit einer einzigen, bemerkenswerthen and schon oben · ange
deuteten, Ausnahme. In den Grougans, dem ehrw\irdigen Rechts
buche lsland~, findet sich ein fest und deutlich ausgeprägtes System 
der Armenpflege, welches durch die Annahme des Christenthums 
nicht erschüttert wurde, und in seinen Grundzügen auch in No r
wegen und Schweden Eingang fand. Hiernach ist jede kirch-
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auch hier war es die Sicherheitspolizei, von deren Gewaltmitteln 
man Alles erwartete. Nirgends ' natürlich beschränkte man sich 
auf die Unterdrückung des Bettels; man suchte gleichzeitig die 
arbeitsfähigen Armen zur Arbeit zu zwingen; den arbeitsunfähigen 
ward das Betteln weiter gestattet, oder es ward in mehr oder min
der eingebender, mehr oder minder zweckmll.ssiger Weise für ihre 
Unterbringung gesorgt. Aber charakteristisch für dieses, hier 
schneller, dort langsamer durchlaufene, in Dl;anchen europäischen 
Staaten noch heute kaum überwundene, Stadium der Armengesetz
gebung ist die Fülle von Maasreg~lu...mit rein.. repressiver Tendenz. ~-

Immer abgesehen ·· von dem eigenthümlichen V er laufe, den die 
Dinge in den skandinavischen Staaten genommen, mischen sieh 
am frühesten Spuren der einem späteren Stadium angehörigen An
s~hauung in die englische Gesetzgebung. Lange vor den Zeiten 
.Elisabeths spielte in dieser Gesetzgebung die Heimath als Unter
stützungswohnsitz ihre Rolle. Aber der Arme ward an seine Hei
math gebunden, und hier zu landwirthschaftlicher Arbeit, um 
niedrige, durch einen Tarif geo~dnete, Löhne, gezwungen. Schon 
ein Statut Richards li. von 1388 untersch.eidet zwischen Arbeits
fähigen und Arbeitsunt'ähigen. Die letzteren dürfen, aber nur in 
räumlich beschränktem Kreise, betteln; die ersteren müssen, aber 
ebenfalls beschränkt auf das Kirchspiel ihrer Heimatb, arbeiten. 
Anderthalb Jahrhundert später- Statut 27 Heinrichs VIII. 1536. 
- sehen wir schon die Pflege der arbeitsunfähigen Armen im 
Kirchspiel organisiren:; das Statut verbietet die unmittelbaren Al
mosen und errichtet Kirchspielskassen · unter der Verwaltung der 
Kirchenairl'seher .. Ueberschüsse dieser ~assen fliessen anderen dürf
tigen Kirchspielen des Hunderts zu; wo die Kirchspielskasse nicht 
ausreicht, wird der arbeitsunfähige Arme durch friedensrichter
liebes Zeugniss zum Bettel legitimirt. 

Die Spenden in die Kirchspielskasse sind noch freiwillig. Aber 
das steigende Bedürfniss führt el'$t zu gelinden, dann zu strengeren 
Zwangsmitteln, endlich unter ElisabetlJ. - 1572 - zur Einführung 
der örtlichen Armensteuer. Dieser Zwang ist nicht die Konsequenz 
eines Mangels an Mitteln zum Unterhalt der Arbeitsunfähigen, 
sondern eine Folge des Umstandes, dass man gegen Arbeitsfähige 
nur mit Repressivmaasregeln vorschritt, so ihre Zahl nicht bewältigen 
konnte, und die Kirchspielskasse auch zu ihren Gunsten mit an
strengen musste. Es galt, die Zahl der arbeitsfähigen Armen zu 
mindern. Man versuchte zu diesem Zwecke alle Mittel der ,Er
mahnung und der ,strafe. Brandmarken, Sklaverei, ja die Todes
strafe wurde Arbeitsscheuen gegenüber angewandt. Endlich im ' 
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Jahre 1601 durch die berühmte Akte Elisabeths ward den Kirch
spielen die Beschäftigung der arbeitsfähigen Armen zur Pflicht 
gemacht. - Viel früher, als anderwärts, ward in England, vielleicht, 
weil die Willkühr der kirchlichen Armenpflege hier früher gezügelt 
ward, das dritte Stadium, dasjenige, wo die Armenpßege systematisch 
geregelt, und Sache der bürgerlichen Gesellschaft ist, erreicht. 

Weiche Entwickelung die Gesetzgebung von diesem Punkte 
ab genommen, welche, keineswegs befriedigenden, Erfolge ihre ver
schiedenen, auf der Grundlage der V erpfl.ichtung der Kirchspiele 
zur Unterhaltung auch der arbeitsfähigen Armen, ruhenden Akte 
erlebt haben; darüber finden die Leser in der Spezialdarstellung 
das Nähere. 

Auch in Frankreich tritt die Gesetzgebung der in Folge 
der kirchlichen Ueberschwenglichkeiten zur Landplage gesteigerten 
Armuth zunächst nur mit Bettelverboten und Bestrafung des Bettels 
- die Strafe der ·Verbannung spielt hier eine wichtige Rolle -
entgegen. Allerdings wird auch hier schon frühe zwischen arbeits
fähigen und arbeitsunfähigen Ar.men unterschieden (1350 Verbot 
des Almosengebens an Arbeitsfähige); aber, so lange man den 
letzteren das Betteln gestattet, den ersteren nichts als Bettelver
bote entgegenzusetzen hat, ist die Unterscheidung werthlos, zumal 
bei dem wachsenden Umfang der kirchlichen Mittel, aus denen 
kritiklos gespendet wird, und bei völligem Mangel der Kontrole 
dieser kirchlichen Leistungen. Allerdings wird auch hier schon 
frühe (1536 Franz 1.) die Unterstützungspflicht der Arbeitsun
fähigen den Gemeinden überwiesen. Aber das ist nur ein Noth
behelf gegenüber dem durch die Freigebigkeit der Kirche mehr 
und mehr gesteigerten Bedürfniss. Und den grössten Werth, die 
durchgreüendste Wirksamkeit maas man doch immer noch den 
gewaltsamen V ersuchen zur Unterdrückung des Bettels bei; Alles, 
was stückweise nebenher zur Organisation der Armenpflege geschah, 
geschah im Geiüble der Resignation. Die Ordonnanz von Moulin 
- 1561 - ermächtigt die Gemeinden zur Erhebung von Armen
steuern; aber auch mit diesen Mitteln kann das wachsende Uebel 
nicht bewältigt werden. Immer auf's Neue be'darf es repressiv
polizeilicher Maasregeln. Die förmliche und grundsätzliche Orga
nisation des Armenwesens - drittes. Stadium, - die in England 
schon vom Anfange des 17. Jahrhunderts, eigentlich aus der zweiten 
Hälfte des 16. datirt, erfolgt in Frankreich erst in der zweiten 
Hälfte des 17. Jahrhunderts durch Ordonnanz Ludwigs _XIV. v. J. 
1662. Die schon früher zum Grundsatz erhobene Unterstützungs
pflicht der Gemeinde wird bestätigt; die Haltung von Armen-

-·- - -. ::::-.-:-~ 
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Iisten angeordnet; es wird geschieden zwischen Solchen, die im 
Hause und Solchen, die im Hospiz oder Hospitale unterhalten wer
den müssen. Die Mittel zur Bestreitung der Kosten der Armen
pflege dürfen nöthigenfalls durch lokale Armensteuern . aufgebracht 
werden. Die Strafen gegen den Bettel werden aufs Neue einge
schärft, das, bekanntlich überall unhaltbare, V erbot des Almosen
gebans hinzugefügt; für die Bettler besondere Asyle errichtet. 

Der Staat hatte sich mit Repressiv- und Präventiv-Mitteln 
der Aufgabe bemächtigt. Weiche Erfolge den ersten und den 
späteren Versuchen zur Lösung dieser Aufgabe zu Theil wurden 
- darüber giebt die Spezialdarstellung für Frankreich, zum Thei1 
auch die für Belgien, näheren Aufschluss. 

Später, als in England und Frankreich, nämlich erst im vori
gen Jahrhundert, kam man in den meisten deutschen Staaten 
zu einer grundsätzUchen Regelung des Armenwesens. Länger; als 
anderwärts, währte hier das Stadium lediglich repressiv-polizei
lichen Einschreitens. 

Wie im fränkischen Reiche, lag auch hier beinahe das ganze 
Mittelalter hindurch die Armenpflege in der Hand der Kirche, 
der Comites und der Ministerialen, so lange diese bestanden, der 
Grundherren (gegenüber den Hörigen), der Gilden. Aber viel 
länger, als dort, dauerte hier die völlig ungeregelte Unterstützung 
fort; länger, als dort und anderwärts, beschränkte sich hier die 
Gesetzgebung auf Verbote des Bettels. Die Reichsgesetzgebung 
leistete in diesem Punkte besonders viel. Es sei nur an einige 
der bekanntesten dieser Verbote erinnert, so an das im Abschied des 
Reichstags zu Lindau vom Jahre 1497, wo die Befugniss zm;n 
Betteln an gewisse Bedingungen geknüpft wird, so an das in Ar
tikel 39 der Peinl. Ger.-Ordn. Kaiser Karls V. - 1532 -, wo 
den Obrigkeiten aufgegeben wird, auf die "betler und landferer 
fleissig aufsehens zu haben," ferner an das in Titel 27 ("von Bett
lern und Müssiggängern ") der Reichspolizeiordnung v. J. 1577, 
wo auch schon von der Verpflichtung der Gemeinden zur Erhal
tung ihrer Armen und von ihrer ßefugniss, die fremden zu ent
fernen, von der guten Fürsorge für etwa vorhandene "S pitäl" etc. 
die Rede ist; endlich an das kaiserl. Patent vom 16. Aug. 1731, 
wo den wandernden Gesellen das Betteln vor den Thüren unter
sagt ist. Die Landesgesetze Hessen es natürlich an Bettelverboten 
und Strafbestimmungen gegen den Bettel ebensowenig fehlen. Eine 
besondere Virtuosität entwickelte die Polizei im Verbringen frem
der - auch wohl einheimischer - Bettler über die Landesgrenze, 
was bei der durchschnittlichen Kleinheit der Territorien übrigens 

Bmmloghaoe , Armeopftege. 2 
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ebenso wenig schwierig, als wirksam war. Eine Blick in jede 
quellenmässige Darstellung der wirthschaftlichen Zustände Deutsch
lands im vorigen Jahrhundert belehrt uns, dass diese repressive Viel
geschäftigkeit des Uebels auch in so später Zeit nie und nirgends 
Herr geworden ist. "Bis in das letzte Drittheil des Jahrhunderts hinein, 
ja zum Theil bis nahe an dessen äusserste Grenze" - berichtet 
K. Biedermann*) - "bietet die schamloseste und ausgebreitetste 
Bettelei sowohl den strengsten obrigkeitlichen Verboten, als den 
wohlmeinendsten Anstrengungen der Gemeinden und der Privaten 
Trotz." Ganz allmälig zwingt die Noth hie und da zu einer grund
sätzlichen und systematischen Behandlung des Armenwesens, wo
bei die Verpflichtung zur Armenunterstützung geregelt, die Unter
scheidung zwischen arbeitsfähigen und arbeitsunfähigen Armen 
und die verschiedenartige Behandlung dieser verschiedenen Gat
tungen geordnet, wegen der Aufbringung der Kosten das Nähere 
bestimmt wird - f11eilich in so mannigfaltiger Weise, dass, wie 
die nachfolgende Spezialdarstellung zeigen wird, das Studium des 
deutschen Armenwesens immer aufs Neue das Staunen weckt über 
die Fähigkeit des menschlichen Geistes, auf ein und dieselbe Frage 
der Gesetzgebung tausend verschiedene Antworten zu finden. Denn 
seit überhaupt in Deutschland Armengesetzgebungen in anderer 
Form, als in der der Bettelordnungen, existiren, was meist nicht 
früher, als seit Anfang des vorigen Jahrhunderts (vergl. unten 
Preussen S. 41 ff.) der Fall,**) sind nicht nur gleichzeitig die mannig
faltigsten solchen Gesetzesbestimmungen in Kraft gewesen, sondern 
es hat auch in jedem einzelnen Staate und Stäätlein im Laufe 
der Zeit die Gesetzgebung mannigfach gewechselt, ohne dass eg 

bei diesen Aenderungen mehr, als in soweit die wachsende Ueber
einstimmung der öffentlichen Meinung dazu zwang, auf eine Aus
gleichung abgesehen gewesen wäre. 

Wenn der Reformation in Deutschland nicht Krieg auf Krieg 
gefolgt, wenn sie nicht begleitet gewesen wäre von einem fort
schreitenden Verfall des politischen Sinnes und des bürgerlichen 
Gemeingeistes, so würde wenigstens in den Territorien, wo sie 
sich frühe und dauernd festsetzte, sicher schon der Mangel an 
Mitteln zu überschwenglichen und verschwenderischen Leistungen, 

· es würde die Noth eine gute Lehrmeisterin gewesen sein und zu 
rationellen Einrichtungen geführt haben. So aber ward selbst da, 
wo reichliches Kirchengut Armengut blieb, damit von protestan-

*) Deutschland im achtzehnten Jahrhundert. Leipzig, J. J. Weber 
1854. I. Bd. S. 401 ff. 

*) Vergl. jedoch auch S. 241 ff. in dem Oldenburg betreffenden Abschnitte. 

i 
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tischen Händen lange Zeit nicht besser gewirthschaftet, als früher 
von katholischen, und auch die rein kirchliche Armenpflege unter
schied sich, wo sie nach der Reformation beibehalten wurde, meist 
in nichts Anderem von der früheren , als dass sie über geringere 
Mittel zu verfügen hatte. Freilich schon ein erheblicher Gewinn. 
Denn die Fülle verfügbarer Mittel ist für die Armenpflege für
wahr die allergrösseste Gefahr. 

Es handelt sich nun darum, dieser flüchtigen historischen 
Skizze eine übersichtliche Darstellung der Grundzüge folgen zu 
lassen, welche für das heutige europäische Armenwesen maasge
bend sind. 

ll. Der heutige Zustand. 
In den nachfolgenden Spezialdarstellungen ist nur die eigent

lich öffentliche Armenpflege, d. h. die entweder durch Staats
gesetze angeordnete, oder unter der Aufsicht des Staates, der Kirche, 
oder zum Organismus der Staatsverwaltung gehöriger politischer 
Körperschaften stehende Armenpflege, nicht aber die rein privative 
dem Armenwesen gewidmete Thätigkeit, nicht die von Privatver
eimm ausgehende berücksichtigt, die letztere wenigstens in soweit 
nicht, als auf sie die Staatsgesetzgebung keinen unmittelbaren Ein
fluss ausübt. Es ist daselbst auch fllleistens nicht auf solche prä
ventivpolizeiliche Institutionen Rücksicht genommen, die , wie 
häufig Leihhäuser, Sparinstitute , von der Staatsgewalt angeregt 
oder errichtet, dazu dienen sollen, noch zur Zeit wohl situirten Per
sonen in Zeiten vorübergehender Verlegenheit einen Anhalt zu bieten, 
oder sie immer fähiger zu machen, der Verarmung zu widerstehen. 
Es · sind wenigstens häufig von dei: Betrachtung ausgeschlossen die 
von Staatswegen errichteten und verwalteten Landes- oder Pro
vinzial-Kranken-, Irren-, Blinden-, Taubstummen-Anstalten u. s. w. 
Und es wird endlich nur gelegentlich auf das Bestehen von In
stituten der vorsorgenden Selbsthülfe, wie Privatsparvereinen, Ver
sicherungsanstalten u. s. w. hingewiesen. 

Auch die gegenwärtige Uebersicht soll sich auf die öffentliche 
Armenpflege beschränken. 

A. Staaten ohne jede armengesetzliche Bestimmun
gen sind in der nachfolgenden Darstellung nicht aufgeführt. Es 
ist mit Bestimmtheit anzunehmen, dass kein Staat in Europa völlig 
jeder solchßn -Bestimmung ermangelt. ' .· -

Dagegen ist die Zahl derjenigen Staaten nicht gering, in denen 
es an eigentlichen Kodifikationen der das Armenwesen be
treffenden Bestimmungen fehlt . 

Es fehlt hieran beispielsweise in dem vormaligen Königreich 
2* 
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Hannover, in dem vormaligen Kurfürstenthum Hessen, in der vor
maligen freien Stadt :Frankfurt a. M., in den Grossherzogthümern 
Mecklenburg, im Herzogthum Braunschweig, in den drei freien 
Hansestädten (wenigstens für die Landgebiete), in Würtemberg, 
in Baden, in Hessen-Darmstadt, in Oesterreich, in Russland, in eini
gen Kantonen der Schweiz. 

B. Keineswegs alle zur Zeit gültigen gesetzlichen Bestimmun
gen, welche sich auf die Regelung des öffentlichen Armenwesens 
beziehen, enthalten bestimmte Angaben über den wirth
schaftlichen Zustand, in welchem sich eine Person be
finden muss, um der geordneten öffentlichen Fürsorge 
theilhaftig zu werden. Der Mangel einer solchen Definition 
beeinträchtigt den Werth armenstatistischer Mitthailungen; er ist 
aber noch viel empfindlicher für die Handhabung des Armenwesens. 
Meist tritt er in denjenigen Staaten hervor, denen es an zusammen
fassenden Armengesetzen fehlt. (Vergl. die Beispiele sub A oben.) 
Hier ergänzen jedoch bisweilen Ortsstatute wenigstens theilweise 
den Mangel der Landesgesetzgebung. Aber auch wo Kodifikationen 
bestehen, fehlt es bisweilen an der gehörigen U mgränzung des 
Armenbegriffes. So selbst in der englis~;:hen und französischen 
Armengesetzgebung. 

C. Schwierig ist die Frage zu entscheiden, in welchen Gesetz
gebungen den Armen ein Recht auf öffentliche Unterstüt
zung verliehen sei. Denn selbst da, wo die Geltendmachung 
des Anspruches auf dem Wege der Zivilklage ausdrücklich aus
geschlossen ist, besteht doch wenigstens in der Regel eine öffent
lich-rechtliche Verpflichtung gewisser Organe zur Unterhaltung 
der Armen. Und dieser Verpflichtung steht jedenfalls eine, 
gleichviel wie geltend zu machende, Berechtigung gegenüber. 
Die wichtige legislativpolitische Seite dieser Frage zu erörtern, 
möge dem dritten Abschnitte dieser einleitenden Bemerkungen vor
behalten bleiben. Thatsächlich verleiht bekanntlich die englische 
und versagt die französische Armengesetzgebung dem Armen 
den Anspruch auf Unterstützung ausdrücklich. Der französischen 
ähnelt hierin die neueste norwegische Gesetzgebung. (Gesetz 
von 1863.) Nur Geisteskranken und Findelkindern gegenüber 
statuirt die französische eine bestimmte Verpflichtung. Ganz cha
rakteristisch treten in der letzteren, hingesehen auf die Zahl und 
auf die Detaillirung, die Bestimmungen, welche die Handhabung 
der Armenpflege betreffen, in der englischen dagegen diejenigen, 
welche sich auf die Berechtigung und Verpflichtung beziehen, augen
scheinlich in den Vordergrund. In dieser Beziehung ähneln die 
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Armenordnungen der freien Städte in Deutschland mehr der 
französischen, die Armengesetze der mittleren u n d g r ö s s er e n 
deutschen Staaten mehr der englischen Gesetzgebung. Aber 
einen ausdrücklichen Rechtsanspruch auf Unterstützung statuiren 
doch nur wenige deutsehe Gesetzgebungen. Die meisten umgehen 
diesen Punkt mit einer gewissen Behutsamkeit, und bei ihrer In
terpretation erklärt man die Verpflichtung z. B. der Gemeinden, 
zur Unterstützung ihrer Armen, nicht als eine Verpflichtung gegen
über den letzteren, sondern ~,tls eine solehe gegenüber der Staats
verwaltung - ohne damit natürlich in den Anschauungen leicht
sinniger Müssiggänger von der Sache irgend Etwas zu ändern. 
In gleich kategorischer Weise, wie die Mecklen burgisehe, 
(vergl. S. 213) verleiht wohl keine andere deutsche Gesetzgebung 
dem Armen einen Unterstützungs-Anspruch. Gleich bestimmt, wie 
in dem S. 4.04 ff. analysirten Entwurfe eines Armengesetzes für 
das Grossherzogthum Baden und in der, S. 349 ff. angeführten 
Bayrischen Verordnung v. 17. No~. 1816 ist wohl sonst nirgends 
die Zivilklage auf Unterstützung ausgeschlossen: In der Gesetz
gebung Se h w e den s ist nur gewissen Kategorieen Arbeitsunfähi
ger ein, übrigens auch wohl schwerlich im Wege der Zivilklage 
geltend zu machender, Anspruch auf Armenun~rstützung verliehen. 

D. Vielleicht die schwierigste Aufgabe · in der gesammten 
Armengesetzgebung besteht in der Festsetzung der formalen 
Bedingungen, unter welchen der Anspruch auf Unter
stützung, oder, wenn ein solcher nicht ausdrückli~h zuerkannt 
ist, die · Verpflichtung der Organe der Armenpflege 
zur Unterstützung von Armen perfekt wird, also, da 
diese formalen Bedingungen sich auf den Status des Armen be
ziehen, in der Entscheidung der Fragen: Wer ist berechtigt? 
Wer ist verpflichte t? In diesem Punkte namentlich hat der 
rechtsschaffende Geist der Jahrhunderte, oder hat die. verschieden
artige Auffassung der Gesetzgeber eine grosse Mannigfaltigkeit 
des Rechtes hervorgerufen. Uebereinstimmung besteht nur in we
nigen Einzelheiten. Nirgends z. B. ist der Aufenthalt an sich, nir
gends sogar der dauernde Aufenthalt, nirgends das Staatsbürger
thum ein Rechtsgrund für die Erhebung des Unterstützungsan
spruches. Nirgends ferner ist die Staatsgewalt als solche, ist die 
Staatskasse in erster Linie verpflichtet. 

Aber bald genügt schon die Geburt, bald wenigstens der 
feste Wohnsitz, bald erst das Bürger- oder Einsassenrecht zur Be
gründung des Anspruches. Bald ist die Geburts-, bald die Wohn
sitz-, bald die Bürgergemeinde, bald die Kirchspiels- Kasse ver-
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pflichtet, bald in erster, bald in einziger Linie; im ersteren Falle ist 
bald die Kreis- oder Provinz-, bald die Staatskasse subsidiarisch 
einzutreten gehalten. 

In den meisten Gesetzgebungen - - , um dies gleich hier zu 
erledigen - tritt die öffentliche Armenpflege überhaupt erst dann 
ein, wenn nicht Verwandte, oder andere nahestehende Personen -
die verpflichteten Verwandschaftsgrade sind in verschiedenen Ge
setzgebungen verschieden normirt - vorhanden sind, welche sich 
der Aufgabe· entledigen können. In manchen Gesetzgebungen ist 
das Nichtvorhandensein solcher Personen ein Moment in der Be
stimmung des Armenbegriffes. (Vergl. z. B. Tit. 19. Theil VI. 
§. 1 des Preuss. Landrechts. - S. pag. 48 ff. u.). Ib den meisten 
Gesetzgebungen sind gewisse Personen primo loco und zivilrecht
lieh verpflichtet, für den Unterhalt dürftiger Individuen zu sqrgen. 
Wo diese Verpflichtung perfekt wird, und insoweit sie ausreicht, 
kann eben von öffentlicher Armenpflege nicht die Rede sein. 

Nur wenige Gesetzgebungen beschäftigen sich ausdrücklich, 
wie die englische, die belgisehe - Ges. v. 18. Febr. 1845-
und die schleswig-holsteinsche- Armenordnung v. 29. Dez.1841 -
mit der Regelung der Unterstützung Dichtstaatsangehöriger 
Armer in anderen · als Erkrankungsfällen. Die meisten Gesetze 
also, welche den Armen ausdrücklich oder implizite einen Anspruch 
auf Unterstützung zugestehen, haben dabei nur den staatsaugehö
rigen Armen im Auge. 

Einige besonders auffallende Unter.schiede in den den Status 
des Armen betreffenden Vorbedingungen seines Unterstützungs
Anspruchs mögen im Folgenden vorgeführt werden: 

Die englische Gesetzgebung verleiht jedem Staatsangehö
rigen (und auch Nichtstaatsangehörigen) im Falle seiner Hülfs
bedürftigkeit Anspruch auf Unterstützung durch diejenige Gemeinde 
(parish) oder ~enjenigen Armenverband (union), in welchem der 
Arme heimathberechtigt ist, bezüglich den Unterstützungswohnsitz 
erlangt hat. Heimaths- und somit Armenrecht wird erlangt durch 
Geburt, Elternverhältniss, Heirath, Lehrlingschaft mit 40 tägigem 
Wohnsitz, Grundbesitz, Miethung eines Grundstücks mit 40tägigem 
Aufenthalt und Zahlung der Armensteuer, Einschätzung zu den 
ordentlichen Gemeindesteuern. Unterstützungswohnsitz ohne Hei
mathsrecht wird aber auch schon durch .3 jährigen Aufenthalt er
worben. Arme, die in einem Bezirli verarmen, wo sie nicht hei
maths- noch unterstützungsberechtigt sind, müssen daselbst doch 
unter gewissen Bedingungen unterstützt werden (Settled poor -
Irremoval paupers - Casual poor). 
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Nach der niederländischen Gesetzgebung begründet in 
erster Linie die Geburt den Unterstützungs-Anspruch, in zweiter 
Linie sechsjähriger ununterbrochener .Aufenthalt. Wer an einem 
anderen Orte, als dem seiner Geburt, verarmt, ohne das3 er da
selbst durch sechsjährigen ununterbrochenen Aufenthalt unter-

. stützungsberechtigt geworden wäre, muss im V erarmungsfalle von 
seiner Geburtsgemeinde erhalten werden. 

In Sc h w e den berechtigt .Angesessenheit im Kirchspiel oder 
der Stadt, und Eintrag in die Steuerlisten, aber auch Ueberschrei
tung des Alters von 55 Jahren, ohne die zweite· der ebengenannten 
Vorbedingungen, in Norwegen ein sogenannter Unterstützungs
wobnsitz (von zwei Jahren), insoweit hier überhaupt von einem 
Rechtsanspruche die Rede sein kann, ·zur Armenunterstützung. 
Ebenso verlangt die dänische Gesetzgebung die Erwerbung eines 
Unterstützungswohnsitzes, wozu dort aber fünf Jahre gehören. 

Nach dem preussischen Armengesetz von 1842 ist die 
Gemeinde unterstützungspflichtig, als deren Mitglied der Arme 
ausdrücklich aufgenommen wurde, oder die, in welcher er einen 
ordentlichen W ohnsit~ erworben, ·und diesen während eines Jahres 
besessen hat, oder die, in welcher er nach erlangter Grossjährig
keit sich bereits vor dem Zeitpunkte .der Verarmung drei volle 
Jahre aufgehalten hat. 

In Schles wig-Holstein hat in der Regel Jeder an dem 
Orte, wo er geboren ist, Heimathsrecht, und die Geburtsgemeinde 
ist im Verarmungsfu.lle unterstützungspßichtig. .An die Stelle der 
Geburtsheimath tritt jedoch die Heimath des längeren Aufent
haltes, wenn Jemand nach vollendetelll 18. Jahre 15 Jahre in einer 
anderen Armengemeinde ordentlichen .Aufentb,alt gehabt ha\. Auch 
Ausländer können so das Unterstützungsdomizil ersitzen, wenn 
sie zuvor das Niederlassungsrecht erworben haben. 

Nach Nassauischem Recht sind nur Bürger und Schutz
genossen, ebenso nach B a d i s.c h e m nur Bürger, Solche, die das 
angeborene Bürgerrecht besitzen, aber noch nicht angetreten haben, 
und Einsassen, unterstützungsberechtigt; in Hannover, ausser 
Ostfriesland, der Gemeindeangehörige und sonst in der Gemeinde 
Heimathberechtigte; in Ostfriesland der im Kirchspiel wohnende 
Gemeindeangehörige oder sonst Heimathberechtigte; in Sachsen 
der Heimathsberechtigte (Geburt, Verleihung, Hauserwerb und 
fünfjähriger Aufenthalt begründen das Heimathrecht); in Olden
burg der Gemeinde-Angehörige (die Gemeindeangehörigkeit wird 
u . .A. durch dreijährigen Aufenthalt, nach Erfüllung anderer Be
dingungen, erworben). In den drei freien Städten macht nur 
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das Bürgerrecht, dessen Erlangung biH vor Kurzemgrossen Schwie
rigkeiten untetworfen war, unterstützungsberechtigt. 

In 0 esterreich haben alle Gemeindebürger und Gemeinde
angehörigen Anspruch auf Unterstützung im Verarmungsfalle. 
Gemeindeangehörige heissen aber die Nichtbürger, welche durch 
Geburt oder Aufnahme in den Gemeindeverband zuständig sind . 

.Armenpfle g schafts-Verbände, welche ihre Wirksamkeit 
über eine grössere Zahl von Armengemeinden oder Kirchspielen 
erstrecken; und für gewisse Aufgaben primo loco, in anderen Fällen 
nur für einzelne überbürdete Gemeinden subsidiarisch, eintreten, 
sind besonders scharf ausgebildet in der englischen, französischen, 
belgischen, preussischen, bayerischen und sächsischen Gesetzgebung. 

Nach der englischen Gesetzgebung können statt der ein
zelnen Kirchspiele· auch Verbände mehrerer Kirchspiele (Poor Law 
Unions) die Leitung des Armenwesens (unter einem Visitor) über
nehmen, was stets geschieht, wenn für einzelne Kirchspiele die 
Last -- z. B. die Errichtung und Erhaltung der work-houses -
zu gross sein würde. Nach der französischen und belgiseben 
Gesetzgebung haben die Departements- bezüglich Provinz-Kassen 
den Gemeinden theils gewisse Kosten und Lasten dann abzuneh
men, wenn die Gemeindemittel dazu nicht ausreichen, theils fallen 
gewisse Aufgaben der Armenpflege jenen Kassen in erster Linie 
anbeim. In die erstere Rubrik gehören z. B. die Kosten der Er
haltung in den depöts de mendicite. Diese haben die Departe
ments- oder Provinzkassen in subsidium zu tragen. In die andere 
Rubrik gehören die Kosten der Irren- und die der Verpflegung 
von Findlingen und verlassenen Kindern, deren Heimath nicht er
mittelt .werden kann. 

Die preussiscben Landarmenverbände haben ebenfalls tbeils 
subsidiäre, theils ursprüngliche Verpflichtungen. Von vorneherein 
liegt ihnen die Verpflegung der in ihrem Bezirk befindlichen, 
keinem Ortsarmenverband angehörigen, Armen ob. Ausserdem haben 
sie vorläufig die Kosten zu ersetzen, welche Ortsarmenverbände 
zur Unterstützung ihnen nicht angehöriger Armer verausgabt 
haben. Endlich treten sie im Allgemeinen helfend ein, wenn ein 
Ortsarmenverband zur Verpflegung seiner Armen unvermögend ist. 

In Bayern stehen über und bezüglich neben den Gemeinde
verbänden sogar zwei weitere Verbände, die der Distrikte und 
die der Kreise. Die Aufgaben beider bestehen in der Errich
tung und Erhaltung von nicht nur lokalen Zwecken dienenden 
und für kleinere Gemeinwesen nicht zu ermöglichenden Einrich
tungen (Krankenbäuser, Irrenhäuser, Arbeitshäuser etc.); die Kreis-
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armenpflege bat überdiess überbürdete Distriktsgemeinden zu un
terstützen. 

Nach dem Sä c h s i s c h e n Gesetz sind Armenvereine und Ar
menbezirke für je mehrere Ortschaften und Heimathsbezirke zu 
errichten, welche lediglich solche Anstalten der Armenpflege zu 
begründen und zu verwalten haben, deren Errichtung und Unter
haltung die Kräfte einzelner Gemeinden überschreiten würde. 

In Ländern , wo es an solchen Mittelstellen für die Armen
pflege, entweder wegen der Kleinheit des Gebietes, und also man
gelnden Bedürfnisses, oder, weil auch in _diesem Punkte möglichste 
Zentralisation angestrebt wird, fehlt, steht der Staatsgewalt 
die Errichtung und Verwaltung nicht nur lokaler Armenanstalten 
zu und liegt ihr die subsidiäre Hülfe dann ob, wenn die Lokal
Organe die Aufgabe nicht bewältigen können. 

Ueberall aber liegt tbeils das Recht der Gesetzgebung in 
Armensacben, tbeils das der Kontrole der Handhabung des Armen
wesens in den Händen des Staates, welcher überdies in den 
meisten Staaten in einzelnen namhaft gemachten Fällen, z. B. 
gegenüber Ausländern, die Unterstüt7tung primo loco ~u über
nehmen hat. 

Eine auch nur soweit gehende Zentralisation des Armenwesens, 
wie sie in England durch das Vorhandensein einer ,mjt dem Recht 
der Verordnung und der Inspektion versehenen Zentralbehörde -
Poor law comissioners oder Poor law board - bekundet istr zeigt 
sich in keinem anderen europäischen Staate. 

E. In vielen Staaten liegt die Armenpflege, auch die ledig
lich durch Staatsgesetz geordnete, in der Hand kirchlicher 
Organe, tbeils, weil diesen dort die Verwaltung der wesentlich
sten Subsisten,zmittel der Armenanstalten thatsächlich oder von 
Rechtswegen zusteht, tbeils, weil sie thatsächlicb oder von Rechts
wegen einen bedeutenden Antheil an der Exekutive nehmen. Diese 
Gründe treffen namentlich zu in Frankreich, Belgien, Italien. In 
anderen Staaten sind de facto und de jure kirchliche Organe zu
fällig 'noch im Besitz der ,Exekutive, weil die heutige Organisa
tion noch aus jenen Zeiten datirt, wo eine andere, als kirchliche, 
Armenpflege überhaupt nicht bekannt war. Es kann dann die 
Verbindung der Armenpflege mit der Kirche, wie . sie durch jene 
Organe vermittelt wird, eine losere oder, straffere sein. Lose ist 
sie in Bremen und in Ostfriesland. In noch anderen Staaten ist 
die kirchliche Armenpflege staatsgesetzlich organisirt und 
entweder ausscbliesslich, oder neben der bürgerlichen thätig. In 
Holland z. B. fungiren in der Mehrzahl der Gemeinden nur kirch-
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liehe Anstalten, in wenigen Gemeinden kirchliche und bürgerliche 
nebeneinander, dann beide mit ziemlich streng abgegrenzten Be
fugnissen. Im Bernburgischen (s. pag. 256) besteht eine straft' 
organisirte kirchliche neben der bürgerlichen Armenpflege. 

In den meisten Staaten fiberweisen die Kirchenverfas
sungen ihren Organen u. A. auch die Pflicht der Sorge für die 
Armen, und duldet die Staatsgewalt, dass neben ihren V eranstal
tongen auch die Kirche. dergleichen treffe. Aber eine straffe Or
ganisation der staatlichen Armenpflege lässt dieser kirchlichen 
Thätigkeit meist nicht viel mehr übrig, als was sich unmittelbar 
mit der Seelsorge verbinden lässt. 

F. Nur selten findet man in den Armengesetzen Bestimmun
gen, welche neben der staatlichen die private Armen
pflege zu beschränken oder anzuregen oder zu regeln 
die Tendenz haben. Der S. 404 ft'. analysirte Entwurf eines 
badischen Armengesetzes geht auf diesen Punkt besonders zweck
mässig ein. Die mehrerwähnte b a y r i s c h e Verordnung von 
1816 enthält im Art. 24. den bemerkenswerthen Satz : "durch 
die öffentliche Vorsorge für den Stand der Armutb wird die freie 
W ohlthätigkeit Einzelner gegen Einzelne zwar nicht ausgeschlossen ; 
jedoch darf dieselbe weder den allgemeinen Verbindlichkeiten eines 
Jeden gegen die ·Armenpflegen -oder Gemeinden und Bezirke Ab
bruch thun, noch den Verordnungen über die Bettelei wider
strebep." 

Irgend welche, die Errichtung von Stiftungen für 
Armenzwecke einschränkende, oder an andere Bedin
gungen, als an die der staatlichen Genehmigung (die 
lediglich in's Ermessen der betreffenden staatlichen Organe gestellt 
ist) knüpfende Bestimmungen, werden schwerlich in irgend 
einer europäischen Gesetzgebung zu finden sein. 

G. Adangend die Mittel zur Bestreitung der Kosten 
der Armenpflege, so ist selbstverständlich nirgends die Ver
wendung der Erträge stiftungsmässiger Fonds ausgeschlossen; es 
ßiesst in manchen Ländern und Orten diese Quelle reichlich stark 
und können sich die Organe der Armenpflege auf das Nimmer
versiegen derselben mehr als gut ist verlassen. Im Betreff der 
Beschaffung des diese Kräfte übersteigenden Bedarfs 
weichen die Gesetzgebungen nicht minder, wie in fast allen ande
ren Punkten, von einander ab. Folgende Methoden sind heutzu
tage in Anwendung: 1. Lokalisirte Armensteuer; 2. Bestreitung 
aus besonderen, für Zwecke des Armenwesens angewiesenen, aber 
nicht für diese Zwecke unmittelbar erhobenen Abgaben; 3. Be-
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streitung aus dem allgemeinen Einnahme-Etat; 4. halbfreiwillige 
Besteuerung; 5. ganzfreiwillige Beisteuern*).- Beispiele für diese 
verschiedenen Methoden bieten: · 

ad. 1. England. 
ad. 3. Bayern, Hannover. 
ad. 4. Bremen. 
ad. 5. Die Niederlande, Hamburg**), Lübeck. 
Gemischt{! Systeme bestehen in Preussen (2. u. 3.), Frank

reich (2. u. 3.), Belgien (2. u. 3.), den Elbherzogthümern, Schwe
den, Norwegen, Dänemark (1. u. 2.), Kurhessen (1. u. 3.), Nassau 
(2. u. 3.), Sachsen (1., 2. u. 3.), Braunschweig (2. u. 3.), Olden
burg (1. u. 2.), Hessen-Darmstadt (1., 2., 3. u. 5.). 

H. Fast allgemein feststehende Regel ist es, dass die A r -
menunterstützung nur als Vorschuss an den Empfänger 
betrachtet, und der Letztere zum Ersatz verpflichtet wird, falls 
er wieder zu Kräften kommen sollte. Wo Arbeitsfähige mit Ar
beit unterstützt und dafür gelohnt werden, zieht man wohl bie 
uhd da die Unterstützung vom Lohne ab. Hin und wieder ist 
dem Armenwesen ein Erbrecht an der Hinterlassenschaft des von 
ihm unterstützten Armen, oder wenigstens ein Recht, sich aus 
seiner Verlassenschaft bezahlt zu machen, zugestanden. Das neueste 
Armengesetz - das Bayrische vom 29. April 1869 - spricht 
sich über diese Punkte besonders eingehend aus.· 

J. Die Verwaltung des öffentlichen Armenwesens 
ist fast überall in der untersten Instanz bestellten 
oder gewählten, besoldeten oder unbesoldeten Kom
missionen übertragen. In den meisten Gesetzen ist der Ge
scbäftskreis und die Zuständigkeit dieser Kommissionen - Armen
kommissionen, Armenpßegschaftsräthe, Diakonieen, Armenverwal
tungen, Armendeputationen, Bureaux, Administrations - scharf 
begränzt; in vielen sind gewisse Personen - Kommunalbeamte, 
Geistliche, Aerzte - namhaft gemacht, welche den Kommissionen 
~&ngehören müssen; in manchen ist das Wahl verfahren, die Amts
dauer, die Geschäftsbehandlu~g genau geregelt. Eine in ähnlicher 
Weise bürea ukratiscbe. Organ isa tio n, wie die englische 
Gesetzgebung sie allmälig ausgebildet bat, findet sich sonst nir-

*) Als sechste Methode könnte allenfalls noch angefllhrt werden: Primo 
loco freiwillige Beiträge und Eintreten der Staatskasse für den Bedarf, 
der so nicht gedeckt werden kann. Als Beispiel hierfür könnte Hamburg 
angeführt werden. • 

**) Hier wird aber freilich der grössere Theil der erforderlichen Kosten 
aus der Staatskasse bestritten. 
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gends wieder. Die durch Gesetz von 1866 in Norwegen ge
schaffene Zentralbehörde hat mehr beobachtende, als verwaltende 
Funktionen. 

K. Bettelverbote bestehen heutzutage wohl überall in 
Europa. Aber die Strafbestimmungen und die Strafarten sind 
sehr verschieden. Natürlich ist auch der Erfolg sehr verschieden, 
verschieden nicht je nach der grösseren oder gedngeren Strenge 
in der Handhabung der Verbote, sondern verschieden je nach der 
mehr oder minder zweckmässigen Organisation des gesammten 
Armenwesens, je nach dem mehr oder minder günstigen wirth-

. schaftliehen und Bildungszustande des Landes. Einzig in ihrer 
Art sind die französischen und belgiseben depöts de· men
dicite und die nie d e rl ä n d i s c h e n Bettler-Kolonieen. 

Was die eigentliche Praxis der Armenpflege, die zu 
diesem Zwecke bestehenden Anstalten und Einrichtungen, 
die Grundsätze, von denen bei der Unterstützung a os
gegangen wird, anbelangt, so waltet eine so grosse Verschie
denheit, je nach dem Gange der historischen Entwickelung, je 
nach dem hervortretenden spezifischen lokalen Bedürfniss, dass es . 
unmöglich ist, ein Durchschnittsbild zu entwerfen. Strengster 
Formalismus und peinlichste Klassifikation der Mittel hier, völlige 
Willkühr und freiestes Ermessen dort. Es braucht nur an die 
französischen und belgiseben Bureaux de bienfaisance, hospices, 
höpitaux, depöts de mendicite, a.n die englische in-door- und 
out-door-relief, an die niederländischen Gotteshäuser, Bettler-Kolo
nieen und Rettungshäuser, an die preussische geschlossene und 
offene Armenpßege, an die Bramischen Rubriken (dauernd, vor
übergehend Unterstützte, Bogenarme), an die Sächsischen Armen
häuser, an den Mangel bestimmter, stabiler Anstalten in den 
meisten deutschen Staaten und Schweizedschen Kantonen, erinnert 
zu werden, um es einleuchtend zu machen, dass hinsichtlich der 
Handhabung der Armenpßege, dieses vielleicht wichtigsten Momen
tes im gesammten Armenwesen, von allgemein herrsehenden An
schauungen eigentlich kaum die Rede sein kann. Man müsste 
sich denn auf die Konstatirung. des allgemein gefühlten Bedürf
nisses beschränken , dass die wirthschaftliche Krankheit, Armuth 
genannt, nicht als ein einfaches und gleichartiges, sondern als 
ein sehr komplizirtes und in sehr verschiedenartigen Formen auf
tretendes, nicht mit einem Universalmittel, sondern mit sehr ver
schiedenen spezifischen ·Mitteln behandelt werde. 
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lll. Rationelle Grundsätze. 
Noch steht uns die Statistik nicht zur Seite, wenn wir uns 

anschicken, die Grundlinien des Armenwesens wie es sein soll, zu 
zeichnen. Könnte sie aber im besten Falle auch mehr leisten, als 
uns zeigen, welche unter den bestehenden Einrichtungen die beste 
ist? Muss die beste bestehende Einrichtung die beste mögliche 
sein? Ich vermuthe, die vollendetste Armenstatistik würde uns 
mehr nützen durch Das, was sie als unbedingt verwerflich, als 
durch das, was sie als vergleichsweise bewährt erweiset. 

Wenn ich im Nachfolgenden, unter nothgedrungener Verzicht
leistung auf die negative sowohl wie auf die positive Argumen
tation der Statistik, versuche, in einigen flüchtigen Federstrichen 
meiner Ueberzeugung von dem, was in der Einrichtung des Armen
wesens rationell ist, Ausdruck zu geben, so bescheide ich mich, 
nicht Unbestreitbares zu behaupten, aber es beruhigt mich, dass 
ich mir der Gründe für meine Behauptungen wohl bewusst bin. 

Die Staatsg'ewalt ist nicht befugt, noch verpflichtet, Auf
gaben zu übernehmen, deren Lösung, obwohl sie im öffentlichen 
Interesse erfolgen muss, erfahrungsmässig anderen Kräften besser 
gelingt, als den Organen des Staates. Zu diesen Aufgaben 
gehört die Armenpflege, welche eine durchaus kasuistische 
Behandlung verlangt, und um so günstigere Erfolge hat, je un
mittelbarer die eigentlichen Interessenten, d. h. die unter der Ar
muth der Anderen zu leiden haben, dabei batheiligt sind. 

Demohngeachtet kann sich die Staatsgewalt der Aufgabe meist 
noch nicht entziehen, das Armenwesen zu einem Gegenstand 
der Gesetzgebung zu machen, weniger um der Armen selbst, 
als um der Gesammtheit Willen. Die Tendenz dieser Gesetz
gebung muss darauf gerichtet sein, der Ausbreitung des 
U e b e l s, welche ebensowohl Folge der Vernachlässigung, wie 
Folge der übermässigen und irrationellen Rücksichtnahme sein 
kann, vor zu beugen. Sie muss dafür sorgen, dass, wo die Unter
stützung Nothleidender von der spontanen nachbarlichen Fürsorge 
nicht zu erwarten ist, gesetzliche Organe zur Erfüllung dieser Auf
gabe vorhanden seien, und sie muss weiter dagegen Vorkehr treffen, 
dass die völlig freiwillige Thätigkeit, sofern sie den Kreis der 
reinen Privatwohlthätigkeit überschreitet, sich nicht in Bahnen 
bewege, welche zu einer Verschlimmerung statt zu einer allmäligen 
Beseitigung des Uebels führen. Sie kann nicht umhin, Mittel 
zur gewaltsamen Unterdrückung des Bettels zur Ver-
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fügung zu stellen*), und sie muss auf die Schaffung (wenn auch 
nicht auf Staatskosten) und auf die zweckmässige Verwaltung 
(wenn auch nicht durch eigentlich staatliche Organe) von s ol
chen Anstalten Bedacht nehmen, welche, wenn auch aufKosten 
der zunächst verpflichteten Kreise, diejenigen Hülflosen auf
nehmen, die einer individualisirenden Armenpflege 
nicht bedürfen, und wirksamer in ausgedehnter Ge
meinschaft behandelt werden (Kreis- oder Bezirks-Kranken-, 
Irren-, Gebär- etc. Anstalten). Sie muss endlich dem Stiftungs
wesen für Armenzwecke ihre Aufmerksamkeit widmen, und darf 
weder dulden, dass Stiftungen mit der Verminderung 
der Notp entgegenwirkenden Tendenzen rechtsbestän
dig werden, noch darf sie unterlassAn, die Verwaltung 
von Armenstiftungen an die Beobachtung von Grund
sätzen zu binden, denen nicht zuwidergehandelt wer
den darf, wenn nicht das Uebel, anstatt gehemmt, oder beseitigt, 
vielmehr verschlimmert werden soll. 

Den Armen ein auf dem Wege der Zivilklage verfolgbares 
Recht, oder einen Anspruch auf Unterstützung in der 
Weise zu geben, dass sie denselben irgendwie verfassungsmässig 

, verfolgen können, ist durchaus vom Uebel. Was freiwillig, 
oder nach Maasgabe der Gesetzgebung geschieht, ist stets so auf
zufassen, als geschehe es nicht zu Gun:sten der Armen , sondern 
zu Gunsten der Gesammtheit. 

Die, wie a u eh immer, .organis i rte Privat th ä tigkei t 
kann nicht für genügend erachtet, und es kann das Eintreten 
der subsidiären, nach Maasgabe des Gesetzes einzuführenden Or
ganisation nicht nachgelassen werden, wenn die erstere sich 
nicht mindestens auf einen ganzen , Bezirk von dem 
Umfange, wie sie der · letzteren zu Grunde zu legen 
sind (Gemeinde, Kirchspiel etc.) erstreckt, und , wenn sie 
nicht a 11 er in diesem Bereiche, sei es dauernd, sei es zufällig, 
sei es mit oder ohne Heimaths- oder Niederlassungs- oder Wohn
sitz'-Recht anwesender, ohne Hülfeleistung von aussen voraussicht
verkommender Armen sich annehmen würde. 

Aber auch die, beim Mangel jeder, oder doch einer gehörig 
organisirten, oder ihre Wirksamkeit genügend weit ~usdehnenden 
freiwilligen Armenpflege, nach M aasgab e des Gesetz es zu or-

*) Wenn auch diese Mittel weder die einzigen, noch auch die wirk
samsten Mittel zur Beseitigung dieses Uebels sind. Gründlich helfen hier 
nur Vereine, die es mehr auf die Erziehung der Geber, als auf die der 
Empfänger absehen. 
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ganisirende Armen pflege muss ihre Thätigkeit auf 
alle, sei es dauernd, sei es vorübergehend, sei es auf 
welchen Ti tel hin in ihrem Bereiche sich aufhaltenden 
Armen erstrecken. Nur die Staatsangehörigkeit ist als 
Vorbedingung zu fordern, so lange nicht internationale Gegenseitig
keitsverträge auch von dieser Forderung abzusehen gestatten. Das 
Absehen von anderen Bedingungen, wenn es allgerilein gültiger Grund
satz für ein einigermaassen ausgedehntes Staatsgebiet ist, verliert 
bei näherer Beleuchtung den Schein des Ungeheuerlichen. Tbat
sächlicb ist dieser Grundsatz schon jetzt in Uebung, und man hat 
nicht bemerkt, dass sich die Menschen irgend wo lediglich wegen 
der Aussicht auf Unterstützung im Verarmungsfalle mit besonderer 
"v orliebe aufhalten, sofern. nur diese Aussicht nicht eine Aussicht 
auf ein Schlaraffenleben ist. Thatsäcblich konnte man bisher Er
satz der U nterstützullgskosten fordern. Aber musste man nicht 
seinerseits auch solchen leisten? U eher die U omöglichkeit der 
zweckmässigen Bemessung einer Frist zur Ersitzung des Unter
stützungsdomizils, über die Gefahren einer zu kurzen, über die 
Bedenken gegen eine zu lange solche Frist ist alle Welt im Klaren. 
Die Schreibereien, Prozesse und Kosten, welche aus der Statuirung 
eines Anspruches auf Ersatz der gewährten Unterstützung von 
Seiten einer anderen verpflichteten Stelle erwachsen, stehen meist 
in gar keinem Verhältnisse zu dem Objekt. 

Der politische Gemeindebezirk ist wohl überall der 
geeignetste Bezirk für die nach Maasgabe dfls Gesetzes, welches 
jedoch auch die V erbinduhg mehrerer Gemeinden zu solchem Zwecke 
t>her begünstigen, als erschweren sollte, einzurichtende Armenpßege. 
Die Kosten der letzteren sollten nirgends durch beson
dere Armensteuern aufgebracht, sondern, insoweit nicht be
sondere stiftungsmässige Mittel hierzu vorbanden sind , nur durch 
Sammlungen, von freiwilligen Gebern, aufgebracht werden, sofern 
es sich um v:orübergehende Hülfe handelt, während Anstalten für 
dauernd erwerbsunfähige Arme, für unheilbar Kranke u. s. w. aus 
den allgemeinen kommunalen Mitteln mit erbalten werden sollten. 
Zu diesen letzteren Einnahmen beizutragen müsste dann nur Jeder, 
insoweit möglich vom ersten Beginne seines Aufenthaltes ab, ver
pflichtet werden. Die Armensteuer ist die notbwendige · 
Konsequenz des Unterstützungsanspruch es. Wo ein 
solcher nicht besteht, heisst dies eben so viel, als dass Niemand 
fordern kann, unterstützt zu werden, ausser soweit die vorhandenen 
freiwillig gespendeten Mittel reichen. 

Im Gt~setz ist der Legal-Begriff der Armuth fest-
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zu s t e 11 e n. Selbstverständlich ist nicht arm, wer durch zivil
rechtlich dazu verpflichtete Personen noch erhalten werden kann. 
Mit arbeitsfähigen Armen hat sich das Armengesetz eines 
Staat.es, welcher keine Niederlassungs- und Erwerbsbeschränkun- · 
gen mehr kennt, nicht zu befassen. Ein Tb eil derselben wird 
den Polizeistrafgesetzen anbeirufallen , die anderen*) mögen der 
freiwilligen Fürsorge der Organe der freiwilligen, oder der gesetz
lichen Armenpflege überlassen bleiben ; die einen wie die anderen 
haben das Interesse, auch dafür zu sorgen, dass durch rechtzeitig, 
gegenüber noch Arbeitsfähigen, denen nur augenblicklich die Ar
beitsgelegenbeit mangelt, augewandte Mittel einer von dieser Seite 
her drohenden Ueberlastung des Budgets vorgebeugt werde. Aue~ 
den Organen der gesetzlichen Armenpflege muss in dieser Bezie
hung möglichst freier Spielraum gelassen werden. 

Anlangenddie Handhabung der gesetzlieben und der 
frei willigen Armenpflege, der letzteren, insofern sie die er
stere zu ersetzen genügend erachtet werden soll, so ist zwar 
den Organen der freieste Spielraum zu lassen; aber es 
muss dafür gesorgt sein, dass die Würdigkeit und Dürftig
keit von Fall zu Fall genau und gewissenhaft unter
sucht, und mit grösster Gewissenhaftigkeit in der 
Wahl des für jeden einzelnen Fall geeignetsten Mittels 
v er f a h r e n w e r d e. Bei der gesetzlichen , wie der organisirten 
freiwilligen Armenpflege ist die Vereinigung mehrerer un
terster Bezirke (Gemeinden, Kirchspiele u. s. w.) nachzu
lassen; allein zu verhüten, dass diese Kreise für die 
Wahrnehmung der gewöhnlichen Obliegenheiten der 
Armenpflege zu gross werden. Einzelvereine mitTen
denzen, welche denen der bestehenden gesetzlichen oder der voll
ständig auf gesetzlicher Grundlage organisirten freiwilligen Armen
pflege völlig gleichkommen, .ist ihre fernere Wirksamkeit nur im 
Einvernehmen mit jenen Organen zu gestatten. Die 
Kirche, wenn sie Armenpflege übt, aber nicht in dem 
Umfange, dass sie eine gesetzliche Organisation nach 
Maas ga be des Gesetzes ü barflüssig macht (also z. B. 
auch nicht, ohne auf die Konfession Rücksicht zu nehmen) , ist 
jenen Einzel vereinen gleichzuach ten. 

*) Arbeitsscheuen gegenüber, so lange sie nicht dem Bettel sich er
geben, oder auf die Bahn des Verbrechens gerathen, wäre doch jede Ge· 
setzgebung machtlos. 
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Königreich Preussen (die sechs östlichen, 
alten, Provinzen und Rheinland und W estphalen). 

Von 

Ernst Bruch, 
Reg.-Referendar a. D. und Beamter des städtischen statistischen Bureaus in Berlin, 

I. Geschichte der offiziellen Statistik des Arm.enwesens. 

a. Die allgemeinen Bevölkerungsaufnahmen. So 
zahlreich die Werke sind, welche sich mit der Theorie und 
Praxis der Preussischen Armengesetzgebung beschäftigen, existirt 
doch bisher keine zusammenfassende Darstellurig der Nachrichten, 
welche über die thatsächliche Ausdehnung der Armuth gesam
melt und vorbanden sind. Die Ursache dieser bemerkenswerthen 
Erscheinung mag darin gesucht werden, dass diese Nachrichten 
in so ausserordentlich dürftiger und zusammenhangsloser Weise 
vorliegen und in noch zerstreuteren, von den verschiedensten 
Gesichtspunkten aus veranlassten Publikationen veröffentlicht s4ld. 
Die ersten und einzigen, äusserlich durch den Reichthum des In
halts etwas weiter gehenden Ansprüchen an eine Armenstatistik 
entsprechenden Zahlenangaben finden wir für das Jahr 1849 in 
dem IV. Band der vom Köngl. Preuss. statistischen Bureau unter 
Dieterici's Leitung herausgegebenen "Statistischen Tabellen und 
amtlichen Nachrichten für den Preussiscben Staat". In den fol
genden Jahrgängen dieser sogen. Blaubände sind nur die auf dem 
Wege der ordentlichen Volkszählungen in den Jahren 1855 und 
1858 erhobenen Angaben · über den Personalbestand der Armen 
wiedergegeben. Unter Engel's Direktion des Kgl. statistischen 
Bureaus ist in dem Heft V. der "Statistik des Preussischen Staats", 
welches die Volkszählungsergebnisse des Jahres 1861 enthält, eine 
Fortsetzung der Angaben über die Zahl der Armen in einer Ko
lonne für die: Regierungsbezirke und Provinzen ·gegeben worden. 
Weitere gedruckte N ac.brichten über. die · Statistik des Preussiscben 

Emminghaus, Armenpftege. 3 
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Armenwesens existiren nicht. Namentlich ist weder in den von 
Dieteriei herausgegebenen "Mittheilungen des Kgl. Preussischen 
statistischen Bureaus", noch in der Engel 'sehen Zeitschrift, trotz 
ihres so reichhaltigen, fast alle Zweige statistischer Forschung 
mit Erfolg behandelnden Inhalts irgend ein Aufsatz über unseren 
Gegenstand enthalten. 

Da es aber auch an privaten Forschungen über die Aus
dehnung des Armenwesens im Preussischen Staate vollständig 
mangelt, werden die folgenden Angaben über diesen Gegenstand 
wohl eines besondern Interesses werth sein. Dank der Libera
lität, mit welcher der Direktor des Kgl. Preussischen statistischen 
Bureaus, Geh. Oberregierungsrath_Dr. Engel, dem Verfasser die un
beschränkte Benutzung der Akten des Bureaus gestattete, brauchte 
sieh die Darstellung nicht auf die vorn erwähnten, über den Ge
genstand publizirten Materialiea zu beschränken, sondern es konnte 
vielmehr der V ersuch angestellt werden, alle überhaupt vorhan
denen Angaben, soweit sie der Erwähnung und Darstellung werth 
schienen, zu sammeln und zum ersten Male in einiger Vollstän
digkeit an dieser Stelle zu publiziren. 

Um die Vorführung der Zahlen und ihre Vergleichung nicht 
zu unterbrechen, muss eine kurze Geschichte der offiziellen Preus
sisehen Armenstatistik vorausgeschickt werden. 

Wie die Geschichte der offiziellen Preussischen Staatsstatistik 
überhaupt noch sehr jungen Datums ist, so schreiben sich die 
ersten einigarmaasen zuverlässigen Nachrichten über das Preus
sisehe Armenwesen auch erst von dem Anfange dieses Jahrhun
derts her. Die erste, höchst bedeutsame Erscheinung auf diesem 
Gebiete ist die von dem ersten Direktor des Kgl. statistischen 
Bureaus, Staatsrath Hoffmann, aufgestellte statistische Tabelle 
vom Jahre 1810. Unter ihren 625 Spalten sind die "unter be
sonderer Aufsicht der Regierung" stehenden Personen, zunächst 
, wegen Hülfslosigkeit" in einer so vollständigen Weise zur Dar
stellung gelangt, wie es später niemals wieder versucht worden 
ist. Die Rubriken, welche auch in dem Engel'schen Heft "Die 
Methoden der Volkszählung" im ersten Jahrgang der statistischen 
Zeitschrift vollständig abgedr:uckt sind, lauten: 

I. Verlassene Arme und Kranke, die in Privatwohnung von 
öffentlicher Unterstützung leben. 

1. Kinder bis zum vollendeten 14. Jahre: 
a. Knaben. b. Mädchen. 

2. Personen zwischen 14 und 60 Jahren: 
a. Männer. b. Frauen. 
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3. Alte über 60 Jahre: 
a. Männer. b. Frauen. 

Il. Verlassene, Arme und Kranke, die in öffentlichen Anstalten 
untergebracht sind. 

(Die Unterabtheilungen sind genau dieselben, wie sub 1.) 
III. Wahnsinnige in öffentlichen und Privatanstalten. 

a. Männer. b. Frauen. 
IV. Anzahl aller Personen, die wegen Hülflosigkeit unter 

Aufsicht der Regierung stehen. 
Unter den • Polizeianstalten • an einer späteren Stelle treten 

sodann die "Armenanstalten" selbst auf. Es wird hier unter
schieden: 

1. Aus den Kommunalarmenfonds ist zu Unterstützungen 
verwendet worden. 

2. Andere öffentliche Institute und Korporationen haben, so
viel bekannt worden ist, zur Unterstützung der Armen verwandt. 

Diese Angaben erstrecken sieb natürlich nur auf den dama
ligen sehr geringen Umfang der Monarchie, und zwar auf 10 
unserer jetzigen Regierungsbezirke, nämlich die Provinzen Preussen 
(excl. Reg.-Bez. Danzig.), Brandenburg, Pommern (excl. Reg.-Bez. 
Stralsund) und Schlesien, nach der alten Bezeichnung: Ostpreussen, 
Westpreussen, Litthauen, Kurmark, Nenmark, Pommern, Depar
tement Breslau und Liegnitz. 

Nachdem in den Kriegsjahcen die · statistischen Tabellen theils 
sehr unregelmässig, theils gar nicht eingegangen waren, wurde 
erst von 1816 ab wieder eine straffere Organisation der offiziellen 
Erhebungen veranlasst. Die genannten speziellen Fragen über 
das Armenwesen wurden indessen in dieser Vollständigkeit nur 
bis zum .labre .1813 aufgenommen. Für 1814 und 1816 wurden 
noch die in öffentlichen Anstalten verpflegten Armen erhoben, um 
von da ab ebenfalls zu verschwinden. Der gründliche Kenner 
der Arbeiten des statistischen Bureau's aus allen Zeiten, Regie
rungsrath Böckh, sagt in seiner "Geschichtlichen Entwickelung 
der offiziellen Statistik des Preussiscben Staates" für die Periode 
von 1816 bis 1844, dass es "für jene Zeiten an Nachrichten über 
die Armenpflege und Woblthätigkeit fast gänzlich fehlte {nur aus 
dem Regierungsbe~irk Aacben scheinen· Nachrichten über das 
Armenwesen und andere Kommunalverhältnisse vorhanden zu sein.)" 
Hoffmann's Ermittelungen auf diesem Gebiete beschränkten sich 
auf Zusammenstellungen, welche in Folge des Gesetzes vom 13. Mai 
1833 über die Zuwendungen an Kirchen, Schulen und Wohlthätig
keitsanstalten von den Oberpräsidenten eingezogen und dann an, 

3* 
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jährlich fortgesetzt wurden. Diese Nachrichten entbehren für 
unsere Zwecke jeden Interesses. 

Die Zeit des absoluten Mangels an allen auf dem Wege 
selbständiger oder in Verbindung mit den allgemeinen Erhebun
gen über die Bevölkerung z11 gewinnenden Nachrichten über das 
Armenwesen dauerte bis zum Jahre 1849. }'ür dieses Jahr wur
den nach einem sehr umfassenden Formular von 17 Kolonnen die 
Zahl der Almosen-Empfänger und die erhaltene Unterstützung 

, (baar und in Naturalien), beides mit Unterscheidung der offenen 
Armenpflege und der Armenpflege in geschlossenen Instituten, 
ferner die Mittel, aus denen die Unterstützung gewährt worden 
(Stiftungen, Kommunalfonds, Wohlthätigkeit) für den ganzen Staat 
ermittelt. Die Publikationsweise dieser Erhebung ist oben er
wähnt worden. 

Seit dem Jahre 1849 sind besondere Aufnahmen einer allge
meinen Armenstatistik in der angedeuteten Weise für den ganzen 
Staat nicht mehr veranlasst worden. Aus dem Bereich der all
gemeinen Bevölkerungsstatistik sind jedoch seitdem wieder bis in 
die neueste Zeit regelmässige .Nachrichten über die Zahl der 
Armen bei den dreijährigen allgemeinen Bevölkerungsaufnahmen 
vorhanden, welche der Anregung jener ersten besonderen Auf
nahme im Wesentlichen ihren Ursprung zu verdanken scheinen. 
Dieselben haben von 1855 bis 1858 in den sogen. "Gewerbe
tabellen", 1861 in dem deren Stelle vertretenden "Anhang" zur 
grossen statistischen Tabelle über den Stand der Bevölkerung 
ihren Platz gefunden. Die ersteren sind in den vom Kgl. statisti
schen Bureau herausgegebenen "Statistischen Tabellen und amt
lichen Nachrichten", den sogen. ,. Blaubänden ", wie schon erwähnt, 
zum Theil veröffentlicht worden, während die Zahlen für 1861 in 
dem Heft V. der Preuss. Statistik nur auszüglich wiedergegeben 
sind. Die an dieser Stelle gegebenen Zahlen sind direkt aus den 
dem V erfas'ler bereitwilligst zur Disposition gestellten Akten des 
Kgl. statistischen Bureaus entnommen worden. 

Die aus diesem 10jährigen Zeitraum vorliegenden Daten er
möglichen aber leider keine einheitliche, nach denselben Prinzi
pien zur Beobachtung gelangte Uebersicht über die Verhältnisse 
des Preussischen Armenwesens, indem für die Jahre 1852 und 
1855 nur die "lediglich von Almosen lebenden Personen", in 
ersterem Jahre geschieden nach den Städten und dem platten 
Lande, zur Kognition gelangt sind, und für 1858 und 1861 erst 
eine Unterscheidung für "ganz" und ,. theilweise" von Almosen 
existirende Personen gemacht ist. 
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Eine Scheidung nach dem Geschlecht ist in den genann
ten früheren Jahren gar nicht, sondern nach den vorbin er
wähnten Anfängen der Armenstatistik aus dem Anfang des 
Jahrhunderts zum ersten Male wieder im Jahre 1861 gemacht 
worden. 

Dagegen ist der andere für die Kenntniss des Armen
wesens noch wichtigere Gesichtspunkt, ob nämlich die Armen
pflege in geschlossenen Instituten oder lediglich durch Gewäh
rung von Unterstützungen ausgeübt wird, abgesehen von den 
ersten Hoffmann'schen Erhebun'gen, nur bei der Aufnahme des 
gesammten Armenwesens im Jahre 1849 berücksichtigt worden. 
Seitdem fehlt es durchaus an jedem Mittel, für die vorhandenen 
Angaben die so wünschenswerthe nähere Erläuterung in der ange
deuteten Weise zu liefern. Engel hatte allerdings nach dem 
B o e c k h' sehen Bericht über die 11 Geschichtliche Entwicklung der 
Amtlichen Statistik des Preussischen Staats" (pag. 104) die sehr 
dankenswerthe Absicht, schon bei der mit dem Antlitt seiner 
neuen Stellung in's Werk gesetzten Umgestaltung des Preussiscben 
Tabellenwesens eine Statistik der Armenpflege in den geschlosse
nen Instituten durch zweekmässige Einrichtung von Extralisten 
für die betreffenden Anstalten bei Gelegenheit der Volkszählung 
mit aufzunehmen. 11 Die statistische Zentral- Kommission lehnte 

· jedoch die Erhebungen ab, 11 um nicht die Bemühungen der Behör
den bei der Volkszählung in höherem Maasse in Anspruch zu 
nehmen." 

Iin Jahre 1864 wurden diese Bedenken gehoben, und so haben 
wir denn für dieses Jahr wieder eine Statistik der geschlossenen 
Armen-Institute. Der Unstern, der offenbar über der Preussiscben 
Armenstatistik waltet, wollte es aber, dass ftir dieses Jahr die 
sehr umfangreichen und umständlichen Erhebungen, welche zur 
Aufstellung der Gewerbetabelle nöthig waren, ausgesetzt wurden, 
und wir daher, weil, wie gesagt, die Armenstatistik bisher einen 
Theil der "Gewerbestatistik" (im weiteren Sinne) bildete, die bis
her darin gegebenen Daten für die Armenpflege im Allgemeinen, 
oder, was ja nahe gelegen hätte, eine Statistik der offenen Armen
pflege, nebEm der erwähnten für die geschlossenen Institute, ent
behren mussten. 

Im Jahre 1867 sind dagegen wieder mit der allgemeinen 
Volkszählung Erbebungen über Stand, Beruf und Erwerbsverbält
nisse, gleichzeitig auch über die wieder als Extrabaushaltungen 
behandelten Armeninstitute veranlasst worden. Wir sind aber 
doch noch weit davon entfernt, wieder, wie im Jahre 1849, eine 
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Statistik der offenen und geschlossenen Armenpflege zn besitzen. 
Denn einmal ist die Erhebung nicht von vorne herein nach die
sen beiden, einander ausschliessenden und ergänzenden Gesichts
punkten in's Werk gesetzt, sondern wir haben jetzt ausser den nach 
dem Geschlecht geschiedenen "Insassen der Armenhäuser", zu de
nen die der Invaliden-, Alterversorgungs- und Woblthätigkeits-An
stalten hinzugetreten sind, nur die ganze Summe derjenigen Per
sonen, welche "aus fremden, resp. öffentlichen Mitteln leben, {als 
Almosenempfänger, Insassen von Heil- pp. Anstalten, Detinirten 
in Gefängnissen aller Art)" und zwar wiederum geschieden nach den 
"Personen dieser Art", was sonst "Selbstthätige" sind, und "deren 
Angehörigen" und hier wieder in beiden Fällen nach dem Ge
schlecht. 

Man könnte nun zwar durch eine Subtraktion der "Insassen 
der Armenhäuser" und der übrigen, in anderen Extrabaushaltungen 
auf öffentliche Kosten verpflegten Personen von diesen, in öffent
licher Pflege überhaupt befindlichen Personen, die der offenen Armen
pflege zur Last Fallenden sich konstruiren. Diese Operation würde 
aber doch immer sehr bedenklich sein, weil die beiden in Bezie
hung gesetzten Zahlenreihen von ganz verschiedenen Gesichtspunk
ten, nämlich der "Art des Zusammenlebens" und den "Erwerbs
verhältnissen" aus, behandelt und entstanden sind, und in denje
nigen Extrahausbaltungen, welche zum grossen Theil "Arme" be
herbergen, doch immer noch ein anderer grosser Theil befindlich 
ist, welcher keineswegs unter diesen Begriff fällt. Dies gilt na
mentlich von den Heilanstalten im Allgemeinen, bei denen fast 
regelmässig eine Vermischung der aus eigenen Mitteln lebenden 
und der auf öffentliche Kosten verpflegten Personen eintritt. 

Man kommt daher auf diesem Wege nicht weiter, muss auf 
alle Kombinationen dieser Art verzichten und kann nur konstati- · 
ren, dass die offizielle Preussische Statistik seit dem Jahre 1849 
keine Kenntniss von ·der offenen und geschlossenen Armenpflege 
mehr besitzt. 

Weichen W erth die Zahlen än und für sieb beanspruchen 
können, wird aus ihrer Vorführung und den sie begleitenden Be
merkungen von selbst hervorgehen. 

b. Die Kreisstatistiken. Auch aus den Kreisstatis
tiken, welche jetzt nahezu vollständig aus allen Kreisen des 
Preussischen Staats in seiner alten Zusammensetzung vorliegen, 
ist für eine Statistik der Armenpflege nur eine geringe Ausbeute 
zu erwarten, welche daher, abgesehen von den bedeutenden Schwie
rigkeiten ihrer Anstellung, auch nicht versucht ist. Da die An-
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gaben über das Armenwesen in denselben von ganz verschiedenen 
Gesichtspunkten aus gemacht sind, und allgemeine Prinzipien, 
wie sie bei einer einheitlichen Erhebung aufgestellt werden kön
nen, nicht beobachtet sind, so spielen hier die verschiedenen An
schauungen und lokal so ausserordentlich verschiedenen V erhält
nisse eine grosse Rolle. Jedenfalls müsste erst die Organisation 
im Einzelnen genau berdcksichtigt werden, ehe man überhaupt 
nur von den Leistungen reden könnte. 

Thatsächlich finden sich Nachrichten über die öffentliche 
Armenpflege hauptsächlich nur in den Kreisstastiken der westli
chen Provinzen. Aus den östlichen Provinzen sind die Nachrich
ten seltener. So schwierig es auch ist, eine Armenstatistik auf
zustellen, so kann doch nicht bezweifelt werden, dass gerade die 
Landrll.the, welche sich mit der Aufstellung der Kreisstatistiken 
zu befassen haben, die einzigen Organe sind, bei denen iine gründ
liche Kenntniss des Armenwesens ihrer Kreise vorausgesetzt wer
den kann. Von ihrer fortgesetzten Tbätigkeit scheint daher allein 
eine grüridlichere Kenntniss dieses wichtigen Zweiges des öffentli
chen Wohles erwartet werden zu können. 

c. Die Klassensteuerbefreiungen wegen Armuth. 
Wenn aus der vorhergebenden Geschichte der Armenstatistik 
bei den allgemeinen Bevölkerungsaufnahmen ein günstiges Prog
nostikon für die Vollständigkeit und Zuverlässigkeit der Zah
len selbst nicht gestellt werden kann, verdient eine andere Reihe 
von offiziellen Erhebungen über die Zahl der Preussischen Armen 
eine um so grössere Aufmerksamkeit, als dieselbe ununterbrochen 
für beinahe ein halbes Jahrhundert vorliegt. Es muss aber gleich 
darauf hingewiesen werden, dass die Klassensteuerbefreiungen we
gen Armuth, welche wir meinen, von einem ganz andem Maas
stabe der Beurtheilung aus angesehen werden müssen. Wenn für 
eine allgemeine Bevölkerungs- und Erwerbsstatistik die grösste 
Unparteilichkeit vorausgesetzt werden muss, ·wird bei der Aus
scheidung der Unvermögenden aus der allgemeinen Steuerpflicht 
immer ein Widerstand der Steuerbehörde zu überwinden sein, der, 
nach den zeitigen Intentionen der Staatsbehörden wechselnd, leicht 
zu milderer Praxis in guten Zeiten und zu schärferer Heranzie
hung veranlasst werden kanij, wenn sieb aus allgemeinen Gründen 
eine besonders grosse Anspannung der Steuerkräfte nothwendig 
erweist. So lässt sich theoretisch nicht läugnen, dass bei den 
Steuerbefreiungen wegen Armuth sehr häufig in guten Zeiten eine 
Tendenz zur Vermehrung, in schlechten Zeiten eine Tendenz zur 
Verminderung der Zahl der Armen hervortreten wird. Eine Regel 
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in dieser Beziehung lässt sich natürlich nicht annehmen. Das 
erste Klassensteuergesetz (vom 30. Mai 1820) liess nun im §. 2 
steuerfrei e. Arme, die von Almosen aus Staats- oder Gemeinde
kassen leben, f. diejenigen, die in öffentlichen Anstalten auf öffent
liche Kosten verpflegt werden. 

Das an die Stelle jenes tretende Gesetz, betreffend die Ein• 
führung einer Klassen- tmd Einkommensteuer vom 1. Mai 1851 
setzt im § 13 das Privilegium der Steuerfreiheit für Arme fest. 
Derselbe lautet, soweit er hier interessirt: 

§ 13. 
a. Arme, die im Wege öffentlicher Armenpflege eine fortlaufende 

Unterstützung beziehen, oder in öflentlichen Anstalten auf öffentliche Kosten 
verpflegt werden, sind steuerfrei. 

Nur gedachte Personen dürfen steuerfrei bleiben, nicht aber solche, 
welche sich überhaupt in einer dürftigen Lage befinden; ebensowenig die 
in Getlngnissen detinirten Züchtlinge als solche. Es kommt also darauf 
an, dass festgestellt wird, ob die betreffende Person arm ist. 

b. Als arm sind aber nur solche Personen anzusehen, welche weder 
aus ihrem eigenen Vermögen, oder aus dem Vermögen oder durch den 
Erwerb dritter Personen die Mittel zu ihrem nothdürftigen Unterhalte er
halten, noch im Stande sind, auch bei gutem WiJJen durch eigene Thätig
keit sich den nothdürftigen Unterhalt zu erwerben. 

Erhalten solche Pers()nen im Wege der öffentlichen Armenpflege eine 
fortlaufende Unterstützung, so sind _dieselben nicht zur Klassensteuer zu 
veranlagen. 

c. Personen dagegen, welche sich durch eigene Kräfte zu erhalten im 
Stande sind, aber wegen kärglichen Verdienstes zeitweise Beihülfe von den 
Gemeinden - z. B. Brennholz - empfangen, oder zu Kommunalabgaben, 
Schulgeld etc. nicht herangezogen werden, sind gesetzlich von der Klassen· 
steuer nicht befreit . 

. d. Ist ein Armer steuerfrei, so sind es auch die Angehörigen seiner 
Haushaltung. Hierzu werden aber solche Personen nicht gerechnet, welche 
mit dem Armen zwar eine gemeinschaftliche Wirthschaft führen, von ihm 
aber nicht Wohnung oder Unterhalt erhalten, sondern durch Tagelohn 
oder in sonstiger Weise ein selbständiges Einkommen beziehen. Derglei
chen Personen sind steuerpflichtig. 

Es geht aus der Gegenüberstellung der beiden -Gesetze her
vor, dass ein wesentlicher, durchgreifender Unterschied für di~ 

Kriterien der Armuth mit der neuen Gesetzgebung nicht einge
treten ist. In der letzteren ist nur eine genauere Präzisirung des 
Begriffs vorgenommen. Namentlich ist auch für die ältere Gesetz
gebung die vollständige Fristung der Existenz durch öffentliche 
Mittel als Bedingung der Steuerfreiheit vorhanden. 

Abgesehen von dieser inneren Natur, ist auch die äussere 
Form, in welcher die Zahlen überliefert sind, ganz konform geblie
ben. Seit der Einführung der Klassensteuer überschickte nämlich 
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früher der General-Direktor der Steuern, ·später die betreffende 
Abtheilung des Finanzministeriums die Uebersichte'n über die Re
sultate der Erhebung, nach Regierungsbezirken geordnet, alljähr
lich an das Kgl. Statistische Büreau. Im Jahre 1829 wurden 
zuerst die Zahlen für die Steuerfreien, darunter auch die wegen 
Armuth, aufgenommen. Bis zum Jahre 1867, wo diese Angaben 
vorliegen, ist die Unterscheidung nach dem Alter, nämlich ob 
"unter oder ·über 16 Jahre", gleichfalls dieselbe geblieben. Sie 
schreibt sich her au~ der gesetzlieben Bestimmung über den Ein
tritt · der allgemeinen Steuerpflicht, und ist glücklicherweise auch 
für die Steuerbefreiungen, obgleich sie hier kein unmittelbares 
Interesse für die Steuererhebung .bat, beibebalten worden. 

II. Die Zahl der Armen. 

a. Nach den allgemeinen Bevölkerungsaufnahmen. 
Die hauptsächlichen Zahlen aus der ersten Periode der statisti
schen Erhebungen über das Armenwesen, nämlich vom Jahre 1810 
ab, . sind in folgender Tabelle zusammengestellt. (s. pag. 34.) 

Obwohl für das Jahr 1816, wie schon bemerkt, die Nach
richten über dio in den öffentlichen Anstalten verpflegten Perso
nen in derselben Weise wie 1814 eingezogen sind, so ist es doch 
leider nicht möglich, die Gesammtzabl für den Preussischen Staat 
in seinen neuen, bedeutend erweiterten Grenzen anzugeben, weil 
mehrere der neuen Regierungsbezirke, Münster und Köln, mit den 
Angaben über das Armenwesen im Rückstand geblieben sind. Wir 
haben uns daher zur Vervollständigung der obigen Tabelle darauf 
beschränken müssen, die den alten Landestheilen entsprechenden 
neuen Regierungsbezirke für sich zu summiren und den früheren 
Resultaten gegenüber zu stellen, wie es in der Tabelle geschehen 
ist. Es muss allerdings hierbei in Berücksichtigung gezogen wer
den, dass eine Translozirung der Insassen der Armenhäuser in die 
jedenfalls im Allgemeinen weniger in Anspruch genommenen An
stalten der neuen Landestheile vorgekommen sein mag. Dies 
scheint, wegen des nicht unerheblichen Rückgangs der Bevölke
rung der Armenhäuser trotz der schweren Leiden der Kriegsjahre 
wahrscheinlich zu sein. Besonders hervorzuheben ist noch die 
kolossale Vermehrung der der öffentlichen Unterstützung zur Last 
fallenden Personen von 1810 bis 1811 um über 60 %, wonach 
wieder eine geringe Ermässigung eingetreten ist. Im Jahre 
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.Arme überhaupt in o;o zur Bevölkerung 

offener lgeschlos-1 offene geschl. 
.Armen-jsenen In-, Summa. Armen. In- Summa 
pflege. stituten. pflege. stitute. 

In den 60 grössten Städten 16858811433751311963 9,74 

I 
8,88 118,1! 

" " 238 mittleren " 62532 32594 95126 4,85 2,ss 7,98 
" " 672 kleineren " 53399 11727 1 65126 1 4,03 0,88 I 4,91 

In den 970Stä.dten überhaupt 284519,18769614722161 6,&& 
I 

4,82 110,87 
.Auf d. gesammt. platt. Lande 283140 21527 304667 2,42 0,18 2,60 

Im anzen Staate überhau t 572742 212108 784850 3 7 1 g P ,& I ,3214, 89 

Wenn auch die hier hervortretenden grossen Differenzen zum 
grossen Theil durch die obigen Bemerkungen ihre Erklärung fin
den, so muss man doch namentlich hier berücksichtigen, dass, je 
grösser die Stadt selbst ist, um so eher Doppelzählungen vorge
kommen sein müssen. Denn so oft einer ·und derselben Person 
die bei jeder geregelten Verwaltung nothwendigen verschiedenen 
Arten von Unterstützungen, entweder in Geld oder in Naturalien, 
oder in ärztlicher Behandlung gewährt sind, so oft wird dieselbe 
da, wo Personenkenntniss aufhört und wo keine besonderen Ver
anstaltungen zur Eliminirung getroffen sind, bei den Erhebungen 
über die Zahl der Unterstützten gezählt werden müssen. 

Eine für die damalige Zeit angestellte V ergleichnng zeigte, 
dass die Zahl der Armen in Preussen gegenüber anderen Ländern 
verh!l.ltnissmässig gering war, was daher nach dem früher Gesagten 
nicht unbedingt als ein günstiges Zeichen angesehen werden kann. 

Die Zahlen, welche für das Preussische Armenwesen bei Ge
legenheit der allgemeinen Bevölkerungsaufnahmen von 1852 bis 
1867 erhoben sind, erscheinen, wie schon hervorgehoben, inner
lich so verschieden, dass auf eine nach Regierungsbezirken und 
Provinzen vollständige Wiedergabe um so eher verzichtet werden 
kann, als die andere schon genannte Weise periodischer Beob
achtungen zuverlässigeres und gleichmässigeres Material, wenn 
auch von einem andern Gesichtspunkte aus, darbietet. Wir be
schränken uns daher auf folgende, die Hauptsummen und deren 
Faktoren wiedergebende Rekapitulation, wobei wir die überhaupt 
möglichen Summirungen vornehmen, um wenigstens theilweise auch 
in dieser Beziehung kommensurable Grössen zu gewinnen. (s. pag.38.) 

Diese Uebersicht über den ganzen Reichthum der offiziellen An
gaben Iieueren Datums, welche vom Preussischen Armenwesen existi
ren, dürfte in nur geringem Grade den Wunsch rege machen, auch 
die für die Regierungsbezirke und Provinzen ermittelten Zahlen an 
dieser Stelle zu veröffentlichen. Es muss nun allerdings noch bemerkt 
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vermindert haben sollten. 'Ob eine bessere und genauere Zählung 
durch Ausscheidung von Doppelzählungen biernach im Jahre 
1861 vorgenommen ist, kann man wieder absolut nicht beurthei
len, da eine weitere Verfolgung dieser Zahlen nicht möglich ist. 
Ebenso unwahrscheinlich an sieb erscheint das Sinken der Insassen 
der Armenhäuser vo~ 1864 bis 1867, zumal da das letztere Jahr 
an den Nachwehen des Krieges und theilweiser Theuerung schwer 
zu leiden hatte. · 

b. Nach den Klassenstauerbefreiungen wegen Ar
m u th. Wir halten die Klassensteuerbefreiungen wegen Armuth 
unbedingt für das zuverlässigste Material zur Beurtheilung der Aus
dehnung des Preussischen Armenwesens. Die umstehende Tabelle 
gibt zunächst für jedes Jahr von der ersten Aufstellung dieser 
Uebersichten, nämlich vom Jahre 1829 ab, die Hauptzahlen für 
den Staat, unterschieden nach dem für die Steuer entschei
denden Alter von 16 Jahren. Die Bevölkerungszabl, nach welcher 
der Prozentsatz berechnet ist, findet sich gleichfalls in den Steuer
listen; sie schliesst sich im Allgemeinen an die Zählungsresultate 
an unter Berücksichtigung der nachweisbaren, in den Zwischen
pausen eingetretenen Veränderungen ; jedoch sind die Städte, in 
denen die Schlacht- und Mahlsteuer an Stelle der Klassensteuer 
tritt, in dieser Bevölkerungszahl nicht enthalten, wesshalb wir 
sie auch nicht besonders angeführt haben. Natürlich ist das 
räumliche Gebiet der alten Prcwinzen auch nach 1866 festge
balten. Eine Uebereinstimmung zwischen dieser und der vor
bergehenden Zahlenreihe ist nur für das Jahr 1849 vorhanden 
und überhaupt möglich, da in den letzten Jahren wesentlich an
dere Gesichtspunkte bei den Volkszählungen beobachtet wurden, 
als in den Steuerlisten. Für 1849 geben die ersteren einen Armen
bestand von 776882, die letzteren einen solchen von 679521 an. 
Die Düferenz würde demnach unter Voraussetzung der Richtigkeit 
beider Erhebungen die Zahl der Armen in den mahl- und schlacht
steuerpßichtigen Städt-en anzeigen. Der nach diesen verschiedenen 
Richtungen berechnete Prozentsatz stellt sich ungefähr gleich auf 
4,9o;u der Bevölkerung. Verfolgt man die Prozentsätze vom An
fang bis zum Ende, so ist eine gewisse Regelmässigkeit in der 
Entwickelung nicht zu verkennen. Es ist ein konstantes Steigen 
des Verhältnisses bis zum Jahre 1851 und von da ab bis in die 
neueste Zeit ein ebenso regelmässiges Sinken , so dass sich am 
Anfang und Ende der beinahe 40jährigen Periode der Prozentsatz 
noch unter 3 stellt, während er im Jahre 1851 die bedeutendste 
Höhe mit über 5 erreicht. Diese Erscheinung dürfte in der 
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wendig erscheint. Trotzdem sind diese Zahlen wichtig genug, um 
sie auch für längere Perioden in ihren einzelnen Theilen zu ver
folgen. Die folgende Tabelle gibt demnach für 5 nahezu gleich 
weit von einander liegende Jahre die bezüglichen Nachrichten 
nach Regierungsbezirken und Provinzen. (s. pag. 42.) 

lli. Geschichte der Armengesetzgebung. 

a. Die vorlandrechtliche Gesetzgebung. So lange 
das Lehnsverhältniss die Grundlage des Staats bildete, war 
in Deutschland von einer Armenpflege im modernen Sinne keine 
Rede. Es lag in dem Begriff der Hörigkeit, dass der Hof
und Lehnsherr für seine verarmten Angehörigen zu sorgen 
hatte. Da dieses System erst Anfangs dieses Jahrhunderts defi
nitiv verlassen wurde, bewegen sich die älteren Verordnungen und 
Edikte durchaus auf jenem Boden. Es ist aber interessant, lange 
vor dieser Zeit schon Andeutungen einer geregelter,en Armenpflege 
in der Preussischen Gesetzgebung zu finden. 

Nachdem noch eine Verordnung vom 18. November 1684 nur 
im Allgemeinen angeordnet hatte, dass jede Gemeinde, so viel 
immer möglich, für ihre Armen sorgen solle, bestimmte schon 
unter Kurfürst Friedrich III. ein Edict vom 10. Ap~il 1696, des
sen Hauptinhalt die unbedingte Zulassung refugirter Franzosen, 
Pfälzer und aller durch den Krieg oder ihrer Religion halber Ver
triebenen, aber die Zurüc~weisung von Zigeunern und Bettlern von 
der Landesgrenze bildete, dass jeder Gerichtsobrigkeit die Versorgung 
der in ihrem Bezirke gebornen Bettler obliege. Für den Fall, dass 
einem Orte die hierdurch entstehenden Lasten zu schwer sein sollten, 
wird die Bildung von V er bänden anbefohlen, so dass mehrere 
Ortschaften gemeinschaftlich unter sich für ihre Armen zu sor
gen hatten. Die Armen- und Bettlerordnungen vom 18. März 1701 
und 19. September 1708 erweitern und präzisiren die Verpflich
tung und den· Modus der Armenpflege. Den Arbeitsfähigen soll 
Beschäftigung, den weniger Arbeitsfähigen, welche nur theilweise 
für ihr eigenes Fortkommen sorgen können, sollen Almosen .gege
ben, den unbedingt Arbeitsunfähigen soll Wohnung und V erpfle
gung in Armen-, Waisen- und Krankenhäusern gewährt werden. 
Namentlich für diese Armen-Institute wird im Fall des Bedürf
nisses Vereinbarung mehrerer selbständiger Ortschaften und Be
zirke vorgeschrieben. i'ür die Städte soll die Erwerbung des 

Emminghao .. , Armoopflege. 4 

o;9itized by Goog le 





43 

Bürgerrechts, die Auft;J.ahme in eine Innung oder ·zehnjähriger 
Aufenthalt die Unterstützungspflicht bedingen. Wenn freiwillige 
Beiträge der Wohlhabenden nicht ausreichen, wird den Magistra
ten unter gewissen Modifikationen sogar schon das Recht \Terlie
hen, die Armenbeiträge nach Verhältniss des Vermögens festzu
setzen und einzuziehen. 

Unter Friedrich dem Grossen wurde eine speziellere Organi
sation · der öffentlichen Armenpflege durchgeführt. Das Edikt vom 
28. April 1748, "wie die wirklichen Armen versorgt und ver
pflegt, die muthwilligen Bettler bestraft und zur Arbeit angehal
ten, auch überhaupt keine Bettler geduldet werden sollen", ordnete 
überall die Errichtung besonderer Armenkassen an, verschärfte die 
Maassregeln gegen Arbeitsscheue und Vagabunden und befahl die 
Verweisung der fremden Bettler aus dem Lande und die der ein
heimischen in lihre Heimath, wo sie gebürtig oder die letzten 
drei Jahre wohnhaft gewesen wären, oder sich sonst ernährt hätten. 

Am Ende des ·vorigen Jahrhunderts wurden die grössererr 
provinzialen und ständischen Armenverbände mit subsidiärer, die 
Lasten der einzelnen Kommunen erleichternder und ergänzender 
Verpflichtung zur Sorge für die Armen ihres Bezirks eingerichtet. 
Zum grossen Theil sind dieselben mit ihrer damaligen Begren
zung und Organisation, unter gewissen Reformen, in die noch heute 
bestebenden sogen. "Landarmenverbände" übergegangen. Eins der 
ältesten und wichtigsten Reglements dieser Art ist das Landarmen
und Invaliden-Reglement für die Kurmark (mit Ausschluss der 
Städte Berlin und Potsdam) vom 16. Juni 1797. Die wichtigste 
Verpflichtung, welche diesem und den übrigen Landarmenverbän
den auferlegt wurde, war die Armenpflege in geschlossenen Insti
tuten und die Einrichtung von Zwangs-Arbeits- und Korrektions
anstalten, was aus der richtigen Erwägung hervorging, . dass der 
Zweck derartiger Anstalten am besten bei einer grösseren Aus
dehnung zu erreichen sei, auch die Kosten derselben sich hier
durch wesentlich verringerten. 

Ausser dem genannten Reglement ist noch heute von den 
damals erlassenen in Kraft dasjenige für die Provinz Pommern . 
und Westpreussen. Die übrigen sind durch neuere Reglements 
ergänzt und aufgehoben. 

b. Die Grundsätze des Landrechts. Abgesehen von 
diesen Landarmen- Reglements, auf welche wir bei der Darstel
lung der jetzigen Zustände zurückkommen müssen, wurde die 
gesammte ältere Gesetzgebung über das Armenwesen, namentlich· 
auch das Edikt vom 28. April 17 48, durch das Allgemeine Land-
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recht aufgehoben, welc:hes die privatrechtliche und öffentliche Ver
pflichtung zur Versorgung der. Armen genau festsetzte. 

Da die privatrechtliehen Bestimmungen im Allgemeinen heute 
noch gültig, müssen wir deren Darstellung noch vorbehalten. Die 
wichtigsten Anordnungen über die öffentliche Armenflege, die 
"Grundsätze", finden sich im 'ritel 19. Theil VI. und lauten: 

§. 1. Dem Staate kommt es zu, für die Ernährung und Verpflegung 
derjenigen Bürger zu sorgen, die sich ihren Unterhalt nicht selbst verschaf
fen und denselben auch von andern Privatpersonen, welche nach beson
dern Gesetzen dazu verpflichtet sind, nicht erbalten können. 

§. 2. Denjenigen, welchen es nur an Mitteln und Gelegenheit, ihren 
und der Ihrigen Unterhalt selbst zu verdienen, ermangelt, sollen Arbeiten, 
die ihren Kräften und Fähigkeiten gernäss sind, augewiesen werden. 

§. 3. Diejenigen, die nur aus Trägheit, Liebe zum Müssiggang oder 
andern unordentlichen Neigungen die Mittel, sich ihren Unterhalt selbst 
zu verdienen nicht anwenden wollen, sollen durch Zwang und Strafen zu 
nützlieben Arbeiten unter gehöriger Aufsicht angehalten werden. 

§. 4. Fremde Bettler sollen in das Land nicht gelassen oder darin 
geduldet, und, wenn sie sich gleichwohl einschleichen, sofort über die Grenze 
zurückgeschafft werden. 

§. 5. Auch einbeimischen Armen soll das Betteln nicht gestattzt, son
dern dieselben an den Ort, wohin sie gehören und wo für sie nach den 
Vorschriften des gegenwärtigen Titels gesorgt werden muss, zurückgeschafft 
werden. 

§. 6. Der Staat ist berechtigt und verpflichtet, Anstalten zu treffen, 
wodurch der Nabrlosigkeit seiner Bürger vorgebeugt und der übertriebe
nen Verschwendung gesteuert werde. 

§. 7. Veranlassungen. wodurch ein schädlicher Müssiggabg, besonders 
unter den niederen Volksklassen genährt, und der Trieb zur Arbeitsam· 
keit geschwächt wird, sollen im Staate nicht geduldet werden werden. 

§. 8. Stiftungen, welche auf die Beforderung und Begünstigung sol
cher schädlichen Neigungen abzielen, ist der Staat aufzuheben und die 
Einkünfte derselben zum Besten der Armen zu verwenden berechtigt. 

§. 10. Auch Stadt- und Dorfgemeinden müssen für die Ernährung 
ihrer verarmten Mitglieder und Einwohner sorgen. 

§. 14. Die Vorsteher der Korporationen und ·Gemeinen sind schuldig, 
sich nach den Ursachen des Verfalls ihrer Mitglieder zu erkundigt>n und 
dieselben der Obrigkeit, zur Abbelfung, in Zeiten anzuzeigen. · 

§. 15. Allen Armen und Unvermögenden, denen ihr Unterhalt auf an· 
dere Art nicht verschafft werden kann, muss die Polizeiobrigkeit eines 
jeden Orts, ohne Unterschied des Ranges und sonstigen Gerichtsstandes 
derselben, sich annehmen. 

Diese Sätze, welche den humanen und aufgeklärten Geist der 
landrechtliehen Gesetzgeber deutlich erkennen lassen, bilden noch 
heute die Grundlage des Preussischen Armenwesens, wessbalb auch 
die späteren Armengesetze eine Aufhebung dieser oder der fol
genden Paragraphen nicht ausgesprochen haben. Sie scheinen 
freilich theilweise veralteten und unmöglichen wirthschaftlichen 
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Tbeorieen anzugehören, wie der § 2, aus dessen weiteren Konse
quenzen ein sozialistisches Recht des Einzelnen auf Arbeit gegen 
den Staat gefolgert werden könnte, tbeils scheinen diese Sätze 
eirre prinzipielle subsidiäre Verpflichtung der obersten Staatsge
walt zw· Gewährung von Armen-Unterstützungen auszusprechen, 
wie namentlich der § 1 und 15. Wie wenig daran gedacht wurde, 
gebt aus der Handhabung des Armenwesens selbst hervor, woraus 
zu keiner Zeit auf eine direkte materielle Betbeiligung des Staats 
gefolgert werden kann. Es soll in jenen Grundsätzen nur ausge
sprochen sein, dass der Staat beim Armenwesen und seiner Ausfüh
rung eine Vermittlung im Wege der Gesetzgebung zu übernehmen und 
die Oberaufsiebt zu führen bat. Wenn sich die Polizei-Obrigkeit 
der Armen "annehmen" soll, so ist damit nur angeordnet, dass sie 
für die Unterhaltung derselben durch die dazu Verpflichteten sor
gen und die geeigneten Zwangsmä.asregeln dazu anwE-nden soll. 

Bevor auf die neuere, für den ganzen Staat gegebene Armen
gesetzgebung eingegangen werden kann, muss noch kurz der Zu
stand der Gesetzgebung in der Rheinischen, der französischen 
Rechtssphäre angehörigen, Provinz dargelegt werden. Das wich
tigste, vor der Okkupation erlassene und nachträglich eingeführte 
Gesetz ist das vom 27 Vendemiaire II. (15. Oktober 1793). Hier
nach sollte diejenige Gemeinde als pflicbtig zur Leistung der Armen
pflege angesehen werden, in welcher Jemand geboren ist oder sieb 
verheirathat und 6 Monate aufgehalten hat, oder als einregistrir
ter Einwohner zwölf Monate wobnsässig oder 2 Jahre hindurch 
im Dienst gewesen ist. Nach späteren Gesetzen soll die Armen
pflege in jeder Gemeinde von einem aus 5 Gemeindemitgliedern 
bestehenden Wohlthätigkeitsamte verwaltet werden. Die Kosten 
sind, soweit sie nicht durch freiwillige Beiträge und Stiftungen 
gedeckt werden, allgemeine Kommunallast. Nach einem Dekrete 
vom 5. Juli 1808 wurde in jedem Departement auf Kosten des 
Staats und der Kommunen die Einrichtung eines Arbeitshauses 
zur Aufnahme der dürftigen Personen und nach einem Dekret vom 
19. Januar 1811 in jedem Bezirke die Einrichtung eines Findel
hauses zur Aufnahme und Erziehung der verlassenen Kinder und 
armen Waisen auf alleinige Kosten des Staats anbefohlen. Der
artige Anstalten, welche nur theilweise in del' Rheinprovinz zut• 
Ausführung kamen, wurden hauptsäeblieb wegen ihrer grossen 
Kostspieligkeit sehr bald wieder aufgegeben. 

Der Code Napoleon hat als reines Zivilgesetzbuch keine Be~ 
stimmungen über das Armenwesen. 

In den unbedeutenden Distrikten der Monarchie in ihrem älte~ 
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ren Bestande, in welchen weder das Landrecht, noch das Franzö
sische Recht rezipirt worden ist, also namentlich in Neuvorpom
mern und Rügen und dem rechtsrheinischen Theile des Regierungs
bezirks Koblenz blieben nach der Erwerbung im Jahre 1815 die 

· älteren provinziellen Bestimmungen über die Armenpflege, welche 
sich nur unwesentlich von denen der benachbarten altländiscben Ge
bietstbeile unterschieden, bestehen. 

c. Die Gesetze vom 31. Dezbr. 1842 und 21. Mai 1855. 
Das erste allgemeine, für die ganze Monarchie erlassene Gesetz 
über die Armenpflege erging unterm 31. Dezember 1842. Das
selbe wurde hauptsäeblich dadurch nöthig, dass die landrechtli
ehen Bestimmungen Zweifel Hessen, wem die Fürsorge für einen 
Armen obliegt, der vor dem Eintritt seiner Hülfsbedürftigkeit an 
verschiedenen Orten sieb befunden bat. .Die wesentlichen, noch 
beute gültigen Bestimmungen dieses Gesetzes werden in einem 
folgenden Abschnitte angegeben werden. Bald nach Erlass der
selben wurden indessen schon vielfache Klagen über deren Aus
führung im Publikum und in der Presse laut, welche sich zunächst 
hauptsächlich dagegen richteten, dass dem A n drang e und der 
Belästigung von Seiten solcher Personen, die der 
Verarmung nahe stehen, von den Gemeinden nicht ge
nügend entgegen getreten werden könnte. Diese Kla
gen waren allerdings darin vollkommen begründet, dass nach § 1. 
sub 2 die Verpflichtung zur Armenpflege durch blosse Niederlas
sung entstand, und, nach dem Gesetz über die Aufnahme neu an
ziehender Personen von demselben Datum, nur wirkliche Armutb 
ein Hinderniss der Niederlassung ist, zeitige Erwerbsiabigkeit da
gegen, wenn auch die Besorgniss künftiger Verarmung vorliegt, 
zur Niederlassung in jeder Gemeinde berechtigt. Wenn diesem 
Uebelstande auch durch § 5 des genannten Gesetzes entgegenge
wirkt werden sollte, welcher bestimmt, dass wenn sich binnen 
Jahresfrist nach dem Anzuge die Nothwendigkeit einer öffentlichen 
Unterstützung offenbare, und die Gemeinde nachweise, dass 
die Verarmung schon vo·r dem Anzuge vorhanden ge
wesen sei, der Verarmte an die Gemeinde des früheren Aufent
haltsorts zurückgewiesen werden könne; so war es doch klar, dass 
diese Vorschrift gegen die Ueberlastung solcher Orte, welche dem 
der Verarmung Verfallenden· besondere Hoffnungen erwecken, keinen 
zureichenden Schutz bieten konnte. Denn die Führung des ge
nannten Nachweises über das Vorbandensein der Verarmung vor 
dem Anzuge musste dem Anzugsorte fn den meisten Fällen un
möglich sein. 
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Die Abhülfe wurde in dem Gesetz vom 21. Mai 1855; 
zur Ergänzung des Gesetzes über die Verflichtung zur Armen
pflege vom 31. Dezember 1842, ohne Verletzung des Prinzips der 
Freizügigkeit, welche in der konservativen Presse und auch von 
der extremsten Richtung der beiden Häuser des Landtags lebhaft 
gewünscht und gefordert wurde, dadurch gewährt, dass als allge
meiner Grundsatz für die Gesetzgebung die Fortdauer des 
Untersützungswobnsitzes am Abzugsorte, so lange, 
bis durch einjährigen Aufenthalt am Anzugsorte ein, 
neuer konstit uirt sei, angenommen wurde. Hieraus folgte, 
dass die Zurückweisung des Verarmten an dem Abzugsort unbe
dingt zuzulassen sei, wenn ein die öffentliche Unterstützung noth
wendig machender Zustand der V e1;armung innerhalb J abresfrist 
nach dem Anzuge sich ergäbe, gleichviel an welchem der beiden 
Orte die Verarmung eingetreten sei. 

Da bei dem An- und Abzug, welcher innerhalb des Landes 
stattfindet, die Stadtgemeinden wesentlich an dem ersteren, die 
Landgemeinden an dem letzteren · batheiligt sind, wie sich aus der 
viel stärkeren, hauptsächlich durch Zuzug entstehenden Vermeh
rung aller, namentlich aber der grösseren, Städte, deutlich zeigt, 
so war mit diesem neuen Prinzip eine Begünstigung für die 
grossen Städte, zum Behuf der Steuerung des in ihnen überband 
nehmenden Pauperismus ausgesprochen. Dass bei dieser neuen 
Bestimmung hauptsäeblich auf die Städte Rücksicht genommen 
wurde, geht unter Anderem auch daraus hervor, dass die Frist von 
einem Jahre aus der Stadtgemeinde-Gesetzgebung übernommen 
ist, wonach das Recht zu den Wahlen, das Bürgerrecht, auch nicht 
eher erworben wird, als nach Ablauf eines Jahres, nach welchem 
Derjenige, welcher zuzieht, als zu der Gemeinde gehörig betrach
tet wird. 

Abgesehen von einigen Unklarbeitell und Zweifeln im Gesetz 
von 1842, welche durch das von 1855 gehoben wurden, richtete 
sich . eine zweite Hauptbeschwerde gegen die früheren Armengesetze 
darauf, dass den Gemeinden kein ausreichender Schutz, 
den Ansprüchen der Verarmten gegenüber, gewährt 
werde. Wenn auch die Fundamentalgrundsätze des Preussischen 
Armenwesens, dass ein Rechtsanspruch des Armen auf öffentliche 
Fürsorge, eine Befugniss, solche zu fordern, nicht existirt und 
dass die Unterstützungspflicht der Gemeinden und V er bände 
nicht den Armen gegenüber, sondern allein dem Staate gegenüber 
vorhanden ist, schon in den Gesetzen von 1842 ausdrücklich und 
deutlich ausgesprochen sind, so waren doch gegenüber der sofort 
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bedingter · Weise auch gegen den Vater. Adoptiv- oder Pflege
kinder sind zur Unterstützung der Adoptiv- oder Pflege-Eltern 
ebensowenig verpfiichtet wie Schwiegedrinder zu der der Schwieger
Eltern. Auch die Deszendenten der weiteren Grade gehen in die
ser Verpfiichtung den Eltern vor. 

Beide E 1 t e rn haben für standesgernässen Unterhalt und 
Erziehung der Kinder zu sorgen, hauptsächlich jedoch der Vater. 
Dieses Verhältniss bleibt auch bei geschiedener Ehe bestehen. 
Nach aufgehobener väterlicher Gewalt ist die Verpflichtung der 
Eltern gegen ihre Kinder wie umgekehrt. Uneheliche Kinder muss 
zunächst der Vater unterhalten, eventuell die Mutter, nach zurück
gelegtem 14. Lebensjahre derselben jedoch in erster Linie die 
Mutter. Adoptivkinder müssen von Demjenigen, der sie angenom
men hat, Pflegekinder von den Pflegeeltern unterstützt werden, woge
gen für die Schwiegereltern gegen die Schwiegerkinder ebensowenig 
eine Verpflichtung existirt, wie umgekehrt. Die Grosseitern haben 
dieselben Verpflichtungen, wie die Eltern, mit Ausnahme der väter
lichen Grosseitern eines unehelichen Kindes und der Eltern der 
Adoptiveltern. 

Vollbürtige und halbbürtige Ge s c h w ist er haben gegensei
tige U nterstützungspfiicht. 

Entferntere Seitenverwandte, als Geschwister, sind zur Unter
stützung eines Hülfsbedürftigen nicht verpflichtet. Unterlassen sie 
es aber, nachdem sie ausdrücklich dazu aufgefordert sind, so ver
lieren sie ihr Erbrecht, welches auf Denjenigen übergeht, der die 
Unterstützung gewährt hat. 

Nach dem in einigen Theilen der Monarchie gültigen ge
meinen Rechte hört die Unterstützungspflicht schon für die 
Geschwister auf. Das Rheinisch-l'ranzösische Recht dehnt 
dagegen diese Pflicht auch auf die Schwiegereltern und Schwieger
kindar gegenseitig aus. 

Die Dienstherrschaft ist zur Unterstützung des Gesindes 
nur in Krankheitsfällen verpflichtet. Es wird hierbei jedoch unter
schieden, ob die Erkrankung bei Ausführung eines mit Gefahren 
verbundenen oder unter einem Versehen der Herrschaft artheilten 
Auftrags oder sonst eingetreten· ist. Irrt ersteren Falle geht die 
volle Unterstützungspflicht auch über die Kontraktszeit hinaus, im 
letzteren schliesst sie mit derselben.· Ein Ersatz aus dem Lohn 
oder dem anderweitigen Vermögen des Gesindes oder von ver
ptlichteten Verwandten kann nur dann gefordert werden, wenn die 
Krankheit nicht bei Gelegenheit des Dienstes eingetreten ist. 

Das Maas der eventuellen Unterstützungsverpflichtung von 
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Stiftungen und Korporationen wird durch die besondern 
Statuten festgesetzt. · 

Vereinzelt ist noch die Pflicht genugsam dotirter Kirchen, 
verarmten Patronen aus dem Kirchenschatz nothdürftigen 
Unterhalt zu gewähren. 

b. Verpflichtung der Gemeinden. Der allgemeine 
Grundsatz für die Verpflichtung der Gemeinden zur Armenpflege 
wird in dem § 1. des Gesetzes vom 31. Dezember 1842 ausge
sprochen. Derselbe lautet: 

§. 1. Die Fürsorge für einen Armen hat, wenn dazu kein Anderer 
(Verwandter, Dienstherrschaft, Stiftung u. s. w.) verpflichtet und vermögend 
ist, diejenige Gemeinde zu übernehmen, in welcher derselbe 

1. als Mitglied ausdrücklieb aufgenommen worden ist, oder 
2. unter Beobachtung der Vorschriften des Gesetzes vom heutigen Tage 

über die Aufnahme neu anziehender Personen; § 8. einen W obnsitz erwor· 
ben, oder 

3. nach erlangter Grossjäbrigkeit während der drei letzten Jahre vor 
dem Zeitpunkte, wo seine Halfabedürftigkeit herantritt, seinen gewöbnli· 
chen Aufenthalt gehabt hat. · 

Die meisten Schriften, welche sich mit der Darstellung 
der Preussischen .Armengesetze beschäftigen, legen hierbei ledig
lich den Wortlaut und die Oekonomie des genannten Gesetzes 
zum Grunde und beschränken sich darauf, zu den einzelnen Para
graphen desselben die ergangenen entsprechenden Ministerial-Re
skripta, Entscheidungen und Verordnungen hinzuzusetzen. 

Wenn diesen kompilatorischen Arbeiten von Masc her, 
Doehl, Stell ter, Hecker t und Anderen ihr Verdienst auch 
nicht abgesprochen werden soll, so muss doch hervorgehoben wer
den, dass von einer Systematisirung der gesetzlichen Bestimmun
gen darin wenig zu merken ist. Die einzige umfassendere Dar
stellung des geltenden Rechtszustandes in dieser Beziehung, welche 
ein selbständiges System zum Grunde legt, ist in den verdienst
lichen von Möllersehen Schriften über das Preussische Stadt
und Gemeinderecht und das Recht der Kreis- und Provinzialver
bände enthalten. Bei der Einfachheit und ' Natürlichkeit desselben 
empfiehlt es sich auch, um der folgenden kurzen Rekapitulation im 
Allgemeinen als Anhalt zu dienen. · 

1. Die Verpflichtung zur Fürsorge für den Armen 
beginnt in den oben angegebenen Fällen 

ad 1. mit dem Tage der Aufnahme, 
ad 2. bei Neuangezogenen mit dem Ablauf eines Jahres nach 

Erwerbung des Wohnsitzes. Tritt die Verarmung vor diesem Zeit
punkt ein, so ist die Gemeinde, in welcher der Arme wohnt, von 
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der Verpflichtung befreit und wird dieselbe lediglich nach den son~ 
stigen Grundsätzen beurtheilt. (Ges. v .21. Mai 1855, vgl. pag. 47.) 

ad. 3. Liegt weder eine amtdrückliehe Aufnahme, noch ein 
ordentlicher Wohnsitz vor, so muss der gewöhnliche Aufenthalt 
volle drei Jahre in der zu verpflichtenden Gemeinde fortgesetzt sein. 

Wenn hiernach gegen mehrere Gemeinden ein Anspruch auf 
Armenpflege vorbanden ist, entscheidet der gewöhnliche Aufen~ 
halt, den der Arme in einer derselben genommen hat, für die Ver~ 
pflichtung. 

2. Die Verpflichtung der Gemeinde zur Fürsorge 
für den ihr Angehörigen erlischt demnach 

ad 1. u. 2., wenn derselbe nach Verzug in eine andere Ge.,. 
meinde daselbst entweder ausdrücklich als Mitglied aufgenommen 

. worden ist, oder einen erworbenen Wohnsitz 1 Jahr lang fortgetzt 
bat, ohne in einen Zustand der Hülfsbedürftigkeit gerathen zu sein. 

ad. 3. wenn derselbe nach erreichter Gr.BSsjährigkeit drei _ 
Jahre lang nicht im Gemeindebezirk anwesend gewesen ist. Eine 
durch bloss vorübergehende Verhältnisse (wie z. B. bei Hausi
rern, Schilfern, durch Erfüllung der allgemeinen Militairpflicht 
oder durch Abbüssung einer Freiheitsstrafe) veranlasste Abwesen
heit hebt diese Verpflichtung nicht auf, wohl aber ein durch ein 
Dienstverhältniss begründeter anderweitiger Aufenthalt. 

3. Ausnahmen von den obigen Grundsätzen für die 
Begründung und Beendigung eines Armendomizils 
finden statt bei der Fürsorge für die Ehefrau und die ehelichen 
und adoptirten Kinder eines Verarmten. Dieselbe richtet sich im 
Allgemeinen, auch bei Wittwen unß Separirten, nach dem Armen• 
domizil des Ehemannes oder des Vaters. Erwirbt aber eine Wittwe 
oder Separirte ein neues Armendomizil, so folgen demselben auch 
die Kinder. Uneheliche Kinder folgen gleichfalls dem Armen
domizil der Mutter. 

4. Unabhängig von dem gesetzlichen Armendo .. 
mizil ist ein ausserordentlicher Anspruch auf Armen
pflege dadurch vorhanden, dass eine Gemeinde einen in 
ihrem Bezirk vorhandenen Armen niemals ohne vorläufige Hülfe 
lassen darf. Die dadurch entstehenden Kosten kann die Gemeinde 
von den Verwandten oder dem verpflichteten Armenverbande zu
rückfordern. · Die Polizeibehörde muss aber sofort die Ueberwei
sung des Armen dahin veranlassen, widrigenfalls eventuelle Mehr
kosten nicht ersetzt zu werden brauchen. Dasselbe gilt von Per
sonen; welche nur durch eine Erkrankung auf der Reise in einen 
vorübergehend hülfsbedürftigen Zustand geratben sind. In dit>sem 
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Falle können nur 'die reinen Kur- und V erpftegungskosten zurück
gefordert werden. 

Die Verpflegung der Armen soll möglichst durch Unterbrin
gung in öffentliche Artneuhäuser bewirkt werden. Die grösseren 
städtischen Ortsarmenverbände besitzen dergleichen Anstalten ge
wöhnlich selbst, die ländlichen' sind in der Regel auf die Mit
benutzung der Anstalten der subsidiär verpflichteten "Landarmen
verbände" angewiesen. 

· c. Verpflic,htung der JJandarmenverbände. 
1. Definitiv hat er die Fürsorge zu übernehmen 

für alle keinem Ortsarmenverbande angehörigen Armen, bei denen 
die Hülfsbedürftigkeit innerhalb seines Bezirks hervorgetreten ist. 
Daher fallen auch ehemalige Militärpersonen, welche nicht ledig
lich zur Erfüllung der allgemeinen Militärpflicht im Heere ge
dient haben, sowie deren Wittwen und Kinder, wenn sie kein 
Armendomizil erworben haben und unzulängliche Unterstützung 
aus der Staatskasse beziehen, sowie Findelkinder, dem Landarmeu
verbande zur Last. Eine Spezialverpflichtung desselben tritt für 
den Fall ein, dass, wenn Dienstboten und Gewerbsgehülfen länger 
als drei Monate erkranken, der zunächst zur Verpflegung ver
pflichtete Ortsarmenverband in Ermangelung von Privatverpflich
teten die Kosten der Kur und Verpflegung für die über diese . 
Frist hinausgehende Zeit von dem Landarmenverbande erstattet 
fordern kann. 

2. Zur einstweiligen Verpflegung eines .Armen ist 
der Landarmenverband dadurch verpflichtet, dass er 
die Kurkosten für einen auf der Reise erkrankten .Armen dem 
zunächst provisorisch Beihülfe leistenden Ortsarmenverbande, der 
zu seinem Bezirke gehört, erstatten muss. Der Landarmenverband 
kann sodann an den definitiv verpflichteten Verband oder Ver
wandten seinen Regress nehmen. Wenn die Unterstützung eines 
nicht auf der Reise befindlichen, aber auch nicht an seinem Unter
stützungswohnsitz sich aufhaltenden .Armen nöthig wird, und die 
Ueberweisung desselben an das Landarmenhaus vom Landrath ver
fügt wird, muss gleichfalls der Landarmenverband die vorläufige 
Verpflegung übernehmen, bis die Heranziehung des definitiv ver
pflichteten Verbands eintreten kann. 

3. Ausserdem liegt dem Landarmenverbande die allge
meine Verpflichtung ob, die erforderliche Beihülfe zu ge
währen, wenn ein Ortsarmenverband zur Verpflegung seiner Armen 
unvermögend ist. 

Zur Erfüllung von besonderen V erpßichtungen kann sich der 

o;9itized by Goog le 



ISS 

Landarmenverband gegen Entschädigung wieder der Ortsarmen
verbände bedienen, in deren Bezirk die Hülfsbedürftigkeit des zu 
Unterstützenden hervorgetreten ist. Umgekehrt muss er aber 
auch die von einem Ortsarmenverbande zu Verpflegenden, soweit 
es der Raum zulässt, in seinem Landarmenhause gegen Vergütung 
aufnehmen. 

Die Landarmenhäuser, welche die Landarmenverbände. zur 
Unterbringung der ihnen zur Last fallenden und der von kleineren 
ländlichen Ortarmenverbänden ihnen überwiesenen Armen besitzen, 
sind auch zur polizeilichen Detention der Landstreicher, Bettler 
und Arbeitsscheuen, sowie der zur Einsperrung in Arbeitshäuser 
wegen gewerbsmässig betriebener Unzucht verurtheilten W eibsper
sonen bestimmt. Ausserdem besitzen die meisten Landarmen
verbände für sich gemeinschaftliche Anstalten zur Heilung von 
Geisteskranken, Taubstummen etc. und zur Besserung namentlich 
jugendlicher Personen, die wegen ihres Alters noch nicht mit den 
ordentlichen Strafen für V ergehen und V erbrechen belegt werden 
können. 

d. Betheiligung des Staates an det Armenpflege. 
Das Prinzip der Betheiligung des Staates ist schon in der 
Geschichte. der Armengesetzgebung dargestellt worden. Es be
steht in dem Mangel jeder direkten Unterstützungsverpflichtung, 
dafür aber in einer sehr ausgedehnten Oberaufsicht und Kontrolle. 
Abgesehen von der allgemeinen gesetzgebenden Gewalt und n~gle
mentirenden Befugniss, welche sich die Staatsgewalt im Betreff 
des Armenwesens vorbehalten hat, entscheidet die Landespolizei
behörde, d. i. die Provinzialregierung, über alle Streitigkeiten 
zwischen Armenverbänden, ohne Unterschied1 ob sie über den An
spruch eines Landarmenverbandes an einen Ortsarmenverband, oder 
umgekehrt, oder über gleichgestellte Verbände unter sich erhoben 
werden. Handelt es sich hierbei um die Frage, welcher V er band 
die Verpflichtung zur Unterstützung zu übernehmen hat, so ist 
gegen die Entscheidung der Regierung der Rechtsweg zulässig, 
bis zu dessen Erledigung jene befolgt werden muss. Dagegen ist 
über die Frage, ob Jemand einen Anspruch auf öffentliche Armen
pflege zu haben glaubt und daher als arm zu betrachten ist, 
sowie über die Höhe der V erpflegungskosten, der Rechtsweg aus
geschlossen. Eine Verpflichtung der Gemeinde dem Armen 
gegenüber existirt daher nicht, dieselbe ist nur im Verhältniss 
derselben zum Staat vorhanden. Der Zeitpunkt des Eintritts 
und die Ursache des Unterstützungsbedürfnisses gehört aber wohl 
zur lichterliehen Kompeten1., ebenso auch natürlich die Ansprüche, 
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beziehen, wenn die durch die Verwaltungsbehörde zu veranlassende 
Heranziehung der zunächst Verpflichteten Widerspruch gefunden · 
hat. Als arm und unterstützungsbedürftig gilt hierbei nur Der
jenige, . dem das ph~sische Vermögen fehlt, sich durch Arbeit den 
nothdürftigen Unterhalt zu verschaffen. 

Namentlich beruht auch alle Disziplinar- und Strafgewalt 
gegen die in öffentlicher Pflege befindlichen Personen, oder die 
Armenzucht im Allgemeinen, auf der Staatsgewalt, welche ge
setzlich gewisse Berechtigungen den Gemeinden . übertragen hat. 
In dieser Beziehung bat namentlich das Gesetz vom 21. Mai 1855 
dadurch sehr wohlthätig gewirkt, dass die Einsperrung in ein 
Arbeitshaus gegen Obdachlose, widerspenstige Insassen von Armen
anstalten sowie Ehemänner und Väter, welche ihre Frauen und 
Kinder schuldiger Weise der öffentlichen Armenpflege anheimfallen 
lassen, schon auf dem Verwaltungswege zugelassen wurde. 

Gesetzliche Strafen gegen Bettler, Spieler, Trunkenbolde, 
Müssiggänger und Wohnungslose sind im Strafgesetzbuch vom 
14. April 1851 •festgesetzt. Danach wird gewöhnliche Bettelei 
mit Gefängniss bis zu 6 Wochen, wiederholte und qualifizirte, 
d, h. unter Drohungen, Gebrauch eines falschen Namens oder 
unter falschen Vorspiegelungen, verübte Bettelei mit Gefängniss 
bis zu 3 Monaten bestraft. Mit derselben Strafe wird Landstrei
cherei, ferner die durch Spiel, Trunk oder Müssiggang verschul
dete Versäumung der Unterstützungspflicht gegen Angehörige, 
Weigerung der öffentlich Unterstützten, die von der Behörde an
gewiesenen Arbeiten zu verrichten, belegt. Die ausserdem in allen 
diesen Jt'ällen von der Landespolizeibehörde zu verfügende Einsper
rung in ein Arbeitshaus, welcher die V erwendnng derselben zu 
gemeinnützigen Arbeiten gleich gestellt wird, darf einen Zeitraum 
von 3 Monaten nicht übersteigen. 

V. Die Kosten der Armenpftege. 

a. In den Gemeinden. Die Art und Weise der Bestrei
tung der Kosten des örtlichen Armenwesens in den Gemeinden 
wird durch das Landrecht in den §§. 25 bis 30 Tbeil Il. Titel 19 
bestimmt. 

Hiernach sollen die Mittel zur Unterhaltung der Armen, soviel 
als möglich, aus den Zinsen der dazu ber.aits vorhandenen Kapita-
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lien und Stiftungen entnommen werden. Auch können zu solchem 
Zwecke, unter Erlaubniss des Staates, besondere Kirchen- und Haus
kollekten veranstaltet werden. Hierzu gestattete eine spätere Kgl. 
Verordnung die Aufstellung von geschlossenen Armenbüchsen in 
allen Gasthöfen und Speisehäusern. 

Bei der Unzulänglichkeit dieser freiwilligen Leistungen sind 
die Gemeinden, unter Genehmigung des Staates berechtigt, den 
Luxus, die Ostentation und die öffentlichen Belustigungen ihrer 
wohlhabenden Einwohner mit gemässigten Taxen zu belegen. 
Diese landrechtliche Bestimmung, welche in früheren Ministerial
Reskripten (vom 2 Mai 1823 und 12. Aug. 1825) als "wegen 
der Gewerbesteuer nicht zulässig und an sich zweckwidrig" 
bezeichnet worden ist, ist neuerdings nach dem Reskript vom 
18. November 1851 wieder allgemein, unter Vorbebalt der Geneh
migung durch die Regierung, zugelassen. Es können sogar Theater, 
öffentliche Vorstellungen und Lustbarkeiten mit bestimmten Ab
gaben zum Besten der Ortsarmenkassen belegt werden. Auch die 
Zulassung von Wildpretsteuern in Städten, wo die Mahl- und 
Schlachtsteuer besteht, geschieht nur zum "Besten der Armen
kassen" und hat in jener landrechtliehen Bestimmung ihre gesetz
liche Begründung (Erlass vom 24. April 1848). Aehnlich ver
hielt es sieb ursprünglich mit dem den Kommunen durch V er
ordnung vom 4. April J 848 "behufs Verbesserung der Lage der 
arbeitenden Klassen durch Ausführung öffentlicher Arbeiten" über
wiesenen Drittel des Staats-Autheils am Rohertrage der Mahl
steuer, welches erst durch Ges. vom 1. Mai 1851 für "allge
meine Kommunalzwecke" verwendbar wurde. 

Ferner sollen alle Strafgelder, welche durch gesetzliche 
Bestimmungen den Armenkassen au:;drücklich überwiesen worden 
sind, nur zu diesem Zwecke verwendet werden. Hierher gehören 
die polizeilichen Strafgelder, welche in die betreffende Gemeinde
kasse ßiessen, Ueberschüsse aus dem Verkaufe von Pfandstücken 
bei Chaussee-Kontraventionen, sowie einige mit nur provinzieller 
Gültigkeit, wie z. B. Fischereikontraventionen in der Provinz 
Posen und Strafen gegen Gemeindebeamte in der Rheinprovinz. 

Nachdem die Verpflichtung zur Armenpflege in erster Linie 
prinzipiell eine den Ortsarmenverbänden obliegende Kommunal
last geworden ist, durch welche .einzelne Gemeinde-Angehörige 
nicht prägravirt werden sollen und welche auch nicht durch Ver
trag auf einzelne Gemeindeglieder abgewälzt werden kann, hat 
eine ältere Landrechtliche Bestimmung, dass für den Fall der 
Insuffizienz jener genannten Mittel, Diejenigen "welcha . von der 
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Abstellung der Strassenbettelei V ortheil ziehen" verhältnissmässige 
Beiträge zur Armen-Verpflegung zahlen sollen, ihre Bedeutung 
verloren. Die Last der Armenpflge ist gemeinschaftlich für alle 
Angesessenen und Nichtangesessenen, sofern sie überhaupt steuer
pflichtig sind. Die gesammten Kosten der Armenpflege müssen 
in dem Gemeindehaushalt ausgebracht werden. In der Wirklich
keit stellt sich das Verhältniss so, dass sich jene prinzipiellen 
Mittel und Wege zu ihrer Aufbringung nur als eine geringe Er
leichterung . dieser Last darstellen. Besondere Armensteuern sind 
bei der 9rganisation der Preussischen Staats- und Gemeindesteuern 
unzulässig und auch durch Kabinetsordre vom 22. Januar 1826 
ausdrücklich verboten. Für unentwickeltere Gemeindeverhältnisse 
sei noch erwähnt, dass ebenfalls die Versorgung der Ortsarmen 
durch Gestattung des Umgangs derselben behufs Einsammlung 
von Almosen zu gewissen Zeiten (als Bettelei) unzulässig ist. 
Wenn ferner zur örtlichen Unterbringung wirklicher Armen weder 
ein Gemeindegrundstück vorhanden ist, noch durch freie Ueber
einkunft eine Wohnung zu beschaffen ist, so sind die Gemeinde
glieder zur Aufnahme der Armen nach der Reihe anzuhalten. 
Diese Last darf keinenfalls Denjenigen auferlegt werden, die einen 
zur eigenen Benutzung nicht gerade erforderlichen Wohnungsraum 
haben.. (Min.-Reskr. vom 29. Jan. 1826.) 

Mag nun in den Städten der Betrag der gesammten Unter
stützung auf den Etat gebra;)ht werden, oder in den Landgemein
den eine mehr patriarchalische Art und Weise ihrer Aufbringung 
gebräuchlich sein, ·jedenfalls steht der vorgesetzten Staatsbehörde 
das Recht der Festsetzung und Genehmigung zu. 

Soweit überhaupt statistisch fassbare Daten über den Betrag 
der von den Gemeinden zusammen aufgewendeten Kosten für die 
Armenpflege vorliegen, werden sie bei der Betrachtung der ge
sammten Ausgaben . für die öffentliche Armenpflege mit Erwäh
nung finden. An dieser Stelle sei nur erwähnt, dass Erhebungen 
über den Haushalt der Gemeinden nach den einzelnen Zwecken der 
Verwaltung, welchen er dient, überhaupt noch nie veranlasst sind. 

Speziell sei noch erwähnt, dass von jenen gesetzlich zugelas
senen Luxussteuern zur Erleichterung der Armenlasten in den 
grösseren Gemeinden nur ein sparsamer Gebrauch gemacht ist. 

So giebt es z. B. eine Wildpretsteuer, soviel wir haben er
mitteln können, nur in Berlin, Breslau, Königsberg, Potsdam, 
Frankfurt a. 0., welche in den drei erstgenannten Städten nur 
resp. ca. 2500, 7000 und 3000 Thlr. einbringt. Auch Tanz
steuern und andere Luxusabgaben sind selten. 
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b. In den Landarmen- Verbänden. Die Geldmittel 
zur Ausübung der Landarmenpflege werden in ausser
ordentlich verschiedener Weise, den alten provinziellen und 
ständischen Gewohnheiten entsprechend, erhoben. Gesetzlich und 
naturgernäss bildet die erste Quelle des Einkommens der Ver
dienst der Insassen der Landarmenhäuser, das denselben ge
bührende Erbrecht, die Beiträge der Ortsverbände für die diesen 
zur Last fallenden, den Landarmenhäusern überwiesenen Armen 
und die Zinsen der Kapitalien. Die hierdurch nicht gedeckten 
Kosten werden im Allgemeinen durch Zuschläge zu den direkten 
Staatssteuern aufgebracht. Hierfür ist in Ostpreussen die Klassen
und Einkommensteter vorgeschrieben, in der Provinz Sachsen 
treten noch Zuschläge zur Grundsteuer hinzu, während von der 
Klassensteuer die beiden untersten Stufen freigelassen werden; in 
der Rheinprovinz werden ausser der vollen Klassen- und Einkom
mensteuer und der Grundsteuer auch noch von der Gewerbesteuer 
Zuschläge für Landarmenzwecke erhoben. In den neueren Land
armenreglements für die Ober- und Niederlausitz von 1864 ist 
dem Kommunallandtage in dieser Beziehung, vorbehaltlich der 
Genehmigung der Regierung resp. des Oberpräsidenten, freie Hand 
gelassen. Diese Erhebungen werden theils direkt, theils nach vor
heriger Repartition nach der Seelenzahl der Kreise, wobei wie
derum häufig die Städte ausgeschieden und besonders behandelt 
werden, vorgenommen. 

In Betreff der allgemeinen Natur des gewährten Armen
ge 1 des ist schliesslich noch hervorzuheben, dass dasselbe nie
mals als geschenkt angesehen werden soll. Hieraus folgt die 
Berechtigung der Armenanstalt, die gewährten Unterstützungen, 
wenn der Arme in bE-ssere Verhältnisse gekommen ist, wieder zu
rückzufordern. Namentlich tritt dieser Fall bei den in Folge 
vorübergehender besonderer Umstände, wie Krankheiten etc. gege
benen Verpflegungsgeldern ein. Auch für Erlass der Ermässigung 
des Schulgeldes in Armenschulen ist ein Rückforderungsrecht zu
gelassen. Aus jenem allgemeinen Grundsatz folgt auch das ge
setzliche Erbrecht jeder öffentlichen Armenanstalt auf den eigen
thümlichen freien Nachlass der Personen, die zur unentgeltlichen 
Verpßegung darin aufgenommen worden und darin gestorben sind. 
Nur ehelichen Nachkommen oder der Ehefrau verbleibt ihr Ptlicht
theil. Der Berliner Armendirektion ist ausnahmsweise auf Grund 
des an das damalige Kgl. Armen-Direktorium ergangenen Hof
resoripts vom 2. Juli 1801, ein gesetzliches Erbrecht an dem Nach-

Emmlogbau•, Armeopll•ge. 5 
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lass auch solcher Personen , welche, ohne in eine Armenanstalt 
aufgenommen zu sein, aus dem Armenfonds eine fortlaufende 
Unterstützung bis an ihren Tod empfangen haben, zugesprochen, 
wenn dem Almosenempfänger vor Bewilligung der fortlaufenden 
Unterstützung jenes Recht der Armendirektion zum öffentlichen 
Protokoll bekannt gemacht ist und derselbe die Unterstützung 
dennoch angenommen hat. 

c. Die Staatsarmenfonds. Die Zuschüsse, welche det· 
Staat für die Ausübung der öffentlichen Armenpflege, abgesehen 
von denjenigen leistet, die er aus allgemeinem Rechtstitel, als 
Dominialgutsherr, zu geben hat und die in einem etwanigen Be
trage von 30,000 Thlr. in dem Etat der Domänen-Verwaltung 
verzeichnet sind, finden sich im Etat des Ministeriums des 
Innernunter Tit. IX. "Für Wohlthätigkeitszwecke.u Die 
einzelnen regelmässig wiederkehrenden Positionen dieses Fonds 
sind folgende: 

1. Zu Almosen und Unterstützungen, sowie an Zuschüssen 
zur Unterhaltung von Armen- und Wohlthätigkeitsanstalten. 

2. Fonds zur Verpflegung verarmter ehemaliger Militärper
sonen und deren Familien. 

3. Allgemeiner Unterstützungsfonds. 
4. Pensions- und Unterstützungsfonds für Wittwen und ver

waiste Töchter. 
5. Fonds zur Gründung und Herstellung von Damenstiften. 
An dieser Stelle haben wir lediglich auf den unter 1 rubri

zirten Zuschuss zur öffentlichen polizeilichen Armenpflege Gewicht 
zu legen, der auch materiell die Gesammtsumme der übrigen, 
aus3chliesslich der Ausübung einer freien W ohlthätigkeit dienenden 
Aufwendungen bei Weitem überragt. Nachrichtlich sei nur be
merkt, dass der Fonds ad 2.) 3000-4000 Thlr., ad 3.) 1000 Thlr., 
ad 4.) 40,000-50,000 Thlr., ad 5.) 10-20,000 Thlr. jährlich be
trägt. Die unter 1 genannte Staatshülfe zur Bestreitung der 
Kosten des Armenwesens, im Betrage von über 150,000 Thlr. 
jährlich, setzt sich nun wieder zusammen aus: 

a.' Fonds zu Almosen und Unterstützungen. 
b. Fonds zur Unterstützung hülfsbedürftiger ehemaliger Krie

ger aus den Jahren 1806/ 15. 
c. Zuschüsse zu Armen- und W ohlth'ätigkeitsanstalten 
Von diesen 3 Unterabtheilungen können wir bei Verfolgung 

unserer Zwecke zunächst gänzlich absehen von der sub b. aufge
führten, deren naturgernäss immer kleiner werdenden Summen im 
Betrage von ca. 50,000 Thlr. mehr als besondere, über allge-
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meine Verpflichtungen hinaus gehende Aufwendungen aus Pietäts
rücksichten betrachtet werden können. Auch hat die Vertheilung 
dieser Summen auf die einzelnen Staatstheile, welche durch die 
Zahl der dort wohnenden Invaliden und Veteranen beeinflusst wird, 
kein allgemeines Interesse. 

Wichtiger ist schon der sub a. genannte Fonds zu Almosen 
und Unterstützungen, welcher zur Disposition der Regierungspräsi
denten (resp. in der Stadt Berlin des Kgl. Polizeipräsidenten) 
steht und von denselben für dringende, zu ihrer unmittelbaren 
Kognition gelangende Fälle der Noth verwendet wird. Bei der 
Bemessung der Höhe der Summen für den einzelnen Regierungs
bezirk waren theils die Grösse und Einwoh.tterzahl, theils die wirth
schaftliche Lage des Bezirks masgebend. Wir rangiren die Regie
rungsbezirke nach der Höhe dieser in den letzten Jahren gleich 
gebliebenen Dispositionsfonds: 

1. Dösseidorf. . • . 2100 Thlr. 13. Trier. . . . . , • • 900 Thlr. 
2. Breslau •••••. 2000 " 14. Posen . . • • . . . 800 " 
3. Liegnitz . . . . . . 1593 " 15. Bromberg . . . • . 800 " 
4. Königsberg •... 1400 " 16. Magdeburg . . . . 800 " 
5. Oppeln . . ...•. 1350 " 17. Münster. . . . . . 800 " 
6. Gumbinnen . . . . 1300 " 18. Köln . . . . • . . • 800 " 
1. Erfurt ••••..• 1300 " 19. Aachen . . . . . • 800 " 
8. Danzig •...... 1000 " 20. Stadt Berlin • . . 750 " 
9. Marienwerder •• 1000 " 21. Stralsund . . . . • 740 " 

10. Merseburg .•.. 1000 " 22. Frankfurt . • . • . 700 " 
11. Mindeo •....• 1000 " 23. Potsdam . . ·. . . • 500 " 
12. Koblenz ...... 1000 " 24. Arnsberg • . . • . 400 " 

Zieht man diese Summen nach Provinzen zusammen, so erscheinen 
bedacht: Die Provinz Preussen mit 4700 Thlr. 

" Posen " 1600 " 
" " Pommern " 2030 " 
" " Brandenburg " 1950 " 
" " Schlesien " 4943 " 
" " Sachsen " 3100 " 
" " W estphalen " 2200 " 
" " Rheinprovinz " 5600 " 

Der Preussische Staat also im Ganzen mit 26123 Thlr. 

Da .diese Summen in .den letzten Jahrzehnten keine Verän
derung erlitten haben, so ist mit dem W achsthum der Bevölke
rung eine verhältnissmässige Verringerung dieser Beträge verbun
den gewesen. Wenn dieselben gleichfalls ausschliesslich als reine 
Wohlthätigkeitsäusserungen ohne jede Verpflichtung anzusehen 
sind, so müssen die oben sub c. genannten "Zuschüsse zu Armen- . 
und Wohlthätigkeitsanstalten" als theilweise freiwillig übernom
mene, theilweise durch Tradition oder ältere privatrechtliche Ver
hältnisse entstandene Verpflichtungen des Staats zur Mitunterhal
tung des polizeilichen Armenwesens betrachtet werden. 

Man muss sich indessen vor der nahe liegenden Annahme 
5* 
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hüten, als ob diese Summen etwa Ausflüsse einer in dritter Linie 
subsidiarischen Verpflichtung des Staats aus allgemeinen gesetz
lichen Gründen darstellen. Die Spezifizirung der einzeln~n Posi
tionen, wie sie z. B. zu dem Staatshaushalts-Etat von ·1860 gege
ben ist, gibt die nähere Erklärung für die Entstehung der einzel
nen Ansätze, welche sich, wie schon hervorgehoben, in den meisten 
Fällen auf die schon genaimten Motive zurückführen lässt. Von 
der ganzen im Jahre 1860 ca. 85,000 Thlr. betragende Summe 
nimmt die Stadt Berlin über die Hälfte ein, welche Summe haupt
sächlich durch einen, gernäss der Auseinandersetzung zwischen Fis
kus und Kommune, (welche nach den Freiheitskriegen stattgefun
den hat) an letztere zu fahlenden festen Zuschuss von 30,000 Thlr. 
entstanden ist. 

d. Gesammtbetrag der öffentlichen Armen-Unter
stützungen. Da regelmässig wiederkehrende Nachrichten über 
die Höhe der zu Armenzwecken aufgewendeten Mittel von einer Zen
tralstelle aus nicht erhoben werden, die Verhä.ltnisse in den einzel
nen Gemeinden und V er bänden aber so mannigfaltiger Natur sind, 
dass eine Keimtniss derselben im Einzelnen noch nicht eine Ueber
sicht über den Gesammtbetrag der öffentlichen Armen-Unterstützun
gen gewährt, so müssen wir bei dem V ersuch, von dem letzteren eine 
Anschauung zu geben, uns lediglich auf die allgemeinen Erhebun
gen beschränken, welche in der Absicht, eine solche zu gewinnen, 
theils in Verbindung mit der allgemeinen Volkszählung und Volks
beschreibung, theils selbständig unternommen sind. In ersterer 
Beziehung ist die grosse Hoffmann sehe Statistische Tabelle von 
1810 das erste offizielle Dokument, welches über den angeregten 
Punkt Mittheilungen enthält. Obwohl dieselben natürlich auf Zuver
lässigkeit keinen grossen Anspruch machen können, so verdienen 
sie doch um so mehr hier wiedergegeben zu werden, als dieselben 
überhaupt noch niemals publizirt sind: (s. pag. 61.) 

Es gebt daraus das nicht uninteressante Faktum hervor, dass 
in dem ganzen Preussischen Staat mit seiner damaligen Bevölke
rung von 4,708,410 Seelen nicht mehr als ca. eine Viertel Mil
lion Thaler öffentliche Armen-Untersützungen nachgewiesen werden 
konnten. 

·ner Werth dieser ersten Nachrichten wird einerseits geschwächt, 
andrerseits aber auch erhöht durch den Umstand, dass es von 
1810 bis 1849 an offiziellen Erhebungen über die Kosten der 
Armenpflege durchaus mangelt. Die beinahe vierzigjährige Zwi
schenperiode lässt V ergleiehe der Angaben im Einzelnen und Gan
zen nicht zu. Wir beschränken uns daher auf die Wiedergabe 
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Armenananstalten. 

Alte Landestheile Aus den Andere ölfentlicbe 

Kommunal-Armen- Institute und Korpo· 

Fonds Ist zar Unter· rationeo babe:o, •o· 
im Jahre 1810. stützung verwandt viel bekannt, zur 

Unterstützung der worden. Armeu verwandt. 
Tblr. Sgr. Tblr. Sgr. 

Ostpreussen (Königsberg) . . . . 30334 I 2 7375 I 15 
Littbanen (Gumbinnen) . . . . . 11110 88 1717 I 27 
Westpreussen (Marienwerder) 15078 1 52 2156 74 

I. Preussen (excl. Danzig) .... • 56524 

I Jl 11249 

I 
16 

Kurmark (Potsdam) . . . . ... . 40682 6334 23 
Neumark (Frankfurt) . . .. .. . 7389 2096 9 

11. Brandenburg . . . . . . . . . . . . 48071 28 8431 2-
IIL Pommem (excl. Stralsund) .. . 30381 19 6411 9 

Breslau und Opp-eln . . . . . . . 48470 9 11206 13 
Liegnitz .... . . .. . ... ... 4018~ 5 4675 20 

IV. Schlesien . . . . . . . . . . . . . . 88659 I 14 I 15882 I 3 
Staat ....... . .... .. .. 223635 I 3 I 41974 I -

eines Auszugs aus den positiven und relativen Zahlen für das ge
nannte Jahr, wie sie im Heft IV. der; Dietericischen Tabellen 
für den Preussischen Staat pro Hl49 enthalten sind. Dieselben 
sind an dieser Stelle wesentlich vervollständigt durch die Summi
rungen und Berechnungen für die Provinzen, während in der 
Quelle nur die Regierungsbezirke berücksichtigt sind. (s. pag. 62.) 

Es würde zu weit führen, auf die bedeutsamen lokalen V er
schiedenheiten, welche durch obige Zahlen angedeutet sind, und 
welche, zum grossen Theil mit den wirthschaftlichen Zuständen der , 
betreffenden Landestheile im Allgemeinen zusammenhängen, an die
ser Stelle näher einzugehen. Wir gehen daher zu einer andern, gleich
falls an der gedachten Stelle angegebenen Betrachtungsweise über, 
welche, unter der freilich nicht ganz zutreffenden Voraussetzung 
der unbedingten Richtigkeit, das Interesse noch mehr in Anspruch 
zu nehmen geeignet ist. Dies ist die Betrachtung der Kosten des 
Armenwesens nach Stadt und Land und innerhalb der Städte nach 
deren Grösse. (s. pag. 63.) 

Die hiernach sofort in's Auge fallende Erscheinung, dass in 
den Städten die Kosten der Armenpflege grösser, als auf dem 
Lande sind und in~erhalb derselben wieder mit der Einwohner
zahl wachsen, wird nur zu . einem geringem Theile mit dadurch 
herbeigeführt sein, dass die Abschätzung der gewährten Natura
lien in Gelde zu gering ausgefallen sein mag. Was die Art der 
Deckung dieser Kosten angebt, ist noch als charakteristisch hervor
zuheben, dass in den Städten die Stiftungen, auf dem platten Lande 
die Privat-Wohlthätigkeitsfonds überwiegen. Neuere Nachrichten 
über die Kosten der Armenßege in Preussen sind nicht vorbanden. 
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Regierungsbezirke. Gewährte Unterstützungen 

in I -
offener I geschloss. Summa. Prov inz en. 

Armen pflege. -Königsberg 129443 1 98165 227608 
Gumbinnen 95240 25295 120535 
Danzig .. 108915 10944li 218361 
Marienwerder 4798') I 24459 72439 

I. Preussen 381578 2573 113 638 943 
Posen 96008 33064 129072 
Bromberg . 13677 11759 25436 

11. Posen 109685 44823 1 5450~ 
Stettin . 125833 115794 241627 
Köslin . 50749 12245 62994 
Stralsund . 102970 53719 • 156689 

~ 

11 1. Pommern 279552 181758 I 461310 
Berlin 402002 286390 688392 
Potsdam 175847 82014 1 257861 
Frankfurt . 122847 42017 164880 

IV. Brandenburg . 700712 410421 1,1111133 
Breslau. . . 190885 219199 1 410084 
Oppeln . 103298 80128 183426 
Liegnitz 122497 55070 177567 

V. Schlesien 416680 354397 77 I0i7 
Magdeburg 173057 122943 296000 
Merseburg. 109410 65626 175036 
Erfurt . . fi3571 53642 117213 

VI. Sachsen 346038 242211 588249 
Münster 84877 40124 125001 
Minden. 104815 22525 127340 
Arnsberg . 121082 10683 131765 

VII . Westphalen . 310774 73332 384106 
Köln. 153976 116103 271079 
Düsseldorf. 483043 131059 614102 
Koblenz. 138094 36453 474547 
Trier. 101726 44447 146173 
Aachen . 115627 51464 167091 

VIII. Rheinprovinz . 992466 379526 1,371990 

Hiervon wird gedeckt Prozenten der 
aus 

Communal/ Stiftun- / Privat-
der 

Gesammtsumme. Mitteln gen. fonds. 

134134 70254 1 25220 58,93 30,86 1 10,21 
104183 9479 6874 86,43 7,87 5,70 
110309 9381o I 14242 50,5~ 42,96 1 6,52 
51043 16214 5181 70,46 22,39 7,1:; 

399669 189757 49517 62,55 29 ,;o 7 ,75 
49380 16727 62965 38,26 12,96 48,78 
15598 5526 4316 61,30 21,73 16,97 

64973 22253 67281 142,()5 14,.10 43 ,55 
145485 85099 11041 60,n 35,22 4,57 
50269 10567 2158 79,so 16,;u 3,41 

100210 509"66 5523 63,9:; 32,53 3,52 
295955 146632 18725 64,1G 31,7v 4,o.; 
507235 134159 46999 73,63 19,49 6,s3 
202377 37787 17697 78,48 14,GG 6,86 
128556 27166 9158 77,97 16,18 5,5G 

838168 199ll 2 73854 75,43 117,92 6,G5 
282203 67534 60346 68,82 16,n 14,71 
80009 45646 57769 43,62 24,o'f.l 31,.J9 

106497 46532 24539 59,87 26,21 13,!-Jt 
468709 159'712 142654 60,79 20,n 18,59 
186085 88527 21388 62,s7 29,91 7,22 
114235 40513 20288 65,2G 23,15 11,59 
48125 54123 14965 41,06 46,17 12,77 

348445 183163 56641 59,2"3 3l,u 9,63 
25904 70622 28475 20,72 56,49 . 22,7~ 
62755 35439 29147 49,28 27,83 22,89 
75044 44221 12499 56,% 33,.;G 9,~ 

163703 150282 70121 42,G2 39,12 18,26 
159746 75632 34702 59,15 28,oo 12,85 
349584 140478 124038 56,93 22,87 20,20 
84923 1 47113 42510 48,65 26,99 24,:J6 
66650 I 44711 34811 145,59 I 30,59 23,s2 
86616 58fl98 22375 51,,.1 I 34,77 13,39 

747519 366032 258436 54,48 26,GS 18, &1 

Durchschnittlich 
erhält ein I wird pro Kopf 

Armer de r Bev ölkerung · I gezahlt. 
Thlr. Sgr. Pf. Thlr. Sgr. Pf. 

9 8 22 2 =I 8 
8 4 11 5 11 

12 9 10 _, 17 6 
8 20 9 - 3 6~ 
9 110 3 - 7 1Ö 
7 27 1 - 4 6 
6 17 6 - 1 8 
7 19 6 - 3 7 

11 10 6 - 13 4 ·:; 

8 19 1 - - 4 3 
10 9 10 - 25 5 
10 16 3 - 12 2 
11 5 11 1 21 6 
6 23 5 - 9 [) 
7 27 1 1 - 5 10 
9 6 1 11 - 15 1 11 
4 10 8 - 10 7 
6 18 10 - 5 9 
4 1 20 I 4 - 5 10 

t ~~ I 9 - 7 8 
4 - 13 1 

~ :.: I 4 - 7 3 
5 - 10 4 

7 17 1 - 10 1 
6 25 2 - 8 11-!,. 
4 11 3 - 8 3 
9 1 1 - G 10 
6 6 - - 7 11 
4 23 3 - 16 7 
8 19 1 - 20 [) 
4 16 3 - 10 7 
4 5 11 - 9 -
4 27 11 - 10 3 
5 25 ' 4 - 14 10 

(0.) ....... go 
0 v 
E 
al 
N . ., 
·c;, 
i5 
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VI. Organisation der Armenverbände und Behörden. 

a. Der Gemeinden. Die Zusammensetzung und Kom
petenz der Ortsarmenbehörden ist in den verschiedenen Stadt- und 
Landgemeinde-Ordnungen enthalten. Für die 6 östlichen Pro
vinzen ist es die Städteordnung vom 30. Mai 1853 und die 
Landgemeinde-Ordnung vom 14 . .April 1856, welche letztere je
doch kein organisches Gesetz, sondern nur eine an die älteren 
Gesetze über die Verfassung der Landgemeinden sich anseblies
sende Novelle ist. Für Westphalen ist in der Städte- nnd Land
gemeinde-Ordnung vom 19. März 1856, für die Rheinprovinz in 
der vom 15. Mai dess. J. eine Reform ihrer Verfassung gegeben. 
Hiernach übt in den Städten der östlichen Provinzen und West
phalens der Magistrat , resp. eine demselben untergeordnete aus 
Magistratsmitgliedern, Stadtverordneten und Bürgerdeputirten ge
mischte Deputation, die Armen-Direktion, in denen der Rheinpro
vinz der Bürgermeister, in allen Landgemeinden der Ortsvorstand 
die erste Armenpflege aus. Die Beziehung und Stellung dersel
ben, theils zu den staatlichen Aufsichtsbehörden, theils zu den 
Landarmenverbänden, ist in der systematischen Darstellung de~ 
jetzt gültigen Bestimmungen wiedergegeben. 

Die faktische Organisation der Ortsarmenverbände ist iden
tisch mit der der politischen Gemeinden. Um eine Uebersicht 
über dieselben geben zu können, sind in der nebenstehenden Tabelle 
aus den an verschiedenen Stellen im I. Jahrgang des offiziellen sta
tistischen Jahrbuchs enthaltenen Angaben die Zahlen für die zur 
selbständigen ersten Ausübung der Armenpflege berufenen Gemein
schaften nach Regierungsbezirken und Provinzen zusammengestellt. 
(s. pag. 65.) 

Wenn die Zahlen sich auch auf das Jahr 1858 beziehen, so 
dürften dieselben sich doch bis heute nicht wesentlich geändert 
haben. Wir müssen uns desshalb umsomehr auf deren alleinige 
Wiedergabe beschränken, als, abgesehen von den Ermittelungen 
behufs der Veranlagung der Grundsteuer, welche aber nicht alle 
oben aufgeführten Gesichtspupkte berücksichtigen, neuere Angaben 
nicht vorliegen. 

Den Gemeinden, als ersten Verwaltungs-Einheiten, sind die 
nächsten staatlichen Aufsichtsinstanzen zur besseren Uebersicht 
gleich hinzugefügt, so dass in obig·en Zahlen eine ziemlich voll
ständige Darstellung der allgemeinen politischen Verwaltungs-Ein
theilungen gegeben ist. Auf den ersten Blick macht sich eine 
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. 
Zweite 2:resp . 

Ein- dritte 
Erste EintheUnng. thei- Ein-

Regierungsbezirke. lang. theil-
lang. - I I Aemter 

Provinzen. 
Domal· Andere (in West· 

Land· nen- Ritter- aelbot- pbaleo) 
Ge· Städte. Güter· Güter. otäodlge Bürger· Krehe . 

mein den. u. Forst· Guts- meiste· 
reviere. Bezlrlr.e. relen(am 

I I Rhein). 

Känigsberg. . . . . 2653 48 65 1035 844 - 19 
Gumbinnen ..... 3225 19 50 442 260 - 16 
Danzig •..•... 909 11 38 270 285 - 7 
Marienwerder ... 

17341 43 48 596 500 - 13 
I. Preussen . . . . . . 8321 121 201 2343 1889 - 33 

Posen . . .. . ... 2439 91 26 977 432 - 17 
Bromberg .. . ... 1478 52 49 524 455 - 9 

II. Posen ........ 391'1 I 143 '13 1301 88'1 - !fl 
Stettin . . ...... 1100 35 19 615 185 - 12 
Cöslin ........ 975 23 84 886 188 - 10 
Stralsnnd . ..... 270 14 90 362 309 - 4 

111. Pommern 2243 '12 193 1863 682 - 26 
Potadam • .. .. . 1536 72 123 700 312 - 14 
Frankfurt 1732 67 84 868 298 - 16 

IV. Brandenburg 3268 139 20'7 1638 610 - 30 
Breslau . . ..... 2266 56 25 1294 267 - 23 
Oppeln .. ..... 1728 39 100 881 75 - 16 
Liegnitz ...... 1749 48 29 1081 199 - 19 

V. lohlealen . . . . . . 3'74.3 U3 134 3236 :su - 38 
Magdeburg ..... 1016 50 56 351 30 - 14 
Merseburg .... . 1664 70 56 575 111 - 16 
Erfurt ........ 405 23 13 217 64 - 9 

VI. Saohsen .... 0. 3083 U3 123 1143 203 - 39 
Münster 0 •• 0 •• 825 28 4. 139 - 99 10 
Minden . ...... 779 27 6 97 - 59 10 
Arnsberg .•.... 963 44 9 189 - 85 14 

vu. Westehaien .. .. 236'1 99 19 425 - 243 34 
Düsse dorf . . ... 613 68 8 174 - 156 12 
Cöln ......... 945 13 4 146 - 98 9 
Aaeben ....... 666 15 8 99 - 152 8 
Coblenz ....... 944 26 8 34 - 94 9 
Trier ........ 1131 11 17 - - 203 6 

VIII. Rheinprovinz . . 4299 128 43 433 - '703 u 
Sigmariogen . . . . - 7 - - - - -

I 33745 1 995 1 1019 1126421 4814 I 946 I 312 

bedeutsame Verschiedenheit zwischen den östlichen und westlichen 
alten Provinzen darin geltend, dass in diesen sich zwischen die 
Gemeinde und die landrätbliche Kreisverwaltung noch ein Mittel
glied, die "Aemter 11 in W estphalen, und die "Bürgermeistereien 11 

in der Rheinprovinz, einschiebt, welches in jenen g-d.nzlich fehlt. 
Hinsichtlich dieser Organisation bemerkt Max Wirth in seinen 
"G,rUndzügen der Nationalökonomie": · 

"Da in den östlichen Provinzen jedes Dorf und selbständige 
Rittergut einen eigenen Bezirk bildet, dessen Verwaltungsbehörde 
nur der Aufsicht des Landraths als Vorsteher des Kreises unter-
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liegt, und die grosse Ausdehnung der Kreise, welche durchschnitt
lieh 15 bis , 30 Quadratmeilen umfasst, sowie die sonstigen zahl
reichen Geschäfte des Landraths eine Uebersieht sehr erschweren, 
so erscheint die Einrichtung in den westliehen Provinzen zweek
mässiger, wo immer eine Anzahl von Dörfern oder Rittergütern 
zu einem Amt oder zu einer Bürgermeisterei vereinigt ist, in 
denen der Amtmann oder Bürgermeister die Aufsicht über die ein
zelnen Gemeindeverwaltungen führt. K Die Richtigkeit dieser Bemer
kung ist nicht zu verkennen, da die letzteren Behörden den Gemein
den näher stehen und so eine wirksamere Beaufsichtigung der Armen
pflege eintreten lassen können. Ein Vortheil für die andererseits 
immer mehr anzustrebende Selbstverwaltung der Gemeinden geht 
aber aus dieser Unmittelbarkeit der Staatsaufsicht nicht hervor. 

b. Der Landarmenverbände. Eine kontrollirende In
stanz bilden demnächst die Landarmenverbände in keiner Weise; 
sie sind nur subsidiär verpflichtete grössere Gemeinschaften. 
Ihr Ursprung ist auf dem ständischen Gebiete zu suchen, wes
halb sie mit der Organisation und geschiehtliehen Entwickelung 
der Kommunalstände eng zusammenhängen. Da dieselben auf dem 
historisehen Boden der alten, den Preussischen Staat bildenden 
Landestheile in ihrem früheren Zusammenhange beruhen, so 
gewähren die ständischen Eintheilungen, insbesondere aber die 
I,andarmenverbände ein sehr buntes Bild. Nach den für die 
einzelnen ergangenen Reglements und Instruktionen ist die Stel
lung und Beziehung der einzelnen Landarmenverbände zu ein
ander ebenfalls ausserordentlich verschieden. Die beiden ein
zigen Provinzen, welche für sich einen eigenen V er band bilden, 
sind Posen und Westphalen. Dieselben haben auch lediglieh 
gemeinschaftliche Institute. In Pommern sind Vor- und Hinter
pommern oder die Regierungsbezirke Stettin und Köslin dem 
Regierungsbezirke Stralsund oder Neuvorpommern selbständig ge
genübergestellt; jedoch bestehen gemeinschaftliche Anstalten. Dies 
ist gleichfalls der Fall in der Rheinprovinz, wo jeder der 5 Re
gierunsbezirke einen eigenen Landarmenverband bildet, und in der 
Provinz Preussen, wo allerdings einerseits W estpreussen oder <Ue 
Regierungsbezirke Danzig und Marienwerder selbstständig als Land
armenverband für sieb bestehen, andererseits aber für die 35 Ost
preussisehen Land- und Stadt-Kreise, deren jeder einen eigenen 
Landarmenverband bilden soll, ausschliesslich gemeinschaftliehe 
Institute vorbanden sind. Auch in Schlesien ist wenigstens thail
weise ein Zusammenbang der Landarmenverbands- und der Pro
\1inzial- und Regierungsbezirksgrenzen nachzuweisen. Hier ist für 
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das ,.Herzogthum Schlesien und die Grafschaft Glatz" ein gemein· 
schaftliches Reglement ergangen, wonach für diesen Gebietstheil 
4 Landarmenverbände gebildet sind: die Stadt Breslau für sich, 
der Regierungsbezirk Breslau ( excl. der Stadt), der Regierungs
bezirk Oppeln und Liegnitz (excl. der Oberlausitz). Diese vier haben 
gemeinschaftliche Armenanstalten, während das Markgrafenthum 
Oberlausitz, welches aus Theilen der Kreise Lauban, Bunzlau und 
Sagan besteht, ganz separat für sich dasteht. 

U nahhängig von der allgemeinen Verwaltungs- Eintheilung 
ist die Gliederung der Provinzen Brandenburg und Sachsen in 
Landarmenverbände. Die erstere Provinz hat im Ganzen 8 der
artige Verbände, nämlich die Städte Berlin, Potsdam und Frank
furt a./0., die Uckermark, Kurmark, Neumark, den Kreis Kottbus 
und das Markgrafenthum Niederlausitz (Kreis Sorau mit umlie
genden Ortschaften). Diese sämmtlichen Brandenburgischen Ver
bände sind getrennt von einander und besitzen meistens eigene 
Institute. Nur die Niederlausitz hängt mit der zur Provinz 
Schlesien gehörigen Oberlausitz mehr zusammen. In der Provinz 
Sachsen bestehen im Ganzen 6 Landarmenverbände, welche jedoch 
gemeinschaftliche Institute haben. Es sind 1. die Altmark, 2. die 
beiden Jerichow'schen Kreise, 3. das Herzogthum Magdeburg links 
der Eibe, Fürstenthum Halberstadt, Stift Quedlinburg, Grafschaft 
W emigerode, 4. die beiden Mansfelder Kreise, Saalkreis, Stadt 
Halle, 5. Kreis Erfurt und die vormals sächsischen Kreise der 
Regierungsbezirke Marseburg und Erfurt, 6. die drei Eichsfeld'schen 
Kreise und Kreis Nordhausen. Hiernach giebt es folgende zur 
subsidiären Armenunterstützung verpflichtete Landarmenverbände: 

1. Provinz Preussen . . 36 4. Provinz Pommern . • 2 
Ostpreussen 35 5. Schlesien . . 5 
Westpreussen 1 6. " Sachsen . . 6 

2. " Posen . . . 1 7. " Westphalen . 1 
3. " Brandenburg . 8 8. " Rheinprovinz 5 
Was die Bevölkerungszahl dieser 64 Landarmenverbände an-

geht, so variirt sie also zwischen der der grössten und kleinsten 
staatlichen Verwaltungseintheilung, der einer Provinz und der 
eines Kreises. 
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Stadt Bet•lin. 
Voo 

Dr. jur. H. Schwabe, Vorstand des städtischen statist. Bureaos. 

I. Organisation der Berliner öffentlichen Armenpflege. 

1. 8eaohlohtllohe Skizze Ihrer Entwickelung. 
' 

Die ersten Anfänge einer Organisation der Armenpflege in 
Berlin von Seiten staatlieber Behörden fallen, soweit unsere 
Nachrichten zurückreichen in die Regierungszeit des Kurfürsten 
Friedricb ßl. (nacbberigen Königs Friedricb I.) Denn unter ibm 
wurde der Grund gelegt zur Bildung einer Armenkasse und zur 
Einsetzung einer besonderen V erwaltungsbebörde, welche das ge
sammte Armenwesen zu überwachen und die Unterstützung der 
Bedürftigen zu leiten berufen war. 

Die Verordnungen seiner Vorgänger, welche auf das Armen
wesen in der Kurmark und speziell in der Residenzstadt Berlin 
Bezug haben, verfolgen grösstentbeils nur den Zweck, die stark 
grassirende Strassen· und Hausbettelei und die in ihrem Gefolge 
befindlichen Uebelstände zu beseitigen und ferner die Unterstützungs
pflicht der Gemeinden als gesetzlich zu normiren. 

Während der Kurfürst in den übrigen Städten und Dörfern 
die Verwaltung der Armenpflege den Ortsbebörden, Magistraten 
und Gutsherrschaften überwies, behandelte er das Armenwesen in 
Berlin besonders und getrennt von dem der übrigen Monarchie. 

Zunächst ernannte er unter dem 19. Aug. 1693 eine Kom
mission aus höheren weltlichen und . geistlichen Beamten "zur 
Untersuchung der Berliner Armenanstalten ". Diese Kommission, 
welche bis 1699 das Armenwesen provisorisch geleitet zu haben 
scheint, regelte dasselbe durch eine Verordnung vom 16. Aug. 1695. 
Hiernach sollten sämmtliche Arme und Nothleidende wöchentlich 
2mal auf dem Rathhause zusammenkommen, damit "Jedem nach 
Befinden seiner dürftigen Umstände geholfen werde•. Dagegen 
soll alle Bettelei auf den Strassen und in den Häusern verboten 
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sein. Zur Bestreitung der Kosten für das Armenwesen ordnete 
die Kommission die wöchentliche (später in eine monatliche ver
wandelte) Zirkulation einer besonderen Kollektenbüchse an; dies 
ist der Ursprung der noch bestehe~den Hauptarmenkasse. Weitere 
Einnahmen dieser Kasse bestanden in kirchlichen Opfern und staat
lichen Zuwendungen verschiedener Art: einzelnen Abgaben und 
Strafgeldern; auch Grundstücken; bald folgten Privatgeschenke und 
V ennächtnisse. 

Dem Institut dieser Hauptarmenkasse folgte schon 1699 die 
Gründung von Armen-Freischulen, welche im Laufe der Zeit viel
fach vermehrt und erweitert bis in die neuaste Zeit unter Ver
waltung und Aufsicht der Armenbehörden gestanden haben. 

Endlich fällt in jene Zeit der Bau eines grossen Armenhauses, 
des grossen Friedrichs-Hospitals, dessen Bestimmung dahin an
gegeben war, aus der Zahl der Berliner Armen Waisen zu er
ziehen, Kranke und Wahnsinnige zu heilen , Bettler zur Arbeit 
anzuhalten und alte Arbeitsunfähige dauernd zu verpflegen; das
selbe umfassste hiernach sämmtliche Zwecke der geschlossenen 
Armenpflege. 

Die Verwaltung, Aufsicht und Direktion dieser sämmtlichen 
Armeninstitute, der Armenkasse, der Armenfreischulen, des Armen
hauses wurde von Kurfürst Friedrich III. endgültig geordnet durch 
"Fundation einer beständigen und immerwährenden Armenkom
mission" (Patent vom 3. April 1699). Dieselbe sollte unter Vor
sitz eines Geheimen Raths aus höheren, weltlichen und geilitlichen 
Beamten bestehen, und "alles was~ der Armuth zu gut oder sonst 
zu verbessern die Nothdurft erfordert, anordnen"; auch wurde ihr 
das jus patronatos beim Armenwesen beigelegt. 

Dm·ch diese Einrichtungen war für Organisation der Berliner 
Armenpflege nach ihren verschiedenen Zweigen eine . Grundlage 
gegeben, auf welcher die Nachfolger Friedrichs nur ergänzend 
und weiterbildend fortzubauen hatten. 

Diese Ergänzungen b.estanden im Wesentlichen darin, dass 
für die verschiedenen Zwecke der geschlossenen Armenpflege, 
welche sämmtlich zu erfüllen, ursprünglich das grosse Friedlichs
Hospital bestimmt war, eigne gesonderte Institute ins Leben ge
rufen wurden. Die Kommune war seit Gründung der öffentlichen 
Armenpflege, von 1695-1820, zu keinen Beiträgen verpflichtet; 
sie leistete, wie Private, milde freiwillige Beiträge. Dieses Ver
hä.ltniss änderte sich durchgreifend durch die Kabinetsordre vom 
3. Mai 1819. Damit kommen wir zur 
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als eigentliche Armemmterstützung anzusehen ist, ist in dem fol
genden Abschnitte: "Statistik der öffentlichen Armenpflege" das 
Armenschulwesen nicht berücksichtigt worden. 

Für die Organisation der öffentlichen Armenpflege unter 
stiidtischer Verwaltung ist in erster Linie die "Armen-Ordnung 
für die Residenz Berlin" vom 3. Oktbr. 1826 und sodann die bei 
den Armenkommissionen der Residenz Berlin · bestehende Geschäfts
führung" vom 23. März 1836 normirend: 

Die gesammte öffentliche Armenpflege der Stadt Berlin steht 
unter Leitung und Aufsicht der Armendirektion, einer besonderen 
städtischen Deputation, die, wie alle übrigen, dem Magistrat unter
geordnet ist. Das Plenum derselben ist gegenwärtig zusammen
gesetzt aus: 

11 Magistratsmitgliedern inkl, des Vorsitzenden, 
11 Stadtverordneten, 
3 Assessoren (Bezirks-Dezernenten) und 
7 Bürger-Deputirten, unter denen sich 2 medizinische 
Sachverständige und 1 Geistlicher, sowie der jedesmalige 
Vorsitzende der Versammlung der Armenkommissions
vorsteher befinden. 

Die Bürger-Deputirten werden nach§. 59 der Städte-Ordnung 
vom 30. Mai 1853 aus der Zahl der stimmfähigen Bürger in die 
ständigen Verwaltungs-Deputationen durch die Stadtverordneten
Versammlung gewählt; ebenso die Mitglieder der letzteren, wäh
rend die Magistratsmitglieder durch den Oberbürgermeister er
nannt werden. 

Das Institut der Assessoren der Armendirektion, d. h. besol
deter Mitglieder des Kollegiums, denen die Bearbeitung des Be
zirks-Dezernats ausschliesslich übertragen ist, besteht erst seit 
Oktober 1853 und wurde hervorgerufen durch die Uebelstände des 
häufigen Wechsels in dem mit der Bearbeitung der Bezirksdezer
nate, der Kontrolle der Armen-Kommissionen betrauten Personale 
des Kollegiums, Uebelstände, welche besonders während der Vor
jahre in laxeren Verwaltungsgrundsätzen und bedeutender An
schwellung des Armenbudgets hervortraten. Das neue Institut 
bat sich als zweckmässig bewährt; denn die da.mit gewonnene 
grössere Garantie für die Anwendung bestimmter und gleich
artiger Normen, die gleichmässigere, schärfere Kontrolle der von 
den Armenkommissionen befolgten Praxis und die aufmerksame 
Wahrnehmung aller Regress-Ansprüche der Kommune gegen Pii
vate oder andere Armenverbände ergab in der Folgezeit sehr 
günstige finanz1elle Resultate. 
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Von dem Plenum der Armendirektion sind 2 Abtheilungen 
abgezweigt, welche speziell der Waisenverwaltung und der V er
waltung des Arbeitshauses mit den damit verbundenen' Anstalten 
vorgesetzt und direkt dem Magistrat untergeordnet sind, zur Auf
rechthaltung gleicher Verwaltungsgrundsätze aber mit dem Plenum 
durch die Deputirung mehrerer Mitglieder in dasselbe und durch 
das dem Vorsitzenden des letzteren verliehene Recht der Ueber
wachung der Geschäftsführung der Abtheilungen in enger Ver
bindung stehen. 

Armenkommission en. 
Die unmittelbare Ausübung der offenen Armenpflege liegt in 

den Händen der über die ganze Stadt vertheilten Armenkommis
sionen, welche der Leitung und Oberaufsicht der Armen-Direktion 
als deren Organe untergeordnet sind. 

Jede der gegenwärtig bestehenden über einen oder mehrere 
Stadtbezirke sich erstreckenden 109 Armenkommissionen besteht aus 
einer dem Bedürfniss entsprechenden Zahl von Mitgliedern (6-22) 
die auf Vorschlag der Kommission von der Armendirektion dem 
Magistrat präsentirt und von der Stadtverordnetenversammlung 
auf 6 Jahre gewählt werden. Die Bezirksvorsteher detjenigen 
Stadtbezirke, welche von der Armenkommission umfasst werden, 
resp. ihre Stellvertreter, sind eo ipso Mitglieder derselben; ebenso 
haben die Stadtverordneten , welcl:.en die Recherchen in den be
treffenden Stadtbezirken übertragen sind, Sitz und Stimme in der 
Armenkommission. Die Mitglieder wählen unter sich einen Vor
steher, der' von der Armen-Direktion auf die Dauer von 2 Jahren 
bestätigt wird. 

Jede Armenkommission versammelt sich regelmässig gegen 
den Schluss des Monats zu einer Konferenz, in welcher die Aus
gaben festgestellt und die sonstigen Aufträge der Armendirektion 
und anderer städtischer und königlicher Behörden erledigt werden. 
Allmonatlich findet eine Versammlung sämmtlicher Armenkom
missions-Vorsteher zur Berathung gemeinsamer Angelegenheiten 
in Gegenwart eines Kommissarins der Armendirektion statt. 

Zu den Geschäften einer Armenkommission gehört imbeson-
dere ~'olgendes : 

1. Ermittelung, Beaufsichtigung und Unterstützung der Armen. 
2. Bewilligung freier Kur und Arznei. 
3. VermitteJung der Hospital-Aufnahme für geeignete Arme. 
4. VermitteJung der Aufnahme hülfloser Kinder in das Waisen

haus und Beaufsichtigung der Pflegekinder. Die früher den Ar
menkommissionen obliegende Beaufsichtigung d~ in ihrem Bezirk 
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u~terge})r14hten W aisenhauskostkiader ist seit. 1867 auf die neu
gebildeten W aisenämter, deren Organisatian aina der der .Armen
kommissionen analoge ist, übergegangen. 

5. Anweisung auf freies Begräbniss. 
6, V~fahren beim Absterben unterstiltzter Armen m Be-

ziehung auf deren Nachlasst da an diesem der Kommuae ein ge-· 
setzliebes Erbrecllt zusteht. 

7. EihsaD!mlung und Berech11ung der HaQs- UDd Kirchen
l{ollekten. 

8. Ausfertigung von Armuths-!ttesten. 
9. Prüfung und Begutachtung der von dem Köngl. Gewerbe".- • 

steueramte, von der . Servis- und Einquartierungs-Deputation und 
der Salarienkasse des Stadtgerichts eingehenden Stundungs- oder 
Niederschlagungs-Gesuche. 

Die Mitglieder einer Armenkommission tbeilen sieb in den 
Bezirk so, dass jedes von ihnen die spezielle Aufsicht über eine 
gewisse Zahl Häuser erhält. Ausser der denselben obliegenden 
Lokal-Recherche und einer jährlich mindestens einmal abzuhal
tende General-Revision über sämmtliche in ihrem Bezifke woh
nenden Almosen- und Pßegegeld-Empfänger, wobei zu mitersuchen 
ist, ob die Unterstützung ganz oder theilweise aufzuhören resp. 
fortzudauern habe, finden auch noch Superrevisionen von Seiten 
besonderer· Deputirter der Armen-Direktion statt. 

ll.. Statistik des Berliner Armenwesens. 

1. Offene .Armenplege. 

Dieselbe wird, wie oben erwähnt, durch die. über . die ganze 
Stadt vertbeilten 109 Armenkommissionen . unter Leitung und 
Oberaufsicht des Plenum's der Armendirektion verwaltet, Die Unter
stützungen, welche unmittelbar durch sie oder durch ihre V ermit
telung den Armen ihrer Bezirke gewährt werden, . bestehen in Geld, 
Naturallieferungen und unentgeltlicher Krankenpflege. Im Jahre 
1868 existirten im Durchschnitt: 

7884 Almosenemp~ger, hs Ofo der Zivil~ Bevölkerung, 
4084 Pß.egekinder 0,580/o " " 

ausserdem im GaBZen 44793 arme Hauskrank!!J 6,co% " · ,. 
Der jährliche Durchschnittsbetrag der. ~osten filr . 
· einen Almos~nempfänger betrug . . 84 Thlr. 16 Sgr. 
Für ein Pß.egekind • • . • . . • 1'Z " 6 " 
Fo.r einen armen Hauskruken . " 29,s " 

Emmlughaue , Armeupßege. 6 
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segens •mpfohlen werde&. Der Beitrag, den dieselben für die ihnen 
überwiesene Parzelle von 30 0 Rth. entrichten müssen, beträgt 
2t Thlr. Die Kosten des Unternehmens, soweit sie nicht durch 
die genannten Pacht-Beiträge gedeckt werden, so für Pacht, Saat
kartoft'eln, Aufseher etc. bestreitet die Kommune. 

Im Jahre 1868 wurden 301 Morgen gepachtet, an 1735 Per .. 
sonen pa.rzellirt verpachtet, 21239 Scheft'el Kartoft'eln, pro Parzelle 
etwa 12 Scheft'el, geerntet und von der Kommune 3740 Thlr., 
oder pro Parzelle 2 Thlr. 2 Sgr., zugeschossen. 

b. Armensuppen im Winter. Für diese Naturalunter
stützung der Armen steht die Armendirektion mit einem Privat
verein, der "Direktion der Armenspeise-Anstalt" in Verbindung, 
welche den grössten Theil der in 10 verschiedenen Küchen wäh
rend der 3 Wintermonate (15. Dezbr. bis 15. März) zubereiteten 
Suppen durch die Armendirektion an bedürftige Familien unent
geltlich austheilen lässt. Soweit die Mittel des Vereins nicht zu .. 
reichen, leistet die Gemeinde einen Zuschuss, der in den einzelnen 
Jahren sehr verschieden ist und zwischen 300 und 10,000 Thlr. 
schwankt. Die Zahl der täglich ausgegebenen Suppenmarken be .. 
trug in den letzten Jahren durchschnittlich 4..--5000. 

c. Bekleidung armer Konfirmanden und armer Schul
kinder. Auf Empfehlung der Armenkommissionen werden im E\iih .. 
jahrund Herbst jedes Jahres arme Konfirmanden, Waisenkostkinder,' 
Pilegekinder, Kinder von Almosenempfängern und von extraordinär 
untersützten Familien durch eine von der Armendirektion nieder
gesetzte Kommission mit den nothwendigsten Kleidungsstücken 
versehen. Die Zahl der Kinder beträgt 800-900 pro Jahr. Die 
gesammten Kosten der Bekleidung 5102 Thlr., so dass sich pro 
Kind durchschnittlich 5 Thlr. 5 Sgr. Bekleidungs~osten ergeben. 

Ausserdem werden in dringenden Fällen, gleichfalls durch 
V ermittelung der Armenkonunissionen, armen Schulkindern Beklei
dungsgegenstände verabfolgt; jedoch sind die Ausgaben hierfür 
verhältnissmässig nur .unbedeutend; sie betrugen 1867 799 Thlr., 
1866 441 Thlr., 1865 282 Thlr. 

d. Brennmaterialien-Unterstützung wird zur Befrie .. 
digung der in den Wintermonaten gesteigerten Bedürfnisse den 
Almosen... und Pflegegeldempfängern, sowie anderen, nicht laufend 
unterstützten Familien, theils in Natura gewährt, theils wird statt · 
dessen baares Geld gegeben. Ersteres besteht in je {- Klafter 
Kiefern-Holz, letzteres, das Holzgeld, beträgt 1 Thlr. 10 Sgr. bis 
1 Tblr. 20 Sgr. 
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In den letzten Jahren sind 17-18000 Thlr. pro Jahr in dieser 
Weise verwendet worden und zwar 2500 Thlr. etwa in Holz und 
15000 Thlr. in Holzgeld. 

· e. Die leihweise Gewährung von Haushaltungs· 
Gegenständen , Betten, Möbeln , Spulrädern etc. Dieselben 
werden meistens den Nachlässen von Almosen-Empfängern ent
nommen, in deren Erbschaft die Kommune eingetreten ist. 

C. Offene Armenkrankenpflege. 

So lange nicht für alle Schichten der Bevölkerung die Selbst
hülfe Krankenkassen errichtet hat, kann die polizeiliche Armen
pflege sich der Aufgabe nicht ·entziehen, auch für solche Familien 
helfend einzutreten, die sonst auf eigenen Füssen stehen, aber in 
Ermangelung eines anderen Einkommens, als des durch tägliche 
Arbeit zu verdienenden und nur für die nothwendigsten Bedürf· 
nisse ausreichenden Erwerbes, den aussergewöhnlichen Anforderun· 
gen nicht gewachsen sind, welche mit der Erkrankung des Fa• 
milienhauptes oder auch nur einzelner Glieder der Familie an sie 
herantreten. · 

Der grössere Theil der sogen. Extra-Unterstützungen, von 
denen oben die Rede war, besteht in der Hülfe, welche solchen 
Fan6lien in Krankheitsfällen gewährt wird. 

Die Kranken selbst werden entweder in ihren Wohnungen, 
sofern dies die Natur der Krankheit resp. die häuslichen Verhält
nisse, gestatten, durch den Armenarzt ihres Bezirks unentgeltlich 
behandelt, oder sie werden durch denselben auf Kosten der Kom· 
mune einem Krankenhause überwiesen. An dieser Stelle haben 
wir es nur mit der ersten Kategorie, den Hauskranken, zu thun. 

Zur Ausü~ung der offenen Armenkrankenpflege sind in den 
gegenwärtig bestehenden 44 Armenmedizinalbezirken ebenso viele 
Armenärzte angestellt; ausserdem sind für die Armen der ganzen 
Stadt bestimmte Spezialärzte: Augenärzte, Aerzte für Frauenkrank
heiten, für Gehörkranke, für orthopädische Kranke, vorhanden. 
Ausser der unentgeltlichen ärztlichen Behandlung ist den Armen
kranken auch freie Arzenei gewährt. Behufs Erlangung dieser 
Unterstützung müssen die Armen bei dem Vorsteher ihrer Armen
kommission einen Krankenschein nachsuchen. Um jedoch der miss
·bräuchlichen Erlangnng der Krankenscheine entgegenzutreten, ist 
seit dem Jahre· 1855 die Einrichtung getroffen, dass über jeden 
Fall, in welchem für Rechnung des Armenfonds Arzenei gewährt 
worden ist, seitens der Armen-Direktion spezielle Kontrolle geübt 
und die Wiedereinziehung der Kosten als Regel aufgestellt wird. 
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auf ihre Koeten hierzu .mit benutzt werden. Wir führen · die ein
zelnen Objekte der geschlossenen Armenpflege nachstehend auf. 

A. Erziehung von Kindern. 

a. Waisenpflege. Die g,esammte Waisenpflege der Stadt 
Berlin gehört zum Geschäftsbereich des Grossen Friedriehs-Waisen
hauses. Die Anstalt .hat den Zweck, für die Unterbringung, Ver,. 
pflegung und Erziehung nwht nur vater- und mutterloser Waisen, 
sondern auch soleher Kinder Sorge zu tragen, deren Eltern zwar 
noch am Leben, aber wegen Krankheit oder sittlicher Versunken
heit oder als Verhaftete zur Erziehung Md Erhaltung ihrer Kinder 
unfähig sind, ausserdem aber in allen dringenden l!'lillen, die Auf
nahme hülfsbedürftiger Kinder soglekh zu veranlassen. Als Mittel 
zur Erreichung dieses Zweckes dient theils die Verpflegung und 
Erziehung in den Gebäuden der Anstalt, theils die Unterbringung 
der Kinder bei Pflege--Eltern gegen Zahlung eines Kostgeldes. 
Beide Arten der Pflege bilden ein organisches Ganzes, stehen unter 
derselben leitenden Behörde, der "Armendirektion, Abtheilung 
für die Waisenverwaltung", und bestreiten ihre Ausgaben aus 
dems.ßlben Etat. 

Seit dem 1. J11li 1859 ist die · bis dahin in der Stadt gele
gene Weisen-Erziehungs-Anstalt nach Rummelsburg in neue, zweck
mässig eingerichtete Gebäude verlegt worden. Der Bau dieser 
neuan Anstalt kostete 306969 Thlr. Die Beschaffung des Inven
tars verursachte einen Aufwand von 27040 Thlr. Das ursprüng
liche Gebäude in ßerlin selbst dient seitdem, abgesehen von ander
weitiger Verwendung, als Waisendepöt, wo die Kinder blos vor
übergehend, entweder auf dem Wege zum Waisenhause, oder, von 
dort zurückkommend, Aufnahme finden. Die Waisenkostkinder 
werden theils in Berlin, theils in den kleinen Städten und Dörfern 
der Umgegend bei geeigneten Familien untergebracht. 

Die Aufsieht über Erziehung und Verpflegung der in Berliner 
Kostpflege befindliehen Waisen übte die Verwaltungsbehörde, wie 
oben erwähnt, früher durch die Armenkommissionen aus; seit 
1867 aber hat sie zu diesem Zwecke eigene, selbständige Organe, 
die Waisenämter. Die Aufsieht über die in auswärtiger Kost
pflege befindliehen Waisen wird von den betreffenden Ortsgeist
lichen ausgeübt, wozu noch jährliche Snperrevisionen durch De
ptitirte der Armendirektion hinzukommen. Im Jahre 1867 befan
den sieh durchschnittlieh 496 Waisenkinder in der Hauspflege, 
1804 in der Kostpflege. Bei jenen betrugen die Kosten pro Kopf 
134 Thlr. 11 Sgr., bei diesen49 l'hlr. 20 Sgr. 
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t.. Unterbringung VOD sittlich verwahrlosten Kin
dern in Erziehungsanstalten. Für diesen Zweck hat die 
Armen- Direktion mit mehreren Vereinen Verträge abgeaehlossen, 
wonach dieselben sieh verpflichten, ftir ein bestimmtes jährliches 
Kostgeld eine gewisse Zahl von Kommunalzöglingen aufzunehmen: 
nämlich die Vereinsanstalt für sittlich verwahrloste Kinder minde
stens 48 Zöglinge zu einem Kostgeld von ~ 60 Thlr.; ferner die 
Erziehungsanstalt "das grüne Haus• 30 Zöglinge a 48 Thlr. jähr
lichen Beitrag, endlieh die Gossner'sehe Erziehungsanstalt für Mäd
chen 9 städtische Pfleglinge a 48 Thlr. Uebrigens können ver
wahrloste Kinder unter Umständen auch in dem Arbeitshaus 
(s. dieses) untergebracht werden. 

e. U e berweisung von mit körperlichen oder geisti
gen Mängeln behafteten Kindern an Heilanstalten. In 
2 Anstalten für idiotische Kinder werden je 10 Kinder auf Kom
·munalkosten verpflegt. Ebenso werden der Königliehen Taub
stummenanstalt für den Unterricht der Kommunalzöglinge be
stimmte Beiträge entrichtet. 

B. Die zeitweilige Unterbringung und Beschäftigung 
von arbeitsscheuen, vagirenden Personen, sowie pro-

visorische Gewährung eines Asyls für Obdachlose. 

Diesem Zwecke dient das Arbeitshaus, das im Jahre 1742 
von Fri~drich II. gestiftet wurde, um zunächst der Haus- und 
Strassenbettelei zu steuern; später diente es als Strafanstalt für die 
wegen Bettelns, obdachlosen Herumtreibens und wegen Arbeitsscheu 
amgegrilfenen Personen. Sodann wurden schwächliche, sieche und 
arbeitsunfähige Personen, sofern sie bescholten waren, ferner auch 
unheilbare Geisteskranke darin verpflegt; endlieh wurden obdach
lose Personen und Familien bis zu ihrer weiteren Unterbringung 
darin aufgenommen. Diese 3 verschiedenen Kategorien, 1. HAus
linge und Obdachlose, 2. Hospitaliten, .3. Irre, welche früher sämmt
lieb in der Anstalt vereinigt waren, sind neuerdings örtlich ge
trennt, dagegen ist die Verwaltung sa.mmtlieher 3 Institute noch 
eine einheitliche. 

An dieser Stelle ist jedoch nur von der ersten Zweckbestim
mung des Arbeitshauses zu handeln. Die Zahl der durchschnitt
lieh täglich im Arbeitshause verpflegten Häuslinge beträgt 400, 
der jährliche Durchschnittsbetrag der Kosten pro Kopf der Häus
Iinge betrAgt 82Thlr. 1 Sgr. und, nach Abzug des Arbeitsverdienstes 
der Häuslinge 53 Thlr. 12 Sgr. 

Eine Uebersicht über die durch die Arbeit der Häuslinge er-
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D. Armen-Krankenpflege in Anstalten. 

Da die Kommune bis jetzt kein eigenes Krankenhaus besitzt, 
so ist sie darauf . angewiesen, ihre armen Kranken, soweit diesel
ben nicht in ihren Wohnungen ärztlich behandelt werden können, 
in einem der verschiedenen Königlichen und Vereins-Krankenhäuser 
auf ihre Kosten unterzubringen. 

In Betreff des Verhältnisses der Armenverwaltung zur Kgl. 
Charite ist schon oben erwähnt, dass ihr im Ganzen nur 100000 
freie V erpßegungstage für ihre armen Kranken bewilligt sind. 
Jede weitergehende Verpflegung muss von ihr bezahlt werden. 

Zu diesem Behufe steht die Armendirektion mit den V erwal
tungen der von ihr benutzten Krankenhäuser in kontraktliebem 
V erhältniss. 

Die Kur- und . Verpflegungskostensätze für einen Kommunal
kranken betragen gegenwärtig pro Tag in der Kgl. Charite, dem 
Kgl. Universitäts-Klinikum, dem Diakonissenhause Bethanien, dem 
St. Hedwigs- Krankenhause und der v. Gräfe'schen Augenklinik 
12{- Sgr.; für Kinder, für welche ausserdem noch das Elisabeth
Kinder-Hospital .und Elisabeth-Krankenhaus benutzt werden, sind 
die Sätze noch etwas niedriger (6-8 Sgr.). Die Zahl der in den 
genannten Krankenanstalten jährlich verpflegten Kommunalkranken 
beträgt etwa 11700 mit einem Durchschnittsbetrag der Kosten 
pro Kopf von 11 Thlr. 18 Sgr. 

E. Irrenpflege. 

Für dieselbe hat die kommunale Armenverwaltung nur in be
schränktem Umfange zu sorgen. Sämmtliche in Berlin ortsange
hörige Irren müssen, sofern sie heilbar sind, nach der das Ver
hältniss zwischen Kommune und Charite regulirenden Kabinetsordre 
von 1835 von letzterer auf eigene Kosten in der Abtheilung für 
Irre verpflegt werden. Nicht ortsangehörige Irren, für welche die 
Kommune vorläufig zu sorgen hat, werden von der Charite nur 
gegen einen täglichen Verpflegungssatz von 20 Sgr. aufgenommen. 

' . 
Unheilbare Irre endlich werden von der Kommune in der 

mit dem Arbeitshaus verbundenen Irrenverpflegungs - Anstalt 
untergebracht. - Im Jahresdurchschnitt wurden daselbst ver
pflegt: 
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· ~ · Ellnatnlieli uld All8fabel ·der itidtlachen Ai'äinvenvaltwit-- - . 

Die Einnahmen der Berliner Armenverwaltung bestehen in 
eigenen Einnahmen und Kommunalzuschüssen; erstere betrugen im 
Jahre 1867 196693 Thlr., letztere 804621 Thlr., also die Ge• 
sammt-Einnahmen 1,001314 Thlr. Die eigenen Einnahmen be-
standen in ; -

62065 Thlr. an Zinsen, Berechtignngen und staatlichem Zuschuss. 
26480 _" an Unterstützungsbeiträgen, Kollektengeldern, Geschenken, 

Vermächtnissen. 
-44065 " an wiedererstatteten Unterstützungen. 

158. " an Resten und Extraordinarien. Hierzu kommen die 
eigenen Einnahmen der selbständigen städtischen Armen· 
institute nämlich: 

34602 " des grossen Friedrichs-Waisenhauses. 
16775 " des Arbeitshauses und seiner beiden Filialanstalten. 
12608. " des Friedrich-Wilhelms-Hospitals, sowie des Siechenhauses. 

Der Kommunal-Zuschuss betrug in dem genannten Jahre: 
547252 Thlr. zu der Haupt-Armenkasse. 
130704 " zu dem grossen Friedrichs-Waisenhause. _ 
86369 " zu dem Arbeitshause und den damit verbundenen An-

stalten. · 
. 40296 " zu dem Friedrich-Wilhelms-Hospital u. dem Siechenhaus. 

Die Gesammt-Ausgaben der städtischen Armenverwaltung 
betrugen 1,001314 Thlr. und zwar 538858 Thlr. für offene Armeil
pßege, und 462456 Thlr. für geschlossene Armenpßege. Die. Aus
gaben für offene Arinenpßege bestehen nach dem Rechnungsabschluss 
pro 1867 in: 

366052 Thlr. für Unterstützung durch die Armenkommissionen. 
37057 " für Unterstützungen direkt durch die Armendirektion. 
26660 " für beaondere Arten der Unterstützung. 
35214 " für die armen Hauskranken. 

101 " Extraordinär. 

Im Gebiet der geschlossenen Armenpßege wurden ausgegeben: 
135954 Thlr. für Armenkrankenpflege in Anstalten. 

5148. " für Pflege, Erziehung etc. spezieller Arten von HülCs

165806 " 
103144 " 
52904 .. 

'10504 " 
8270 " 

bedürftigen. 
für das Waisenhaus. 
für das Arbeitshaus und Filiale. 
für das Friedrich-Wilhelms-Hospital und Siechenhaus. 

Hierzu kommen: 
Verwaltungskosten incl. personelle Kosten. 
Reste. 
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Ub. 

Stadt Elberfeld. 
Von 

A. La.mmers in Bremen. 

Die Armenpflege der Stadt Elberfeld, wie sie seit sechszehn 
Jahren besteht, bat durch ihre Eigenartig)reit und durch rasche, 
grosse, nachhaltige Erfolge viel Aufmerksamkeit auf sich gezogen. 
In andern Fabrikstädten, wie Barmen und Krefeld, ist sie nachgeahmt 
worden. Wo immer in einer deutschen Stadt der Gedanke einer 
Reform der überlieferten Armenpflege um sich greift, pflegt sich 
alsbald auch der Hinweis auf Elberfeld einzustellen. Daher wird 
die Elberfelder Armenpflege hier in Kürze besonders dargestellt. 

Obwohl Elberfeld eine ganz moderne Stadt ist, ein Geschöpf, 
kann man sagen, der neuzeitlichen Fabrikindustrie, hat die mittel
alterliche Idee, dass die Armenpflege eine Sache der Kirche sei, 
dort noch lange das Uebergewicht gehabt, dem Gedanken rein
bürgerlicher Armenpflege das Feld bis in unsere Tage herein heftig 
bestritten, und es auch heute noch nicht ohne alle Hoffnung des 
Rückerwerbs geräumt. Zum ersten Male ausser Besitz gesetzt 
wurde sie zur französischen Zeit, im Jahre 1800. Nach der Be
freiung des Vaterlandes kehrte sie mit so manchen andern über
lebten Einrichtungen 1816 zurück. Aber schon 1817 'sah man 
sich genöthigt, wieder zur weltlichen Armenpflege zu greifen. 
Diese jedoch wirksam zu gestalten wollte auch nicht gleich ge
lingen. Ein Reformversuch von 1840 heilte die wahrgenommenen 
Gebrechen nicht. Erst ein 'volles Menschenalter nach dem Siege 
des zeitgenössischen Gedankens, dass die Armenpflege eine Auf
gabe des weltlichen Gemeinwesens sei, 1852, fand man die rechte, 
heute noch geltende Form seiner Verwirklichung; und damit wurde 
denn auch selbst in dem stark religiösen, von einem sehr aus-
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gebildeten kirchenge-meindlichen Bewusstsein durchdrungenen Wup
perthal der Protest der überwundenen Idee auf ein halblautes 
Murren und Grollen zurückgedrängt. 

Denn der Erfolg begann nun, die auf bürgerliche Verwaltung 
gesetzten Hoffnungen zu bestätigen. Selbst im Wupperthal ist 
das kirchliche Bekenntniss keine alles umfassende, ausschliessliche 
Lebensgemeinschaft; das Bewusstsein der kommunalen Solidarität, 
welche auf der politischen Solidarität in Staat und Nation ruht, 
ist mächtiger. Es kostet daher den städtischen Armenpflegern 
nichts, Angehörige anderer Konfessionen oder Genossen der gegen
überstehenden kirchlich-religiösen Partei genau ebenso zu behan
deln, wie ihre eignen Parteigenossen und Religionsverwandten. 
Das Gefühl der gemeinsamen Bedrohung durch steigendes Massen
elend hat• hinlängliche Kraft, um eine gesetzlich erheischte und 
obrigkeitlich angeordnete Armenpflege mit der nothwendigen 
persönlichen Hingebung zu erfüllen, während das kirchliche Ge
meinschaftsgefühl nicht auf dieselbe Weise in Allen lebt, und auch 
da wo es am lebendigsten pulsirt, schwerlich gleich frische und 
ausdauernde Antriebe gewähren würde. Ueber1iesse man ihm die 
Aufgabe, so würde immer ein Rest von Ansprüchen für die bürger
liche Gemeinde übrig bleiben; unter den Anderen aber würden end
lose Verschiedenheiten in der Art, dem Betrage und der Dauer 
der Unterstützung, in der Untersuchung der Zulässigkeit des er
hobenen Anspruchs u. s. w. entstehen. Das Letztere widerstrebt 
den Grundanschauungen der Gegenwart, - das Erstere verletzt 
eine der ersten Bedingungen wirksamer Armenpflege, ihre ge
schlossene örtliche Einheit. Soviel zur Charakterisirung des all
gemeinen Unterschieds zwischen kirchlicher und weltlieber Armen
pflege in unseren heutigen Verhältnissen. 

Für den Unterschied in der Wirksamkeit dem älteren vulgären 
und dem neuen eigenthümlichen Zuschnitt der weltlichen Armen
pflege in Elberfeld giebt es sprechende statistische Zahlen. Ich 
entnehme dieselben theils den Vorträgen, mit welchen der Vor
sitzende der städtischen Armenverwaltung, Geh. Kommerzienrath 

• Daniel von der Heydt, alljährlich die Sitzungen der von ihm 
geleiteten Behörde zu eröffnen pflegt, theils den Jahresberichten 
des Oberbürgermeisters Li s c h k e über die städtische Verwaltung. 

Im Jahre 1822, das bei einem blühenden Zustand der im 
Wupperthal betriebenen Massengewerbe zugleich nahezu die niedrig
sten Getreidepreise des Jahrhunderts hatte, betrug die Einwohner
zahl Elberfeld's 23000; es wurden unterstützt 1650 Personen, oder 
7 von je 100. In den ebenfalls normal günstigen Jahren 1838-45 
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betrugldie Einwohnerzahl durchschnittlich etwa 40000, die der 
Unterstützten 2-2500, oder5-6 von je 100. In den Theuerungs
jahren wurden allein als aussenarm, d. h. in ihren Wohnungen, 
nicht in den verschiedenen städtischen Anstalten, 14 unter je 
100 Einwohnern unterstützt; in 1852, dem Jahr vor der letzten Re
form 8, von je 100. Im Jahre 1867 hingegen war die Verhält
nisszahl der Ausserarmen auf 2t von je 100 gesunken, und die 
Gesammtzahl der unterstützten Armen hat seit zehn Jahren, also 
seit die Reform von 1852 ihre volle Wirksamkeit hat entfalten 
können, das Verhältniss von je 4 zu je 100 nicht überstiegen. 
Innerhalb dieses Zeitraumes zeigen die einzelnen Jahre natürlich, 
je nachdem der Erwerb gut oder schlecht, das Leben billig oder 
theuer war, Schwankungen auf und nieder. 1865 war die Ziffer 
nur 2i, 1866 und 67 hingegen 3!. Aber die Einschränkung 
dieser Schwankungen nach oben, und der Unterschied dieser oberen 
Schranke ( 4 Prozent) von den angegebenen Prozentsätzen vor der 
Reform enthüllt deren hohe Bedeutung. 

Der Verminderung der unterstützungsfordernden Armuth ging 
natürlich eine Abnahme der auf der Stadt ruhenden Last zur 
Seite. Die Summe der Bewilligungen an Aussenarme in Geld, 
Suppe, Kleidung und Bettwerk hatte betragen: 

1828 bei 29255 Einwohnern 17546 Thlr. 
1847 " 46104 " 51829 . " 
1852 " 50364 " 47149 " 

Dagegen betrug sie 
1857 bei 52590 Einwohnern 17487 Thlr. 

und 1867 " 64732 " 27182 " 
Nächst dem Sprunge abwärts von 1852 zu 1857 wird hier 

die, wenn auch geringere, Zunahme von 1857 auf 1867 vielleicht 
auffallen. Sie erklärt sich durch die Erhöhung der durchschnitt
lichen Gabe, die überhaupt seit 1828 oder noch länger schon vor 
sich geht, und die Abnahme der städtischen Gesammtausgabe in 
ein desto glänzenderes Lieht stellt, während die gleichzeitige Ab
nahme der Verhältnissziffern der Unterstützten verbürgt, dass sie 
nicht auf Kosten der heilsamen und nothwendigen Strenge gegen 
übertriebene Ansprüche geschehen ist. Durchschnittlieh empfing 
nämlich jeder Aussenarme: 

Im Jahre 1828 4 Thlr. 5 Sgr. 4 Pf. 
" " 1847 7 " 29 " 2 " 
" " 1852 11 " 23 " 7 " 
" " 1857 11 " 13 " 4 " 
" " 1867 18 " 4 " 9 " 

Zur Beurtheilung der Zeit, für welche diese Durchsehnitt.<J
gabe gegenwärtig im Durchschnitt gereicht wird, sei angeführt, 

7* 
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dass im Jahre 1867 von je 100 Bewilligungen der vierzehntägig 
stattfindenden Bezirkssitzungen, 46 schon nach vierzehn Tagen 
und 57 nach vier Wochen wieder hatten aufgehoben werden können. 
Nahezu die Hälfte der Unterstützungen erfolgte also nur für einen 
halben Monat, mehr als die Hälfte für nicht länger als einen 
Monat. Das ist indessen nicht blos wichtig zur Beurtheilung der 
Höhe der Unterstützungen; es verräth schon zum Theil auch, 
worin das Geheimniss der Wirksamkeit der Elberfelder Armen
pflege liegt. 

Eine letzte statistische Vergleichung mag die guten Folgen 
der neuen besseren Armenpflege über ihren nächsten und eigent
lichen Zweck hinaus andeuten. An sich sollte man erwarten, die 
Verminderung der Unterstützten-Zahl durch strengere und knap
pere Bewilligungs-Grundsätze hätte zu einer Vermehrung der Menge 
der uneinbringlichen Steuerrückstände fdhren müssen; aber grade 
das Gegentheil ist der Fall. Von 1845-46 und 1849-52 (1847 
und 48 bleiben wegen ihrer abnormen Zustände ausser Acht) be
trug die fragliche Summe durchschnittlich im Jahre 5016 Tblr., 
1854-58 nach der Einführung der Reform 1277 und 1859-64, 
nach ihrer vollen Wirkung, 1052 Thlr. 

So darf Elberfeld's Armenpflege seit 1853 wohl von sich 
sagen, dass sie hebend auf die wirthschaftliche und sittliche Kraft 
der Stadtbevölkerung· eingewirkt hat. 

Das unterscheidende Kennzeichen und der entscheidende Vor
zug der Elberfelder Einrichtungen liegt in dem Aufgebot einer 
grossen Zahl Freiwilliger für die ausserhalb tder geschlossenen 
Armenanstalten zu betreibende Armenpflege. Die geschlossenen 
Armenanstalten, Armenhaus, Waisenhaus, Krankenhaus, Haus für 
verlassene Kinder, Obdach für Wohnungslose, zeitweilig ausserdem 
Pockenhaus, Cholerahaus u. s. f. befinden sich in gutem Zustande, 
zeichnen sich aber vor Ihresgleichen in anderen Orten nicht we
sentlich aus. Dagegen trägt die sogenannte .A.ussenarmenpflege 
oder Hausarmenpflege, die Unterstützung der in ihrer Wohnung 
bleibenden .Armen, einen ganz eigenthümlichen Charakter. Es ist 
kurz gesagt die individualisirende Methode, was diesen Charakter 
ausmacht, und was nur durch die verhältnissmässig grosse Zahl 
und das freiwillige Eintreten der Armenpflege erst möglich_ wird. 
Wie in der leiblichen Heilkunst, so bedeutet auch in der wirth
schaftlichen Heilkunst die Möglichkeit des Individualisirens, des 
liebevollen Eingehans auf den einzelnen konkreten Fall, den gröss
ten Fortschritt. Nicht allein wird durch diese Mehranwendung 
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von Verstand und Theilnahme .eine· Menge Geld erspart; sondern, 
was nooh unendlich wichtiger ist, die Hülfe des Augenblicks ver
dunkelt nicht, wie bei plumper nackter Almosenwirthschaft, die 
Aussichten in die Zukunft. Hunger und Durst werden gestillt, 
BU~ssen bedeckt, ohne dass die unschätzbare Fähigkeit des Sich
selbstaufrichtens in dem Gesunkenen geknickt würde. Die Noth 
arbeitsfähiger Leute wird nicht als ein unheilbares Uebel behan
delt, so dass es nur darauf ankäme, den Patienten von Tag zu 
Tag hinzuhalten, gleichgültig mit was für Mitteln, sondern sie 
wird als ein Ausnahmezustand angesehen, dessen Kur sorgfältig 
und gewissenhaft auf die Wiederkehr der Regel des Sichselbst
erhaltans berechnet werden muss. 

Die Stadt Elberfeld ist zum Behuf der Aussenarmenpflege in 
nicht weniger als 252 Quartiere getheilt, deren jedes, nach Haus
nummern örtlich abgegrenzt, seine eigene Armenpflege hat. So 
lässt es sich einrichten, dass jeder dieser freiwillig eingetretenen 
öffentlich Unterstfitzten nur einige wenige Familien oder Indivi
duen zu versorgen hat. "Der einzelne Armenpfleger•, heisst es 
in §. 15 der neuen Instruktion vom 4. Januar 1861, "soll in der 
Regel nicht mehr als vier Armen (Einzelstehenden oder Familien
häuptern) seine Fürsorge widmen." Im thatsächlichen Durchschnitt 
sind es nicht viel mehr, als zwei, denen der einzelne Armenpfleger 
seine Fürsorge zu widmen hat. Das kann einerseits auch ein stark 
beschäftigter Geschäftsmann neben seinen Berufs- und Familien
pflichten leisten, so dass man nicht zu dem Nothbehelf besoldeter 
Pfleger zu greifen braucht; und andererseits ist dabei, was bei 
einer Armenpflege durch Beamte weder durchführbar, noch auch 
nur zulässig wäre, ein genaues Eingehen auf die Verhältnisse der 
Hilfsbedürftigen möglich. • Um diesen wichtigen Grundsatz•, heisst 
es weiter in dem zitirten Paragraphen, "möglichst aufrecht zu 
erhalten, sollen einzelne Quartiere, in welchen sich eine grössere 
Zahl von Hilfsbedürftigen bilden möchte, durch Zuweisung eines 
Theils der letzteren an weniger beschwerte Quartiere des gleichen 
Bezirks erleichtert werden. Die Bezirksvorsteher werden solche 
Ueberweisungen in den Bezirksversammlungen vermitteln, es sei 
aus eigener Bewegung oder auf Anrufen eines Armenpflegers . 
.Abweichungen von dieser allgemei,nen Bestimmung sind zulässig 
in Zeiten ausaargewöhnlichen, allgemeinen Nothstandes; ferner 
auch, wenn der Bezirksvorsteher und der Armenpfleger des stärker 
mit Armen versehenen Quartiers einverstanden sind; namentlich, 
wenn es sich um Fälle von pur vorübergehender Natur handelt, 
o~er wenn die Ueberfüllung des Quartiers dnrch alte, ganz, oder 
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beinahe arbeitsunfähige Arme ent::~teht, deren einfachen V erbält
nissen durch eine in gleicher oder wenig wechselnder Höhe an
dauernde Gabe genügt Wird. • 

Bei dem Armenpfleger des Quartiers muss nun (§. 9 der 
Armenordnung vom 9. Juli 1852, revidirt am 4. Januar 1861) 
"ein jedes Gesuch um Armenhilfe aus städtischen Mitteln ange
bracht", bez. an ihn verwiesen werden. "Der Armenpfleger hat 
sich dann sofort", schreibt der folgende Paragraph vor, "durch 
eine sorgfältige persönliche Untersuchung Kenntniss von den Ver
hll.ltnissen des Bittstellers zu verschaffen. Gewinnt er dabei die 
Ueberzeugung, dass der Fall eines gesetzlichen Anspruches auf 
Armenhilfe vorliege; findet er ferner die Noth so dringend, dass 
die Hilfe unverzüglich gewährt werden müsse, - so steht es ihm 
zu, dieselbe sofort und ohne weitere Rückfrage eintreten zu lassen. 
Diese Unterstützungen dürfen in einem solchen Falle jedoch nur 
ausnahmsweise und in ganz geringen Beträgen gewährt werden. 
In allen anderen Fällen hat der Armenpfleger in der nächsten 
Bezirksversamnilung das Gesuch vorzutragen und seine Anträge 
zu stellen. Gleiches gilt auch in Betreff der Fortdauer der in 
dringenden Fällen vorläufig bewilligten Unterstützungen. Eine 
Bewilligung von Almosen ohne weitere Garantien soll also nur 
erfolgen, wo Gefahr im Verzuge ist; und dann auch nur in einem 
Minimum und auf die kürzeste Frist. Das ist die wichtigste 
Schranke gegen eine Willkür der Gleichgültigkeit oder der ge
dankenlosen Weichmüthigkeit, welche das Elend grossfüttert, an
statt es zu bekämpfen und mit der Wurzel auszurotten. Ueberall 
da, wo nicht geradezu Gefahr im Verzuge ist und wo eine Unter
stützung über eine Frist von höchstens vierzehn Tagen hinaus
dauern soll, tritt an die Stelle des einzelnen Armenpflegers als 
bewilligende Instanz die Bezirksversammlung. Auch diese aber 
bewilligt stets nur und in allen Fällen von zwei zu zwei Wochen. 

Ein Bezirk besteht aus je vierzehn Quartieren; es giebt ihrer 
folglich überhaupt achtzehn, deren jeden ein auf drei Jahre -
wie die Armenpfleger - von der Stadtverordneten-Versammlung 
gewählter Bezirksvorsteher leitet. Alle vierzehn Tage beruft er 
die Bezirksversammlung, in welcher die Unterstützungsanträge 
der vierzehn Armenpfleger vorgebracht und entschieden werden. 
Die Grundsätze, nach welchen hierbei zu verfahren, und der Um
fang, in welchem überhaupt Unterstützung zu gewähren ist, wer
den von der "städtischen Armenverwaltung" aufgestellt, sei es 
selbständig, sei es mit Genehmigung der Stadtverordneten-Ver
sammlung. Die städtische Armenverwaltung besteht (Armen-
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ordnung §. 2) ausser dem Vorsitzenden aus vier Stadtverordneten 
und vier stimmfähigen Bürgern, welche von der Stadtverordneten
Versammlung auf drei Jahre gewählt werden. "Den Vorsitz führt 
der Oberbürgermeister, oder ein von demselben damit beauftragter 
Beigeordneter oder ein Mitglied der Armenverwaltung, welches 
durch Beschluss der Stadtverordneten-Versammlung und unter 
Zustimmung des Oberbürgermeisters ausdrücklich dazu berufen 
worden ist". Gegenwärtig findet, wie schon angedeutet, der dritt.e 
der hier bezeichneten Fälle statt, indem schon seit der Einführung 
der neuen Ordnung weder der Oberbürgermeister, noch einer der 
Beigeordneten, sondern der Geh. Kommerzienrath Daniel von 
der Heydt den Vorsitz führt. Auch diese Zentralbehörde -
der die ganze städtische Armenpflege, also die geschlossenen An
stalten gleichfalls, untergeordnet sind - versammelt sich alle 
vierzehn Tage. In ihren Sitzungen erscheinen die achtzehn Be
zirksvorsteher, um aus ihrem Bezirk Bericht zu erstatten, Auf
schlüsse zu geben, von ihnen beanstandete Beschlüsse der Bezirks
versammlung zur Entscheidung vorzulegen, Geld und Naturalien 
je nach dem anerkannten Bedarf ihrer Bezirke in Empfang zu 
nehmen. So hat die oberste Armenverwaltung Gelegenheit, durch 
das vermittelnde Organ des Bezirksvorstehers die Thätigkeit der 
einzelnen Armenpfleger zu zügeln oder zu spornen. Er trägt ihr 
zweimal in jedem Monat die thatsächliche Lage vor; und ebenso 
oft wird er durch sie nicht allein mit Geld und anderen Almosen
stoffen, sondern auch mit dem Geiste ausgestattet, der die Be
handlung der Noth regeln soll. 

Die grundsätzliche Behandlung der Aufgabe hängt natürlich 
in Elberfeld zunächst gegebenermaassen von der Staatsgesetigebung 
ab. Durch diese ist auf der einen Seite die Unterstützung aller 
hilfsbedürftigen Heimathsberechtigten von Stadt wegen · vorgezeich
net; auf der anderen Seite nöthigt sie die Stadt erst einzutreten, 
wenn nähere Verpflichtete, wie Verwandte u. s. w., nicht da, oder 
ebenfalls unvermögend sind. Die Untersuchung dieser Lagen ist 
also das Erste, was bei neuen Hilfsgesuchen zu geschehen hat. 
Dann folgt die Ermittelung der in Frage kommenden Zahl von 
Köpfen, der Fähigkeit oder Unfähigkeit zur Arbeit, des mehr oder 
minder unausreichenden Einkommens der Familie oder des Indivi
duums. Die Unterstützung kann geschehen entweder durch Auf
nahme in eine der geschlossenen Armenanstalten der Stadt, oder 
in der Wohnung. Im letzteren Falle besteht sie entweder in 
Suppe, Bekleidungs- und Bettwerks-Gegenständen, unentbehrlich
stem Hausgeräth, unentgeltlichem Schulunterricht, ärztlicher Hilfe, 
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Arzeneien und kostenfreiem Begräbniss, - oder in Geld. Die 
Bezirksversa~mlung hat zwischen Geld und Naturalien zu wählen, 
je nachdem im einzelnen Falle dieses oder jenes angemessener und 
sicherer erscheint. Wird lediglich Geld gewährt, so gelten fol
gende Sätze als der Regel nach höchste: 

25 Sgr. für das Familienhaupt, 
19 " " die bei dem Manne lebende Ehefrau, 
17 " " ein Kind von 15 Jahren oder mehr, 
15 " " " " " 10 bis 15 Jahren, 
11 " " " " " 5 " 10 " 
9 " " " " " 1 " 5 " 6 " " " " " weniger als 1 Jahr. 

3 Thlr. 12 Sgr. beträgt also das Normalmaximum für eine 
die obigen Glieder umfassende Familie, 25 Sgr. für eine einzel
stehende Person. Dieses Maximum darf in einem einzelnen Falle 
wiederholt überschritten werden nur mit Zustimmung der städti
schen Armenverwaltung. Dass es eher zu hoch, als zu niedrig, 
gegriffen ist, geht aus dem §. 36 der Instruktion von 1861 her
vor: "Wenn das Einkommen des ~ülfesuchenden die Sätze des 
§. 3 nicht erreicht, so ist zwar eine Unterstützung aus öffentlichen 
Armenmitteln bis zur Ergänzung jener Sätze unter Umständen 
zulässig; aber es folgt daraus allein noch nicht deren genügende 
Rechtfertigung. Eine solche Folgerung wird schon durch die 
Thatsache ausgeschlossen, dass, wie die tägliche Erfahrung be
zeugt, für eine sehr grosse Anzahl hiesiger ehrenwerther }'amilien 
ein die Sätze des §. 3 nicht erreichendes Einkommen aus redlicher 
Arbeit hinreicht, um die Bedürfnisse des Haushalts zu befriedigen 
und zu den Gemeindesteuern beizutragen." Es muss hier dahin
gestellt bleiben, ob es nicht richtiger wäre, das Normalmaximum 
der Armenpflege möglichst genau auf das (oder selbst ein Härchen 
unter das) Normalminimum der am Orte beobachteten selbst
ständigen Lebenserhaltung festzustellen. Man weiss ja in Elberfeld, 
wieviel darauf ankommt, dass das öffentlich dargereichte Brod 
nicht reichlicher ausfalle und süsser schmecke, als das selbster
worbene. 

Die Wahl zum Armenpfleger oder Bezirksvorsteher anzu
nehmen, ist jeder stimmfähige Bürger verfl.ichtet. Es herrscht 
aber ein solcher Zudrang zu diesem öffentlichen Beruf, dass die 
gesetzliche Verpflichtung kaum in Kraft zu treten braucht. Das 
beruht in der besonderen Lage einer Fabrikstadt, deren Wohl und 
Wehe sich ganz um den Flor einiger grossen Industrieen dreht, 
die daher jeden Augenblick von irgend einem Kriege auf noch so 
entlegenem Schauplatz, von einer Zollmaassregel dieses oder jenes 
Staates, 'von einer neuen Entdeckung, in ihrer wirthschaftlichen 
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Existenz getroffen werden kann, und nicht aus alter Zeit die Mittel 
reicher Stiftungen mitbringt, um dem Massenelend Dämme zu 
ziehen. Hier gilt es gleichsam, im entschlossenen Gemeinsinn die 
eigene Liebe der drohenden Fluth entgegenzustemmen, und Jeder
mann fühlt das. So ist die Noth auch hier die Mutter der Er
findung gewesen, und ohne ein annäherungsweise gleich starkes 
und verbreitetes Bewusstsein der Nothwendigkeit wird sich an
derswo das Elberfelder Muster nicht leicht in gleichem Maasstabe 
nachahmen lassen; womit natürlich nicht gesagt ist, dass es 
nicht für jeden wie auch beschaffeneo Ort eine Lehre enthalte! 

Denn die Heranziehung so vieler freiwilliger Kräfte als mög
lich ist ja nicht allein durch die direkten Dienste, welche sie 
leisten, durch die Ermöglichung einer ins Detail gehenden, indi
vidualisirenden, die Prüfung des Bedürfnisses unaufhörlich wieder
holenden öffentlichen Armenpflege erspriesslich. Sie hat noch den 
anderen bedeutsamen Vortbeil, dass sie das ganze besitzende Pu
blikum allmälig mit dem Sinn für wahre Armenpflege durch
dringt. Auf diese . Weise wird die Bettelei durch das einzige 
souveräne Mittel, das es gibt, unbedingte Verringerung der Gaben, 
erst eingeschränkt, dann ausgerottet. Elberfeld ist, wenn man 
den Masstab des Wohlstands- und Dürftigkeits-V erhältnisses an
legt, vielleicht die bettelfreieilte Stadt im Lande. Auf diese Weise 
wird selbst die Hand, welche im Verborgenen W ohlthaten spen
det, jene Rechte, welche nach der Vorschrift des Evangeliums 
sogar die Linke nicht wissen lässt was sie thut, von der Erwä
gung der späteren Folgen und der Wirkung auf das Allgemeine 
geleitet, welche die einzelne Gabe bat. 

Schwierig zu untersuchen, und jedenfalls nicht dieses Ortes 
ist der Antbeil, welchen einzelne Persöillicbkeiten an den Erfolgen 

· der Elberfelder Armenpflege haben. Die Einßössung und Erhal
tung des rechten Geistes hängt natürlich in hohem Grade ab von 
der Einsicht, Unbefangenheit und Willensstärke des an die Spitze 
gestellten Mannes. So lange die Gründer der Institution auf ihrem 
Platze stehen, ist vielleicht nicht mit aller Sicherheit zu unter
scheiden, was dem überall bin übertragbaren Wesen der Einrich
tung, was hingegen ihrem individuellen Verdienst angehört. Aber 
soviel ist doch gewiss: die Hauptsache haben sie in die Einrichtung 
selbst gelegt, und bei mässtgem Glück in der Wahl ihrer Nach
folger muss diese sie unerschüttert überleben. 
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m. 
Provinz Hannover. 

Von 

Bdrgermeister Grumbrecht zu Harborg. 

A. Was ist für die Armen zu leisten? 

In dem ehemaligen Königreiche Hannover hat es nie allge
meine Gesetze, weder für den ganzen Staat, noch für einzelne 
Provinzen über das Armenwesen (die Armenunterstützungspflicht 
und die Armenpßege) gegeben. Solche sind auch unter der.Preussi
schen Herrschaft seit dem Jahre 1866 nicht erlassen und daher 
nur zwei Gesetze zu erwähnen, in welchen derartige Vorschriften 
gelegentlich und resp. für einen besonderen Fall getroffen sind. 

I. In der Verordnung über die Bestimmung des Wohnorts 
in polizeilicher Hinsicht vom 6. Juli 1827 (als Gesetz nach der 
damaligen nur eine v~rherige Berathung mit den Ständen erfor
dernden Verfassung zu betrachten) findet sich im §. 10, der über 
die Befugniss zur Rückkehr nach dem früheren Wohnorte (soll 
heissen nach dem Orte, an welchem die betreffende Person ihr 
polizeiliches Domizil behalten) handelt, und diese Befugniss aner
kennt, folgende Vorschrift: 

"Sollte ein mit den Rechten eines Domizils versebenes 
Individuum bei keinem Einwohner des Orts eine freiwillig 
ihm eingeräumte Wohnung finden, so ist die Kommune 
von Seiten der Obrigkeit zwar anzuhalten, für dessen einst
weiliges Unterkommen auf ihre Kosten auf irgend eine 
Weise zu sorgen, jedoch keinem Einzelnen wider seinen 
Willen die Aufnahme desselben in sein Privathaus anzu
sinnen." 

II. In dem Gesetze wegen , der Behandlung erkrankter, der 
Gemeinde, worin sie erkrankt sind, nicht angehöriger Armer vom 
9. August 1838, sind folgende wesentliche Vorschriften enthalten: 

1. Arme und sonst hülßose In- oder Ausländer sind von der 
fremden Gemeinde, in welcher sie krank ankommen oder erkranken 
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a. wenn sie nach ärztlichem Zeugnisse transportabel sind, 
durch freie Fuhr weiter zu schaffen; 

b. wenn dies nicht möglich, auf Kosten des betreffenden 
Armenverbandes in einem Krankenhause oder auch in den Wirths
häusem (deren Inhaber zur Aufnahme der Kranken verpflichtet 
werden) zu verpflegen und nach ihrer Heilung nöthigenfalls durch 
freie Fuhr fortzuschaffen; 

c. wenn sie aber sterben, auf Kosten des Armenverbandes 
zu beerdigen. 

2. Die dem Armenverbande der ·Gemeinde, welcher sie nicht 
angehören, entstandenen Kosten sind 

a. so weit sie mehr als einen Thai er betragen, also 
nach Absatz von 1 Thaler, von der inländischen Heimaths
gemeinde, wenn der arme Kranke oder Verstorbene einer solchen 
angehört und 

b. wenn er ein Aus I ä n der und die Erstattung von seiner 
Gemeinde u. s. w. nicht zu erhalten ist, von der Staatskasse 
zu voll zu erstatten. 

Hiernach ist von vielen der Landesrechte sehr Kundigen wohl 
nicht mit Unrecht behauptet: 

Dass die Armen in dem ehemaligen Königreiche 
Hann9ver- abgesehen von deren Erkrankung in einer 
fremden Gemeinde -- nur die Verschaffung eines Unter
kommens, also einer Wohnung, verlangen können. 

Trotzdem sind die Rechte und Ansprüche der Armen, zuerst 
wohl in den Städten (den sog. selbstständigen, welche in Gemäss
heit der Hannoverschen Städteordnung einen besonderen ob r i g ... 
ke i t li c h e n Bezirk bilden) und dann auch in den Landgemeinden 
im Laufe der Zeit grösser geworden, so dass eine vollständige Erhal
tung erwerbsunfähiger Personen, namentlich der armen, elternlosen 
und unehelichen Kinder, herkömmlich überall stattgefunden. Hierzu 
sind auch die zur Armenerhaltung Verpflichteten von den Obrig
keiten geradezu angehalten und ist mir kein Fall bekannt gewor
den, in welchem die Erfüllung der fraglichen Verpflichtung mit 
Erfolg verweigert wäre. In den Städten, in welchen die Armen
erhaltung nicht vollständig durch Stiftungen, Armenhäuser u. s. w. 
stattgefunden, hat sich eine Armenpflege entwickelt, welche er
wachsenen Personen regelmässig nur im Falle der Krankheit voll
ständige Unterhaltung und sonst nur mehr oder weniger erheb
liche Unterstützungen gewährt hat. 

In den Landgemeinden ist in dieser Beziehung - abgesehen 
von Ostfliesland - viel weniger geschehen urid hat man die 
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eigentliche Ernährung ganz erwerbsunfähiger Armen, welche 
in der neueren Zeit oft in besonderen Gemeindearmenhäusern 
untergebracht worden (abgesehen von Irren und Kindem unter 
14 Jahren), meistens der Pri vatmildthätigkeit der Gemeinde
mitglieder überlassen. 

Nur in Ostfriesland ist, auf dem Lande wie in den Städten, 
eine geordnete Armenpflege geübt, welche um deswillen aber auch 
ganz erhebliche Ausgaben veranlasst hat. Die Armenlast in Ost
friesland übersteigt die in den anderen Provinzen des ehemaligen 
Königreichs Hannover um mehr als 100 Prozent, worüber weiter 
unten noch gesprochen werden soll. 

In den anderen Provinzen, namentlich auf dem Lande, hat 
anscheinend das Fehlen einer gesetzlichen Verpflichtung zur 
Ernährung erwachsener Armen deren Ansprüche niedergehalten 
und die Leistungen vermindert, deren Umfang sich mehr nach 
dem Gebote der Barmherzigkeit, als nach einer positiven bürger
lichen Verpflichtung regulirt hat. Eine früher mehr als jetzt 
vorgekommene Einrichtung, die wohnungs- und unterstützungs
bedürftigen Personen und Familien bei den Grundbesitzern, aus 
welchen regelmässig die Gemeinde · allein bestanden , der Reihe 
nach für eine längere oder kürzere Zeit unterzubringen, dieselben 
also fortwährend herumziehen zu lassen, hat meistens sehr bald 
dahin geführt, dass die betreffenden Personen sich selbst ein an
deres Unterkommen verschafft. Selbst sehr herunter gekommene 
und arbeitsscheue Individuen haben selten diese Art der Armen
unterstützung, mit welcher sich von selbst ein Zwangsdienstver
hältniss gebildet, lange ertragen. 

Die zweite Frage: 

B. Wer ist zur Erhaltung der Armen in dem vor-
maligen Königreiche Hannover verpflichtet? 

ist ebenso wenig, wie die erste Frage, für alle Theile desselben 
auf gleiche Weise zu beantworten. Nur das steht allgemein fest, 
dass die Pflicht zur Armenunterstützung durch das Heimatbarecht 
(polizeiliches Domizil) des Armen und durch die Gemeindeange
hörigkeit, mit welcher jenes zusammenfällt, bedingt wird. 

In den meisten Provinzen des Königsreichs ( d. h. abgesehen 
von Ostfriesland) ist daher, wie auch aus den sub. A angezogenen 
Gesetzen hervorgeht, die politische Gemeinde das verpflichtete 
Subjekt, welchem nur auf dem Lande (im Gegensatz wider die 
selbstständigen Städte) für einzelne Fälle die Last von einer 
grösseren Körperschaft, dem sogen. Amtsnebenanlageverbande, 
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abgenommen wird. Dieser schliesst sich meistens den Bezirken der 
Aemter, der ländlichen Verwaltungsbehörden erster Instanz ( 10 bis 
20 Tausend Seelen umfassend), an und ist berechtigt, schwachen 
Gemeinden im Falle grosser Belastung zu helfen, verpflichtet 
aber, alle Irrsinnigen auf seine Kosten zu erhalten und zu verpflegen. 

In einigen kleineren Distrikten, z. B. denen des sogen. ·alten 
Landes (Marschdistrikt zwischen Rarburg und Stade), ist das 
Domanium verpßichtet, alle unehelichen Kinder bis zum 
vollendeten 14. Lebensjahre zu erhalten, wenn dieselben sonst den 
Gemeinden zur Last fallen würden. Gutsbezirke, welche keiner 
Gemeinde angehören, werden nach der hannoverschen Gesetzge
bung als solche behandelt und gilt von ihnen daher dasselbe, 
was von den politischen Gemeinden gesagt ist. 

Nur in Ostfriesland tritt an die Stelle der politischen Ge
meinde die kirchliche, das sogen. Kj,rchspiel, und, da dessen 
Umfang erheblich grösser ist, wie der der politischen Gemeinden, 
mit Ausnahme der selbständigen Städte, so hat sich die Armen
pflege in ganz Ostfriesland, also auch auf dem sogen. platten 
Lande ganz so gestaltet, wie in den grösseren Städten der übrigen 
Provinzen. Sie ist aber fast eine noch weniger unmittelbare und 
direkte, als in den letzteren, weil die lokale Ausdehnung der 
Kirchspiele den Verwaltern der Armenpflege die Prüfung der Be
dürfnissfrage erschwert. Die ostfriesische Armenpflege ist natür
lich k o n f es s i o n e 11, während in den anderen Theilen Hannover's 
nur die Juden besondere Armenverbände haben, ohne dass deren 
Anschluss an die christlichen Armenverbände verboten wäre. 

Fragt man nun: 

C. Wie werden die Kosten der Armenpflege in dem 
vormaligen Königreiche Hannover aufgebracht? 

so geschieht dies 
I. in den Städten, welche nicht aus Stiftungen und ähn

lichen Fonds (wie z. B. die Stadt Bildesheim) genügende Mittel 
erhalten, und in Ostfries land, durch r e g el m ä s s i g e von den Be
wohnern - früher halb freiwillig, jetzt meistens statutengernäss 
- zu zahlende Abgaben, wenn dieselben auch nicht überall als 
besondere Armensteuern ausgeschrieben werden; 

II. in den meisten Landgemeinden aber durch Naturallei
stung oder durch Beiträge, welche - namentlich in den grösseren 
Landgemeinden - als Gemeindeabgaben und mit denselben, oder 
far den einzelnen Bedürfnissfall. nach dem bestehenden Beitrags
russe, erhoben werden. 
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Das · Letztere ist besonders in den sehr zahlreichen kleinen 
Gemeinden des Landes, welche oft manche Jahre hindurch keine 
Armenunterstützung zu leisten haben, noch jetzt die Regel, 
während die grösseren Landgemeinden die entstehenden Kosten 
aus ihren Gemeindekassen bestreiten. 

Letzteres ist im Laufe der Zeit immer allgemeiner geworden 
und hat sich die fast bis zur Mitte dieses Jahrhunderts in den 
meisten Landgemeinden der Provinz Hannover üblich gewesene 
Armenptlege, durch Naturalleistung der Gemeindemitglieder und 
durch besondere Beiträge für jeden einzelnen Armen nach der 
Grösse des Bedürfnisses, immer mehr verloren. 

Ueberhaupt ist während der letzten Jahrzehnte in der Pro
vinz Hannover die in Ostfriesland schon seit langer Zeit übliche 
Erhebung besonderer Armensteuern an vielen Orten neu eingeführt 

. und an die Stelle freiwilliger, von Haus zu Haus wöchentlich gesam
melter Beiträge getreten, weil durch diese Sammlungen nicht mehr 
die genügenden Mittel geschafft werden konnten. Auch in Osnabrück, 
wo man allein, so viel ich weiss, die letzteren bis jetzt noch beizube
halten versucht, will man dem Vernehmen nach im Interesse der 
Gerechtigkeit, und, weil die durch Sammlungen gewonnenen Mittel 
nicht hinreichen, zur Erhebung einer Armensteuer übergehen. 

Was endlich die letzten zu beantwortenden Fragen: 

D. Was wird für die Armen in der Provinz Hannover 
geleistet und wie gross ist die Last für die 

Verpflichteten? 

betrifft, so lässt sich bei dem Mangel aller allgemeinen und 
vergleichenden statistischen Angaben nur Folgendes sagen: 

1. Arme uneheliche und· elternlose Kinder, ab und zu auch 
Kinder verarmter Eltern, werden überall von den dazu V erpßich
teten (immer seltener in sogen. Waisenhäusern) vollständig. bis 
dahin erhalten, dass sie sich selbst ernähren können, regelmässig 
also bis zur Entlassung aus der Schule. 

2. Eben so verhält es sich mit den armen Geisteskranken, 
welche regelmässig auf Kosten der Heimathsgemeinden, resp. der 
Kirchspiele, resp. der Amtsnebenanlageverbände, in den öffentlichen 
Irrenanstalten verpflegt werden. 

3. Sonstige arme Kranke werden während ihrer Krankheit 
auf Kosten der V erpfl.ichteten in den städtischen Krankenhäusern 
verpflegt oder sonst unterstützt, resp. vollständig erhalten. 

4. Mehr oder weniger erwerbsunfähige Personen werden 
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103 .. 
a. in den . Städten, welche sogen. Armenhäuser oder V ersor

gungsanstalten haben, in diesen unterhalten, 
b. in den anderen Städten und in den Landgemeinden durch 

Gewährung freier Wohnung oder Miethsentschädigung, sowie durch 
Geldzuschüsse, zuweilen auch durch Lieferung Ton Naturalien 
(Brot, Feuerung u. s. w.) mehr oder weniger unterstützt, am 
bedeutendsten da, wo Stiftungen die Mittel bieten, sowie in den 
Städten überhaupt und fu Ostfriesland: 

In letzterer Provinz des ehemaligen Königreichs Hannover ist 
die Armenlast am grössten; sie beträgt in manchen Städten und 
Kirchspielen etwa 1 Thlr., bisweilen auch mehr auf den Kopf der Be
völkerung. Allgemein wird der Grund davon weniger in der grös
seren Zahl der Armen, als in dem grösseren Umfange der Armen
verbände, welcher die Entscheidung der Unterstützungsfrage in 
die Hand von Armenkommissarien (den Kirchspielsvorständen) zu 
legen zwingt, gefunden. Diese stehen den Armen ferner und ver
fügen über Gelder, die ihnen aus weiten Kreisen zur Disposition 
gestellt werden. Die Folge ist eine mehr oder weniger ver
schwenderische Armenpflege gewesen, welche die Ansprüche der 
Armen in quanto et quali fortwährend gesteigert. 

In geringerem Maasse hat sich dies auch in den anderen 
Theilen des Landes gezeigt, am wenigsten in den Landgemeinden, 
deren Armenlast im Allgemeinen sehr gering ist. 

Die der Städte lässt sich schwer angeben und vergleichen, 
weil genaue statistische Ermittelungen, wie schon gesagt, fehlen 
und fast überall neben den Verwendungen aus Beiträgen der Be
wohner sonstige Leistungen aos Stiftungen u. s. w. vorkommen. 

In der Stadt Rarburg fehlen diese- abgesehen von einem 
Kapitale der Armenkasse im Betrage von gegen 20000 Thlr. -
ganz, und theile ich daher über deren Armenwesen folgende 
Zahlen mit: 

I. Im Jahre 1855 sind bei einer Seelenzahl von 7899, ausser den 
in der Irrenanstalt unterhaltenen, unterstützt worden: 15 Männer, 
70 Wittwen und verheiratbete Frauen, 20 unverheirathete Frauens
personen, in Snmma 105 erwachsene Personen, und 13 eheliche 
sowi~ 20 uneheliche Kinder, in Summa. 33. 

a. Durch regelmäaaige Zahlungen von • • • • . 2330 Thlr. 
b. Ausserordentlich mit . . • . • . . . . • . 122 " 
c. Durch Zahlung von Kurkosten und Kosten der 

Medizin mit . • . . . . . . . . • . . . 443 " 
d. Durch Beerdigung auf Kosten der Armenkasse mit 39 " 
e. Durch Lieferung von Feuerung für • • • ..:..•_· --=1=04~~" _ 

3038 Thlr., 
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welche Ausgaben, da die Verwaltungskosten u. s. w. von sonstigen 
Einnahmen (darunter damals 615 Thlr. Zinsen, jetzt pptr. 900 Thlr.) 
bestritten sind, durch Beiträge von Seiten der Bewohner, resp. 
durch Armensteuern, haben gedeckt werden müssen. 

TI. Im Jahre 1858 betrug: 
1. Die Seelenzahl • . . . • . . • . . • 10744 
2. Die Zahl der unterstützten Armen: 

a. Der Erwachsenen (davon 14 Mlnner, 70 Witt-
wen u. s. w. und 21 unverh. Frauenapers.) . 105 

b. Der Kinder (davon eheliche 14 unehel. 14). 28 
3. Die Ausgabe: 

a. Die regelmässige • . • • • 
b. Die ausserordentliche 
c. An Kurkosten und ftlr Medizin 
d. Ftlr Beerdigungen Armer 
e. Ftlr gelieferte Feuetung . 

Summa 
ill. Im Jahre 1861: 

1. Die Seelenzahl . . . . . . . . • . . 11971 
2. Die Zahl der unterstützten Armen: 

a . Der Erwachsenen (davon 15 Männer, 50 Witt-
wen u. s. w., 22 unverheirathete Frauen). . 87 

b. Der Kinder (da.von 19 eheliche u. 25 unehel) 44 
3. Die Ausgabe : 

a. Die regelmä.ssige . • • • 
b. Die ausserordentliche . . 
c. An Kurkosten und Medizin 
d. Für Beerdigungen . . . . 
e. Für gelieferte Feuerung . . 

Summa 
IV. Im Jahre 1864: 

1. Die Seelenzahl . . • . . . . • . . . 13179 
· 2. Die Zahl der unterstützten Armen. 

a. Der Erwachsenen (davon 10 Mll.nnPr, 56 Witt
wen u. s. w., 15 unverheirathete Frauen) . . 81 

b. Der Kinder (davon 29 eheliche u. 15 unehel.) 44 
3. Die Ausgabe: 

a. Die regelmll.ssige . . . ; 
b. Die ausserordentliche . 
c. An Kurkosten und Medizin . 
d. Für Beerdigungen . . . 
e. Ftlr gelieferte Feuerung . 

2842 Thlr. 
64 " 

493 " 
18 " 

114 " 
3031 Thlr. 

2530 Thlr. 
310 " 
742 " 

21 " 
102 " 

3705 Thlr. 

2500 Thlr. 
885 " 
539 " 

77 " 
" Summa 4201 Thlr. 

V. Im Jahre 1867: 
1. Die Seelenzahl (excl. 372 Militairs, die hin

zugekommen, da Barburg bis dahin keine 
Garnison gehabt) . . . . . . . • . . . 13796 

2. Die Zahl der unterstützten Armen: 
a. Der Erwachsenen (davon 19 Männer, 72 Witt-

wen u. s. w. und 14 uuverbeirathete Frauen) 105 
b. Der Kinder (davon 23 eheliche u. 19 unehel.) 42 

NB. Ausserdem 8 in BessPrungs-Anstalten. 
3. Die Ausgabe: 

a. Die regelmässige . . . . 
b. Die ausserordentliche . . . 
c. An Kurkosten und Medizin 
d. Für Beerdigungen . ; . . 

Summa 

3294 Thlr. 
769 " 
923 " 
47 " 

6033 Thlr. 
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• Diese Zahlen geben zu folgenden Bemerkungen Anlass: 

1. Trotz der von .t855 bis 1867 nicht unerheblich gestie
genen Bevölkerung (von 10744 auf 1.3796 Seelen) hat sich die 
Zahl der Unterstützten nicht sehr vermehrt, die Ausgabe aber, 
namentlich in dem letzten Dezennium, um mehr als ein Drittel 
erhöht. 

Die erstere Thatsache (welche bedeutend auffallender hervor
treten würde, wenn man noch weiter, etwa bis 1844, zurückginge, 
da bei einer Bevölkerung von nicht ganz 6000 Seelen schon 
nahezu 3000 Thlr. für fast eben so viele Hülfsbedürftige ausge
geben sind) erklärt sich wohl daraus, dass eine stark durch ·Zuzug 
sich vergrössernde Stadt meistens nur jüngere und kräftigere neue 
Einwohner erhält, ~ährend die bedeutendste Erhöhung der A u:s
gaben durch die vermehrten Bedürfnisse aller Klassen, also auch 
der Armen, und durch die gestiegenen Preise aller Lebensmittel 
hervorgerufen wird. 

2. Zur Zeit bedarf und erhält in Barburg etwa von 90 Per
sonen eine regelmässige Armenunterstützung (wenn . man von der 
Bezahlung von Kurkosten im Krankenhause und der gebrauchten 
Medizin absieht) und kostet jede regelmässig unterstützte Person 
etwa 20 Thlr. im Jahr. Der Maximalsatz ist - abgesehen von 
den Irren und den im Krankenhause Verpflegten, für welche etwa 
120 Thlr. jährlich aufgewendet werden- für eine Person 50 Thlr. 
bis 60 Thlr. jährlich. Für die Kinder werden je nach dem Alter 
und den Verhältnissen von 48 Thlr. bis 12 1'hlr. bezahlt. 

3. Für die eigentliche Armenpflege müssen die Bewohner der 
Stadt, da die Kosten der Verwaltung und die durch Irrsinnige 
veranlassten, so wie einige andere Ausgaben, z. B. die der Armen
schule, durch sonstige Einnahmen 'der Armenkasse fast ge
deckt werden, etwa 121- Sgr. pro Kopf aufbringen, während 
ausserdem an Kommunalabgaben vom Grund und Boden etwa 
1 Thlr. und an Einkommensteuer pptr. 1! Thlr. pro Kopf er-
hoben werden. 

Die Kosten der Armenpflege werden in den Städten der 
Provinz Hannover - abgesehen von den Städten in Ostfries
land - so ziemlich gleich sein, wenn sie auch häufig durch 
andere Mittel als Steuern, z. B. aus Stiftungen u. s. w., ge
deckt werden. 

Zum Schlusse kann ich wohl hinzufügen, dass man in der 
Provinz Hannover mit der Ordnung der Armenpflege wohl zu
frieden ist und dass nur in Ostfriesland über die Höhe der Ar
menlasten geklagt wird. 

Emm I nghaus, Armenpfiege. 8 
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IV. 

Elbherzogtbümer. 
Voo • 

Prof. Dr. Wilh. Seelig in Kiel. 

I. Statistisches. 

Die Bevölkerungsstatistik, welche im Königreich Dänemark 
und in den damit bis 1863 politisch verbundenen deutschen Her
zogthümem schon seit längerer Zeit mit einer gewissen Vorliebe 
gepflegt worden, hatte gleich beim Beginn ihrer Wirksamkeit den 
V erbältnissen des Armenwesens besondere Aufmerksamkeit ge
schenkt. Die erste, im Jahre 1769, vorgenommene allgemeine 
Volkszählung ergab die Zahl der "U n vermögenden • im ganzen 
damals unter dänischem Szepter vereinigten, also auch Norwegen 
noch einschliessenden, Gebiete zu 2,8 % der Gesammt-Bevölke
rung. In den deutschen Provinzen, welche die günstigsten Ver
hältnisse zeigten, betrug dieselbe 2,2%· Damals lebende Schrift
steller hielten diese . Quote schon für eine sehr hohe, suchten 
die Ursachen einer so starken Armenzahl zu erforschen, und 
Mittel zur Abhülfe vorzuschlagen. Die folgende, im Jahre 1803 
in den Herzogthümern vorgenommene Volkszählung ergab für 
den hier vorliegenden Zweck keine brauchbaren Materialien; da
gegen liefern die seit dem Jahre 1835 regelmässig alle 5 Jahre 
vorgenommenen allgemeinen Volks-Zählungen Daten, die wenig
stens nach gewissen Beziehungen die Verhältnisse des Armen
wesens in den Herzogtbüroern vollständig zu überschauen gestatten. 

Die ganze Tabelle, welche die V ertheilung der Bevölkerung 
nach Nahrungszweigen darstellt, enthält eine Spalte für "Vom 
Almosen Lebende". Es entspricht freilieb diese Kategorie 
nicht ganz Dem, was man sonst unter "Armen" versteht; denn 
es sind einerseits auch Alumnen der Spitäler und jährlicheil mil
den Stiftungen hier mitgezählt worden, die doch nur in einem 
weiteren Sinne zu den Armen gehören, andererseits sind dagegen 
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nur Diejenigen in diese Klasse aufgenommen, welche a usschliess
lich, oder doch wesentlich von Almosen (d. h. öffentlicher 
Unterstützung) leben, nicht aber Die, welche daraus blos einen 
Zuschuss zu ihrem hauptsäeblich aus einem anderen Erwerbe zu 
ziehenden Unterhalte geniessen. Der erstere Umstand ist von 
keiner grossen Bedeutung , da die Zahl der Alumnen von milden 
Stiftungen z. B. im Jahre 1840 nur etwas über 2% der Gesammt
beit der "von Almosen Lebenden" betrug. Wichtiger dagegen 
ist der zweite Umstand: denn die Zahl Derer, welche überhaupt 
v~m Armenwesen eine fortlaufende Unterstützung erhalten, ist in 
maneben Bezirken, namentlich in den Städten, um ein Bedeuten
des grösser, als die Zahl Derer, welche von der offiziellen Statistik 
als von Almosen Lebende angesehen werden. Dessen ungeachtet 
bieten diese bei den allgemeinen Volkszählungen ermittelten Zahlen 
das brauchbarste Material zur Beurtheilung des Armenwesens im 
Allgemeinen und zur Vergleichung der einzelnen Distrikte und 
Perioden miteinander, indem sie den wichtigen Vorzug haben, 
dass die Aufnahmen in die betreffenden Kategorien für das ganze 
Gebiet und während eines vollen Menschenalters nach gleichen 
Grundsätzen erfolgt ist. *) 

Zur Erläuterung der nachfolgenden Uebersichten möchten 
noch einige Vorbemerkungen dienlieb sein. 

Von der Volkszählung , von 1835 blieb das Herzogthum Lauen
burg noch ausgeschlossen; seit dem Jahre 1840 wurde dort ebenso 
wie in Scbleswig-Holstein gezählt. 

Im Jahre 1850 musste wegen des Krieges und der schwan
kenden politischen Zustände von der Vornahme einer Volkszäh
lung in den deutschen Herzogthümern überhaupt abgesehen werden. 
Durch diese Unterbrechung wird der ganze hier in Betracht kom
mende Zeitraum in zwei Perioden zerlegt, welche, wie später ge-

*) In einem in den Jahrbilchern für schlesw.-holst. Landeskunde Bd. II. 
enthaltenen Aufsatze: "Uebersicht über die Bevölkerungsverhältnisse der 

· Herzogthilmer Schleswig-Holstein und Lauenburg im Laufe des 19. Jahr
hunderts" von Cand. jur. Martens wird die Anwendung gleicher Grund
sätze filr den ganzen Zeitraum bezweifelt, weil eben in der zweiten Periode 
die Prozentsätze der Armen soviel niedriger seien. Auch in dem "Bericht 
an die Gesellschaft freiwilliger Armenfreunde in Kiel, erstattet den 14. Nov. 
1866" Kiel bei C. F. Mohr 1866, der, wie ein Aufsatz im Bd. VI. der Jahr
bücher, "die Kieler Armenverwaltung seit 1833"; von einem mit dem Armen
wesen Kiel's sehr vertrauten Manne herrilhrt, und hier vielfach benutzt 
ist, wird dieser Zweifel ohne weitere Begrilndung ausgesprochen. Ein
gehende Untersuchungen haben aber dargethan, dass diese Annahme nicht 
richtig ist. 
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nicht mehr alle Momente dar, welche erforderlich sind, um die 
Trennung streng aufrecht zu erhalten. 

Eine eigentbümliche Stellung nahmen in Scbleswig-Holstein 
vor Jahren die Flecken ein, die in politischer Beziehung den Land
distrikten zugezählt wurden. Während viele derselben in der 
That auch nichts Anderes sind, als vielleicht etwas grössere Land
gemeinden mit weit überwiegendem Ackerbaubetriebe, giebt es da
gegen andere, welche sowohl nach ihrer Volkszahl, als nach den 
Nahrungsverhältnissen ihrer Bewohner, einen durchaus städtischen 
Charakter haben, und denen eben nur die Städte-Verfassung fehlt. 
Seit dem Jahre 1840 nahm daher die Statistik auf diese Verhält
nisse Rücksicht, indem sie den Flecken eine besondere Stellung 
einräumte. 

Das Armenwesen im Herzogtbum Lauenburg ist völlig ver
schieden von den in Scbleswig-Holstein bestebenden Einrichtungen; 
dasshalb bedarf dasselbe einer besonderen Darstellung. 

Herzogthum Schleswig. 

1839. 

Volkszahl Von Almosen 
· Lebende. 

Sti.dte , . . . • . • 57310 5485 = 9,57% der Volkazahl. 
Aemter und Landschaften 220564 149!9 = 6,78 " " " 
Adlige Distrikte. -~60--:3~1_,_8 __ ""2~83;;:;7,--= _ _,4"-",7c:..o-"-" " " 
Das ganze Herzogthum 338192 23271 6,88 " " " 

Herzogthum Holstein. 
Städte . . . . . . . 
Aemter und Landschaften 
Adlige Distrikte . 
Das ganze Herzogthum 

Herzogthum Schleswig. 
Städte 
Flecken. . . . . . . . 
Aemter und Landschaften 
Adlige Distrikte . 

79057 
223614 
132925 
435596 

4937 = 
11012 = 
6457 = 

22406 

6,u% " 
4,91 " " 
4,85 " " 
5,u " " 

57452 4167 = 7,~&% " 
11105 455 4,09 " " 

218133 11924 5,t6 • " 61836 2942 = 4,7& " " 

" 
" 
" 

" 
" .. 
" Das ganze Herzogthum -~~~--~~~-348526 19488 - 5,13 " " 

Herzogthum Holstein. 
Städte • 
Flecken. . . . . •. 
Aemter und Landschaften 
Adlige Distrikte . 
Das ganze Herzogthum . 

Herzogthum Lauenburg. 

Städte 
Aemter . 
Adlige Distrikte . . . 

Das ganze Herzogthum 

82549 
42931 

199421 
130192 
455093 

6612 
26238 
12492 
45342 

3752 
2032 
8097 
4586 

18467 

146 
463 
164 
773 

4,MOjo • 
4,70 " " 
4,06 " " = 3,&2 " " 
4,05" " 

2,20 °/o • 
= 1,'16" " 
= l,st " " 

1,11 " " 

" 

" 
" 
" 
" 
" 

" ., 
" 
" 
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1845. 
Volkszahl. Von Almosen Lebende. 

Herzogthum Schleswig. 
Städte 
Flecken. . • .. • 
Aemter und Landschaften 
Adlige Distrikte . 
Das ganze Herzogthorn 

Herzogthum Holstein. 
Städte • • 
Flecken . • • • • • . 
Aemter und Landschaften 
Adlige Distrikte • 
Das ganze Herzogthum 

Herzogthum Lauenburg. 

59650 
12730 

227429 
63391 

362900 

4166 
475 

11540 
2991 

19172 

6,98% der Volkszahl. 
= 3,78 M tt M 

= 5,o7" " " 
= 4,7t " " " 

= 5,28" " " 

89912 3282 = 3,65 Ofo " " 46650 1890 4,05 " " " 209723 837:0 3,99 " " " 1330.~79;---,-;442~0~----~3,32=-"!!... 
479364 17962 3,74 " " " 

" " 

Städte • • 6926 161 = 2,83% " " Aemter • . • • 26953 312 1,15 " 
Adlige Distrikte • ..:_~12~6;:;0~7 __ ...;1,;.77;,-.,__=_71,~•o:...!!...." 
Das ganze Herzogthum 46486 650 1,39 " 

" " 
" " 
" " 

Zahl der von Almosen Lebenden, gesondert nach Gaseblecht 
und verglichen mit der Volkszahl: 

1855. 
Volkszahl. Von Almosen Lebende. 

Herzogthum Schleswig. 
M 35955 671 = 1,so Ofo der betr. Be-

Städte • w: 34756 1039 2198 " [völkerung. 
~~~--~~--~~ 

-=Z::.us::a=m=m=e=n=---=-=--7:..:0~7.;1:;-1 _ __:1:..:7.;10:;--_ ___,;2:r:,•::._1 ~" " ". 
M. 6833 100 1,47 " " " 

. . w 0 ~704;,;:;1,_ _ _,1"'3407---1~·=91'--""- " " 
Zusammen 13874 234 l,sg " 

Flecken. 

L . dd"strikte M. 155191 3069 1,97 " 
an 1 • W. 156084 4102 -· 2,62 " 

Zusammen ~-3.;.1o-,1;:..;1:,:;75-=----=7::;1:;7~1---;;2:",so=-..!!." 

D H gth M. 197979 3840 1,94 " 
as ganze erzo um w. 197881 5275 2,66 " 

Zusammen ..:..:...:....;-39:=-::58~60:;-----;9~1~15~-=--;:2:!.:,so=--.!!." 

Herz.ogtbum Holstein. 

" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 

Städte M. 53884 785 = 1~% " 
w 0 53011 1388 2,61 " " Zusammen 106895 2178 = 2,03 " " 

Flecken . M. 27668 588 = 2,n " 
. . w. 26600 759 2,85 " " 

" Zusammen 54268 1347 2,48 " " 
A te L d h fte M. 113444 2049 1,so " 

em ru. an sc a n W. 110817 2771 2,5o" 
Zusammen ..:..:__22~4"'2""'61o--....:;4,.;,8""20,_----;;2"'-,t;:_4 ...::..." 

" 
" 
" 

Adl. D" trikt M. 68929 1293 1,87 " 
1ge 18 e · · W. 69175 2150 = 8,1o " 

Zusammen .:..:..:_,1:-::3~8.;10~4;---;:3443=..7;~----;,2=,49~" " 
" 

D H th M. 263925 4715 l,1s " 
as ganze erzog um W. 259603 7068 = 2,79 " 

Zus,ammen 5~2~35~28;;----,1;-:;1~7~83~-~2:.:,1=-5 ..!'...." 
" 
" 
" 

" 
" 
" ". 
" 
" 
" 

" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
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stattgefunden; inzwischen aber war die Zahl der Armen von 2!% 
auf die oben genannten Ziffern gestiegen. Und dabei umfassten 
die bei den Volkszählungen ermittelten Zahlen nur dieauschliess-
1 ich, oder doch hau p ts ä c h li c h von Almosen lebenden Personen, 
neben diesen erhielt noch eine Menge Anderer Unterstützung aus 
öffentlichen Mitteln, welche nicht in jene Ziffern aufgenommen sind. 

Es liegt also wohl die Aufforderung nahe, den Gründen nach
zuforschen, welche diese starke Quote von Almosen Lebender in 
einem sonst wohlhabenden Lande, namentlich die so bedeutende 
Steigerung derselben, in den letzten 66 Jahren verursacht hatten. 

Die ökonomische Lage des Landes hatte sich allerdings in 
der der Zählung von 1835 vorhergebenden letzten Zeit verschlech
tert. Die Periode der niedrigen Getreide-Preise, welche bekannt
lieb im dritten Jahrzehnt dieses Jahrhunderts so tief sanken, dass 
sie in vielen Gegenden die Erzeugungskosten nicht mehr deckten, 
musste für ein Land, dessen · Ausfuhr fast nur in Ackerbau- Pro
dukten besteht, nothwendig mancherlei Uebelstände in ihrem Ge
folge haben. Ein nicht unbeträchtlicher Theil der Grundbesitzer 
und Landwirthe war zum Konkurse, oder wenigstens in die aller
drückendste Lage gekommen; die Städte, welche mit ihrem Erwerb 
meist ausscbliesslich auf die Konsumtion der Landbewohner an
gewiesen waren, litten nicht minder dadurch, dass jene in Be
drängniss gerietben. So erklärt sieb leicht die auf den ersten 
Blick vielleicht etwas auffallende Erscheinung, dass die Zahl der 
Armen zunahm, während doch die Preise der ersten Lebensbedürf
nisse immer niedriger wurden. 

Doch diese Umstände allen reichen nicht aus, um die starke 
Quote der von Almosen lebenden Bevölkerung, wie sie sich in 
Schleswig-Holstein im Jahre 1835 zeigte, zu erklären. Die er
wähnten Kalamitäten trafen ja dieses Land nicht allein; der grös
sere Theil der deutschen Nord- und Ostsee-Küstenländer hatte 
unter dem Stocken der Ausfuhr und dem ungewöhnlich niedrigen 
Preise des Getreides zu leiden, ohne dass sich deshalb dieselben 
Erscheinungen in gleichem Grade gezeigt hätten. Im Herzogthum 
Lauenburg z. B. betrug im Jahre 1840, wo dort die erste Volks
zählung gleichzeitig mit der in Schleswig-Holstein stattfand, die 
Zahl der von Almosen Lebenden nicht einmal I t%, während sie 
im Herzogtbum Scbleswig in diesem Jahre 5t% und in Holstein 
4°/o ausmachte. 

Vielmehr muss man die über das Armenwesen erlassenen 
gesetzlichen Bestimmungen unzweifelhaft als eine der we
sentlichsten Ursachen ansehen, dass in einem von der Natur be-
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erschienen , stellt meist nur nähere Bestimmungen auf, · nach 
welchen in einzelnen zweifelhaften Fällen die Gemeindeangehörig
keit und Unterstützungspflicht entschieden werden sollte. 

Erst am 23. Dez. 1808 erschien ein neues Gesetz, welches
die bei der Armenpflege maasgebenden Grundsätze einheitlich und 
ausführlicher feststellte, theils um dafür zu sorgen, dass die nöthige 
Hülfe in jedem Fall sofort erfolge, theils um Abhülfe zu gewähren 
gegen mancherlei Missbräuche, die, wie es scheint, in weitem Um
fange dabei Platz gegriffen hatten. Es war begreiflich , dass die 
Gemeinde- Vertretungen , welchen die stets wachsende Last der 
Armen- Unterstützung oblag, dem weiteren Zunehmen des Uebels 
möglichst vorzubeugen suchten. Mancherlei Maasregeln wurden 
insbesondere ergriffen, um zu verhüten, dass nicht auch Fremde 
im V erarmungsfalle der Gemeinde zur Last fielen. Bei diesem 
Bestreben .mag oft rücksichtslos genug verfahren sein. Darum 
ordnet §. l und §. 2 dieses neuen Gesetzes an: ~Die Befugniss, 
Jemandem aus einem Distrikte zu vertreiben, um ihn nicht ver
sorgen· zu müssen, hört ganz auf. Kein Distrikt darf Jemanden, 
so lange er sich und die Seinen ehrlich nährt, nöthigen, seinen 
Wohnort zu verlassen oder Bürgschaft zu stellen, dass er im Ver
armungsfalle den Distrikten nicht zur Last falle." 

Im Weiteren wurde angeordnet, dass jedem Hülfsbedürftigen 
sofort U nterstüt?.ung zu gewähren ist von demjenigen Bezirk, 
in welchem er sich gerade aufhält. Die Kosten dieser Unter
stützung muss derjenige Distrikt tragen, in welchem sich der 
Hülfsbedürftige zuletzt 3 Jahre ununterbrochen aufgehalten hat. 
Hat derselbe sich aber nirgends 3 Jahre lang aufgehalten, so ist 
die Gebnrtsheimath zu seiner Unterstützung verpflichtet. Die einem 
fremden Hülfsbedürftigen einstweilen gereichte Unterstützung wird 
von dem zur Unterhaltung . verpflichteten Distrikte vergütet. Doch 
elfolgt der Transport in denselben, sobald dieses möglich, Aus
länder, die mit guten Pässen versehen sind, köunen sich an jedem 
Orte, unter denselben Bedingungen wie Einheimische, aufhalten 
und erwerben ebenfalls nach 3jährigem Aufenthalt das Recht auf 
Unterstützung. Die Frau erwirbt durch die Ehe die in dieser 
Beziehung dem Manne zustehenden Rechte. Für das erkrankte 
Gesinde ist bis zum Ablauf der Dienstzeit die Dienstherrschaft zu 
sorgen verpflichtet u. s. w. 

Ein Zug der Humanität spricht sich unverkennbar in diesem 
Gesetze aus, welches ausserdem bemüht ist, in liberaler Weise 
Freiheit der Bewegung für Mitglieder des eigenen Staats, wie für 
Fremde zu schaffen. 
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Mit diesen Zugeständnissen stand es denn freilich im Wider
spruch, wenn . in den Städten strenge Zunftverfassung, auf dem 
Lande meistentheils Geschlossenheit des Grundbesitzes herr,chend. 
war, somit also die Besitzlosen im Ganzen wenig Aussicht hatten, 
sich eine selbständige Stellung und Besitz zu erwerben. 

Rechnet man qun hinzu, dass die V erpfiegung der Armen, 
trotz der dadurch hervorgerufenen, ilnmer höher werdenden Last, 
der Landessitte entsprechend, durchschnittlich eher eine reichliche 
zu nennen war, so darf man sich gewiss nicht wundern, wenn die 
Zahl Derer, welche die öffedtlicbe Unterstützung in .Anspruch 
nahmen, eine verhältnissmässig so hohe ist. Den Leichtsinnigen 
hielt, da Ehehindernisse für Besitzlose nicht, wie in andern Ländern, 
bestanden, nichts ab, eine Familie zu begründen, ehe er einiger- · 
maasen gesicherte Aussicht auf Versorgung dafür hatte. Wurde 
er aber unfähig, sich und die Seinen zu ernähren, so hatte er einen 
begründete Rechtsanspruch darauf, von seinem Armenbezirke die 
nöthigen Unterhaltsmittel zu erhalten. Und selbst für den fieissi
gen und vorsichtigen Arbeiter fehlte ein wichtiger Sporn zur Spar
samkeit, und die Aussicht, vermittelst seiner Ersparnisse ein Besitz
thum erlangen zu können, welches ihm und den Seinen innerhalb 
ihrer gewohnten Lebenssphäre eine gesicherte Stellung dargeboten. 

So ist es leicht erklärlich, wenn die grosse Masse der Besitz
losen sorglos in den Tag bineinlebte, unbekümmert um die Zu
kunft den jeweiligen Verdienst aufzehrte, selten darauf bedacht war, 
für eintretende Unglücksfälle, oder für das Alter Ersparnisse zurück
zulegen. Fehlten die eigenen Mittel zur Ernährung, so wurde ohne 
jede Scheu die öffentliche Unterstützung in Anspruch genommen, 
auf die jedem Hülfsbedürftigen ein Recht eingeräumt war. 

Kamen nun noch Umstände hinzu, welche die ökonomische 
Lage des ganzen Landes verschlechterten, wie dieses durch den 
mangelnden Absatz und die niedrigen Preise der Ackerbau-Pro
dukte während jener Periode der Fall war, so ist es wohl erklärlich, 
wenn die Zahl der von der öffentlichen Unterstützung lebenden 
Personen eine so bedeutende Höhe erreichte. 

. m. Die gegenwärtig gültige Armen-Ordnung in 
Sohleswig-Holstein. Die Zwangsarbeitsanstalten und die 

Armenhäuser. 

Die Unhaltbarkeit dieser Zustände war allmälig zur allge
meinen U eberzeugung gelangt. So kam denn auf Grund ausführ
licher und sorgfältiger ständischer Verhandlungen und Unter-
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suchungen die neue Armep.-Ordnung am 29. December 1841 zu 
Stande, welche gegenwärtig noch für Schleswig-Holstein gültiges 
Gesetz ist. 

Die leitenden Grundsätze für die Armenpflege sind im Wesent
lichen dieselben geblieben, wie sie schon in der Verordnung von 
1 'i36 aufgestellt waren. Im Einzelnen suchte man aber jetzt die 
Art. und Weise der Unterstützung, sowie die Aufbringung der da
für erforderlichen Kosten zweckmässiger und bestimmter zu regeln, 
die Verwaltung des Armenwesens fester zu organisiren und ganz 
besonders dafür Sorge zu tragen, da~ die öffentliche Unterstützung 
nicht ohne Nothund von blos Arbeitsscheuen in Anspruch genom
men werde. Zu diesem letzten Zwecke erachtet man es für noth
wendig; denjenigen Personen, welche öffentliche Armenunterstützung 
erhalten, gewisse Beschränkungen und Verpflichtungen aufzuerlegen, 
welche sie in eine Ausnahmsstellung versetzen. 

Die wichtigsten hierher gehörigen Bestimmungen dieser Ar
men-Ordnung von 1841 sind folgende: 

(§. 13.) Ein Anspruch auf öffentliche Unterstützung ist nur für Die
jenigen begründet, welche nicht im Stande sind, sich durch eigene Mittel 
oder Arbeit den nothdürftigen Unterhalt .zu verschaffen. Als arbeitsunfähig 
können in der Regel nur Kinder oder altersschwache Personen, sowie solche 
Personen, welche an körperlichen oder geistigen Krankheiten und Gebrechen 
leiden, angesehen werden. Das Vorgeben, keine Arbeit finden zu können, 
begründet im Allgemeinen keinen Anspruch auf öffentliche Unterstützung ; 
vielmehr muss Jeder sich selbst Arbeit verschaffen. Nur wenn besondere 
persönliche oder örtliche Verhältnisse dies in einzelnen Fällen als be
grllndet erscheinen lassen sollten, ist das Armenwesen verpflichtet, einzu
schreiten und, soweit thunlich, Arbeit zu verschaffen. 

(§. 26.) Wer Unterstützung aus der Armenkasse erhält, steht, so lange 
dieselbe dauert, hinsichtlich seiner Person und seines Eigenthums, unter 
der Aufsicht und Vormundschaft der Armenkollegien. 

(§. 27 ) Er hat daher den Anordnungen des Armenkollegs hinsichtlich 
seiner Lebensweise und seines ganzen Verhaltens Folge zu leisten, muss 
die ihm übertragenen Arbeiten verrichten, auch wenn dieses eine zeitweilige 
Entfernung und Trennung von seiner Familie erfordert, und darf sich ohne 
Genehmigung des Armenkollegs nicht ausserhalb des Distakts aufhalten. 
Das Armenkolleg ist befugt, Die, welche öffentliche Unterstützung nach
suchen und sich Vagabondiren, Betteln, Trunkfälligkeit oder sonstiges 
schlechtes Betragen haben zu Schulden kommen lassen, mit Genehmigung 
der Obrigkeit in Zwangsarbeitsanstalten zu versetzen. Wer in anderen 
.Kommunen wiederholt die Unterstützung in Anspruch genomm~n, und 'da· . 
durch seiner Heimathskommune Kosten verursacht , muss zur Vermeidung 
solcher auf Verlangen sich dorthin begeben. 

(§. 30.) Wer nach zurückgelegtem 18. Lebensjahre oder nach beende· 
ter Lehrzeit aus einer Armenkasse öffentliche Unterstützung genossen und 
nicht zurückerstattet hat, ist nur mit Einwilligung seiner Heimathskommune 
zur Eingebung einer Ehe berechtigt. 
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(§. 37.) Die Sachen Derer, welche fortwährend öffentliche Unter· 
stQtzung geniessen, fallen unter Vorbehalt der Rechte älterer Gläubiger der 
Armenkasse anheim. Dieselben werden daher, wenn es nöthig und zweck
mli.ssig befunden wird, verzeichnet, tmd das Armenkolleg kann nach seinem 
Ermessen über selbige verfügen. 

(§. 39.) Wird nur in Krankheitsfällen oder sonst vorübergeh<'nd eine 
Unterstützung gereicht, so steht der Armenkasse gleichfalls ein Ersatz
anspruch gegen den Unterstützten zu. Veräusserung der dem Unter
stützten von der Armenkommune verabreichten GegenstAnde wird auch in 
diesen Fällen bestraft. 

(§. 40.) Für die Unterstützung, welche ein Distrikt einem Hülfsbedürf
tigen geleistet hat, kann derselbe die Rechte des Unterstützten gegen An
dere auch ohne dessen Zustimmung bis zur vollen Schadloshaltung geltend 
machen. -

Ueber die der Verpflichtung der Kommune vorausgehenden 
Verbindlichkeiten wird bestimmt, dass Eltern und . Kinder, Aszen-· 
denten und Deszendenten zu gegenseitiger Unterstützung verpflich
tet sind, nach dem Verhältnisse der gesetzlichen Erbfolge. Adop
tion begründet diese Verpflichtung nur zwischen Adoptiveltern und 
Adoptivkindern. Stiefeltern haben für die Stiefkinder bis zum 
18. Jahre zu sorgen, aber auch, wenn dieses geschehen ist, von 
diesen wieder, erforderlichen }'alls, Unterstützung zu beanspruchen. 
Uneheliche Kinder sind bis zum 18. Jahre vom Vater zu ali
mentiren. 

In Betreff der vom Armenwesen zu reichenden Unterstützung 
wird bestimmt, dass dieselbe wo möglich nicht in baarem 
G e 1 d e zu leisten sei. 

Es darf Unterstützung aber auch gegeben werden, um gänz
licher Verarmung vorzubeugen. 

Eine wesentliche Aenderung trat jetzt ein hinsiebtlieh der Be
stimmung, welcher Distrikt zur Versorgung eines Armen verpflich
tet sei, indem nunmehr §. 58 des Gesetzes bestimmt: "In der 
Regel hat Jeder an dem Orte Heimathsrecht, wo er geboren ist, 
und ist im Verarmungsfall von der Geburtskommune zu versorgen. 
An die Stelle der Geburtsbeimath tritt jedoch die Heimath des 
längeren Aufenthaltes, wenn Jemand nach vollendetem 18. Jahre 
15 Jahre in einer anderen Armenkommune ordentlichen Aufenthalt 
gehabt hat. 

Für die auf Reisen Geborenen tritt die Heimath der Eltern 
ein ; nur, wenn diese nicht zu ermitteln, oder im Auslande belegen 
und die Aufnahme des Kindes dort nicht zu erlangen ist, gilt der 
Geburtsort als Geburtsheimath. Für uneheliche Kinder gilt der 
Ort, wo die Mutter 10 Monat vor der Geburt ihren ordentlichen 
Emmingbau ~, Armeopftege. 9 
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Aufenthalt hatte, oder heimathsberechtigt war, nur eventuell als 
Geburtsort. Der Aufenthalt gewährt jedoch keinen Anspruch auf 
Versorgung bei den Militärpersonen an Garnisonsorten, bei den 
Insassen von Taubstummen-, Irren-, Pflege-Anstalten, den Sträf
lingen und Gefangenen. Auch Diejenigen, welche aus der Armen
kasse einer anderen Kommune Unterstützung erhalten, erwerben an 
ihrem Aufenthaltsorte keinen solchen Anspruch. 

In Betreff der Freizügigkeit heisst es jetzt: "Das Einziehen 
und der Aufenthalt in einer Kommune kann keinem In 1 ä n der, 
welcher sich und die Seinen ohne Unterstützung der Armenkasse 
nährt und gehörig legitimirt ist, versagt werden". 

Die früher auch Aus 1 ändern gewährte Befugniss, beliebig 
ihren Aufenthalt unter denselben Bedingungen, wie die Inländer, 
nehmen zu dürfen, war bereits durch ein kurz vorher erlassenes 
besonderes Gesetz (Patent vom 5. Nov. 1841) aufgehoben. Dieses 
verfügt: "Ausländern ist die Niederlassung in einer Kommune nicht 
ohBe ausdrückliche obrigkeitliche Genehmigung zu gestatten." 
Diese wird geknüpft an die Erbringung des Nachweises, dass der 
Fremde bisher ehrlichen Broderwerb betrieben, keine schwere Strafe 
erlitten, im Stande ist, sich und die Seinen redlich zu ernähren, 
sowie dass seine Heimathskommune ihn erforderlichen Falls wieder 
aufnimmt. 

Sind diese Bedingungen erfüllt, so erwerben ·aber auch Aus
länder nach 15jäbrigem ununterbrochenem Aufenthalte in einer 
Kommune daselbst Heimaths- und Unterstützungsrecht, eb~nso wie 
Inländer. 

Auch über die Bildung der Armendistrikte, die Zusammen
setzung der Armenkollegien, sowie über die Aufbringung der er
forderlichen Geldmittel wurden ausführlichere Bestimmungen ge
troffen. 

Jede Stadt bildet jetzt eine besondere Armenkommune; auf 
dem Lande bleibt es bei der bestehenden Eintheilung, die schon 
in alter Zeit zum Theil nach ziemlich zufälligen Normen entstan
den war. Im Allgemeinen lässt sich dafür angeben, dass die 
Armendistriktsbildung im Herzogthum Schleswig ganz überwiegend 
aus dem kirchlichen Nexus hervorgegangen, während sie im Herzog
thnm Holstein mehr auf dem Jurisdiktionsverbande beruht. Meisten
theils bilden die Kirchspiele die Armendistrikte. In administrativer 
Hinsicht ist es gestattet, die einzelnen Distrikte in Unterabtheilun
gen zu zerlegen; doch gelten diese nach Aussen (besonders in 
Fragen der Heimathsberechtigung) nur als eine gemeinsame Kom• 
mune. 
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Die Armenkollegien, welchen die Verwaltung der Armenpflege 
obliegt, werden auf dem Lande gebildet aus einer obrigkeitlichen 
Person, einem oder mehreren Predigern, und mindestens 3 Mit
gliedern der Kommune. In den Städten sitzen darin der Polizei
meister, ein oder mehrere Prediger , ein oder zwei Mitglieder des 
Magistrats, einige deputirte Bürger, sowie eine oder einige von 
der städtischen Gerichtsbarkeit eximirte Personen. Die spezielle 
Fürsorge für die Armen liegt besonders bestellten Armenpflegern 
ob, die ebenso, wie die übrigen gewählten Mitglieder, immer drei 
Jahre fungiren. Alle diese Geschäfte werden unentgeltl~ch ge
leistet. 

Die Kosten der Armenpflege werden bestlitten im Wesent
lichen aus denselben Quellen, welche schon im Jahre 1736 für 
diesen Zweck bestimmt wurden. Zu d.en damals schon aufge
führten Intraden der Armenkasse kommen im Allgemeinen jetzt 
noch hinzu die Erträge aus den Erlaubnissscheinen für Bälle, 
öffentliche Schaustellungen u. s. w., der Erlös aus den Sachen der 
Unterstützten, von denen aber wenigstens die letztere Einnahme 
so gut wie gar nicht in Anschlag kommen kann. Wichtiger sind 
die manch.en Bezirken bewilligten besonderen Einnahmen, wie z. B. 
die Abgabe von 1°/o vom Ertrage öffentlicher A~ktionen, ! 0/o von 
dem Kaufpreise veräusserter Grundstücke, die in der Stadt Kiel in 
einzelnen Jahren einen Ertrag von 4 ·- 5000 Thaler lieferte. 

Den grössten Theil der Kosten muss indessen in den meisten 
Distrikten die "nach Vermögen und Einkommen" der Einwohner 
umgelegte Armensteuer aufbringen. 

Da dieser Kommunalauflage alle Einwohner des Distrikts (mit 
Ausnahme der für ihre Gagen davon befreiten Militärpersonen) 
unterworfen sind, und die gerechte Vertheilung der oft sehr be
deutenden Beiträge von Wichtigkeit ist, so wurde eine besondere 
Satzungskommission für jeden Armendistrikt angeordnet, welche 
aus dem Armenkollegium und mehreren besonders dazu gewählten 
Gemeindemitgliedern zu bilden ist. 

Welche bedeutenden Ausgaben das Armenwesen den Gemein
den verursacht, geht aus einer Zusammenstellung über die Armen
lasten in den Herzogtbüroern hervor, welche Bergsoe in seinem 
Buche: den Danske Stats Statistik, Bd. 4. S. 301 mittheilt. Da
nach betrugen dieselben um die Mitte der 40er Jahre, im Ver
bältniss zur Bevölkerung berechnet, in 8 von den Schleswigschen 
Städten über 1 Thaler pro Kopf der Einwohnerzahl, erreichten 
JWgar .i,n Flansburg (bei 6!% Armen) die Höhe von 2 Thlr. 
~ ·Sgr~, und sanken nur in den übrigen 4 Städten unter 1 Thlr. 

9* 
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und zwar auch nur bis 21i Sgr. (Hadersleben mit 4~% Armen) 
herab. 

In Holstein hatten 6 Städte zwischen 1 und 1! Tblr. pro 
1\opf, 3 Städte von J bis 1 Thlr. und 4 Städte von ! bis J Thlr. 
pro Kopf zu tragen. 

In den Landdistrikten wechselt der Betrag in wPit stärkeren 
Verhältnissen ; selbst in derselben Propstei hatten die einzelDen 
Kirchspiele sehr verschiedene Armenlasten. Dabei tritt die auf 
den ersten Blick befremdliche Erscheinung hervor, dass gerade in 
den allerfruchtbarsten Landstrichen die Armenlasten am höchsten 
sind. So betrugen dieselben in einzelnen Kirchspielen der durch 
ihren fetten Marschboden berühmten Landschaft Eiderstedt, aller
dings nur ausnahmsweise, bis zu 4 Thlr. 3! Sgr. pro Kopf der 
Bevölkerung. 

Auch in Holstein zeigen die Marschdistrikte die höchsten 
Armenlasten, indem dieselben in einzelnen Distrikten von Dith
marschen bis zu 1 Thlr. 14 Sgr., in der Kremper Marsch bis zu 
lJ Thlr. steigen. 

Andererseits sanken dieselben in einzelnen schleswig'schen 
Kirchspielen bis auf 2 oder 3 Sgr., in einzelnen holstein'schen bis 
auf 4 und 5 Sgr. pro Kopf herab. 

Das Armen-Gesetz von 1841, welches die Versorgung eines 
Verarmten, man darf wohl sagen meist bis an sein Lebensende, 
der Geburtskommune zuweist, verhinderte es, dass die grosse Ver
schiedenheit, welche sich in der Belastung der einzelnen Armen
distrikte zeigt, sich einigarmaasen ausgleichen konnte. Da jedes 
Herzogthum in mehrere hundert Heimatbsdistrikte zerfällt, so sind 
dieselben so klein, dass dem Zufall bei den in ihnen herrschenden 
Zahlenverhältnissen ein weiter Spielraum überlassen ist. 

Bemerkenswerth dürfte es sein, dass die sogenannten adligen 
Distrikte, trotz der oben angedeuteten Verschiedenheit in den Besitz
verhältnissen, nur ungefähr dieselbe Quote von A1'men haben, wie 
die bäuerlichen Distrikte. Im Einzelnen zeigt sieb in den ersteren 
gewöhnlich die Zahl der männlichen Armen etwas kleiner, die 
Zahl der weiblichen Armen dagegen etwas grösser, als in den 
letzteren. Es dürfte dieses wohl darin seinen Grund haben, dass 
die Grundbesitzer, welche doch hauptsäeblieb die Armenlast zu 
tragen haben, sehr häufig alte oder gebrechliche Männer, die 
anderwärts ausscbliesslich der Armenunterstützung anheimfallen, 
noch als Tagelöhner zu beschäftigen suchen , wenn sie auch nicht 
mehr volle Arbeit zu leisten vermögen. Wenn dagegen die Zahl 
der weiblichen Armen wiederum eine grössere ist, so kann dies 
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als Beweis dafür gelten, dass die Versorgung der Armen in den 
sogenannten adligen Distrikten wenigstens nicht mit mehr Rigoro
sität verfährt, als anderwärts. 

Das' Gesetz von 1841 suchte eine Verminderung der ArmeJ;t
lasten im Wesentlichen dadurch zu erreicheil, dass es die Zahl 
Derer, welche die öffentliche Unt-erstützung beanspruchen konnten, 
zu , mindern suchte. In erster Linie sind zur Unterstützung Hülfs
bedürftiger die Angehörigen im weiteren Sinne verpflichtet. Wer 
aber öffentliche Hülfe sucht, muss sich persönlich melden und 
einer genauen Untersuchung seiner Lage und Verhältnisse sich 
unterziehen, und die von dem Armenwesen dauernd "Unterstützten 
kommen in eine Vormundschaft, welche ihnen nicht allein die Ver
fügung über die ihnen vielleicht noch gebliebene Habe entzieht, 
sondern sie auch wichtiger persönlicher Rechte beraubt. Es mag 
fraglich sein, ob diese weitgebenden Beschränkungen der persön
lichen und sachlichen Dispositiousbefugniss den gegenwärtigen 
Rechtsverhältnissen noch völlig entsprechend sind; zur Zeit des 
Erlasses · jener Verordnungen erschienen sie als nothwendig und es 
ist von ihnen auch im Allgemeinen stets ein so humaner Gebrauch 
gemacht worden, dass nur sehr selten begründete Klagen über 
Härten vorgekommen sind, welche durch die den Armenkollegien 
eingeräumten weitgehenden Befugnisse hervorgerufen waren. · 

Die grösste Plage für das Armenwesen sind wohl überall die 
arbeitsscheuen oder sonst durch eigene Schuld in Armuth geratheue 
Personen, die schon aus Gründen der öffentlichen Sicherheit nicht 
ihrem wohlverdienten Schicksale überlassen werden können. Diese 
erheischen eine andere Behandlung, wie die unverschuldeten Armen, 
und doch sind sie oft nur schwierig von ihnen zu unterscheiden. 
Dabei bilden die Verschärfungen, welche die Armenverordnung von 
1841 einführte, gerade ihnen gegenüber nur eine wenig wirksame 
Schutzwehr. Als Mittel zur Abhülfe in dieser Richtung erschien 
die Errichtung von Zwangsarbeitsanstalten, die auch schon in dem 
obengenannten Gesetze vorgesehen war, und auf die sich jetzt die 
öffentliche Aufmerksamkeit richtete. Die Versammlung der scbles
wig-holstein'schen Prälaten und Gutsbesitzer setzte im Jahre ll:l44 
aus dem den adligen Gütern und Klöstern gehörigen Fond die 
Summe von 800 Spezies (1200 Thlr. P.reuss.) aus zum Preise für 
die beiden besten Abhandlungen über .Anlegung von Zwangs
arbeitsanstalten in den Herzogthümern. Es liefen denn auch eine 
Anzahl Konkurrenzschriften ein, und die ausgesetzten Preise wur
den vertheilt; allein man stiess sehr bald auf ein anfänglich viel
leicht nicht genug gewürdigtes Hinderniss. Die grosse Zersplitte-
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rung der Armenverwaltung machte die Herstellung von Anstalten, 
welche für ein umfangreiches Gebiet berechnet sein müssen, ausser
ordentlich schwierig. Desshalb liess man denn auch bald die 
eigentlichen Zwangsanstalten mehr ausser Acht und richtete sein 
Augenmerk vielmehr auf die Errichtung von gewöhnliehen Armen
und Arbeitshäusern, in welchen nöthigenfalls auch Vorkehrungen 
getroffen wurden, um gegen die etwa vorhandenen Arbeitsscheuen, 
Vagabunden u. s. w. den erforderlichen Zwang ausüben zu können. 
Immerhin bleibt die Nähe derselben, namentlich für die Kinder, 
welche in den Anstalten mit verpflegt werden, ein Uebelstand. 

Diese Armen- und Arbeitshäuser lassen sich auch von ein
zelnen grösseren Armenkommunen allein, oder von einigen benach- · 
harten gemeinsam errichten. Es bedarf dazu einer besonderen 
Erlaubniss der Provinzialregierung, welche das zu erlassende Re
gulativ prüft und genehmigt. Der Zweck solcher Anstalten wird 
in den Regulativen gewöhnlich dahin festgestellt: 

"Die Armenunterstützung auf eine bessere Weise, als seither, 
zu leisten, den Andrang solcher Personen, welche nicht wirklich 
hülfsbedürftig sind, von der Armenkasse abzuhalten, den noch 
Arbeitsfähigen Gelegenheit zu geben, nach Maas ihrer Kräfte sich 
nützlich zu machen, Arbeitsscheue aber durch Zwang zur Arbeit 
anzuhalten, den Kindern bei gehöriger Aufsieht und Leitung zur 
Thätigkeit eine bessere Erziehung zu gewähren und dem Betteln 
derselben gänzlich Einhalt zu thun." 

In den beiden letzten Dezennien sind dieser Anstalten eine 
grosse Anzahl errichtet worden und sie haben entschieden zur 
Besserung der vorhandenen Hebelstände sehr viel beigetragen. 
Allerdings beliefen sich in der Regel die Kosten für die in den 
neu errichteten Armen- und Arbeitshäusern verpflegten Personen, 
auf den Kopf vertheilt, nicht , unbeträchtlich höher, als früher da
für aufgewendet wurde. Allein bald trat eine Abnahme der Unter
stützung Begehrenden ein, da Viele sich scheuten, in das Armen
haus zu gehen, die sonst unfehlbar die öffentliche Hülfe in Anspruch 
genommen hätten. Und diese Minderung wurde in vielen Distrik
ten bald so bedeutend, dass die Gesammtkosten absolut geringer 
wurden. Damit war denn aber offenbar ein doppelter Vortheil 
erreicht. 

Dass die Abneigung vor dem Eintritt in ein Armenhaus 
nicht etwa durch die übergrosse in ihnen geübte Härte, dürftige 
Verpflegung u. s. w. hervorgerufen, bedarf kaum besonderer Er
wähnung. Die günstigen Wirkungen der kommunalen Selbst-
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2. Der aus einem Prediger und 8 anderen Mitgliedern ge
bildeten Schul- und Arbeitskommission ist die Aufsieht 
über das Schulwesen, soweit die Armenverwaltung noch dabei be
theiligt ist, sowie über die Armeu-Arbeitsanstalt übertragen. Bis 
auf die neuere Zeit hatte die Armenverwaltung auch den grös
seren Tbeil der städtischen Schulanstalten aus ihren Mitteln zu 
unterhalten. 

3. Die aus 14 Mitgliedern bestehende Aufsichtskom
mission hat die vormundschaftliche Aufsicht und Fürsorge für 
die auf Kosten des Armenwesens erzogenen Kinder nach deren 
Konfirmation auszuüben. 

4. Die Revisionskommission hat die Aufgabe, norma
tive Bestimmungen, oder sonstige wichtigere Fragen zu begutachten. 

5. u. 6. Noch zwei andere Kommissionen sind bestellt für 
die Verwaltung von 2 besonderen Instituten, welche durch die 
Gesellschaft begründet und Eigenthum derselben sind. Das eine 
derselben, das Kieler Wochenblatt, hat bis auf die neuere Zeit 
nicht unbeträchtliche U eberschüsse in die Gesellschaftskasse ge
liefert. Zu Zeiten hatte dasselbe auch eine journalistische Bedeutung. 

Viel mächtiger aber ist die Spar- und Leihkasse, welche 
gegenwärtig zu einem so bedeutenden Geschäfts-Umfang heran
gewachsen ist, dass die jährliche Einnahme und Ausgabe etwa 
600,000 Thaler beträgt, die ausgeliehenen Kapitalien sich auf 
mehr als 1 Million Thaler belaufen. In der langen Zeit ihres ße
stehens hat diese Anstalt einen eigenen Fond von etwa 20000G Thlr. 
aus ihren Ueberschüssen angesammelt. Da es jetzt nicht mehr 
angemessen erscheint, diesen Reservefond noch in gleichem fort
scbreitenden Maase zu erhöhen, so werden seit 1863 zwei Drittel 
der jährlichen Ueberschüsse der Gesellschaft zur Verwendung fdr 
Zwecke der Mildthätigkeit im weiteren Umfange übergeben. Und 
zwar beschränken sich diese Verwendungen keineswegs blos auf 
die Stadt Kiel; doch sollen sie nicht _dazu dienen, die regelmlis
sigen Armenkosten damit zu bestreiten, vielmehr hauptsächlich 
zur Unterstützung oder Begründung von Anstalten, die die Be-

. schränkung der Armuth bezwecken. So ist z. B. auch das neue 
Armen-Arbeitshaus aus diesen Mitteln hergerichtet worden. 

In solcher Weise hat die Gesellschaft freiwilliger Armeu
freunde nun bereits seit 75 Jahren die Armenpflege der Stadt 
Kiel verwaltet; sie hat im Wesentlichen dieselbe Grundlage und 
Verfassung behalten, die ihr bei ihrem ersten Entstehen gegeben. 
Während der langen Zeit ihres Besteheus hat sie natürlich man
cherlei Phasen zu durchlaufen gehabt; allein nie hat es ihr an 
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Die Armenpflege wird nun durch jene Verordnung von 1735 
folgendarmaasen angeordnet. Das Betteln wird den einheimischen 
Armen ebenfalls verboten; dagegen sollen sie aus öffentlichen 
Mitteln, soweit es erforderlich , ihren nothdürftigen Unterhalt er
halten. Alle Quartale sollen Armen- Rollen in jeder Gemeinde 
entworfen, und die angemeldeten Armen einer genauen Prüfung 
ihrer Verhältnisse und etwaigen Leistungsfähigkeit unterzogen 
werden. Die Unterstützungen sollen wöchentlich, wo es nöthig 
erscheint, auch täglich gereicht werden. 

Als Mittel zur Bestreitung der Kosten des Armenwesens 
sollen dienen: 1) die Zinsen der dafür bestehenden Stiftungen. 
2) T'u des Ertrages der Klingelbeutel- und Beckensammlungen in 
den Kirchen. 3) die Kollekten, welche hei Hochzeiten, Kindtaufen 
und sonstigen Festlichkeiten, sowie bei den Krämern auf Jahr
märkten vorgenommen werden sollen. 4) der Inhalt der Armen
Stöcke und Büchsen an Kirchthüren, Stadtthoren, in Wirthshäu
sern u. s. w. 5) endlich sollen wöchentlich allgemeine Sammlungen 
bei allen Einwohnern veranstaltet werden. 

Die Direktion des Armenwesens steht der Ortsobrigkeit zu, 
die Administration desselben kann in der Stadt dem Bürgermeister, 
Mitgliedern des Raths oder der Bürgerschaft, auf dem Lande in 
den Kirchdörfern dem Prediger, oder einem Kirchen-Juraten, in 
anderen Orten dem Bauervogt, oder Schulmeister übertragen werden. 

Diese einfachen Bestimmungen sind, wie gesagt, noch heuti
gen Tages die gesetzliche Norm für das Armenwesen in Lauenburg; 
nur bat die Praxis dieselben den Bedürfnissen gernäss modifizirt. 

In der Stadt Ratzeburg z. B. liegt die Armenverwaltung in 
den Händen des Magistrats und Hauptpredigers. Diese bestellen 
für jeden der 8 Stadtbezirke einen Armenvorsteber, denen es ob
liegt, über die thatsächlichen Verhältnisse bei den einzelnen Unter
stützungsfällen zu referiren und über Art und Maas der Unter
stützung Vorschläge zu machen. Zweimal jährlich findet die all
gemeine Untersuchung und Beschlussfassung über die zu reichende 
Unterstützung in gemeinsamer Versammlung des Armenkollegs 
statt; kommen in der Zwischenzeit eilige Fälle vor, so entschei
det darüber der Vorstand allein. Die Unterstützung besteht theils 
in Geld, theils in Brodlieferung und sonstigen Naturalien. 

Die Sammlung unter den Einwohnern erfolgt vierteljährlich 
durch die Bezirksvorsteher, und die in ihrer Höhe freiwilligen 
Beiträge sind nur niedrig zu nennen, wenn man sie mit den z. B. 
in Schleswig- Holstein üblichen vergleicht. Der jetzt für das 
Armenwesen erforderliche Aufwand beträgt für die Stadt Ratzeburg 

o;9itized by Goog le 



133 

mit etwa 4000 Einw. nur gegen 12-1300 Thlr., wovon etwa 
650 Thlr. durch die regelmässigen Beiträge der Einwohner auf
gebracht werden. 

In den Städten Lauenburg und Mölle sind ähnliche Einrich
tungen und Verhältnisse. 

Auf · dem Lande sind die Zustände noch viel einfacher, und 
es fehlt meist eine geregelte Armenpflege gänzlich. Die Unter
haltung der heimathsberechtigten Armen liegt in den adligen 
Gütern der Gutsherrschaft, in den Aemtern der Gemeinde ob. 
Zur Aufnahme der Armen sind meist sogenannte Armenkatben vor
handen; es werd~n Brodlieferung und sonstige Naturalverpflegung 
verabreicht. Kinder und alte gebrechliche Personen werden meist 
in Kost gegeben. Die hierfür nothwendigen Geldmittel werden 
durch sogenannte nachbargleiche Repartition, d. h. nach V erhält
niss der Staatssteuern, von den Gemeindemitgliedern aufgebracht. 

Diese Verhältnisse sind wohl dazu geeignet, die so geringe 
Quote von Armen zu erklären, welche die offizielle Statistik im 
Herzogthum Lauenburg aufweist. 
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V. 

Vormaliges Kurfürstenthum Hessen.*) 
Voa 

Regierungsratb W. Lotz in Cassel. 

Für das vormalige Kurfürstentbum Hessen ist kein Gesetz 
ergangen, welches umfassend das Armenwesen behandelt und regelt: 
es sind bierüber vielmehr nur vereinzelte Vorschriften vorbanden. 
Zwar hatten die Landstände nach den Landtagsabschieden vom 
9. März 1831, § 6, No. 13 nnd vom 31. Oktober 1835, § 5, 
No. 13 den Erlass eines· Gesetzes über die Armenpflege in An
regung gebracht, und es wurde ihnen auch 1836 ein desbalbiger 
Entwurf - welcher übrigens nur für die Städte, eventuell nach 
dem Ermessen der Regierung auch für die grösseren Landgemein
den Anwendung finden sollte - von der Staatsregierung vorgelegt; 
allein derselbe ist nicht zur Ausführung gelangt. 

Landgraf Pbilip p der Grossm ütbige stellte für seine 
Lande den Satz fest, dass jede Gemeinde ihre Armen zu unter
halten habe, indem er in dem Fürstlieben Ausschreiben vom 

, *) Genaue statistische Angaben über die Armenunterstützung in Kur
hessen zu machen, ist leider nicht möglich. da es an genügenden Grund· 
lagen zur Zeit noch fehlt. Nur soviel sei bemerkt, dass in den Jahren 
1850 bis 1867 in den Landgemeinden Kurhessens (mit Ausnahme jedoch 
der Kreise Kassel, Schmalkaiden und Hofgeismar) zusammen, theils durch 
die Landgemeinden, theils durch die ffir das Land bestehenden Armen· 
institute ·77717 Personen, durchschnittlich also 4317 Personen im Jahr, oder 
annähernd 10/o der betreffenden ländlichen Bevölkerung, unterstützt wurden, 
dass aber unter jener Zahl die durch Naturalverpflegung bei den Einwoh· 
nern Unterstützten nicht begriffen sind, und ferner, dass in den Städten, 
(ausschliesslich jedoch der Städte Melsungen, Lichtenau und Gelnhausen) 
im Durchschnitt der Jahre 1860 bis 1867: . 10,317 Personen, oder etwas 
über 5% der Bevölkerung der fraglichen Städte, Unterstützung, theils von 
Seiten der Stadtgemeinde, theils durch in den Städten bestehende Institute, 
erhielten. 
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18. Juli 1524 und in der Reformationsordnung vom Jahre 1526 
§ 2 sagt: 

"Sunnst sol man mitt ernstlichem vleyss daran seyn, das 
eyne jede Stat, Fleck oder Dorff ihre arme dürfftige Lewthe ums 
Gots willen selbst unterhalt, soviel ymmer moglich ist, keyn not 
leyden lasse und also eyner des anden Burden mildigklich tragen 
helffe." 

Zugleich gebot er, dass fremde Bettler ausgewiesen und nicht 
geduldet werden sollten, jedoch "So eyner mit Schwaehheyt 
unversehentlich beladen würde, den soll man leyden und ym Hilff 
thun, bis er auffkommen und weither wandern mag." 

Diese Sätze bilden die Grundlage für die spätere Gesetzgebung. 
welche dieselben näher präzisirt und die für die Armenpflege nö
thigen Mittel und Organe bestimmt. So soll nach der Bettel
ordnung vom 27. September 1651, nach den Edikten gegen 
Bettler etc. vom 24. April 1719 und 13. Februar 1763 und der 
Konsistorialordnung vom 1. Februar 1726, § 19 einem jeden Orte 
obliegen, die Armen allda selbst zu unterhalten; die inländischen 
sollen an den Ort, cia sie daheim sind, verwiesen werden, sieh 
dahin begeben, bei den Pfarrern und Senioren ihrer Kirche sich 
melden, einzeichnen lassen und ihre Versorgung aus den dazu 
gewidmeten Spenden, den Opfergeldern bei Hauskopulationeu, den 
Sonntagsopfern, den Gaben bei Leichenbestattungen, aus dem Gottes
kasten und aus der Gemeinde erwarten ; die auserhalb Landes 
daheim sind, sollen aus dem Lande verwiesen werden. Die Pre
diger haben mit Rath und Vorwissen der Senioren die V erhä.lt
nisse der Armen zu ermitteln, die Listen über sie zu führen und 
die V ertheilung der Almosen zu notiren. 

Ebenso ist in den Bettel- und Armenordnungen vom 28. Juni 
1737 und 12. Juli 1752 die Vorschrift enthalten über die Weg
weisung der ortsfremden Armen und über die Pflicht der Ge
meinden, die am Orte geborenen und erzogenen Armen und 
Nothleidenden aus Almosen, den piis corporibus und milden 
Stiftungen, die auf das Genaueste zu beobachten sind, zu unter
halten; sie überlassen es weiter jedes Orts Obrigkeit, wie a.u.eh 
Bürgermeistern und Rath in den Städten, sodann Greben und 
Fürstehern in den Dörfern mit Zuziehung jedes Orts Prediger die 
Art und Weise, wie es mit El.nsamtplung und Ausspendung ~r 
Almosen .nach eines jeden Ortes besonderen Lokalumständen am 
fügliebsten einzurichten. Weiter sollen die Superintendenten und 
Jnspeatoren bei den Kirebenvisitationen das Armenwesen genau 
UDtersuchen, Missstände abijtellen, die säumigen Obrigkei~, Pfß-
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diger, Kirchen- und Armenvorsteher ihres Amtes überall erinnern 
und dem Konsistorium Relation erstatten. 

Auch das zweite Gebot des Landgrafen Philipp findet sich 
wiederholt für Hanau in der Verordnung vom 16. April 1772 und 
für sämmtliche Provinzen in dem Regierungsausschreiben vom 
25. Februar 1815, wonach kranke Reisende bis zu wieder erlang
ter Fähigkeit, die Reise fortsetzen zu können, in den Gemeinden 
verpflegt werden sollen, und diejenige Gemeinde, welche ordnungs
widrig den Kranken einer anderen zuführt, an diese die Verpfle
gungskosten zu ersetzen bat. Die Ueberwachung dieses Aus
schreibens ist den Beamten übertragen. 

Ansserdem sind noch für einzelne Bezirke und Städte An
ordnungen über das Armenwesen getroffen, welche indess in den 
Grundzügen mit den augeführten Bestimmungen übereinstimmen, 
und es sind hier nur die Hanauer Verordnungen vom 16. April 
1772 und vom 18. Juni 1691, die Armen- und Bettelordnung für 
Schmalkaiden vom 29. Mai 1767 und die Verordnung für. Kassel 
vom 6. August 1773 insofern zu erwähnen, als danach die Orts
einwohner, welche freiwillige Gaben verweigern, mit einer Armen
steuer belegt werden sollen. Im Uebrigen bestand und besteht 
keine landesgesetzliche Verpflichtung der Unterthanen zur Steuer
zahlung für Arme. 

Unter den Quellen sodann, welche die Mittel für die Armen
pflege liefern, sind besonders die hierfür bestimmten milden Stif
tungen, besonderen Fonds, Hospitäler, Armenhäuser, Waisenhäuser 
und ähnliche Wohlthätigkeitsanstalten hervorzuheben. Sie erhielten 

.ihre Dotation durch Zuwendungen ihrer Stifter, vorzugsweise jedoch 
aus eingezogenem Klostergut. Sie sind im Allgemeinen dazu be
stimmt, die Armuth zu unterstützen, und sie erfüllen diese Be
stimmung, indem sie entweder für die Armen überhaupt ihre 
Einkünfte verwenden, oder für gewisse Klassen derselben, wie 
arme Waisen , erwerbsunfähige alte Leute, körperlich und geistig 
Kranke etc. Ihr Wirkungskreis ist meist auf einen bestimmten 
Ort beschränkt, umfasst jedoch auch häufig einen grösseren Bezirk, 
während nur die Landeshospitäler Haina und Merxhausen für ganz 
Kurhessen bestimmt sind. Hierfür, sowie für die Verwaltung ihrer 
Angelegenheiten. sind die Fundationsurkunden, in deren Ermange
lung Uebung und Observanz oder die Anordnungen der Aufsichts
behörde, so namentlich für die Hospitäler und Armen~äuser die 
Verordnung vom 8. November 1735, für die Landeshospitäler 
Haina und Merxhausen die Verordnung vom 10. April 1781 und 
das Regulativ vom 3. März 1815, maasgebend. Ihre Anzahl ist 
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sehr gross und ihr Vermögen sehr bedeutend. Die Aufsicht über 
sie stand nach der Kirchenordnung vom 12. Juli 1657 Kap. 19 
gleichfalls dem Konsistorium zu und nur die Landeshospitäler 
Haina und Merxhausen machten hiervon eine Ausnahme, indem 
über sie die Landesherren selbst durch Spezial-Kommissare die 
obere Leitung und Aufsicht führten. 

Nach Vorstehendem war die Sorge für die Armenpflege und 
die Beaufsichtigung derselben vorzugsweise den kirchlichen Dienern 
und Behörden zugetheilt. 

Dieses Verhältniss änderte sich in der ersten Hälfte des lau
fenden Jahrhunderts. Zunächst vollzog das Haus- und Staatsgesetz 
vom 17. März 1817 die Vereinigung der sämmtlichen Landestheile 
zu einem Ganzen mit gemeinsamer Gesetzgebung und hiernach 
ordnete das Organisationsedikt vom 29. Juni 1821 dessen Ver
waltung. 

Dieses Edikt übertrug die Aufsicht über das Armenwesen von 
den kirchlichen Behörden auf die Administrativbehörden. Nach 
§ 88 No. 4 sollen die Kreisräthe die Quellen der Armuth erforschen, 
ihnen entgegenwirken, den unterstützungsbedürftigen Armen die 
Aufnahme in die dazu vorhandenen Anstalten oder die nötbige 
Beihilfe der betreffenden Gemeinden verschaffen, die Einrichtungen 
zur Ver.hütung der Armuth oder zur Unterstützung in Fällen des 
Bedürfnisses begünstigen, und nach No. 13 über die milden Stif
tungen und anderen im § 59 No. 9 bezeichneten gemeinnützigen 
Anstalten die allgemeine Aufsicht und Leitung haben, auch ihre 
Rechnungen abhören, sofern die jährlichen Einnahmen in der Regel 
300 ß. nicht übersteigen. 

Nach § 59 No. 5 ist den Regierungen die Handhabung der 
Armenpolizei "durch ihre Organe und ferner nach No. 9 ist ihnen 
zugewiesen die Leitung der zweckmässigen Verwaltung der öffent
lichen und Gesellschaftsanstalten zu gemeinnützigen Zwecken, welche 
zwar dem Ministerium des Innern, jedoch nicht unmittelbar, auch 
nicht den geistlichen Behörden oder durch die Stiftungsurkunden ge
wissen besonderen Vorstehern ausschliesslich untergeordnet sind. 

Das Ministerium des Innern endlich führt die Oberaufsicht 
nach § 23 No. 6 und 9. . 

Unmittelbar unter dem Ministerium sollten auch die Landes
hospitäler Haina und Merxhausen nach § 24 stehen; sie wurden 
jedoch schon in 1822 durch landesherrliche Entschliessung den 
Regierungen zu Marburg resp. Kassel unterstellt. 

Eine materielle Aenderung enthält sodann das Staatsministerial
Ausschreiben vom 15. October 1822 insofern, als danach die Kosten 

Emminghaus, Armeopflege. 10 
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des Unterhaltes der unvermögenden elternlosen Kinder zu j aus 
dem Kirchenkasten oder nach Befinden aus milden Stiftungen oder 
Armenkassen zu belltreiten sind. 

Die hiernächst für sämmtliche kurbassisehe Provinzen er
gangene Verordnung vom 29. November 1823, die sog. Bettel
ordnung, bestimmt im 

§ 1. Eine jede Stadt- oder Landgemeinde ist verbunden, 
diejenigen Armen, welche wegen Alter, Gebrechen oder Krankheit 
ausser Stande sind, ihren Lebensunterhalt zu verdienen, und in 
derselben ihren· Wohnsitz haben oder daselbst zu nehmen berech
tigt sind (vergl. § 8), mit dem nöthigen Unterhalte zu versehen, 
wozu aus den Kassen, welchen diese Last gesetzlich obliegt, der 
verbältnissmässige Zuschuss geleistet werden muss ; 

und im § 8: Allen einheimischen Landstreichern soll ein 
fester Wohnsitz angewiesen werden. 

Hieran reiht sich nun, nachdem in der Verfassungs-Urkunde 
vom 5. Januar 1831 die für die Wohlthätigkeit bestimmten 
Stiftungen mit ihrem Vermögen, ihrem Einkommen und ihren 
Zwecken unter den besonderen Schutz des Staates gestellt waren, 
die Gemeindeordnung vom 23. October 1834 als das letzte kur
hessische Gesetz, welches zu dem Armenwesen in Beziehung steht. 

Nach § 9 muss jeder Staatsangehörige (mit den wenigen an
geführten Ausnahmen) zugleich einer Gemeinde angehören, d. h. für 
seine Person und Familie in irgend einer Gemeinde ein Heimaths
recht (bleibendes Wohnrecht) mit dem Anspruche auf Benutzung 
der Gemeindeanstalten haben. 

Diese Gemeindeangehörigkeit wird, ausser durch Aufnahme, 
Geburt, Heirath, territoriale Zutheilung und Anstellung, nach 
§ 10 noch durch persönliche Zuweisung für Diejenigen erworben, 
welche, als heimathslos oder mit zweifelhaftem Heimathsrechte, 
einer Gemeinde zufolge des zit. § 8 der Verordnung vom 29. No
vember 1823 zugewiesen werden. 

Dagegen kennt die Gemeindeordnung weder einen Erwerb der 
Angehörigkeit durch Aufenthalt, noch einen .Verlust derselben 
durch Abwesenheit. 

Die Mittel zur Bestreitung der Armenpflege müssen, soweit 
sie durch die den Ort betreffenden Stiftungen, besonderen Armen
fonds und anderen Anstalten, auch wo solche zulässig sind (z. B. 
bei Hanau, Kassel und Schmalkalden) durch Armensteuern nicht 
ausreichend gewährt werden können, nach §§ 71 und 77 aus den 
Gemeindekassen gegeben, eventuell durch die allgemeinen Umlagen 
beschafft werden. 
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Die Verwaltung der örtlichen Armenpflege und der dafür be
stimmten Anstalten bildet einen Theil der Gemeindebaushaltungs
verwaltung überhaupt, und es ist bezüglich der Anstalten nur die 
für die Verwaltung der örtlichen Einrichtungen im § 71 der 
Gemeindeordnung allgemein vorgeschriebene Besonderheit hervor
zuheben, dass deren Verwaltung dem Ortsvorstande in der Regel 
selbstständig zugestanden ist. 

Ausgenommen von dieser Gemeindehaushaltungsverwaltung 
sind jedoch diejenigen Anstalten und Fundationen für die Wohl
thätigkeit, welche bereits vor der Gemeindeordnung mit s e 1 b s t
ständiger Persönlichkeit bestanden. Sie werden als kirchliche 
Institute angesehen, welche. diesen Charakter weder durch das 
lediglieb die obere Aufs!cht und Leitung betreffende Organisations
edikt von 1821, noch durch den § 71 der Gemeindeordnung, 
welche nur die vom Ortsvorstande etc. für die Gemeinde zu 
verwaltenden Eimichtungen zum Gegenstande bat, verloren haben. 
Es ist ihnen vielmehr ihre selbständige Stellung und Persönlich
keit, die eigene Verwaltung ihres Vermögens und ihrer Einkünfte 
unter besonderen Vorstehern ,nach Maasgabe der Fundations
urkunden , gesetzlichen Vorschriften oder Anordnungen der Auf
sicbtsbehörden verblieben (cf. Strippelmann, Entsiheidungen des 
Oberappellationsgerichts, Bd. V, S. 477 ff.). 

Aber auch für die sonstigen örtlichen Armeneinricbtungen, 
welche nach § 71 der Gemeindeordnung im ersten Satze dem Orts
vorstande zur Verwaltung zugewiesen sind, lässt der zweite Satz 
eine von der Gemeindeverwaltung abgesonderte Verwaltung zu. 
Eine solche kann nach Vorschrift und Genehmigung der Aufsichts
behörde eintreten, wenn der Zweck der Anstalt von dem des 
eigentlichen Gemeindebaushaltes verschieden ist (z. B. bei Ho
spitälern) , wenn dazu besondere Beiträge nur von gewissen Ein
wohnerklassen erhoben , oder die Kosten aus besonderen, nur zu 
diesem Zwecke angeordneten Einnahmen bestritten werden; und 
sie muss eintreten, wenn rechtliebe Gründe, namentlich der Wille 
des Stifters, solches erheischen. 

Hat ein Stifter nichts Anderes angeordnet, so ist regelmässig 
der Ortsvorstand Mitglied der besonderen Verwaltungsbehörde und 
es wird auf diese Weise der Zusammenhang der Anstalt mit der 
Gemeinde erhalten. 

Uebrigens hat sich in Berücksichtigung der hohen Wichtig
keit der Armenpflege und der damit verbundenen umfangreichen 
und mühevollen Arbeit fast in allen Gemeinden von einiger Be
deutung die Sache dahin gestaltet, dass die Armenpflege für die 

10* 
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VI. 

Herzogthum Nassau. 
Von 

C. Sc h o I z, Rechtsanwalt in Wiesbaden. 

Das ehemalige Herzogthum Nassau ist trotz des hohen Alter 
der nach ihm lJenannten Fürstenfamilie eine neue Schöpfung; es 
ist in den Jahren seit Zerstörung des deutschen Reiches, seit dem 
Reichsdeputationshauptschluss, durch die Zeiten des Rheinbundes 
bis zum zweiten Pariser Frieden und darüber hinaus durch Seku
larisation, Annexion, Friedensschlüsse, Erb- und Tauschverträge 
aus einer Menge einzelner Gebietstheile zusammengewachßen. 
Neben den Stammlanden des alten, öfters in 3, 4 und mehr Li
nien zerfallenden Fürstenhauses treten in den Anfangs rein geo
graphischen Verband des Herzogtbums Nassau Gebietstheile der 
geistlichen Fürstenthümer, ehemals reichsunmittelbarer mediatisirter 
Fürsten, Reichsdörfer (wie Soden und Sulzbach bei Frankfurt a;M.) 
und Güter der freien Ritterschaft. Das Haupt der Linie Nassau
Weilburg einigt, nachdem die anderen Linien im Mannesstamme 
ausgestorben sind, im Jahre 1816 die Herrschaftsrechte über die 
verschiedenen Landestheile in sich. 

Die wirkliche Verschmelzung dieser heterogenen Elemente 
ging nicht ohne Gewaltthätigkeit ab; eine ßeissige, aufgeklärte 
Bureaukratie arbeitete in Gesetzen, Verordnungen, Organisationen 
auf eine Gleichförmigkeit aller Verhältnisse, welche, nachdem sie 
erreicht war, dem Lande den Stempel einer besonderen Individua
lität aufdrückte. Aber diese Individualität ist neu, und es kann 
daher nicht die Rede sein, von einer weit zurückreichenden ge
schichtlichen Entwickelung irgend einer Einrichtung in Nassau. 
Man kann das Armenwesen und seine Geschichte in einem Städt
chen oder in einem länger ungetheilt gewesenen Amtsbezirke ver
folgen: es würde aber eine kleine derartige Skizze ohne den ent
sprechenden Nutzen sein und grosse Arbeit erfordern. 

Im ehemaligen Herzogthum Nassau schliesst sich das ganze 
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Armenwesen eng an die Organisation der Verwaltungsbehörden. 
Das ganze Herzogthum, alle Güter eingeschlossen, ist seit J 816 
in Gemeindebezirke getheilt; eine Anzahl soleher bildet einen Amts
bezirk; die Amtsbezirke, unter der Leitung eines V erwaltungsbeam
ten mit dem Titel "Amtmann", welcher bis zur Neuzeit gleich
zeitig Einzelrichter in Zivil- und Kriminalsachen war, unterstanden 
der Herzogliehen Landesregierung. Deren Ressort war das des 
"lnnern ". Dieser Verwaltungsorganisation entsprechend, gab es 
ein Gemeindearmenwesen, ein Amtsarmenwesen und ein Landes
armenwesen. In wie weit die ganze Einrichtung eine gute war, 
lässt sieb aus ihren Wirkungen erkennen; wo sie den V erhält
nissen, die zur Zeit ihrer Einführung sieh vorfanden, entsprach, 
kann sie als musterhaft gelten. Das Herzogthorn Nassau galt 
bis auf die Neuzeit als ein ackerbautreibendes Land, obwohl es 
gewiss schon seit langer Zeit die Bevölkerung niehl aussehliesslieh 
ernähren konnte. Ein grosser Theil der Bevölkerung sucht seit 
undenklicher Zeit seinen Erwerb auswärts, abet· doch ist immerhin 
die kleine Aekerwirthsehaft der regelmässige Erwerbszweig der 
ziemlieh dichten Bevölkerung. Die Gemeinden, in der Regel eine 
örtliche Ansiedelung, oft von 20, 30, 40 Familien, ja darunter, 
selten bis zu 100 und 200 Familien zählend, sind fast aussehliess
lieh von Kleinbauern bewohnt, welche das in fränkischer Flur
ordnung stark parzellirte Land intensiv, wenn auch vielfach mit 
mangelhaften Geräthen und bei geringem Viehstand bebauen. 
Bei Weitem die Mehrzahl dieser Klein'Qauern fuhr und fährt heute 
noch mit einer oder zwei Kühen; · ein Besitzstand von mehr als 
20-30 Morgen kultivirten Landes in einer Hand 1st selten. Der 
Gewerbebetrieb ist in den kleinen Städten s~lten, selbst in den 

. grösseren nicht immer ganz von der Aekerwirthsehaft losgelösst. 
Es giebt auch da fast keinen Hausstand ohne einen kleinen Grund
besitz, der fast immer den grössten Theil der Lebensmittel, selbst 
bei den Aermsten, zu produziren gestattet. Das reiche Vermögen 
vieler Gemeinden, "Almende", gestattet die Vertheilung von Holz 
und Nutzungen an Streulaub, Weide, Mast, woran alle Gemeinde
bürger gleichheitlieh partizipiren. Im Ganzen waren die Anfor
derungen an die Armenpflege gering, und meistens reichte also 
selbst der kleine Kreis aus, um diese Belastung zu ertragen. 

Dieser Zustand bat sieh geändert in den Badeorten, welche 
erfreulich aufblühten, und in deren Nähe, in einzelnen Gemeinden, 
welche die Nachbarschaft grosser gewerbthätiger Städte fühlen, 
wie in der Nähe von Frankfurt a/M., in der einzigen grösseren 
Stadt des Landes, in Wiesbaden selbst, und endlieh in einzelnen 
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Orten, welche eine eigenthümliche Industrie pflegten, deren Ren
tabilität durch Fabrik- und Maschinenarbeit N oth gelitten hat. Solche 
Gewerbezweige sind bei uns die Handwebereien und Strumpfwir
kereien. 

Die Aenderung, wie ersichtlich oft bezüglich der Zahl und 
Bedürftigkeit der Armen, ist aber, weil die Grundlage des ganzen 
Armenwesens unverändert blieb, nur von lokaler Wirkung gewesen 
und die hervorgerufenen Uebelstände sind fast überall durch lo
kale Mittel gehoben worden. 

Leider ist es nicht möglich gewesen, zahlenstatistische An
gaben über die Resultate der nassauischen Armenpflege aus älteren 
Zeiten zu beschaffen: das Material dazu, die jährlichen Berichte 
der Lokalarmenanstalten, sind theilweise ganz unbenutzt geblieben, 
theilweise verkommen. Erst seit 1856 liegen eingehendere Zu
sammenstellungen vor, welche 1863 bei Gelegenheit einer in Wies
baden ausgeführten ~Nassauischen Kunst- und Gewerbe-Ausstel
lung" in den ~Beiträgen zur Statistik des Herzogtbums Nassau" 
von Otto Sartorius (jetzt Regierungsrath an der Königl. Re
gierung zu Wiesbaden) zugänglich gemacht wurden. Aber auch 
selbst dieses Material entbehrt der nöthigen Vollständigkeit; es 
ist fast nichts, als das Resultat der Kassenverwaltungen der ein
zelnen Lokalarmenfonds. 

Eine genügende Statistik nassaniseher Armenpflege kann man 
erst in der Zeitschrift des Königlich Preussischen Statistischen 
Bureaus VI. Jahrgang Nr. 10/12 finden. Es ist darin zuerst die 
Zahl der :Armen nach den beiden Klassen ~ständig" oder ~ unstän
dig Unterstützte", ihr Verhältniss zur Gesammtbevölkerung u. s. w., 
angegeben. Auch in den Regierungsakten sind die noch vorhan
denen Zusammenstellungen lediglich solche der Mittel und ihrer 
Verwendung. Das Material reicht überhaupt nur bis 1865. Diese 
Umstände scheinen aber in Wirklichkeit von grösserer Bedeutung, 
als sie es sind; denn schon die vorhandenen Zahlen, nicht minder 
aber die Erfahrung der Gemeinden, beweist, dass grosse Aende
rungen in der Zahl der Armen, in der Bedürftigkeit derselben, 
in den paraten Mitteln, nicht vorgekommen sind, und dann im 

·Durchschnitt nur eine Wendung zum Besseren bezeichneten. 
Während Ende des jedesmal vorgehenden Jahres die Bevöl

kerung des Herzogtbums betrug: 
1856. 

432039 
be~rug der Gesammt-UnterstQtzungsbetrag 

m Gulden . . . . . . . . • . . 260562 
oder pro Kopf der Bevölkerung in Kreuzern 36,s 

1800. 1865. 
449050 462334 Seelen, 

229170 237395 
30,6 30,s 
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Weiche Verhältnisse bei solch günstiger Gestaltung mitge
wirkt haben, wird bei der Darstellung der einschlagenden Gesetz:
gebung erörtert werden müssen. 

Nach dem Effekt der Berichte aus dem Jahr 1865 gab es 
in diesem Jahre "unterstützte Arme" 965 7, d. i. auf hundert Seelen 
2,06 oder auf 100 Familien 8,5. 

Eine Scheidung nach den Wohnorten, Städten oder flachem 
' Lande, ist auch zuerst in der erwähnten Zeitschrift enthalten; die 

sonstigen vorfindliehen Notizen geben aber auch in dieser Rich:
tung einen erfreulichen Aufschluss. 

Die Orte über 2000 Seelen pflegte man als Städte zu be
zeichnen, und es hat nach den Berichten, welche die frühere nas
sanisehe Regierung regelmässig jährlich an das Staatsministerium 
über den Fortgang der Armenpflege, freilich fast ausschliesslich 
nur über die finanzielle Seite dieses Zweiges der öffentlichen Für
sorge, zu erstatten pflegte, in den Städten die Unterstützungs
summe abgenommen, während die Bevölkerung zunahm. 

Es kamen 
1862 in den Städten_ll. 83315 zur Verwendung bei 100730 Seelen, 

dagegen 1863 " " ., H. 79081 " " " 104Q53 " 
oder 1862 pro Kopf der städtischen Bevölkerung 49,2 Kreuzer 
gegen 45,8 Kreuzer in 1863. Im Jahre 1865 bedurfte die städtische 
Armenpflege immerhin erst fl. 82033, während die Bevölkerung 
der Städte und Städtchen auf 110000 Seelen gestiegen ist. Es 
hat sich somit die Unterstützungsquote pro Kopf der städtischen 
Bevölkerung auf 44,8 herabgemindert. Im Ganzen ist aber doch 
nur von einer grossen Stabilität zu berichten und so möchten 
denn die zuverlässigen Angaben des statistischen Bureaus den 
Zustand der letzten .25-30 Jahre ziemlich richtig schildern. 

Eine Unterscheidung der Unterstützen nach Alter und Ge
schlecht ist überall nicht vorfindlich, selbst nicht in den Berichten 
der Lokalverwaltungsbeamten; nur bezüglich der unterstützungs:
bedürfr,igen Waisenkinder ist ein Aufschluss gegeben, weil die 
ganze Waisenpflege des Landes in einer Anstalt konzentrirt ist. 

Welche Ungenauigkeit überhaupt den statistischen Erhebungen 
noch anklebt, geht daraus hervor, dass es nicht möglich ist, die 
Zahl der unterstützungsbedürftigen Individuen festzustellen, weil 
nur die Almosenempfänger verzeichnet und gezählt zu werden 
pflegen, während 'oft dieselben gleichzeitig die Unterstützung für 
Frau und Kinder, d. i. eine ganze Familie, beziehen. Auf der an
deren Seite wiederum erscheinen ohne Zweifel unständig Unter
stütze so oft als ihnen eine Zuwendung geworden ist. Es ist 
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nicht thuolich, solch unsicheres Material zur Vergleichung mit 
den Ergebnissen und Aufnahmen in anderen Ländern zu gebrauchen, 
ohne wichtige Vorbehalte zu machen. 

Statistik der Armenpflege in Nassau 1865. 

Seelenzahl Ende 1864: 462334. 

In den Auf dem Im ganzen 
Städten. flachen Lande. Herzogtb. 

Einnahmen der Armenfonds 11. 85303 ß. 152575 ß. 237878 
Ausgaben ... .. . " 82033 " 1493~ " 231395 

Zahl der Unterstützten • 
davon ständige 

2568 7089 9657 
1413 3520 4933 

" unständige 1155 3569 4724: 
Die Unterstützungen waren: 

ständige . . . • • . . . . . ß. 48310 
unständige • • • . . • . . • " 33723 

Es kommen auf einen Unterstützten durch
schnittlieb • . . . . . . . . " 31,81 

und zwar auf einen ständig Unterstützten " 34,ts 
einen unständig Unterstützten " 29,23 

Auf 100 Einwohner kommen: 
ständig unterstützte Arme . 
unständig " " 
Zusammen Unterstützte 

1,29 
1,06 
2,34 

11. 93401 
" 55961 

" 21,o6 
" 26,63 
" 15,63 

0,98 
0,99 
1,97 

ß. 141711 
" 89684 

" 26,96 
" 28,711 
" 18,96 . 

l,oo 
1,01 
2,06 

Das frühere Herzogthum enthielt 32 Städte (oft nur von 
1000 Einwohnern) 35 Flecken und 817 Dörfer, zusammen 884 Ge
meinden, und hatten von diesen 

9 weder Einnahmen noch Ausgaben für den Lokalarmenfond, 
66 keine Ausgaben für das Armenwesen, 
75 keine Ausgaben für ständige Unterstützungen, 
00 keine Ausgaben für unständige Unterstützungen. 

Der Werth dieser Angaben ist aber sehr unbedeutend, wenn 
man bedenkt, dass es 1865 - 162 Gemeindeo gab, welche nicht . 
50 Familien zählten, darunter welche von 20, 15 und selbst 
10 ~'amilien. Die übrigen statistischen Angaben bedürfen der 
Vorausschickung einer Darstellung der einzelnen Grundsätze und 
Veranstaltungen, welche das ganze Armenwesen leiten und schlies
seo sich am besten dortselbst an. 

Die Grundlage des ganzen Armenwesens ist das Recht auf 
Armenunterstützung, welches thatsächlich in den ersten Konstitu
tionsedikten des neu geschaffenen Herzogtbums als ein Recht der 
Gemeindebürger anerkannt wird. 

Das landesherrliche Edikt vom 5. Juni 1816, unmittelbar 
nach der Vereinigung der verschiedenen Linien unter einem 
Herrscher erlassen, theilt das ganze Land örtlich in Gemeinde
bezirke ein und bestimmt, dass jeder Einwohner mit Ausnahme 
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der Standes- und Grundhenen, Adeligen, Staatsdiener, Pensionäre, 
Kapitalisten, Fremden und Juden, Ortsbürger in der Gemeinde 
seines ständigen Wohnsitzes sein müsse. Von dem Ortsbürger
recht hängt aber das Aufenthaltsrecht, das Recht des stehenden 
Gewerbebetriebes, der Verehelichung und der Unterstützungsbe
rechtigung ab. Die Aufnahme in den Gemeindeverband geschieht 
nachher durch den Ortsvorstand und bei Fremden durch die Lokl)l
verwaltungsstelle, das Amt. Selbst Sohn und Tochter des Orts
bürgers bedürfen zum sogen. "Antritt des angeborenen Bürger
rechts • der Zustimmung des Ortsvorstandes, aber auch sie dürfen 
nicht heirathen und ein stehendes Gewerbe treiben ohne das Bür
gerrecht; sie haben nur das Recht auf Armenunterstützung an 
dem Orte, wo ihre Eltern Bürger waren und werden dahin im 
V erarmungsfall zurückgeschickt. Abgesehen von diesem Falle des 
sogen. angeborenen Bürgerrechts wird die Berechtigung zur Armen
unterstützung nur erworben durch besonderen Beschluss der V er
waltungsbehörde, welche ihrerseits alle möglichen Kautelen da
gegen sucht, dass der Anziehende nicht der Armenunterstützung 
zur Last fällt. Sie verlangt Vermögensnachweis, Leumundszeug
nisse, Nachweis eines den Unterhalt einer Familie sicher·n
d e n Erwerbszweiges. In· der Praxis war es nicht selten, dass 
Gemeinden, besonders solche, welche ein rentables Vermögen 
besassen, von welchem Nutzungen an die Gemeindebürger vertheilt 
werden konnten, allen Zuzug abzuwehren suchten. Dagegen 
nahmen sie es nicht so genau , den Ortsbürgern, welche zu ver
armen drohten, den Abzug und anderweite Aufnahme durch gute 
Zeugnisse und selbst durch haare Mittel zu erleichtern. Seit den 
1840er Jahren beförderte man nicht nur von Gemeinde wegen, 
sondern sogar von Staatswegen die Auswanderung der ärmeren 
Ortsbürger, ja. ganzer Gemeinden nach Amerika. Man hatte sich 
gewöhnt, von einer Uebervölkerung zu reden. 

ln Wahrheit nahm man den unvermögenden Bürgern das 
Recht, ihren Aufenthalt da zu suchen, wo sich Aussichten auf 
lohnenden Erwerb boten, denn man verlangte bei jeder Aufnahme 
Nachweis dess~n, was der Anziehende erst suchen wollte, Erwerb 
und V ermö~en. 

Die Wirkungen dieses Zustandes, wonach selbst die Einwohner 
eines und desselben Staates nicht aus einer Gemeinde in die an
dere ziehen konnten, wenn sie dorten ein Gewerbe treiben wollten, 
ohne eine Untersuchung ihrer VArmögens- und Erwerbsverhältnisse, 
bat bei den Eingangs erwähnten agrarischen und sozialen Gestal
tungen keine unheilvolle sein können, wenn auch Hunderte und 
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Tausende gelitten haben, um mit grossen persönlichen oder sach
lichen Opfern den engherzigen Schranken der Gesetzgebung zu 
entgehen. Dieser Zustand der Gesetzgebung bei im Uebrigen 
nicht sehr beschränkter Gewerbefreiheit, welche bereits durch das 
Edikt vom 15. :Mai 1809 eingeführt war, dauerte fast unverändert 
bis 1860. 1m Jahre 1848 war sogar hier, wie auch vielfach 
anderwärts, ein Rückschlag eingetreten, insofern, als man für die 
meisten Handwerke durch Gesetz vom 3. April 1849 Prüfungen 
und Konzessionen einführte. 

Durch Gesetz vom 9. Juni 1860 ist das damalige Herzogthum 
Nassau den meisten deutschen Staaten in der Einführung der 
vollen Gewerbefreiheit vorangegangen und in der Einführung we
nigstens innerer Freizügigkeit nachgehinkt. 

Wenn es erlaubt ist, die Wirkung eines solchen legislatori
schen Aktes an vereinzelten Erscheinungen nachzuweisen, so dürfte 
darauf aufmerksam gemacht werden, dass nach den gegebenen 
statistischen Nachweisen in den Jahren 1860 und 1861 bis 1865 
eine erhebliche Abnahme der Armenunterstützun~n, insbesondere 
in den städtischen Gemeinden, stattgefunden bat. 

Während nach der Gemeindeordnung bis zum Jahre, 1860 
jeder Fremde (mit Ausnahme der Badereisenden) für einen Auf
enthalt von 8 Tagen die Genehmigung des Ortsscbultbeissen, für 
einen solchen bis zu 6 Wochen die Erlaubniss des Amtes und für 
einen längeren die Genehmigung der Landesregierung erwerben 
musste, hat das Gesetz vom 9. Juni 1860 volle Niederlassungs-

. freiheit, mit dem Rechte, jedes Gewerbe zu betreiben, den Inlän
dern gewährt, auch für Nichtangehörige des Staates die Nieder
lassung sehr erleichtert. 

Durch diesen kurzen Exkurs über Gemeindebürgerrecht, Nie
derlassungsrecht, Gewerbebetrieb wird das Recht auf Armenunter
stützung bestimmt erscheinen und es bleibt uns noch übrig, dar
zuthun, wie dieses Recht sich verwirklicht. 

Durch das Edikt vom 19. Oktober 1816 werden öffentliche 
Armenanstalten, und zwar für jede Gemeinde ein Lokalarmenfond, 
für das ganze Land ein Landarmenfond, ein allgemeiner W aisel'l
versorgungsfond, Zentralwaisenfond, errichtet und daneben das 
Fortbestehen aller Stiftungen und Hospitäler mit fundationsmässiger 
Bestimmung garantirt. Dem Zentralwaisenfond werden die V er
mögen bestimmter Stiftungen, welche sich auf die Waisenpflege 
bezogen, zugewiesen und derselbe weiter durch Ueberweisung der 
Gefälle aus einigen Monopolen und Gestattung einer jährlichen 
öffentlichen Kollekte dotirt. 
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Die Oberaufsicht über das ganze Armenwesen, die Armen
polizei, die Maasregeln zur Verhütung der Armuth und zur Beschäfti
gung der Dürftigen, die Verwendung des Landarmenfonds, des 
Zentralwaisenfonds, der Ueberschüsse milder Stiftungen behält sich 
die Landesregierung vor. Alle bisher bestehenden Behörden u. s. w., 
welche zum Zwecke der Armenpflege in Thätigkeit waren, werden 
aufgehoben und neue in einheitlicher Verbindung gegründet. 

Es soll als Zweck der Armenpflege angesehen werden: 1. Weg
räumung der Ursachen der Verarmung, 2. Beschäftigung und 
Unterstützung der Armen, nach dem Grade ihrer Arbeitsfähigkeit 
und Bedürftigkeit. 

Dass der zuerst genannte Zweck eigentlich nicht recht hierher 
gehört, weil die ganze W ohlfabrtspolizei Seitens des Staates eben 
dahin arbeiten soll, ergiebt sieb schon aus dem §. 3 des Gesetzes, 
welcher Alles über Nr. 1 zu sagende enthält, während die übrigen 
26 §§. nur über Armenpflege sprechen. 

Von positiven Veranstaltungen zur Verhütung von Armuth 
erwähnt das Edikt von 1816: Arbeitsstuben, Sparkassen, Kranken
kassen, Sterbekassen, Brüderscharten undßberbaupt Privat-Asse
kuranzen (eine staatliche .Assekuranz zur V ersichernng von Im
mobilien. bestand schon) und empfiehlt den Behörden deren Be
günstigung. 

Wohlthuend sticht die Aufklärung, die durch diese Verord
nung weht, ab von dem beschränkten Geiste, in welchem in spä
terer Zeit gerade diese Anstalten behandelt wurden. 
' Die Armen werden in vier Klassen getheilt. 

1. Diejenigen, welche durch Kindheit, _ hohes Alter oder kör
perliche Gebrechen zu irgend einem Erwerb ganz unvermögend sind ; 

2. Schwächliche Personen, welche bei voller Anstrengung 
ihrer Kräfte nicht soviel zu erwerben im Stande sind, als zum 
nothwendigen Lebensunterbalte erforderlich ist; 

3. Diejenigen, welche nur vorübergehend in Noth gerathensind; 
4. Die Arbeitsfähigen, -welche bei gutem Willen zur Arbeit 

gar keinen, oder keinen hinreichenden Verdienst haben. 
Die Unterstützung soll, soviel als möglich, nur in der Form 

von Arbeitslohn verabreicht werden und soll niemals f des ge
ringsten Wochenlohns eines einfachen Tagelöhners nach Ortsüblich
keit überstP.igen. 

Die Armenunterstützung soll sich in der Regel nur auf In
länder erstrecken, d. h. in jedem Orte auf die Bürger und Schutz
verwandte, d. h. diejenigen, welche in der Gemeinde wohnen, 
aber nicht das Bürgerrecht nach den oben angeführten Bestim• 
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mungen ·des Gemeindeedikts erlangen können, insbesondere die 
Juden. 

. Doch sollen für die Letzteren in erster Linie die betreffenden 
Kultusgemeinden einstehen. Eine Ausnahme für Fremde und 
Ausländer begründen Krankheit und Unglücksfälle. 

Die Subsidiarität des Unterstützungsanspruchs wird ausdrück
lich hervorgehoben und die Alimentationspflicht der nächsten Ver
wandten fixirt; die gemeinrechtliche Alimentationspflicht wird 
ausgedehnt bis auf die Halbgeschwister und als Singularität tritt 
hinzu die des unehelichen Vaters. 

Den Armenfonds bleibt unter allen Umständen der Regress 
gegen vermögende .Alimentationspflichtige. Die Verwendungen er
scheinen somit nur als Vorschüsse und konsequent wird den Armen
anstalten ein Erbrecht an dem freien Nachlass der voii ihnen 
vollständig verpflegten Armen zugestanden. · 

Die gebildeten Armenanstalten erhalten ihre Mittel und zwar: 
1. Der Lokalarmenfond, aus den Ertrij.gnissen ihres eigenen 

Vermögens und den fundationsmässigen Geiallen, aus Kollekten, 
welche ihnen generell gestattet sind, Abgaben von Lustbarkeitev, 
gewissen Polizeistrafgefallen und schliesslich aus den Gemeinde
kassen. Die Gemeindekassen selbst beziehen aber ihre Einnahmen 
aus Kapital- und Grundvermögen, aus direkten und indirekten 
Steuern, wie ich dies in ,Faucher und Michaelis Vierteljahrs
schriftu, Vierter Jahrgang, Bd. I. in einer für den IX. volkswirth
schaftlichen Kongress bestimmten besonderen Abhandlung näher 
beschrieben habe. 

2. Der Landarmenfond besteht nur in einem Kredit auf die 
Staatskasse, bewilligt nach Maasgabe des Bedürfnisses; er ist be
stimmt zur Ausgleichung der etwa diese oder jene Gemeinde, 
deren Mittel ohnedem stark in Anspruch genommen sind, drücken
den Armenlast. Weiter hat aber auch der Landarmenfond die 
Verpflichtung, für diejenigen Armen zu sorgen, denen gegenüber 
eine bestimmte Gemeinde nicht verpflichtet erscheint, wie z. B. 
wegunfertige Fremde, soweit dafür Ersatz nicht andersher zu er
langen ist. 

3. Der Zentralwaisenfond hat sein eigenes Vermögen, bezieht 
die Pacht von gewissen Monopolen und darf kollektiren. 

Zur Verwaltung der Lokalarmenfonds wird in jedem Amte 
eine Ortsarmenkommission gebildet; sie ist freilich ihrer Zusam
mensetzung nach nur ein Werkzeug der Verwaltung de! Staates. 

Sie soll bestehen aus dem Lokalverwaltungsbeamten, der zu
gleich Einzelrichter ist, und seinem Stellvertreter oder Sekretär, 
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dem Beamten der freiwilligen Gerichtsbarkeit, hier Landoberschult
heis genannt, dem Amtsphysikus oder Medizinalbeamten, dem 
Lokalfinanzbeamten, oder Rentmeister, einigen Geistlichen, wobei 
jede Konfession zu berücksichtigen ist, und soviel Abgeordneten 
der Amtsortschaften, als Geistliche zu Mitgliedern designirt wer
den. Diese Abgeordneten ernennt jedoch die Regierung auf An
trag der Kommission. 

Die Amtsarmenkommission hat einen Rechner und Kassirer 
und verwaltet das gesammte Vermögen und Einkommen der ein
zelnen Lokalarmenfonds, führt aber über jeden besondere Rechnung. 

Die eigentliche Wirksamkeit der Armenpflege vermitteln die 
in jedem Orte angestellten Armenpfleger, welche regelmässig ihr 
Amt unentgeltlich verwalten; sie stellen nach der Ermittelung 
der Verhältnisse die Ortsarmenlisten auf, welche die Amtskom
mission prüft, indem sie die Armen klassifizirt und die Unterstützun
gen bestimmt, welche durch den Armenpfleger zur A ustheilung 
gelangen, der gleichzeitig angewiesen ist, in Fällen der Arbeits
losigkeit, Arbeit auszumitteln, Sparkassenbeiträge zu erheben u. s. w. 
:Nicht durch Gesetz oder Instruktion, aber durch Gewohnheit ist 
ihnen im Laufe der Zeit ein gewisses Recht geworden, in drin
genden Fällen und bei geringfügigen Bedürfnissen selbst und so
fort das Nöthige anzuordnen. Ihre Ernennung geschieht durch 
die Amtsarmenkommission immer auf ein Jahr. Das Edikt ruft 
schliesslich die Beihülfe aller Staats- und Gemeindebeamten, Geist
lichen und Lehrer an. 

Für die in der 1. Klasse der Armen unterzutheilenden armen 
Kinder sorgt der Zentralwaisenfond , wenn ihr Vermögen nicht 
die Hälfte des Bedarfs zu ihrer Elementarerziehung deckt. 

Kann aus dem Vermögen des ganz oder halb verwaisten 
Kindes, resp. aus dessen Ertrag, die Hälfte des Pflegegeldes ge
deckt werden, so hat der betreffende Lokalarmenfond den Zuschuss 
zu leisten. 

Der Zentralwaisenfond übernimmt zuerst die Kosten der Ele
mentarerziehung der armen Waisen, welche Vater und M"utter 
verloren haben, in zweiter Linie der unehelichen mutterlosen; dann 
aber in dritter Linie der vaterlosen und zuletzt der mutterlosen, 
wenn die Eltern unfähig sind zur Erziehung und Verpflegung. 
Soweit seine Mittel nicht reichen, treten überall die allgemeinen 
Versorgungsanstalten ein. 

Ueber die Thätigkeit von Armenstiftungen, Armenkranken
anstalten, Pfründenhäusern, Irrenanstalten ist nichts Besonderes zu 
sagen. Die Idee, die ·ihnen zu Grunde liegt, bei Stiftungen der 
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Wille des Gründers, lassen hier kaum erhebliche Besonderheiten 
zum Vorschein kommen, welche nicht auch anderswo anzutref
fen sind. 

Die Einrichtung der Waisenanstalt hat sehr frühzeitig von 
der Errichtung von eigenen Waisenhäusern abgesehen und statt 
derselben die Unterbringung in gut empfohlenen Familien vorge
zogen. Das Resultat dieser Praxis hat sich allg~mein bewährt, · 
und es haben sich gegen verhältnissmässig geringe Pflegekosten 
(selbst heute werden nur 40-60 fl. pro Kind bezahlt), stets redliche 
rechtschaffene Pflegeeltern gefunden. Die Waisen werden bis zum 
vollendeten 15., resp. bei Mädchen bis zum 14. Lebensjahre, verpflegt 
und für talentvolle Knaben auch noch ein Lehrgeld gezahlt. 

Das Edikt von 1816 ist von grosser Wirkung gewesen: die darin 
aufgestellten leitenden Prinzipien sind bis zum Tage in mehr als 
50jähriger Wirksamkeit erprobt worden und haben sich bewährt, 
und wenn auch nicht verhehlt werden soll, dass Natur und Lage 
unseres Landes das Meiste ,dazu beigetragen haben, eine wirk
liche Verarmung einzelner Gegenden oder Gesellschaftsklassen zu 
verhindern, so muss doch mindestens ein Theil dieser Wirkung 
auch der trefflichen Gesetzgebung belassen werden. 

Es kann gewiss als eine Härte erscheinen, das Recht auf 
Armenunterstützung von dem politischen Gemeindebürgenecht 
oder der Geburt abhängig zu machen; aber das Gute, welches 
darin liegt, dass eine Armenunterstützung in der Regel nur dort 
gewährt werden kann, wo der Unterstützungsbedürftige hinlänglich 
bekannt ist und richtig beurtheilt wird, sowie der Zwang, aus
wärts auf eigenen Füssen stehen zu bleiben, weil sonst die Aus
weisung in die alte Heimath erfolgen musste, haben ersichtlich 
wohlthätig gewirkt. Bei der geringen Entwickelung des Hand
werks bat unter allen Umständen die gehemmte Zugfreiheit ge
ringeres Bedenken gehabt. 

Nachdem aber das Armenedikt von 1816 die Armenpflege 
geordnet hatte, tritt es mit Entschiedenheit gegen das Betteln 
und somit gegen die ungeordnete Privatwohlthätigkeit auf. 

Es wird bestimmt, dass das Betteln strafbar sei, und im 
ersten Betretungsfalle eine Gefängnisstrafe von 1-8 Tagen, im 
zweiten eine solche von doppelter Länge und im wiederholten 
Rückfall eine Korrektionshausstrafe angedroht. Eltern werden für 
die in ihrer Gewalt stehenden Kinder str~fbar erklärt. Ja sogar 
Gemeinden und deren Vorsteher mussten für diese büssen. Der 
Bett.el scheint überhaupt damals eiQe enorme Ausdehnung gehabt 
zu haben. Schaaren von Bettlern wurden täglich aufgegriffen und 
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in ganzen Fuhren an die Grenze gefahren, um dort hinüber ge
jagt zu werden; die Repressalien von der benachbarten Polizei;_ 
behörde blieben nicht aus. Man hob die Bettelfuhren auf und 
suchte durch freundnachbarliche Veranstaltungen diese Verhält
nisse zu regeln. Behaaren insbesondere von bettelnden Juden, 
technisch "Betteljuden ", erschienen von Zeit zu Zeit und wurden 
Landplagen. ~in Edikt vom 24/28. März 1809 verbietet, den
selben Herberge zu geben, befiehlt sie körperlich zu züchtigen 
und schliesslich im dritten Betretungsfalle in's Zuchthaus zu werfen. 
Die Juden waren ja keine Gemeindebürger und mussten, um über
haupt einigarmaasen existiren zu können, den "Schutz" nach
suchen, der nur einer beschränkten Zahl ertheilt wurde, während 
die anderen, an die Wohnstätte ihrer im "Schutz" befindlichen 
Eltern gebannt, nicht heirathen durften, kein eigentliches Han
delsgeschäft treiben konnten, und verkommen mussten. Mit eini
ger Protektion soll es übrigens nicht schwer gewesen sein, den 
Schutzbrief zu erhalten; es kostete nur einige Erkenntlichkeit. 
Der Zustand dauerte bis 1848; erst das Gemeindegesetz vom 
12. Dezember dieses Jahres gab den Juden alle bürgerlichen 
Rechte und es giebt seitdem keine "Betteljuden" mehr; man trifft 
selbst wenig Arme unter den Israeliten. 

Die Organisation der Armenpflege durch das Edikt vom 
19. Oktober 1816 hat bis zum Jahre 1848 fast keine Aenderung 
erfahren. Mit der Aenderung des Gemeindegesetzes freilich, welche 
zu der Zeit sich vollzog und die Prinzipien der Selbstverwaltung 
zur Geltung brachte, liess sich die bureaukratische vom Staate 
ganz abhängige Armenpflege nicht vereinbaren. Wir werden aus 
den statistischen Erhebungen sehen, dass die Gemeinden aus eige
nen Mitteln durchschnittlich 70% des ganzen Aufwandes für Ar
menpflege aufbringen mussten; es war nur gerecht, ihnen also 
auch eine weitgehende Mitwirkung bei der Verwendung einzu.., 
räumen. Es fielen also die Amtsarmenkommissionen und ging 
deren ßefugniss zur Verwaltung des Lokalarmenfonds auf die Ge
meindebehörden über. 

Bürgermeister und Gemeinderath beschliessen selbständig über 
die Ausgaben des Armenfonds, sie mögen herrühren, woher sie 
wollen, sofern nicht stiftungsmässige Obliegenheiten zu erfüllen 
sind; die Verwaltung des Vermögens des Lokalarmenfonds und 
die Rechnungsführung sind Theile der Gemeindeverwaltung und 
des Gemeinderechnungswesens. Das Oberaufsichtsrecht des Staates 
macht sich hier wie überall . geltend; bezüglich der Vermögens-
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verwaltung bezweckt es zunächst, eine Verringerung des Vermögens 
unthunlich zu machen. 

Da Bürgermeister und Gemeinderäthe, nach dem 1848 er Ge
setz durch ein liberales Wahlverfahren gewählt, von den Staats
behörden in richtiger Unabhängigkeit standen, erscheint nunmehr 
die Armenpflege ausschliesslich lokalisirt, und sie musste sich na
türlich nach der Einsicht der Gemeindebürger und den Mitteln 
der Gemeinde verschiedentlich gestalten. Freilich stand den ver
meintlich Unt-erstützungsberechtigten gegen eine Weigerung des 
Gemeinderaths der Rekurs an den Verwaltungsbeamten und den 
ihm zur Seite stehenden Kreisbezirksrath zu, und es konnte weiter 
gegen dessen Beschluss Seitens des Berechtigten wie des Ver
pflichteten Rekurs an die Landesregierung ergriffen werden. Im 
Ganzen aber haben die Gemeinden ihre Aufgabe begriffen, und 
den wirklich überlasteten Gemeinden kam der sogen. Landarmeu
fond zu Hülfe. Eine solche Ueberlastung hat sich aber nicht 

· herausgestellt in grösseren Gemeinden durch aussergewöhnlichen Zu
zug, sondern in kleineren und kleinsten dadurch, dass vorübergehende 
Zufälligkeiten sich nicht ausgleichen konnten, wie ja natürlich bei 
einer Gemeinde von 10-15 Familien die nothwendige Unterhaltung 
eines einzigen Gemeindegliedes, wenn es z. B. Krankheitshalber be
sondere Ansprüche machen muss, eine drückende Last werden kann. 

In den grössere:il Orten hat der Zuzug von Aussen, weil er 
meist nicht das Bürgerrecht erwirkt, keinen Anspruch auf Armen
unterstützung: es sei denn, dass der Verarmte sich bequemt, 
wieder nach seiner Heimath zu ziehen. Dieser Zwang hat nach 
aller Erfahrung wohlthätig gewirkt und es dürfte desshalb nicht 
von der Hand zu weisen sein, die Erwerbung des Unterstützungs
wohnsitzes nicht allzusehr zu erleichtern. 

An den Bestimmungen des Armengesetzes von 1816 hat das 
Gesetz vom 18. Dezember 1848, die Verwaltung der öffentlichen 
Armenpflege betr., in Bezug auf Unterstützungsrecht und Unter
stützungspfticht, in Bezug auf Unterstützungsmittel und Unter
stützungsmodus, auf Klasseneintheilung und Bemessung der nö
thigen Hilfe wesentlich nichts geändert: es stellt Mehreres in das 
Bemessen der Gemeindebehörden und hebt unter Anderem das 
Erbrecht des Armenfonds an dem Vermögen der von ihm gänz
lich · Unterhaltenen auf. Die rationelle Aenderung in Bezug auf 
die Körperschaft, welcher die Armenpflege primo loco überwiesen 
wurde, hat sich bewährt und wird sich bewähren , so lange das 
Unterstützungsrecht an das Ortsbürgerrecht geknüpft ist und letz
teres nur durch Geburt oder Aufnahme begründet wird. 

B 111 111 iD g h a u,s , Arlllenp4ege. 11 
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Es wird fast natürliche Folge einer Erwerbung des Bürger
rechts und des Unterstützungsrechtes durch Zeitablauf sein, dass 
die Armenverbände grössere Territorien umfassen, um die Last, 
welche sodann den einzelnen Unterverbänden zu gross werden 
könnte, besser zu vertheilen. 

Seit 1848 ist in unserer Armengesetzgebung keine Aende
rung eingetreten. An Stelle des liberalen Gemeindegesetzes von 
1848 trat das Gesetz vom 26. Juli 1854, eine Gemeindeordnung, 
in welcher insbesondere die Wahl und Bestätigung der Gemeinde
beamten, sowie die Bestimmungen über das Aufsichtsrecht des 
Staates im Sinne der Reaktion missliebige Aenderungen erfuhren. 
Die Behörden der Gemeinde und der Armenpflege blieben die
selben und es änderte sich auch nichts im Jnstanzenzug. 

Na'Chdem wir mit der historischen Entwickelung unserer heute 
bestehenden Einrichtungen auf die Gegenwart gekommen, wird es 
zunächst nöthig sein, einmal die gesetzlichen Mittel und deren 
Herkunft, anderentheils die Ansprüche und deren Befriedigung bei 
der öffentlichen Armellpflege, des Näheren nachzuweisen. Auch 
hier lässt sich aus den kargen statistischen Ermittelungen das 
Eine darthun, dass erhebliche Aenderungen in der Zeit der letzten 
Jahre nicht eingetreten sind. 

An Einnahmen der Lokalarmenfonds entfielen in 1865: 

I In Orten über' 1 D" f I Im ganzen 
2000 Seelen. n or ern. Herzogthum. 

fl. I x. pCt. 
1. Aus Kapitalzinsen . . . 20870 16 24,47 
2. Fundationsmässigen Ge-

fällen (Stiftungen) . . 3237,36 3,79 
3. Aus der Armenbüchse . 728149 0,85 
4. Grschenke und freiwillige 

Beiträge . . . . . . 4966 15 5,82 
5. Taxen von Lustbarkeiten 1968 28 2,sJ 
. Zuschüsse aus dem Land-

armcnfond - - -
. Zuschüsse aus der Ge-

6 

7 

8 
meindekasse . • 18909 2 57,34 

. Verschiedene Einnahmen 4623 5,42 

fl. 
17382 

2133 
1061 

3540 
4552 

5541 

115979 
2383 

x. pCt. :B.. x. pCt. 
58 11,39 38253 14 16,os 

27 1,40 5371 3 2,25 
34 0,70 1790 23 0,75 

3 2,32 8506 18 3,58 
- 2,98 6520 29 2,74 

29 3,63 5541 29 2,33 

53 76,02 164888,55 69,32 
57 1,56 7006 56 2,95 

Summa j853031261100,ool152575
1
21[100700"j237878147[100,oo 

Vier Jahre vorher stellten sich die Einnahmen, welche ins
gesammt fl . 248545 betragen hatten, fast gleich in Bezug auf 
das Verhältniss der einzelnen Quellen zu einander: 
Die Einnahmeposten 1. - 15 5. - 1 

ergaben 2. - 4 6. - 1 
3. - 2,s 7. - 69,s 
4. - 2 8. - ö% der Gesammteinnahme. 
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darzustellen, so darf man vielleicht zu diesem Zweck ein Beispiel 
herausgreifen und hier die Resultate der Armenpflege in einem 
eng begrenzten Bezirk vorführen. Wir nehmen an, dass die Ver
hältnisse in diesem einzelnen Bezirk die· durchschnittlich im ganzen 
ehemaligen Herzogthum obwaltenden sind und dass w~der der be
sondere W obistand oder besondere Armuth des Gebietes, noch die 
getroffenen Einrichtungen auffallende Erscheinungen motiviren. 

Die Verhältnisse des gewählten Amtes N. können so ziemlich 
als normale bezeichnet werden und wir entnehmen der amtlichen 
Zusammenstellung folgende Daten über die Armenpflege des Jahres 
1866: Das bezeichnete Amt hatte Ende 1865 in 1 Stadt, 1 Flecken 
und 16 Ortschaften, welche auch 18 Gemeindebezirke bildeten, 
und zusammen 18002 Einwohner. 

Ortschaften, Einwoh-
Zahl 
der Unter- Un- Unter-

resp. nerzahl ständig stützungs- ständig Stützungs-
Gemeinde- Ende Unter- betrag. Unter- betrag. 

Bezirke. 1865. stütz- stützte ten. fl. X. fl. X. 

Stadt L. I 4269 52 1212 50 51 3804 30 Bedarf keines 
Flecken ]{. 1229 8 355 17 6 455 17 Zuschusses 
Dorf Dt. 1354 10 254 30 20 498 34 atis Gemeinde 

" 
D~. 1049 15 147 24 20 508 18 

oder Staats-
" 

ns. 607 20 128 46 10 447 10 

" 
E. 605 11 382 27 - 640 47 mitteln. 

" 
H. 721 3 60 - 2 97 10 

" 
V. 1228 12 551 5 11 664 20 

" 
L2. 334 2 39 - - 43 48 

" 
Mt. 1132 - 25 - 9 181 27 

" 
M2. 233 10 270 - 6 362 19 

" 
NI. 614 1 80 - 2 134 46 

" 
N2. 497 1 24 - 1 32 52 

" 
NS. 1420 19 585 44 2 667 54 

" 
01. 1181 4 331 46 5 509 1 

" 
02. 500 1 10 - 2 75 41 

" 
s. 543 2 48 - 2 98 13 

" 
w. 486 M 2 I 98 20 3 98 20 

Sm. 18 Gern. I 18002 1 173 14604 I 9 I 152 14716 I 18 I 
Die ganze · Unterstützungssumme von fl. 9320. 27 x. auf zu

sammen 325 Unterstützte vertbeilt, macht einen Unterstützungs
betrag von fl. 28,06 oder von ziemlich genau 16 Thlr. 1 Sgr. pr. 
Kopf der Unterstützten und von 31 x. pr. Kopf der ·Bevölkerung, 
nahezu dem im ganzen Herzogthum ermittelten Durchschnitts
betrage, wie er oben angegeben worden ist. 

Dass das Jahr 1866 und seine Ergebnisse angegeben wurde, 
erklärt sich daraus, dass dieses eins der letzten Jahre gewesen und 
keineswegs ein besonderes günstiges, sowohl wegen der nicht guten 
Emdte, als auch wegen des grossen deutschen Krieges. Es muss 
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freilich dabei zugegeben werden, dass politische Krisen und krie
gerische Ereignisse auf die ländlichen und kleinstädtischen Nah
rungszweige, welche hier vorzugsweise in Betracht kommen, immer
hin nur geringeil Einfluss zu haben pflegen, wenigstens in der 
ersten Zeit und ausserhalb des Bereichs der wirklichen Aktion. 

Nicht besonders hohe Ansprüche an die Mittel der öffent
lichen Armenpflege sind unstreitig als Resultat dieser statistischen 
Zusammenstellung anzuerkennen; aber auch in der einzigen grös
seren Stadt des ehemaligen Herzogtbums Nassau, Wiesbaden, nach 
der Zählung vom 3. Dezbr. 1867 mit 30000 Einwohnern, ist ein 
anderes Verhältniss nicht vorhanden. 

Der ganze im städtischen Budget pro 1868 vorgesehene Be
darf zur Bestreitung der Kosten der öffentlichen Armenpflege be
trägt nur 10542 Tblr. oder ni(lht viel mehr, als ! Thlr. oder 10 Sgr. 
auf den Kopf der Bevölkerung. 

Es kann dabei aber nicht unerwähnt bleiben, dass die Wohl
thätigkeitsanstalten der verschiedenen Vereine und andere Stiftun
g~n mehr privater Natur weit grössere Beiträge zu den Zwecken 
der Armenpflege liefern; wie beispielsweise die Rechnungen dieser 
Anstalten 1861 mehr als fl. 33000 in Ausgabe nachgewiesen 
haben, welche Summe sich durch Erhöhung des Bedarfs und Grün-

. dung neuer Anstalten in diesem Jahre auf mindestens fl.. 50000 
erhöhen dürfte. 

o;9itized by Goog le 





159 

den folgenden Jahren durch Vermächtnisse namhafte Zuschüsse 
erhielt. Allein erst 1530 wurde, zunäphst in Folge eines Auf
stands ( 1525), bei welchem die Errichtung eines bürgerlichen 
"gemeinen Kastens" eine der Hauptforderungen bildete, der "Al
mosen-Kasten" als Zentral-Armen-Anstalt gegründet und demselben 
ausser den bereits in der Verwaltung des Raths gewesenen Lega
ten eine Reihe von Kirchen- und Klostergütern, Zehenden, Grund
zinsen und Gefällen zugewiesen. Seine Aufgabe war, die einhei
mischen christlichen Hausarmen, insbesondere alte und gebrechliche, 
ohne Unterschied der Konfession, durch wöchentlich auszutheilen
des Brod und Geld, wie auch mit Kleidern zu unterstützen, für 
Waisen, Geisteskranke, für Behandlung der nicht in den Hospi
tälern befindlichen Kranken (Hauskranken), für Beerdigung der 
Armen u. s. w. zu sorgen. 

Die Almosen bestanden in der Regel in Brod, auch Kleidern, 
selten in Geld; für die Kranken wurde die Arznei und die ärzt
liche Behandlung bezahlt. 

Allmälig entstanden noch andere milde Stiftungen, so 1593 
die katholische Armenan·stalt, 1679 das Arm·en-Ar-

' beits- und Waisenhaus. Die im 13. und 14. Jahrhundert 
gegründeten K a tharinen- und Weissfrauen-Klöster, zum 
Besten von Jungfrauen aus den Frankfurter Patriziergeschlechtern, 
dienten nach der Reformation zur Aufnahme bedürftiger Jungfrauen 
oder Wittwen lutherischer Religion. 

Alle diese Anstalten beruhten wesentlich auf privaten Stif
'tungen, oder waren doch in ihrem Bestand auf freiwillige Beiträge 
angewiesen. Die Stadtgemeinde gewährte ihnen keinen regel
mässigen Zuschuss; der Rath schenkte nur zuweilen einen Wagen 
Holz aus dem Stadtwald und überliess ihnen die wegen Defrau
dation oder Betrug weggenommenen Gegenstände. · Durch V er
ordnung vom 24. August 1724 wurden die Erträgnisse des Thor
sperrgeldes dem Almosenkasten zugewendet. Seit dem Anfang des 
18. Jahrhunderts wurde dem Almosenkasten und dem Armen
Waisen- und Arbeitshaus wiederholt die Veranstaltung von Lotte
rien gestattet, 179l für beide Anstalten gemeinschaftlich eine 
"privilegirte Stiftungslotterie" gegründet, welche bis zu Anfang 
unseres Jahrhunderts, wo die Stadt wegen der Kriegslasten die 
Lotterie an sich nahm, fortbestand. Bemerkenswerth ist auch eine 
Verordnung von 1583, welche bestimmte, dass kein Testament in 
der Kanzlei bestätigt werden soll, wenn nicht dem Almosenkasten, 
Spital oder Stadtbau etwas vermacht sei. 

So beschränkte sich der Rath darauf, die bestehenden milden 
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Stiftungen zu unterstützen, und nahm nicht selbständig die Armen· 
pflege in seine Hand. Nur ausnahmsweise und in Nothfällen 
unterzog die Stadtgemeinde sich direkt der Armenversorgung; sie 
theilte in harten Wintern Brennholz aus, gab den Abgebrannten 
Bauholz aus dem Stadtwald, speiste die Armen bei Theuerungen, 
so besonders bei der furchtbaren Hungersnoth von 1636. 

Da sich die bestehenden Armenanstalten nur der einheimischen 
Armen und von den fremden nur der Kranken, Passanten und 
Pilger annahmen, so hatte der Rath mit den fremden Bettlern 
viel Noth. Die Schaaren von Armen, die besonders während der 
Messen und bei den Kaiserwahlen, sowie in Folge von Krieg und 
Hungersnoth, vom Lande hereinzogen, waren eine unerträgliche 
Plage. Vergebens suchte man durch wiederholte Austreibungen 
der fremden Bettler zu helfen. Die Einheimischen glaubte man 
nicht hindern zu können; nach der · Bettelordnung von 1488 soll· 
ten sie durch Blechschildchen von den fremden unterschieden, diese 
aber von den "Bettlermeistern" aus der Stadt getrieben werden. 
Erst um 1620 scheint der Bettel überhaupt verboten worden zu 
sein. Durch zahlreiche Edikte, bes. vom 4. Sept. 1679, 1. Juli 
1717, 1:l. April 1729, 18. Jan. 1753, 20. Dez. 1781, suchte man 1 
dem Unfug zu steuern; den Wachen an den Thoren wurde ein· 
geschärft, keinen Vagabunden einzulassen; jeder, der beim Betteln 
betreten wurde, sollte zum Gassenkehren verwendet und "auf die 
Schantz gebracht", oder an die Herren W erb· Offiziers überlassen 
werden. Aber gerade die grosse Zahl jener Verordnungen beweist, 
dass sie wenig fruchteten. 

W a.s die Aufsicht der Gemeinde über die Armenanstalten 
betrifft, so waren derselben nur das Hospital zum heil. Geist, der 
allgemeine Almosenkasten, das Armen-, Arbeits- und Waisenhaus, 
und die weiblichen Versorgungsanstalten im Katharinen- und W eiss
frauen-Kloster unterworfen. Es war nämlich die Verwaltung jener 
Stiftungen in die Hände von eigens dazu gewählten Bürgern, sog. 
"Pflegern", gelegt. Schon im Jahre 1437 bestellte der Rath zur 
Verwaltung der Wisebeder'schen Stiftung vier sogenannte Almosen
herrn, drei Rathamitglieder und einen aus der Bürgerschaft ; bei 
Gründung des allgemeinen Almosenkastens, 1530, ernannte er die 
Rathsherrn und drei Bürgerliche zu Pflegern; bei Stiftung des 
Armen-, Arbeits- und Waisenhauses, 1679, sechs Rathaglieder und 
zwölf bürgerliche Pfleger. Aehnlich bei den anderen Stiftungen. 
Zu Anfang unseres Jahrhunderts hatten das Hospital zum heil. 
Geist, der Almosenkasten und das Waisenhaus je zwölf Pfleger, 
nämlich sechs Rathsglieder, je ein Mitglied aus den beiden adligen 
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Gauerbsehaften Limburg und }'rauenstein, einen Advokaten, einen 
Arzt und zwei Kaufleute. Die aus dem Senat gewählten Mitglie
der verblieben bei der Pflegerstelle , so lange sie ihre Senatsstelle 
bekleideten; die übrigen Pfleger wurden nach einer Dienstzeit von 
resp. 3 und 4 Jahren durch andere ersetzt. - Die beiden weib
lichen Versorgungsanstalten des Katbarinan- und Weissfrauen
Klosters hatten zu Pflegern drei Mitglieder des Senats. Die Pfleger 
aus dem Senat erhielten keinerlei Honorar neben ihrem Senatoren
gehalt; die bürgerlichen Pfleger meist einen kleinen Betrag, z. B. 
bei dem Almosenkasten je 50 Reichsthaler. 

Den • Pßegämtern" lag die gesammte Verwaltung der ihnen 
anvertrauten Stiftungen ob; doch bedurfteil sie zu manchen Maas
regeln, z. B. zum Ankauf und zur V eräusserung von Grundstücken, 
der Genehmigung des Raths. 

Was die Konfession anbelangt, so waren die meisten 
Armenanstalten den Anhängern der drei ehristliehen Konfessionen 
zugängig, so das heil. Geist-Hospital, Armen-, Arbeits- und Waisen
haus und der allgemeine Almosenkasten. Das Katharinen- und 
das Weissfrauen-Kloster sind seit der Reformation ausschliesslich 
lutherisch. 

Während im Mittelalter nur die in Frankfurt Einheimischen 
auf Unterstützung durch die Armen-Anstalten Anspruch hatten, 
wurden später in manchen Stiftungen auch die Nichtheimaths
bereehtigten wenigstens nicht ausgeschlossen, in manchen sogar , 
ausschliesslich zugelassen. Der allgemeine Almosenkasten freilich 
sorgte nur für die Armen unter den Frankfurter Ortsangehörigen; 
allein zu seiner Ergänzung wurde 1679 das Armen-, Arbeits- und 
Waisenhaus für die Fremden gegründet. Bis zum Jahr 1810 war 
seine vornehmste Aufgabe die Unterstützung verarmter Fremden. 
Seit 1810, wo durch die Stiftungsordnung vom 28. Juli die Waisen
Erziehung zum Hauptzweck dieser Anstalt gemacht wurde, waren 
die Kinder von Beisassen, seit 1815 auch die von Bürgern, zur 
Aufnahme berechtigt. - Das Hospital zum heil. Geist widmete 
sich im allmäligen Uebergang und jedenfalls seit 1725 aus
sebliesstich der V erpßegung von "armen , kranken, fremden und 
auch reisenden Personen, die keine Freundschaft hier haben" 
(Hospitalordnung vom 5. Dez. 1725). Auch die Stiftungsordnung 
vom 28. Juli 1810 bestimmte in dieser Weise die Aufgabe des 
Spitals. 

Während der napoleonischen Zeit widmete der Fürst Primas, 
Grossherzog von Frankfurt, dem Armenwesen Frankfurts seine 
eifrige Fürsorge. Er liess durch eine Kommission die gerade 
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damals sehr in Anspruch genommenen und in Unordnung ge
rathenen Stiftungen untersuchen. Er erkannte die Schwäche, die 
in dem Mangel an Zusammenhang unter den verschiedenen An
stalten und in der übermässig zersplitterten Thätigkeit der ein
zelnen derselben lag. In der Stiftungsordnung vom 28. Juli 1810 
(welche für das Armen- und Waisenhaus, das heil. Geist-Hospital, 
den allgem. Almosenkasten und die W eissfrauen- und Katharinen
.Klöster galt) suchte er durch eine angemessene Beschränkung der 
Aufgaben der verschiedenen Stiftungen ihre intensive Thätigkeit 
zu erhöhen. Durch Gründung einer "allgemeinen Armen- Kom
mission", zusammengesetzt ans Pflegern der genannten Anstalten, 
suchte er die Armenpflege mehr zu zentralisiren. Diese Kommis
sion sollte die Geschäftsführung jener 5 Anstalten kontrolliren und 
die U eberschüsse, welche sich bei dem Armen-, Arbeits- und 
Waisenhaus, dem Hospital zum heil. Geist und dem Almosen
kasten ergaben, in Empfang nehmen und zur Unterstützung der 
Armen verwenden. Die steigende Noth und die offenbare Unzu
länglichkeit der Armenanstalten veranlasste 1814 und 1815 den 
Rath, durch besondere Kommissionen das Armenwesen untersuchen 
zu lassen. Durch Senatsbeschluss vom 30. Dezember 1848 wurden 
verschiedene Verbesserungen getroffen : die von dem Grassherzog 
eingesetzte allgemeine Armen- Kommission wieder aufgehoben, 
hauptsächlich weil es für die unbesoldeten Pfleger eine zu grosse 
Last war, neben ihrer speziellen Anstalt auch von der Zentral
stelle aus die allgemeine Armenpflege zu leiten, und weil neben 
den in der Armen· Kommission vertretenen Stiftungen noch eine 
Fülle privater Anstalten, die mit jener Kommission in keiner Ver
bindung standen, für die Armenpflege sorgten, so dass eine wahre 
Zentralisation doch nicht erreicht wurde. Im übrigen bestimmte 
jener Senatsbeschluss eine angemessene Vertheilung der Aufgaben 
des allgem. Almosenkastens, des Waisenhauses und des 1816 ge
gründeten Versorgungshauses. 

Auch gegenwärtig ruht die Armenpflege nahezu ausscbliess
lich auf Stiftungen oder wohlthätigen Vereinen, die in ihren Ein
nahmen wesentlich auf die Zinsen ihres Kapitalvermögens und 
freiwillige Beiträge angewiesen sind. Die Theilnahme der Stadt
gemeinde als solche an der Armenversorgung beschränkt sich dar
auf, dass sie einigen jener Anstalten Beiträge zahlt, die übrigens 
nur bei dem allgemeinen Almosenkasten, dem Irrenhaus und dem 
Rocbusbospital bedeutend sind. Direkt verausgabt die Stadt für 
Armenpflege - wenn wir hier von dem für arme Kinder gezahl-
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ten · Schulgeld absehen - ,jährlich nur wenige hundert Gulden für 
Blödsinnige, arme Passanten, Findlinge und Auswanderer. 

Während die meisten der Frankfurter milden Stiftungen gesetz
lich in keiner Weise der Verwaltung oder Aufsicht der städtischen 
Behörde unterworfen sind, nimmt ein Theil der bedeutendsten An
stalten eine andere Stellung ein. Durch die Stiftungsordnung vom 
3. Dezember 1833 sowohl, als durch spätere Spezialgesetze sind 
der allgemeine Almosenkasten, das Hospital zum heil. Geist, das 
Waisenhaus, die weiblichen Versorgungsanstalten im Katbarinan
und Weissfrauenkloster, das Versorgungshaus, die Irrenanstalt, die 
Hülfskasse, das Rochushospital und die Taubstummenanstalt als 
öffentliche Stiftungen bezeichnet. Das gerade diese Stitl;ungen 
der Aufsiebt der städtischen Behörde unterworfen sind, erklärt 
sich daraus, dass dieselben entweder einen Theil ihrer Substanz 
der Stadtgemeinde verdanken, wie der allgemeine Almosenkasten, 
oder den grössten Theil der Unterhaltungskosten aus dem Stadt
säckel beziehen (Irrenhaus, Rocbusspital), oder auf Anregung der 
Behörde gegründet sind (Versorgungshaus, Waisenhaus). Für diese 
öffentlichen Stiftungen gilt nach der Stiftungsordnung das Fol
gende: Ihr Vermögen ist Eigenthum der christlichen Ge
meinden Frankfurts; die Irrenanstalt, die Taubstummenanstalt 
und das Rochusbospital sind "Gemeingut sämmtlicher jeweils die 
freie Stadt Frankfurt bildenden Gemeinden •. Die Oberaufsicht 
über alle diese "öffentlichen Stifl;ungen" stand dem Senat zu, der 
sie durch eine Kommission aus seiner Mitte, die sogen. Stiftungs
deputation ausübte. Seit dem Gemeindeverfassungs-Gesetz vom 
·25. März 1867 ist das Recht des Senats auf den Magistrat über
tragen, die Stiftungsdeputation . ist eingegangen. Die ständige 
Bürger- Repräsentation (jetzt die Stadtverordneten- Versammlung) · 
wählt aus den Bürgern für jede der öffentlichen Stiftungen resp. 
3, 5, 7 oder 9 "Pfleger•. Diese sind unbesoldet, erhalten jedoch 
bei einigen Anstalten eine kleine Vergütung, z. B. fl. 50, die sie 
gewöhnlich zu Gunsten der betreffenden Anstalt verwenden. Bei 
denjenigen der genannten Stiftungen, welche keiner der christlichen 
Konfessionen ausschliesslich angehören, müssen jederzeit Männer 
aus allen drei christlichen ,Konfessionen unter den Mitgliedern der 
Verwaltung sein. Die Pfleger leiten die Verwaltung der ihnen 
anvertrauten Stiftung, stellen Beamte an u. s. w. Zu Kauf, Ver
kauf, Tausch von Immobilien, zu Bauten über fl. 500, zu Kapital
aufnahmen, die nicht in demselben Jahr zurückgezahlt werden 
können, zur Erhöhung von Beamtengehalten und zu jeder wesent
lichen Veränderung der bestehenden Einrichtung ist die Genehmi-
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gung des Senats und der ständigen Bürgerrepräsentation einzuholen, 
zum Erwerb von Immobilien in öft'entlicher Versteigerung ubd zur 
Prozessführung genügt die Zustimmung der Stiftungsdeputation. 
Alljährlich sind die Bücher durch das aus 9 Mitgliedern bestehende 
Rechnungsrevisionskolleg, welchem die Kontrolle des städtischen 
Rechnungswesens obliegt, zu revidiren. 

Neben den der Aufsicht der Behörde unterworfenen öffent
lichen Stiftungen, besteht eine Fülle von privaten Stiftungen und 
von wohlthätigen Vereinen , deren Verwaltung von unbesoldeten 
Vorständen geleitet wird. Die Wahl derselben geschieht nach den 
Bestimmungen des Stifters, bez. den Statuten des Vereins, auf ver
schiedene Weise. 

Es verdient alle Anerkennung, dass niemals ein Mangel an 
Männern ist, die sich diesen oft mühevollen Aemtern unterziehen, 
·und dass die Verwaltung der Anstalten, wie die Gewährung der 
nöthigen Geldmittel zur Armenpflege beinahe ausschliesslich auf 
der freiwilligen Thätigkeit der Bürgerschaft beruht. Allein diese 
Gestaltung bat doch auch ihre unverkennbaren Nachtheile. In 
Folge des Mangels einer Zentralstelle, von welcher aus sich das 
Ganze der Armenpflege übersehen liesse, fehlt das unumgängliche 
Zusammenwirken und gegenseitige Ergänzen jener zahlreichen Stif
tungen, die oft den gleichen Zweck verfolgen. Es liesse sich die 
Wirksamkeit jeder einzelnen Stiftung wesentlich erhöhen, wenn 
sie von den Leistungen der anderen genaue Kenntniss hätte und 
daraus ersähe, wo eine Lücke der Armenpflege auszufüllen ist. 
Mit den grossartigen Mitteln der Frankfurter Wohlthätigkeits
anstalten liesse sich dann mehr erreichen, als gegenwärtig mög
lich ist. 

Was die Berechtigung zur Unterstützung betrift't, so steht 
solche bei den meisten der ö f f e n t li c h e n Stiftungen nur den 
Frankfurter Stadtbürgem, bei dem Irrenhaus, Rochusspital und der 
Taubstummenanstalt allen Angehörigen des Frankfurter Staats
gebiets zu; bei dem Rochusbospital sind jedoch auch Fremde zu-

, gelassen und das heil. Geist-Hospital dient ausschliesslich zur Auf
nahme von Fremden, welche bei den christlichen Bürgern in Dienst 
stehen. Die privaten Stiftungen und die Vereine unterstützen 
freilich in erster Linie die hiesigen Bürger, pflegten aber bisher 
Fremde nicht auszuschliessen. 

In Bezug auf die Konfession ist zu bemerken, dass die Juden 
an den öffentlichen milden Stiftungen, mit Ausnahme des Irren
hauses, Hocbusspitals und der Taubstummenanstalt, kein Anrecht 
auf Unterstützung haben, da jene Anstalten, wie oben erwähnt, 
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Eigenthum der christlichen Gemeinden sind. Dagegen sind von 
den privaten Stütungen und besonders von den Vereinen die mei
sten konfessionslos. Die israelitische Gemeinde besitzt dafür eine 
wahre Fülle eigener Anstalten, die der Armenversorgung in aus
reichender Weise Genüge leisten. Ein Theil derselben, wie vor 
allen die grossartige Stiftung des Freiherrn Amschel Mayer von 
Rothschild von 1,200,000 Gulden , beschränkt ihre Hülfeleistung 
nicht auf Einbeimische und nicht auf Frankfurt, sondern spendet 
ihre Unterstützungen in einem Umkreise von 10 Meilen. 

Es würde zu weit führen, die Einrichtungen und Leistungen 
auch nur der bedeutenderen milden Stiftungen anzuführen. Wir 
beschränken uns auf die Almosenkasten, denen die Armenpflege 
im engeren Sinn, die Unterstützung durch Geld und Naturalien, 
obliegt. 

Der allgemeine Almosenkasten (gestiftet 1530) hat zu
folge §. 1 seiner Verwaltungsordnung von 1833 • die Annen und 
Nothleidenden unter den hiesigen Bürgern, Beisassen und sonstigen 
Angehörigen der drei christlichen Konfessionen aus der Stadt, so
weit solche nicht von anderen Stütungen versorgt werden müssen, 
oder wirklich versorgt werden, auf den Fall dass sie arbeitsunfähig 
sind", zu unterstützen. Sein Vorstand (Pßegamt) besteht aus 9 
durch die ständige Bürgerrepräsentation, jetzt .Stadtverordneten, 
aus der Bürgerschaft gewählten Mitgliedern, von welchen 6 speziell 
mit der V ertheilung der Spenden betraut sind (Spende- Sektion), 
während die übrigen 3 die V erw~ltung führen und die ganze reine 
Einnahme in monatlichen Baten an die Spendesektion abliefern. 
Zur Besorgung der Armenpflege werden für jedes der 14 Quar
tiere der Stadt 6-9 Armenpfleger gewählt (und zwar durch den 
Senat, jetzt Magistrat, auf doppelten Vorschlag der Sp~ndesektion), 
so dass jedem Armenpfleger 30-40 Hausnummern zugewiesen 
sind. Die Armenpfleger jedes einzelnen Quartiers versammeln sich 
einmal in der Woche und berathen gemeinschaftlich über die bei 
der Spendesektion zu beantragenden Unterstützungen. Um eine 
gewisse Gleichmässigkeit in der Fürsorge für die Armen in den 
verschiedenen Quartieren zu erzielen, und, um zu verhüten, dass 
die Einnahmen nicht überschritten werden, treffen sodann die sechs 
Mitglieder der Spendesektion die endgültige Bestimmung. 

~--

Die von dem allgemeinen Almosenkasten vertbeilten Spenden 
erhellen aus nachstehender Tabelle. 
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Ausgaben des allgemeinen Almosenkastens. 

Wö-
Brod Andere Ver- Gesammt Aus-chent- Klei-

licheAl- dung Unter- wal- gabe 
mosen W erth Zahld.l stützun- tungs-

haar Laibe W erth. gen. Kosten ohne d. , incl. 
ft. X. ft. x. a 3.11 o. x. ft. x. ß. X. Brod. Brod. 

20595 - 22592 - - - - -
20717 - 25994 - - - - -
23634 - 14929 - - - - -
30988 - 22501 - - - - -

*58132,43 1636,8 - - 9057,41 4172,16 - 73146,26 
*41126,22 4388,53 45019 - 13095,10 3122,56 - 61733,21 
31503,36 1874,58 65225 - 21673,18 3057,38 58109,30 -
39\163,53 3920,42 76435 - 14664,17 4013,16 62562,8 -
4292i:l,43 5410,13 86189 - 10305,42 3328,2 61967,40 -
43136,41 2773,to 60511 - 22x2,52 3::!85,23 51578,6 -
35686,44 4110,48 78284 - 3398,53 3287,t3 47342,5 -
32064,42 3930,18 68238 10235,42 6122,39 2949,<15 45067,24 55303,s 
36227,3o 3524,17 83066 9661,2 7834,27 3168,so 50755, 4 60446,6 
37047,16 5003,45 92624 21612,26 15437,12 3663,33 6 1153,46 82766,~ 
43872,11 7644,'11 93906 18781,12 12975,ss 3579,25 68071,so 86852,42 
44823,6 !:1871,5 94690 15781,10 13448,54 4140,35 72286,40 88068,20 
44563,3() 10763,49 !16475 19295 13238,38 4050,7 72616,4 91911,4 
40741,6 8082,19 88151 17630,12 9773,57 4093,43 62690,s6 80321,8 
37519,39 8635,40 83995 16799 9654,34 4090,43 59900,36 76699,36 

Ueber die Zahl der Unterstützten existiren leider nur sehr 
mangelhafte statistische V erö:ffentlichungen. Wie aus der unten
stehenden Aufstellung ersichtlich, gab man sich bis zum Jahre 1834 
wenigstens die Mühe, die Zahl der unterstützten Familien und 
Köpfe genau anzugeben; jetzt hält man dies für überflüssig. 

Zahl der von dem allgemeinen Almosenkasten 
Unterstützten. 

Jahr. Familien. Köpfe. 
1819 1053 3162 
1824 1115 3511 
1829 1156 3716 
1834 1201 3906 
1842 etwa 1200 etwa 4000 
1854 

" 
5950 

1855 
" 6800 

1860 " 7500 
1865 

" 8600 
1866 

" 8850 
1867 

" 
8950 

1868 " 9200 

Neben diesem den christlichen Konfessionen gemeinschaftlichen 
Almosenkasten bestehen noch besondere konfessionelle Almosen
kasten. In der richtigen Erkenntniss, dass die Zersplitterung auf 

*) Einschliesslich des Werths des vertheilten Broda. 
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Gemeindevorstand gewählten Pflegeamts. Zum Behuf der Spenden
vertheilung ist die Stadt in sechs Bezirke (die sechs Kirchspiele) 
getheilt, deren einer, in welchem sehr viele Arme wohnen, wie
derum in zwei Unterbezirke zerfällt. Jeder dieser Bezirke hat 
6-12 Armenpfleger, welche von dem Pflege-Amt ernannt werden. 
Die Armenpfleger jedes Bezirks unter einem von und aus ihnen 
gewählten Vorsteher vertheilen die Armen ihres Bezirks unter 
sich. Allmonatlich kommen sie zusammen um über die zu ge
wähtenden Unterstützungen zu berathen. Eine endgültige Be
schlussfassung darüber erfolgt durch das Pflegeamt des lutherischeil 
Almosenkastens. Die Thätigkeit dieser Anstalt erhellt aus nach
stehender Aufstellung. 

Unterstützungen in Geld. 
Unterstützungen Summa. 

in Naturalien. der 

Zahl 
ba.ar, ba.ar, . . Klei- Nah- Brenn· Unter-

Jahr. m m duog. rung. ml!-te-regel· ausser- . nal. stützun. der mii.s- ordent- !heth- Unter· Geld· Geld· Geld· 
Armen. sige. liehe. Zins. riebt. werth. werth. werth. gen. 

ft. "· ft. "· ft . J<. 8. L ft.L ft . L 8. "· 8. "· 

1829/30 108 - - - 390,56 - - - Z277, 1 
1834/35 1137 - - - 656,13 - - - 8620, 9 
1839/40 1457 - - - 282, s - - - 10638,u 
1845/46 1640 4720,49 2978,19 4462,52 443,6 792,26 3335,56 1575,15 18309,48 
1850/51 1920 2728,89 2917,10 4303 165,12 617,ä 1765,21 486 12982,44 
1855/56 4654*) 1306,ss 5195,52 4144,s2 130 1010,s1 1711, 4 577,59 14688,2 
1860/61 4585 974,2 5385,as 3747 225 1608,9 2322,36 809,81 14460,44 
1865(66 4591 894,44 9041,sr581 50 r649,28 1033, 2 880,84 16130,44 
1866/67 4867 1668,12 9830 2338 50 1669 1271155 1036, II 17863,18 
1867/68 4990 1440,s& 10515 2044 50 1753,58 888,49 1090,se 17772,65 

Da neben diesen Almosenkasten zahlreiche Stiftungen und 
Vereine sich der Armenversorgung widmen, so konnte sich die 
Stadtgemeinde darauf beschränken, einzelnen jener Anstalten, die 
einer solchen Hülfe besonders bedürftig waren, Zuschüsse zu geben, 
ohne sich im Uebrigen mit der Armenpflege zu befassen. Es 
wird das ersichtlich aus der nebenstehenden Tabelle, welche die 
für milde Zwecke verausgabten Beträge aufweist. (Ii. pag. 169.) 

An einer Gesetzgebung über die Verpflichtung zur Armen
versorgung fehlt es gänzlich. Es wurde nie in Zweifel gezogen, 
dass die Stadtgemeinde zur Unterstützung der hier verbürgerten 
Armen verpflichtet sei. Die Stiftungen und Vereine gewährten 
auch immer bereitwillig diese Unterstützung. Es schien darum 
einer ausdrücklichen gesetzlichen Bestimmung nicht zu bedürfen. 

1) Seit 1851/52 wird in den Berichten des lutherischen Almosenkastens 
s.tatt der Zabl der Unterstatzten die Zahl der Unterstützungen mitgetheilt. 
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1~0x.l 1::ox.l 1:.00x.l 
1860 ~65x.l ~66x. 8. x. 

Stipendien . . . . . . 
Schulunterricht. Bücher 

306,~ 756,45 340,50 170,25 207,4.5 207,45 

etc. für arme Kinder . 50 14126,11 17724,12 17214,13 12898,22 117S8,57 
Arme Passanten, Findlinge 379,48 851~9 1081,29 1166,27 879,28 1305,& 
Auswanderer n. Amerika - - - 475,4 1231,20 705,4 
Kostgeld für Verarmte u. 

Blödsinnige . • . . 921,19 675,ll& 497 632 584,48 587,& 
Beitrag zudenKleinkinder-

schulen . . • • - 250 250 250 250 250 
11 zu .der Hülfskasse .• - 1000 1000 1000 1000 1000 
11 z. d. Taubstummenanst. 1000 1800 1800 1820 2500 1458,20 
11 z. d. Entbinduagsanstal aoo 300 400 600 600 600 
11 zu der Su~enanstalt 

5247,361 8s00 
- 1000 -

'1 z. dem Roc us-Hospital 6455 7600 7000 7600 
11 zu dem allgem. Almo- {6050,46 

12000 ~~~} 12000 12000 12000 motenkasten . . . 8790,34 
" zu der Irrenanstalt . 1329,55 13000 13000 14059 34330 29991 

Summa 125586,7 !38806,56j69193,stl56917,9 174081,tsl67503,18 

Bis zum Jahre 1866 war in Frankfurt die Erlangung des 
Bürgerrechts an mancherlei Bedingungen, Besitz eines gewissen 
Vermögens, Zahlung bedeutender Bürgerrechtsgelder, geknüpft. So 
kam es, dass die Zahl der Bürger nur gering war; z. B. befanden sich 
im Jahre 1864 unter 77,372 Einwohnern nur 37,688 Bürger und 
deren Angehörige. Ueberdies war der Zuzug von Fremdan nicht 
freigegeben. Es reichten daher die Frankfurter Armenanatalten 
nicht nur aus, die verarmten Bürger zu unterstützen, sondern sie 
gewährten auch häufig, selbst wenn sie den Statuten nach nur 
den Bürgern zugänglich waren, zahlreichen Fremden ihre Beihülfe. 
Durch das Gemeindeverfassungsgesetz vom 25. März 1867, in Ver
bindung mit dem Bunaesgesetz über die Freizügigkeit vom 1. No
vember 1867, haben diese ·Verhältnisse eine wesentliche Aenderung 
erlitten. Die erschwerenden Voraussetzungen der Erlangung des 
Bürgerrechts sind aufgehoben; jeder Preusse erwirbt dasselbe wenn 
er seit einem Jahre 

1. Einwohner des Stadtbezirkes ist 
2. keine Armenunterstützung aus öffentlichen Mitteln em

pfangen 
3. die ihn betreffenden Gemeindeabgaben bezahlt bat und 

ausserdem 
4. entweder 

a) ein Wohnhaus im Stadtbezirk besitzt, oder 
b) ein stehendes Gewerbe selbständig als Haupterwerbs

quelle mit wenigstens zwei Gebülfen betreibt, oder 
c) ein Jahreseinkommen von mindestens 700 0. bezieht. 

E m m Iug bau s, Armeopßege. 12 
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Die Zahl der . Bürger wird in Folge dieser Bestimmungen 
rasch wachsen; die Verpflichtung der Stadtgemeinde zur Versor
gung ihrer Armen wird eine bedeutende Ausdehnung erlangen. 
Die Stiftungen aber werden diese Verpflichtung nicht mehr, wie 
bisher, der Stadtgemeinde abnehmen und auf ihre eigenen Schul
tern laden. Denn ohne Zahlung eines besonderen Einkaufsgeldes 
können die neuen Bürger nicht berechtigt sein, aus den öffent
lichen Stiftungen Unterstützung zu verlangen; haben doch auch 
früher die neuaufgenommenen Bürger je fl. 100 für den Almosen
kasten zahlen müssen. Und, wenn die Stiftungen auch wollten, 
sie werden den vermehrten Ansprüchen nicht gewachsen sein. Es 
wird also die Stadtgemei1,1de selbst für die Armenpflege zu sorgen 
haben und über kurz oder lang zur Bildung einer städtischen 
Armenkasse schreiten müss&n. 
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wandten) oder Korporationen, die gesetzlich zu gegenseitiger Unter
'stützung und Versorgung verpflichtet sind, nicht erlangen kann. 

Die öffentliche Annenpftege soll daher darauf sehen, 1) dass 
der arbeitsfähige Arme, soweit er es vermag, zur Thätigkeit und 
zu möglichst eigenem Erwerbe der unentbehrlichsten Lebensbedürf
nisse genöthigt, oder mit den dazu erforderlichen Mitteln versehen 
werde, 2) dass dem Armen nur das schlechterdings Unentbehr
liche gewährt werde. 

Dagegen sind diejenigen Armen, welche die ihnen dargebo
tene, ihren Kräften und sonstigen Verhältnissen angemessene Ge
legenheit zur Arbeit verschmähen, wenn nicht ihre wirkliche Un
fähigkeit zur Arbeit erwiesen ist, jeder öffentlichen Unterstützung 
als unbedingt unwürdig zu erkennen, fallen aber dann, als der 
Arbeitsscheu und der muthwilligen Bettelei verdächtig, der poli
zeilichen Aufsicht anheim. 

Ebenso gilt jede gewährte Unterstützung nur als Vorschuss, 
der bei eintretenden besseren Vermögensverhältnissen zurückzuzahlen 
ist. (Eine solche Zurückzahlung freilich mag, selbst wo sie aus
führbar gewesen wäre, wohl nur ganz vereinzelt vorgekommen sein.) 

Als Unterstützungsmittel bezeichnet das Gesetz 1) die V er
abreichung von Almosen, 2) Krankenpflege, 3) Kindererziehung, 
4) Verschaffung von Unterkommen, 5) gänzliche Versorgung. Al
mosen sollen nur dann bewilligt werden, wenn es sich . um 
Beschaffung der fehlenden unentbehrlichsten Lebensmittel han
delt, und giebt das Gesetz hierbei der Verabreichung von Natu
ralien vor den Geldspenden den Vorzug. - Erkrankte Arme sind, 
wenn sie fremder Pflege und Aufsicht bedürfen, und diese bei 
ihren eigenen Angehörigen nicht finden können, entweder in den 
öffentlichen Krankenhäusern, oder auf eine andere entsprechende 
Weise unterzubringen, jedenfalls aber mit ärztlicher Hilfe und 
Arznei zu versehen. Im Todesfalle ist der unentbehrliche Beer
digungsaufwand aus der Armenkasse zu bestreiten. 

In Betreff der Kindererziehung bestimmt das Gesetz, dass 
Waisen entweder in ehrbaren Familien unterzubringen oder in die 
Waisenhäuser aufzunehmen sind. Für die Kinder armer Eltern 
wird, wo besondere Armenschulen nicht bestehen, die Hälfte des 
gewöhnlichen Schulgeldes aus der Armenkasse gezahlt; für In
dustriebezirke ist die Errichtung von Kindergärten für noch nicht 
schulfähige Kinder vorgesehen. 

Gebricht es dem Armen an der nöthigen Wohnung, so bat 
die Armenbehörde, entweder durch Ermiethen einer Wohnung, 
oder durch Unterbringung im Armen- oder Gemeindehause, im 
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äussersten Nothfalle durch Anordnung des Reihezuges, für Unter
kommen Sorge zu tragen. Wer dagegen obdachlos geworden ist, 
sich aber sonst selbst zu ernähren vermag, hat den Betrag des 
Miethszinses an die Armenkasse zu entrichten, oder für Rechnung 
der letzteren abzuarbeiten. 

Was endlich die Versorgung in öffentlichen Hospitälern, Ge
meinde- und Armenhäusern mit Wohnung, Kost und den sonsti
gen unentbehrlichen Lebensmitteln betrifft, so soll dieselbe nur auf 
solche Personen ausgedehnt werden, die sich selbst zu erhalten 
nicht vermögen und um ihrer eigenen und Anderer Sicherheit 
willen sich selbst nicht überlassen bleiben können. Für angemes
sene Beschäftigung, .deren Ertrag der Anstalt verfällt, für Fest
balten an einer bestimmten Hausordnung, für Hausandachten und 
sonstige geistige und körperliche Pflege soll soweit als möglich 
Sorge getragen werden. 

Wie bereits erwähnt, fällt die Pflicht der Armenversorgung 
der Gemeinde zu. Die Verbindlichkeit der Letzteren wird nach 
der Heimathsangehörigkeit bestimmt, und ist es nothwendig, die 
hierfür gültigen Bestimmungen kennen zu lernen. 

Jeder sächsische Staatsangehörige ist an demjenigen Orte hei
mathsberechtigt, an welchem a) er zuletzt die Heimathangehörig
keit 1., durch ausdrückliche Ertheilung, oder 2., durch Ansässig
keit mit einem Wohngebäude erlangt hat. In diesem Falle wird 
jedoch die Heimathsangehörigkeit erst nach Ablauf eines 5jährigen 
Zeitraums, während dessen Jeman!l nach Erlangung der Ansässig
keit mit einem Wohnhause am Orte gewohnt hat und ansässig 
geblieben ist, gewonnen; ausserdem aber b) an dem Orte, wo 

. er geboren ist, vorausgesetzt, dass die Geburt während eines we
sentlichen Aufenthaltes der Mutter stattgefunden hat. - Ehe
frauen theilen hierbei die Heimath ihrer Ehemänner. Wittwen 
behalten die HeimatJJ. ihres letzten Eherr:annes bei, während bei 
völlig geschiedenen Frauen die vor der Ehe besessene Heimath 
wieder eintritt. - Bei Kindern noch lebender Eltern, beziehentlich, 
Grosseltern, tritt die eigene Heimatbangehörigkeit derselben in der 
Regel erst mit dem 14. Lebensjahre in Wirksamkeit; bis dahin 
theilen sie die Heimath des Vaters, uneheliche die Heimath der 
Mutter, im Falle des Tode.3 der Eltern aber die Heimath der 
Grosseltern. 

Seit dem Jahre 1862 begründet der Antritt des Bürgerrechts 
die Heimathsangehörigkeit nicht mehr, ebensowenig der Gewerbe
betrieb. - Nach dem Heimathagesetze muss ferner 1., jeder 
Staatsangehörige zu irgend einem Heimathsbezirk des Königreichs 
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gewisse Geschäfte, z. B. das Kassenwesen, die Anstellung von be
soldeten Beamten erheischt, eine Ausnahme stattfinden. Handelt 
es sich dagegen um die Bezirksarmenpflege, so ist die Bildung 
von Bezirksarmenkommissionen den Amtshauptleuten ·aufgetragen. 
Die Kommissionen sollen bestehen aus 1., einem Mitgliede des 
Stadtraths der zu dem Bezirke gehörigen Stadt, 2., dem Dirigenten 
der in den Heimathsbezirken mit Leitung des Lokalarmenwesens 
bekleideten Gerichtsstellen, 3., aus den Deputirten der einzelnen 
Lokalarmenvereine. Die Mitglieder dieser Kommission versammeln 
sich unter Vorsitz des Amtshauptmanns oder eines von ihm zu 
beauftragenden Delegirten, um über die gemeinsamen Angelegen
heiten des Bezirks zu berathen und zu beschliessen. An dem Orte, 
wo sich die für den Bezirk errichtete Armenbeschäftigungsanstalt 
befindet, ist ein Ausschuss unter der Direktion eines Vorstandes 
zu bestellen, dessen Mitglieder von der Gesammtheit der Kom
mission durch relative Stimmenmehrheit, bei Stimmengleichheit 
durch das Loos gewählt werden. Uebrigens erfolgt die Bildung 
grösserer .!rmendistrikte zuerst nur versuchsweise auf eine gewisse 
Anzahl Jahre mit Vorbehalt der Aufkündigung und Verlängerung 
auf anderweite Fristen. 

Den Armenvereinen wie den Armendeputationall liegt ob, 
1., das Kassen- und Rechnungswesen, wie die Verwaltung vor
handener Stiftungen und Anstalten, 2., die Aufbringung der er
forderlichen Mittel, 3., die Maasregeln gegen Arbeitslosigkeit und 
Verarmung, 4., die Armenpflege im engeren Sinne, d. b. die Er
örterung über Hilfsbedürftigkeit der einzelnen Armen, wie die Be
stimmung und Gewährung der für den speziellen Fall zu berech
nenden Unterstützung. 

Armenpolizei. Das Gesetz stellt die Verschiedenheiten in 
den Funktionen der Polizei- und Armenbehörden durch folgende 
Fassung fest: Der Zwang der arbeitsscheuen .Armen zur Arbeit 
gehört zum Beruf der Polizeibebörden, mit denen sich deshalb die 
Armenbehörden, wo sie von ersteren verschieden sind, zu ver
nehmen haben. Die Beschaffung lohnender Arbeit für arbeits
willige und fähige, aber arbeitslose .Arme bleibt den Armenbehör
den überlassen. Hierbei soll die hauptsächlichste Sorgfalt darauf 
gerichtet sein, die noch arbeitsfähigen .Armen bei ihrem gewohnten 
Erwerbszweige zu erhalten oder ihnen Gelegenheit zu lohnender 
Beschäftigung zu verschaffen, um die gänzliche Verarmung so lange 
als möglich zu verhindern. Die zu wählenden Mittel sollen 
sich im Einzelnen allenthalben nach den örtlichen Verhältnissen 
richten. 
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Jeder Arme, welcher öffentliche Unterstützunng irgend einer 
Art empfängt, steht unter Aufsicht der Armenbehörde und ist da
her verbunden, zu jeder Zeit von seinem Tbun und Lassen, seinem 
häuslichen Leben, von dem was er erwirbt und was er verbraucht, 
soweit eine solche Kenntniss für die Armenpflege nöthig ist, auf 
V erlangen Rechenschaft zu geben, bat auch den bierauf sich be
ziehenden Anordnungen und Erinnerungen Folge zu leisten. 

· Wie bereits erwähnt, fal1en Arme, welche die ihnen darge
botene, sonst ihren Kräften und V erbältnissen angemessene Arbeit 
verschmähen, als der Arbeitsscheu und muthwilligen Bettelei ver
dächtig, der polizeilichen Aufsicht anheim, und sind im Verhält
niss der Gradation als Strafen des Betteins angeführt: 1., Ge
fängniss bei Wasser und Brod bis zu 3 Tagen, 2., Zwangsarbeit 
bis zu 8 Tagen und sobald sie nicht ausführbar ist, Gefängniss 
bei Wasser und Brod bis zu 14 Tagen; 3., körperliche Züchtigung; 
4., Einlieferung in die Landes-Korrektionshäuser auf bestimmte oder 
nach Befinden unbestimmte Zeit. - Wo zur Anwendung von 
Zwangsarbeit bestimmte öffentliche Anstalten fehlen, sind Bettler 
zu öffentlichen Arbeiten aller Art, bei Kommun- und Strassen
bauten, Holz- und Wiesenkultur-, Ackerarbeiten, Reinigung der 
öffentlichen•Plätze und Strassen, zu gebrauchen, oder für Rechnung 
der Armenkasse an Privatpersonen zu verdingen, ebenso bei fiska
lischen Arbeiten für Rechnung der Armenkasse mit zu verwenden. 
Der Strafarbeiter erhält von der Armenkasse während der Arbeit 
die unentbehrlichste Nahrung oder einen Tagelohn, welcher nach 
den Ortspreisen zur Deckung der notbwendigsten Bedürfnisse ge
rade ausreicht. - Für das Betteln unerwacbsener Kinder werden, 
wenn es auf Gebeiss der Eltern geschieht, die letzteren so ge
straft, als ob sie selbst betteln gegangen wären. 

Beschaffung der Mittel. In jedem Heimatbsbezirk be
steht eine Armenkasse, deren Einnahmen theils ordentliche, theils 
ausserordentliche sind. Als die wesentlichsten sind von den durch 
das Gesetz vorgeschriebenen Erhebungen zu nennen: 1) die Samm
lungen für die Armenkasse bei Hochzeiten, Kindtaufen, Kommu
nionen und Begräbnissen; 2) Abgaben von gerichtlich einzu
tragenden Besitzveränderungen (gegenwärtig mindestens 112 o;o der 
Kauf- oder sonst ermittelten Werthsumme); 3) Vermächtnisse und 
Schenkungen zu Gunsten der Armenka::~se; 4) Abgaben von öffent
lichen Kunstvorstellungen, Schaustellungen und Belustigungen aller 
Art (Theatern, Konzerten, Bällen); 5) gewisse gesetzlich bestimmte 
Strafgelder, ebenso der Erlös der polizeilich konfiszirten Naturalien; 
6) Beiträge, welche nach den Lokalstatuten von den Neueinwer-
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benden, z. B. in den Städten bei Gewinnung des BürgeiTechts, an 
die Anntmkasse zu zahlen sind; 7) Sammlungen und Beiträge wäh
rend und nach dem kirchlichen Gottesdienste, ebenso Ertrag der 
in Gasthäusern und öffentlichen Verkehrsanstalten (z. B. in Post
ämtern) ausgehängten Annenbüchsen; 8) Beiträge der Innungen; 
9) Privatsammlungen zu besonderen Zwecken (z. B. Weihnachts
bescheerungen für arme Kinder); 10) auszuschreibende Steuern, 
die nach neuern Bestimmungen auf alle Diejenigen innerhalb des 
Heimathbezirks auszudehnen sind, welche überhaupt Staatssteuern 
zu entrichten haben. Die Veranlagung erfolgt in der Regel nach 
dem Verhältniss der von Jedem an die Staatskasse zu zahlenden 
Abgaben, erscheint aber in den Städten meist nicht als besondere 
Armensteuer, sondern ist in den ausgeschriebenen Kommu~al
anlagen mit inbegriffen. - Privatwohlthätigkeitsvereine und An
stalten sind verpflichtet, den Armenbehörden auf Verlangen dar
über Auskunft zu geben, welche Personen unterstützt worden sind 
und wie hoch sich der Betrag der Unterstützungen beläuft. 

II. Wenn dies die Grundlagen des sächsischen Annengesetzes 
sind, so soll in Folgendem, soweit es {!er zugemessene Raum 
verstattet, versucht werden, zunächst an einigen Städten 
von verschiedener Grösse, sodann an mehreren Bezirken des 
platten Landes wenigstens in allgemeinen Umrissen zu schil
dern, wie sich die öffentliche Armenpflege unter der Ein
wirkung des vorerwähnten Gesetzes gegenwärtig praktisch gestal
tet hat. 

Dresden (163,000 Einwohner). 

Aktives städtisches Vermögen 4,875,543 Thlr. 
Passives " " 2,754,626 " 

Die Armenpflege ist der Armenversorgungsbehörde übertragen, deren 
Beratbungen und Beschlüsse früher unter Assistenz eines Königl. Kom
missars erfolgten. Gegenwärtig wird das Direktorat von einem Mitglied 
des Stadtraths verwaltet, das in manchen Punkten eine ganz exemte Stel
lung einnimmt, für gewisse Funktionen dem Rath, für andere nur der 
Kreisdirektion und dem Ministerium verantwortlich ist. - Die Geschäfts
führung ist theils eine kollegialische, thcils wird sie büreaumässig durch 
den Vorstand oder einzelne damit zu beauftragende Mitglieder besorgt. 
Vier ständige Deputationen und zwar 1) für milde Stiftungen, 2) für Ver
fassungsfragen und Haushaltplan, 3) eine ärztliche und 4) eine ökonomische 
Deputation für die Arbeitsanstalten erörtern die auftauchenden Beratbungs
gegenstände und sind in dringlichen Fragen regulativmässig zu selhständi-' 
ger Entscheidung ermächtigt. 

Der gesammte Armen-Versorgungs-Verband der Stadt ist in ,36 Armen
Distrikte und jeder von diesen in mehrere Pflegen, unter Berücksichtigung 
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der Lokalverhältnisse, abgetheilt. Die Armen· Vorsteher und Pfleger wer· 
den auf drei Jahre gPwählt und können vor deren Ablauf ihr Amt nur 
aus besonders erheblichen Gründen niederlegen. Die Ersteren sind Mit· 
glieder der Armen-Versorgungs-Behörde und berechtigt, an den Berathun· 
gen und Verhandlungen in den Plenarsitzungen Theil zu nehmen. Stimm· 
recht steht ihnen nur durch eine selbstgewählte Deputation zu. 

Die wichtigsten Anstalten der öffentlichen Armenpflege, ihre Einrichtung 
und Wirksamkeit sind folgende : 

1. Im Versorghaus (Armenhaus) fanden im Jahre 1868 299 Erwerbs· 
unfähige vollständige Verpflegung und verblieben am Jahresschlusse 209 
Personen (92 Männer und 117 Frauen). Verpflegt wurden überhaupt nach 
Köpfen und Tagen 81,184 Köpfe, durchschnittlich 221 Personen täglich 
(gegen 1867 2,49% mehr). Der Beköstigungsaufwand betrug 11,361 Thlr., 
pro Kopf jährlich 50 Thlr. - Ngr. 2 Pfg., täglich 4 Ngr. 1 Pfg.; der Ge-

• samrotaufwand mit Einschluss von Kleidung, WAsche, Beleuchtung, Heizung, 
Wohnung und Verwaltungskosten 17710 Thlr. 17 Ngr., pro Kopf 79 Thlr. 
16 Ngr. 9 Pfg. jährlich, pro Tag 6 Ngr. 5,2 Pfg. 

2. Die Arbeitsanstalt dient als Asyl für vorübergehend Obdachlose, 
hauptsächlich aber als Korrektionsanstalt für arbeitsscheue und vagabon· 
dirende Individuen, die zu Zwangsarbeiten ( Strassenreinigen, Erdarbeiten, 
Sandpochen, Dütenfabrikation, Haarzupfen, Schneiderei, Schmiede· und 
Böttcherarbeiten, Holzzerkleinern u. s. w.) angehalten werden. Je nach 
den Rückfällen und dem Verbalten bestehen 3 Klassen mit schärferer 
Disziplin, abwechselnder Kost und sonstigen dift"erirenden Korrektionsmit
teln. Der strengeren Disziplin sind die nur vorübergehend Obdachlosen 
nicht unterworfen. Bei einem Personalbestand von 209 Personen (153 
männliche und 56 weibliche) für Anfang 1868 wurden in demselben Jllhre 
346 männliche, incl. 125 von der König). Polizeidirektion detinirter, und 
3:t2 weibliche, incl. 267 von der genannten Direktion detinirter, in Summa 
668 Personen, aufgenommen und 648 (324 männliche und 324 weibliche) 
wieder entlassen, so dass Ende 1868 229 Personen (175 männliche und 54 
weibliche) verblieben. Pro Kopf und Tag wurden 71746 Köpfe (durch· 
schnittlieh 196,7) mit einem Gesammtaufwand von 21900 Tblr. (pro Kopt 
täglich 6 Ngr. 11/2 Pfg.) verpflegt. Die Zahl der nur wegen Obdachlosig· 
keit aufgenommenen Personen betrug in den letzten 3 Jahren 604 männ· 
liebe und 157 weibliche Personen. Der von der Stadtkasse zu gewährende 
Zuschuss stellt sich im Haushaltplan für 1869 auf 1093~ Thlr., der Arbeits· 
verdienst auf 9896 Tblr. heraus. 

Besondere Schwierigkeiten bildet für die Handhabung der Armenpolizei 
der Umstand, dass in den Jahren der politischen Reaktion unter dem Re· 
gime des Herrn von Beust der Stadtgemeinde zu Dresden, wie den meisten 
Städten des Landes, die Ausübung der Polizeibefugnisse abgenommen und 
blos die Funktionen der wohlfahrtspolizeilichen Fürsorge überlassen wurden. 
In Folge dieser Dopp~lstellung lässt dieser Zweig der Armenpflege an vie· 
len Orten die einheitliche Leitung vermissen, und es hat die keinesfalls 
zu rechtfertigende Beschränkung der Gemeinderechte, obgleich der Ge· 
meinde dadurch nicht unerhebliche Geldopfer erspart werden, auch hier 
zu mancherlei Unzuträglichkeilen Veranlassung gt·gebeo. 

3. In dem Asyl für Sieche finden arme unheilbare und geistes· 
schwache Personen, die in den Landesirrenanstalten nicht aufgenommen 
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werden können, Unte1·kommen und Pflege. Im Jahre 1868 wurden mit einem 
Aufwand von 7948 Thlr. 28382 Köpfe (durchschnittlich 77 Personen) ver
pflegt. Die Kosten stellten sich demnach pro Kopf jährlich auf 1021/s Thlr., 
täglich auf 8 Ngr. 4 Pfg. Im Haushaltpllln für 1869 ist der Zuschuss der 
Stadtkas~e auf 8697 Thlr. berechnet. 

4. Erkrankte Arme erhalten durch die Armenärzte freie Kur, in 
besonderen Fällen auf Verordnung des Arztes spezielle Krankenkost gegen 
Anweisung auf Speisemarken. 

Zur Aufnahme in das Stadtkrankenhaus bedarf es der AnZ'eige 
eines Armenvorstebers, warum der Kranke nicht in seiner Wohnung ärzt
lich behandelt und verpflegt werden kann. Im Haushaltplan sind für 1869 
in Betreff der Armenkrankenpflege folgende Posten ausgeworfen: 

11,000 Thlr. Y erpfleguugskosten der Armenkasse an das Stadtkran
kenhaus, 

4,64() " Medizinalpflege der Hauskranken (Armenärzte, Medika
mente, Bäder, Speisung der Kranken, Hrillen etc.) 

2,080 " Pflegegelder für in Dresden Heimathsberechtigte, aber in 
andern Landesanstalten versorgte geisteskranke, sieche 

500 
100 " 

18,320 Thlr. 

und blinde Arme, 
Beitrag an die Kinderheilanstalt, 

" " den Augenkrankenheilverein 

Im Uebrigen übernimmt das Stadtkrankenhaus die Pflege nicht unter
stützungsbedürftiger Personen gegen Entschädigung, bedarf aber ausser 
jenen 11,000 Thlr. für verpflegte Arme noch über 10,000 Thlr. Zuschuss 
aus der Stadtkasse. Dienstboten verpflegt das Krankenhaus im Krankheits
fall gegen einen obligatorischen Beitrag von jährlich 1 Thlr. zu der be
stehenden Dienstbotenkrankenkasse, Gewerbsgehilfen gegen fest vereinbarte 
Sätze, die von der betreffenden Gesellen- und Fabrikkrankenkasse (täglich 
10 Ngr. für die erkrankte Person) zu zahlen sind. 

5. Können für Verstorbene die Begräbnis s k o s t e n von den Ange· 
hörigen nicht aufgebracht werden, und erweist sich d!.'r Nachlass als un
zureichend, so erfolgt das Begrä.bniss auf Kosten der Armenkasse. Für 
1869 sind 1100 Tblr. Beerdigungsgelder ausgeworfen worden. 

6. Das Maternibospital gewährt alten Bürgerswittwen und deren 
Töchtern für ein Einkaufsgeld ,·on 100 Thlr. freie Station, ebenso 

7. Das Hohenthal'sche Versorghaus für alte in Dresden hei
mathsberechtigte Personen. 

8. Für das Bürgerhospital (Aufnahme alter arbeitsunfähiger Bür
ger), ist zur Gründung eines eignen Gebäudes ein separater Fond von 
bis jetzt 110,000 Thlr. angesammelt worden. 

9. Für die Waisenversorgung besteht das gemischte System der 
Unterbringung elternloser Kinder in Anstalten und in Familien. In dem 
städtischen Waisenhaus, einer schon 1687 bestätigten Stiftung mit 
eigener Kirche und Schule wie mit bedeutenden Separatfonds, befanden 
sich Anfang 1869 56 Knaben und 43 Mädchen, in Summa 99 Waisen. Für 
1869 wurden im Haushaltplan 11,354 Thlr. mit einem städtischen Zuschuss 
von 8134 Thlr. ausgeworfen. Nicht unerwähnt mag bleiben, dass, um den 
Eindruck der Exklusivität zu mindern, die Waisenbausschule auch nicht 
verwaisten Kindern geöffnet ist. - Ausser den weiter vorhandenen beiden 
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Pflegeanstalte'n fflr Knaben und Mädchen, zur Unterbringung so
wohl von Waisen wie zur vorübergebenden Aufnahme solcher Kinder, die 
wegen Krankheit, Haft, unordentlichen Lebenswandels ihrer Eltern, zu Haus 
sich nicht Oberlassen bleiben können, sind die Kinder k o Ion i e n nennen&· 
werth, um deren Gründung Pastor Fränzel in Maxen sich ein ganz un· 
zweifelhaftes Verdienst erworben hat. Die verwaisten, über 6 Jahr alten 
Kinder werden in gut beleumundeten Familien auf dem Lande untergebracht 
und zahlt die Armenkasse pro Kind monatlieb 2•/2 Tblr., ausserdem gegen
wärtig noch 2js Tblr. als monatliche Tbeuerungszulage. Untergebracht 
waren im Jahre 1868 Knaben. Mädchen. Summa. 

in einzelnen Familien 11 25 36 
Waisenkolonie Maxen 27 19 44> 

" Kötzschenbroda 5 4 9 
" Dobna 17 16 M 

Pflegeanstalten 68 56 124 
Waisenbaus 56 43 99 

184 163 347. 
10. Im Stadtfindelhause, einer uralten Stiftung, welche die Auf

nahme armer Kinder bis zum 6. Lebensjahre bezweckt und gegenwärtig 
noch Ueberschuss liefert, wurden in 1868 104 Kinder (53 Knaben, 51 Mäd· 
eben) verpflegt, von denen 40 Kinder den Eltern zurückgegeben, 9 in an
dere Anstalten versetzt wurden, 28 starben und am Jahresschluss 27 ver
blieben. Die Kosten beliefen sich pro Kopf auf jährlich 92 Thlr. 13 Ngr. 
8 Pfg., oder 7 Ngr. 61/t Pfg. täglich. 

11. Der Aufwand für Unterbringung armer konfirmirter 
Knaben als Lehrlinge bei Handwerkern wird gleichfalls von der Armen
kasse getragen und beliefen sich die Kosten in 1868 auf 225 Thlr. 1 Ngr. 

12. Der Schulunterricht für Kinder armer Eltern wird ent
weder ganz unentgeltlich oder gegen sehr ermässigtes Schulgeld ertheilt. 
Ausser andern Armenscbulen, welche durch Stiftungen begründet und durch 
Privatvereine unterhalten werden, bestehen 5 Gemeinde- (Armen-) Schulen 
die bei einer Einnahme von 3149 Thlr. einen städtischen Zuschuss von 
33210 Thlr. erfordern. 

13. Wa11 die direkten Unterstützungen betrifft, so werden Almosen 
an baarem Gelde nur auf das laufende Jahr und zwar in der Regel nur 
für die Wintermonate bewilligt. Ausnahmen finden Statt, wenn der betref
fende Arme gänzlich erwerbsunfähig ist, oder wenn das Almosen überhaupt 
nur auf eine kürzere Zeit, z. B. nur auf Dauer der Krankheit, bewilligt 
worden ist. 

In der Regel tritt bei jedem Almosen (jedoch nicht bei Erziehungs
beihülfen und Pfleggeld) während der Sommermonate (von der 18. bis mit 
der 43. Woche des laufenden Jahres) eine Verringerung dergestalt ein, dass 
in dieser Zeit von jedem wöchentlichen Almosen von 11 bis mit 14 Groschen 
1 Ngr., von 15 bis mit 20 Groschen 2 Ngr., von 21 bis mit 25 Groschen 
3 Ngr. und darüber 4 Ngr. gekürzt werden. Jeder Almosenempfänger, 
welcher auszugehen vermag, muss persönlich, bei Verlust des wöchentlichen 
Almosens, zu den bestimmten Stunden bei seinem Armenpfleger sich ein
finden , und diesen um die Auszahlung des Almosens gegen Eintragung 
desselben in das Almosenbuch ersuchen. 

In Betreff der Erziehungsbeihülfen für Kinder wird angenommen, 
dass in der Regel zwei gesunde Eltern 4, ein gesunder Vater 3 und eine 
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an Stiftungsgeldern mit den speziell für das Armenwesen bestimmten Ab· 
gaben, den Beiträgen des K. Hofs, der Staatskasse u. s. w. beläuft sich die 
jährlich von der öffentlichen Armenpflege verwendete Summe auf ·circa 
222,000 Thlr. 

Wie hoch der Betrag der privaten Armenunterstützung jährlich an· 
steigt, ist nach Ziffern nicht zu ermitteln gewesen ; doch dürfte nach glaub
würdigen Schätzungen mit circa 120,000 Thlr. die Hälfte der Summe für 
offizielle Armenpflege sicher überschritten werden. So wirken für p ri • 
v a t e Armen • Kranken p fl e g e: die Diakonissenanstalt, das Zentral
impfinstitut , die Kinderheilanstalt , der Augenkrankenheilverein , der 
Krankenhülfsverein, mehrere Armenkliniken u. a. m.; fnr körperliche 
Pflege überhaupt: die Anstalten des Frauenvereins mit seiner Speise
anstalt, der Kinderbewahranstalt, Wöchnerinnenpflege und der Säuglings· 
Bewahranstalt (Krippe), ebenso die öffentlichen Speiseanstalten; für Ar
beitsbeschaffung: der Kinderbeschäftigungsverein, die Anstalt für 
Arbeitsnachweisung und das Arbeitsnachweisungsbüreau des Gewerbvereins; 
für vorwiegend sittliche und intellektuelle Zwecke: der Verein 
zur Verbreitung wohlfeiler Volksbücher, die Marianstiftung, das Asyl für 
taubstumme Mädchen, die Bibelgesellschaft u. A. - Ihrer allgemeinen 
Tendenzen wegen, namentlich bei der Versorgung verschämter Armen, sind 
endlich zu erwähnen 1) der mit bedeutenden Vermächtnissen ausgestattete 
Verein zu Rath und That (Gewährung unverzinslicher Vorschüsse an 
unverschuldet heruntergekommene Handwerker und Künstler; Unterhaltung 
einer Freischule für jetzt 450 Kinder, Gewährung ausserordentlicher Unter· 
Stützungen an verschämte Arme); 2) der Hülfsverein (materielle Unter· 
Stützungen verschämter Dürftiger mit Lebensmitteln, nie mit baarem 
Geld; Berathung der häuslichen Angelegenheiten, hauptsächlich Einwirkung 
auf Betriebsamkeit und Erwerb , Kindererziehung und geordneten Haus
halt; Arbeitsbeschaffung; Erweckung und Befestigung von Religion und 
Sittlichkeit). - Ausser den genannten Vereinen enthalten die Statuten 
einer grossen Anzahl von Gesellschaften, Korporationen (Innungen) und 
sonstigen Verbtinden (z. B. Freimaurer) die Verpflichtung, wohlthätig gegen 
verarmte Mitglieder und Nichtmitgliedtlr einzutreten , wie schliesslich die 
Armenunterstützungen seitens der Privaten a~f eigene Hand und im Stillen, 
so wenig angebracht sie in manchen Fällen sein mögen, in ihrer Summe 
sicher sehr ansehnliche Beträge erreichen. 

Chemnitz (58,573 Einwohner). 

Hervorragende Fabrikstadt - Maschinenbau, Weberei. 
Gemeinde-Besitzthorn 625,985 Thlr. 
Gemeinde-Schulden 455,301 " 

Das Armenversorgungsamt besteht aus einem ersten und zweiten Vor· 
steher, je drei Mitgliedern des Stadtraths und der Stadtverordneten, je 
einem Geistlichen der 3 Parochien, den mit der ärztlichen Behandlung der 
Armen beauftr11gten Aerzten, aus den Hauptarmenpflegern der 32 Armen
bezirke, einem Kassirer und einem Sekretär. Die Wahl der Vorsteher, des 
Kassirers, des Sekretärs und der Armenärzte steht dem Stadtrathe zu. 
Das Armenversorgungsamt kann jedoch zu jeder dieser Stellen 3 Personen 
vorschlagen, aus welchen dann der Stadtrath seine Wahl zu treffen hat. 
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Dem Armenversorgungsamt liegen in der Hauptsache folgende Geschäfte 
ob: 1) die Armenkasse zu verwalten; 2) jedes Jahr bis Ende August einen 
Haushaltplan zu entwerfen; 3) alljahrlieh über seine Verwaltung Rechnung 
abzulegen; 4) liei Bedarf ausserordentlicher Mittel in Zeiten besondere An
träge an den Stadtrath zu stellen; 5) nach vorgängiger Kognition und 
Dekretsertheilung durch den Stadtrath die der Armenkasse gehörigen Ka
pitalien auszuleihen; 6) Maasregeln gegen Arbeitslosigkeit und Verarmung 
vorzuschlagen und 7) überhaupt alle in das Armenwesen einschlagende 
Angelegenheiten zu begutachten. 

Ausserdem liegt dem Armenversorgungsamte ob: 8) die Hülfsbedflrf· 
tigkeit der Armen zu erörtern und, soweit nöthig, Unterstützung zu ge
währen. 9) . Verpflegungskontrakte mit Privaten, denen Arme zur Verpfle
gung resp. Erziehung übergeben werden soUen, ebenso mit auswärtigen 
Gemeinden, wegen gegenseitiger Verpflegung der heimathsberechtigten 
aber an andern Orten wohnhaften, Armen, abzuschliessen. 

Ausser den in der Armenordnung von 1840 gedachten allgemeinen 
Einnahmen fliessen der Armenkasse noch insbesondere zu: 1) von der Kauf
oder durch Sachverständige ausgemittelten W erthsumme aller städtischen 
Grundstücke bei Besitzveränderungen jeder Art •;a Prozent; 2) von Jedem, 
welcher als Schutzverwandter aufgenommen wird, soweit es gesetzlieh einer 
ausdrflcklichen Aufnahme bedarf, bis 5 Thlr. nach Ermessen des Rathes; 
3) die Seitens des Stadtraths erhobenen, nach verfassungsmässigen Grund
sätzen festgestellten Armen·anlagen; endlich 4) die sonst nach Vorschrift 
der Landesgesetze, ausser der Armenordnung, den Orts·A~enkassen zuzu
weisenden Einnahmen, z. B. der antheilige Erlös aus den Jagdkarten. 

Es bestehen folgende, der öffentlichen Armenunterstützung gewidmete 
Anstalten: 

1. Das Armenversorgungsamt hält allwöchentlich eine Sitzung. 
Bei demselben sind 5 Armenärzte, 1 Augen- und Ohrenarzt (mit einem 
jährlichen Honorar von je 80 Thlr.) ein Armenimpfarzt, ein Armen-Wund
und Geburtshilfsarzt angesteUt. Der Sekretär-ist gegenwärtig besoldet und 
juristisch befahigt. Das Armenversorgungsamt zahlt das Schulgeld für 
arme Schulkinder an die hiesige Bürgerschule, da abgesonderte Armen
schulen nicht existiren; es gewährt Unterstützungen an Geld, Kleidung, 
Speisen, Feuerung, ärztliche Hülfe, Medikamente, mechanische Hülfs- und 
Heilmittel (Bruchbandagen, Brillen etc.) in die Wohnung des Armen, 
während 

2. Das Armenhaus, welches sowohl .zur Aufnahme und vollen Verpfle
gung der Armen, als auch zur Gewährung von Wohnung für zeitweilig ob
dachlos geworden~ Einwohner, letztere gegen Erlegung eines geringen 
Miethszinses (wöchentlich 3 Ngr.) bestimmt ist. 

Im Jahre 1866 haben 2060 Personen (monatlich 170) im Jahre 1867 
1732 Personen (monatlich 141) Aufnahme resp. volle Verpflegung erhalten. 

Mit dem Armenhause (in solchem untergebracht) ist 
a. Die Arbeits- und· Versorganstalt für verwahrloste, oder der 

Verwahrlosung ausgesetzte (nicht nur hier heimathsberechtigte, sondern 
überhaupt hier wohnhafte) Schulkinder seit dem Jahre 1868 verbunden. 
Durchschnittlich waren 38 Kinder, (26 Knaben, 12 Mädchen) untergebracht. 
Die Unterhaltungskosten belaufen sich pro Kopf täglich auf 28 Pfennige. 

4. Das städtische Waisenhaus besitzt ein eigenes Haus mit an· 
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grenzenden Feldern, eigene Schule und eigene Lehrer. Die Kinder wer
den zu Feldarbeiten verwendet. Aufgenommen waren: 

Im Jahre 1866 19 Knaben, 17 Mädchen 
" " 1867 19 " 16 " 
" " 1868 20 " 19 " 

5. Das Hospital zu St. Georg gewährt einer Anzahl alter, unbe-
scholtener Personen beiderlei Geschlechts, die hier heimathsberechtigt, oder 
hiesige Bürger sind, Unterkommen, und einen Beitrag zu ihrem Unterhalt. 
In 1867 fanden 24 Männer und 44 Frauen Aufnahme. 

6. Das Stadtkrankenhaus ist in seiner jetzigen Gestalt im Jahre 
1853 gegründet, und wurden in 1866 : 1362, in 1867: 1394 Personen ver
pflegt. Mildthätige Vereine und Kassen geniessen theilweise Ermässigung 
der Kurkosten. Für hier verpflegte Arme wurden von der Stadt Chemnitz 
in 1867: 4479 Thlr. 19 Sgr. gezahlt. 

7. Die städtische Speiseanstalt besteht ohne Unterbrechung 
seit 1847. Sie giebt Speiseportionen zum Selbstkostenpreise ab, und wur· 
den in 1866: 125463 Portionen für 4800 Thlr., in 1867: 131952 Portionen 
für 4885 Thlr, abgegeben. 

8. In der seit 1840 bestehenden Zwangsarbeitsanstal~ werden 
hier heimathsberechtigte, arbeitsscheue Individuen männlichen Geschlechts 
aufgenommen und gegen volle Verpflegung zu kommunliehen Arbeiten 
(Strassenreinigen etc.) verwendet. Die Zahl der Anstaltszöglinge beträgt 
durchschnittlich 30-35. 

9. Mit Hülfe der Dienstbotenkrankenkasse, (jährliche Steuer 
für männliche Dienstboten 1 Thlr., für weibliche 2fs Thlr.), sind in 1866 : 
322; 1867: 323 und 1868: 365 Personen kurirt worden. An Zuschuss wur· 
den in 1867, 2491 Thlr. aus kommunliehen Mitteln gewährt. 

10. Der kommunliehe (Armen·) Reservefond wird in Zeiten 
allgemeinen Verdienstes angesammelt, um in Nothzeiten durch Arbeits
gewährung brodlosen Leuten Unterstützung zu verschaffen. Die Einrich· 
tung soll sich bereits mehrfach als vorzüglich bewährt haben. 

11. Das im Jahre 1855 zur Rettung verwahrloster, oder der Verwahr· 
Iosung ausgesetzter Kinder gegründete Johanneuin besitzt ein eigenes 
Grundstück mit Wohn· und Wirthschaftsgebäuden, eigene Schule und 
Lehrer. Gegenwärtig sind in dem Anstaltshause 12 Knaben und 2 Mäd· 
eben untergebracht; ausserdem noch eine Anzahl ausseehalb der Anstalt 
wohnende bereits konfirmirte Zöglinge. Der Stifter, ein hiesiger Bürger, 
hat eine bedeutende Vermehrung des Stiftungskapitals (30000 Thlr.) durch 
Testamentsverfügung zugesichert. Hierzu wird noch in der nächsten Zeit 
eine unter städtischer Leitung und Garantie stehende 

12. Allgemeine Krankenkasse für Fabrikgehülfen, Arbeiter, 
Lehrlinge treten. (Gesetz vom 23. Juni 1868.) 

· Die Einnahme und Ausgabe der vorgenannten Anstalten betrng in den 
Jahren 1867 und 1868: (s. pag. 185.) 

Ausser diesen kommunalen Anstalten sind noch als Privatwohlthätig· 
keitsanstalten zu erwähnen: 

_1, Der Verein zu Rathund That, welcher den Zweck bat, unverschul· 
dete, durch besondere Verhältnisse hervorgerufene (also in der Regel bald vor· 
übergehende) Nothzustände würdiger Personen zu lindern. Der Verein ent· 
stand zunächst, um die durch den K'rieg im Jahre 1866 hervorgerufene Noth 
heben zu helfen, setzt aber auch jetzt noch sein gemeinnütziges Streben fort. 
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:Fälle von Unterstützungsbedürftigkeit stets zur rechtzeitigen Kenntniss der 
Armenversorgungsbehörde gelangen, andererseits aber auch den Unterstüz
zungsuchenden in der Regel rasche Hülfe gebracht werden konnte. Von 
den beiden Armen h ä u s e r n ist das erste zur Versorgung erwerbsunfä
higer, wie zur zwangsweisen Beschäftigung arbeitsscheuer und zur korrektio
neilen Behandlung moralisch verderbter Armen, d.as zweite zur Aufnahme 
obdachloser Armer, die sich und ihre Familie noch selbst zu erhalten im 
Stande sind, bestimmt. 

Wenn die Aufnahme einer Person in das Korrektions-Arbeits
haus nothwendig erscheint, ist dieselbe vor der versammelten Armenver
sorgungsbehörde zu einer geregelten Lebensweise unter der Androhung 
zu ermahnen, dass ausserdem ihre Stellung unter polizeiliche Aufsicht 
oder unter Vormundschaft werde beantragt werden, und, wenn dies frucht
los geblieben, unverzüglich die erforderlichen Anträge bei der zuständigen 
Behörde zu stellen seien. 

Zur Verhinderung der gänzlichen Verarmung arbeitswilliger, in unver
schuldete Noth geratheuer Personen ist dagegen die Armenversorgungs
behörde ermächtigt, unverzinsliche, in bestimmten Raten zurückzuzahlende 
Darlehne bis zur Höhe von 10 Thaiern aus der Armenkasse zu gewähren. 

Die seit 1867 als selbständige Anstalt eingerichtete Waisenanstalt 
ist nur interimistischer Natur und zählt gegenwärtig 50 Kinder; es beab
sichtigt jedoch die Stadtgemeinde, sobald der jetzt bereits auf etwa 
7000 Thlr. angewachsene Waisenhausbaufond die nöthige Stärke erlangt 
haben wird, eine den Ansprüchen der Stadt Rechnung tragende Waisen
anstalt zu errichten. 

Was die Statistik betrifft, so fanden sich: 
Einwohner. Almosenempfä.nger. Im I. Arbeitshaus. Waisen. 

In 1864 20685 125 18 36 
" 1865 22470 133 20 32 
" 1866 22470 140 20 . 65 
" 1867 24257 135 24 70 
" 1868 24257 132 34 79 

Die wesentliche Erhöhung der Zahl der Waisen hat ihren Grund in 
der Choleraepidemie 'von 1866; im Uebrigen ist eine unverhältnissmä.ssige 
Zunahme der Armuth nicht wahrzunehmen gewesen. 

Durchschnittlich erhielt ein Almosenempfänger in 1868 pro Woche 
151/2 Ngr.; an Ziehgeld wurde wöchentlich 121/2 Ngr. gezahlt. 

Im Haushaltplan für 1869 ist für das Armenwesen die Einnahme mit 
15759 Thlr., die Ausgabe mit 15693 Thlr. veranschlagt worden (18,89 Ngr. 
pro Kopf). 

Für die Einnahmen bilden die Hauptposten: 
613 Thlr. Zinsen von Legaten. 
350 " Aufnahme- Gebühren bei Antritt des Bürgerrechtes 

(1-2 Thlr. für jeden Fall). 
625 Gebühren bei Besitzveränderungen (2/t~% der Kauf-

70 
400 

9600 

" 
" 

summe). 
Jagdkarten. 
Hundesteuer. 
durch Auflagen aufzubringen. 
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Meissen (11262 Einwohner). 

(Aktives städtisches Vermögen 194570 Thlr. 
PaBBiva . . . . . . . . 22791 " 

Fabrikation von Porzellan- und Thonwaaren, Eisengiesserei, Metall
industrie, Elbhandel, Drechslerwaaren, Weinbau).· 

Die Einnahmen der Armenkasse betrugen in 1867, ausser den nur 
durchlaufenden Posten, 5393 Thlr., incl. 3420 Tblr. aufgebrachte Anlagen. 
Von letzteren kommen auf den Kopf der Bevölkerung annähernd 10 N gr., 
eine Ziffer, die sich wegen der Nicbtzuziehung des Militärs (500 Mann) in 
Wirklichkeit für die Kontribuenten um 4 Pf. jährlich erhöht. 

Die Gesammtausgabe betrug für 215 unterstützte Arme ca. 5500 Thlr., 
pro Kopf 14 Ngr. 3 Pf. jährlich. Aus besonderen Stiftungen wurden noch 
circa 600 Thlr. auf ähnliche Zwecke verwendet. - Die Beträge, welcha 
die Privatmildthätigkeit ohne Wissen der öffentlichen Armenpflege spendet, 
entziehen sich der Berechnung; geschätzt werden sie, einschliesslich der 
Gaben an die nicht ganz unterdrückte, obwohl sehr verminderte, Bettelei, 
mindestens ebenso hoch als die Beträge bei der geregelten Armenpflege. 

Hauptposten der Ausgaben der Armenpflege bilden: 
1446 Thlr. baares Almosen, · 
351 " für in öffentlichen Anstalten Versorgte, 

1310 " Zuschuss zu deri Kassen des Krankenhauses, 
521 " Brod- und Speisemarken, 
108 " Brennmaterial für Arme, grösstentheils in Natur ge

währt durch Portionen Steinkohlen. 
Die Unterstützungen beginnen bei verminderter, aber noch nicht ganz 

aufgehobener Erwerbsfähigkeit, namentlich bei Wittwen in den 60er Le
bensjahren, mit Gewährung von jährlich 8-12 Thlr. haar, überdies Brenn
material und ca. 72-98 Pfund Brpd, und steigen bei Personen mit meh
reren unversorgten Kindern auf das Doppelte, eventuell bis zu völliger 
Versorgung im Armenhause unter Gewährung aller Lebensmittel. 

Das Krankenhaus, mit zwei jedoch in der Hauptsache auf Privat
praxis angewiesenen Aerzten und einem Aufseher, verpflegt arme Kranke, 
die fortwährender Pflege bedürfen, und solche in ihrer Wohnung nicht 
haben, Fremde auf Antrag gegen täglich 10 Ngr. Entschädigung, Nicht
zahlungsfähige bis zur Reise, bez. Transportfähigkeit in die auswärtige 
Heimatb. In 1867 wurden 226 Kranke verpflegt. 

Theils von früherer Zeit her, theils in Folge der neueren Gesetz
gebung sind Fabrikarbeiter und Handwerksgehülfen verpflichtet, sich einer 
Kranken- und Begräbnisskasse anzuscbliessen. Für die meisten Fabriken 
sowie für mehrere Innungen bestehen besondere Kassen; nur ein Theil der 
Innungen und kleineren Gewerbsetablissements hat sich zu einer Kranken
kasse unter gemeinschaftlieber Verwaltung vereinigt. Die Kranken em
pfangen Kur und Unterstützung in ihrer Behausung oder werden im Kran
kenhause behandelt. Die Beiträge der Theilnebmer wechseln zwischen 
3 bis 71/2 Ngr. monatlich; für Gewerbsgehülfen hat in der Regel eine Mo
natssteuer von 4-5 Ngr. ausgereicht. Eine Dienstbotenkranken-
kasse mit freiwilliger Betheiligung der Herrschaften od~r Dienstboten ist, • 
der Anregung ungeachtet, nicht zu Stande gekommen; doch wird die obli
gatorische Einführung beabsichtigt. 

13* 
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Das Armenhaus umfasst, unter Aufsieht eines verheiratbeten Auf
sehers, a) freie Bewohner, d. h. Personen (in 1867, 23) bez. Familien, wel
chen nur das ihnen sonst mangelnde Obdach gewährt wird, d~e aber übri
gens Almosen nicht empfangen, sogar einen geringen Miethzins zu be
zahlen haben, und ihren Geschäften nachgehen. Wer über 3 Monate, oder 
nach einer bisweilen etwas verlängerten Frist, noch kein Obdach gefunden 
hat, oder wer wiederholt obdach- und erwerblos in's Armenhaus kommt, 
wird b) als Zwangsarbeiter (in 1867, 9-19) eingestellt. Strengerer Haus
ordnung, eventuell sogar körperlicher Züchtigung unterworfen, empfängt 
derselbe alle Lebensmittel von und in der Anstalt, und wird den ganzen 
Tag zu allen ihm angewiesenen Arbeiten (Bau- und Erdarbeiten, Sand
pochen, Stroh- und Schilfßechten, Federschleissen) angehalten, die jedoch 
die Leistungen eines freien Arbeiters oder Dienstboten nicht übersteigen, 
ja meist nicht erreichen. Die Einstellung als Zwangsarbeiter, namentlich 
die Entziehung der eigenen Verwendung des Erwerbes und die graue 
Kleidung wird von den Häuslingen noch gefürchtet, und ist oft das einzig 
wirksame Abschreckungsmittel für arbeitscheue Personen. - Wer aus 
Altersschwäche und sonst arbeitsunfähig ist, wird, soweit er nicht auf 
Kosten der Armenkasse ausserhalb untergebracht ist, im Armenhause auf
genommen (in 1867, 10-20) und soweit möglich zu leichten Arbeiten an
gehalten. Die Verpflegungskosten der Zwangsarbeiter und Versorgten dif
feriren mit den Lebensmittelpreisen von 30 bis 37 Pfennigen täglich; nur 
bei besonderen Anstrengungen, zufriedenstellender Aufführung und gutem 
Erwerb wird zu der übrigens erträglichen und geniessbaren Kost den 
Zwangsarbeitern zu Beschaffung von Bier, Butter, Taback etc. von ihrem 
Erwerbe etwas zugelegt. Wer Arbeitsverdienst und Obdach anderswo 
nachweist, wird aus dem Hause entlassen und empfängt den etwaigen 
Ueberverdienst; Personen, die schon öfters Zwangsarbeiter waren, wird 
für künftige Bedarfsfälle und auf Rechnung bisweilen Etwas vom Ueber
verdienst zurückbehalten. 

Die KI einkinderbewahr-Ans talt, (Marienstiftung) nimmt während 
der Wochentage Kinder der ärmeren Klassen, sobald sie nur laufen 
können, bis zur Schulfähigkeit auf, und gewährt ihnen für täglich 6 Pf. 
Aufsicht und vollständige Verpflegung von früh 6 Uhr an bis zur Abend
zeit. - Krippen sind hier nicht vorhanden. 

Die Versorgung armer Kinder (in 1867: 68), soweit sie der Armen
kasse obliegt, und soweit dieselbe nicht durch den Waisenverein in dem 
Waisenhause zu Pirna und in besonderen Fällen auf dem Lande geschieht, 
erfolgt durch Unterbringung bei geeigneten, in gutem Rufe stehenden Fa
milien der ärmeren Klassen für ein jährliches Alimentationsquantum von 
12 bis 18 Thlr.. und ausserdem gelegentliehe Beschaffung von Kleidern. 
Mädchen werden stets lieber aufgenommen, als Knaben. Für ganz kleine 
Kinder unter 1 Jahr ist ein höheres Ziehgeld, bis zu 15 bis 20 Ngr. wö· 
ehentlich, zu bewilligen. 

Konfirmanden werden durch Sammlungen freiwilliger Gaben und Zu
schuss aus der Armenkasse mit der erforderlichen Bekleidung versehen. 
Konfirmirte Kinder müssen, sohald sie nach zurückgelegtem 14. Lebens
jahre der Schule entlassen, gesund und arbeitsfähig sind, sich ohne weitere 
Unterstützung selbst forthelfen und es wird Handwerkslehrlingen nur in 
seltenen Fällen zu Handwerkszeug ete. eine kleine Beihülfe gewährt. 
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einer "gefühlsreichen Hu~anität" nur wenig entspricht, wird man 
die Armenversorgung innerhalb der sächsischen Stadtgemeinden 
in nur wenigen Orten dürftig, in den meisten ausreichend , in 
mancher Stadt sogar reichlich nennen müssen, besonders, wenn 
man nicht übersieht, dass die Privatarmenpflege durch gemein
nützige Vereine in vielen Städten wirksam mit eintritt, und nicht 
selten quantitativ, vorzugsweise aber qualitativ, mehr zu leisten 
vermag, als die offizielle Armenversorgung durch die Gemeinde
behörden. Man wird sich weiter zu vergegenwärtigen haben, dass 
durch die bessere Pflege der materiellen Interessen, grösset:e Sorg
falt der Medizinalpolizei (breitere Strassen, gesundere Wohnungen, 
besseres Trinkwasser etc.), durch Errichtung von Sparkassen, Leih
anstalten, weiter durch Sonntagsschulen, Volksbibliotheken, Museen 
und sonstige Bildungsinstitute, durch den wachsenden Verkehr, 
endlich durch bessere und freiere Gesetzgebung die wirksamste 
Armenpflege, d. h. vorbeugende und verhütende Maasregeln gegen 
Krankheit und Arbeitslosigkeit, wenigstens eingeleitet und damit 
Einrichtungen geschaffen worden sind, die mehr oder weniger auch 
dem bereits Verarmten zu Gute kommen. 

IU. Die Armenpflege des platten Lande~. 

Während die Städte mit selbständiger Polizeiverwaltung ihre 
Armenpflege entsprechend organish·en und ihrer grösseren. Bevöl
kerungszahl wegen für eine höhere Zahl notorisch Armer bessere 
gemeinsame Einrichtungen treffen konnten, befand sich noch vor we
nigen Jahren die Armenpflege des platten Landes in einem durch
aus unbefriedigenden Zustand. Der Grund war ein doppelter. In 
Sachsen giebt es zwar unter 3801 Ortschaften, worunter 142 Städte, 
allein 79 Dörfer mit mehr als 2000 Einw. (darunter solche mit 
über 7000 Seelen); die grosse Mehrzahl besitzt aber weniger als 
je 500 Seelen und steigt in den Ackerbaudistrikten bisweilen unter 
100 herab. Da in der Regel jedes Dorf eine eigene Gemeinde 
und gesetzlich einen eigenen Heimathsbezirk bildet, waren die 
Unterstützungs-Territorien viel zu klein, um bei zufällig starker 
Armenfrequenz nur das N othdürftigste leisten zu können. Von 
einer Organisation der Armenpflege, wie in den grösseren Städten, 
konnte gar nicht die Rede sein. - Die sä~hsische Armenordnung 
verlangt aber nicht blos die Fürsorge für verarmte oder der Ver
armung nahe stehende Personen, sondern auch die Ausübung eines 
polizeilichen Zwangs gegen arbeitsscheue Personen. Alle damit 
in Verbindung stehenden polizeilichen Maasregeln gehören jedoch 
nicht zur Befugniss der ländlichen Armenbehörde, sondern zum 
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Beruf der Polizeibehörde, d. b. des Gerichtsamts, und mit letzte
rem _hat sich die Armenbehörde in jedem einzelnen FaJl, wo gegen 
eine arbeitsscheue Person ein Zwangsverfahren stattfinden soll, zu
nächst ins Einvernehmen zu setzen. Diese Trennung von Geschäf
ten wirkt auf die Verwaltung des ländlichen Armenwesens ungünstig 
ein, und es fehlt der ländlichen Armenbehörde zu ein6r vollen Ent
wickeln ng die Selbständigkeit. Selbstverständlich gingen die V er
treter der kleinen Gemeinden und das vorgesetzte Gerichtsamt in 
ihren Ansichten häufig weit auseinander. In ihren Bewilligungen 
wollte sich die Genieinde oft zu dem N othdürftigsten nicht ver
stehen, während das Gerichtsamt in seinen Anordnungen nicht 
selten weit über Zweck und Ziel hinausging. Waren diese Strei
tigkeiten, zu denen noch unerquickliche Erörterungen über die 
Heimathsangehörigkeit, über den Bau von Armen- (Gemeinde-) 
Häusern, über die Höhe des wöchentlich zu zahlenden Unter
stützungsgeldes, über das Armenschulgeld, Begräbnisskosten, über 
Lohn und Beköstigung der Zwangsarbeiter, über Beschaffung von 
Kleidung und Lagerstätten etc. kamen, wenig geeignet, den rech
ten humanen Sinn für die vorsorgende Armenpflege des platten 
Landes aufkommen zu lassen, so erwies sich auf der andern Seite 
trotz vermehrter Gensdarmarie die Polizei des Staats der wach
senden Bettelei gegenüber geradezu ganz ohnmächtig, bis endlich 
die Lajdgemeinden sich zur Selbsthülfe entschlossen und durch 
Begründung von Armenvereinen, von denen bis über 80 mit gegen 
J 600 Ortschaften bestanden haben, zunächst der Bettelei entgegen 
wirkten. Ausser dem energischen Vorgehen gegen Bettler seitens 
der Gemeinde (Anstellung von Tagewächtern, Ablieferung der 
Bettler an die Gerichtsämter) wirkte am besten die gegenseitige 
Verpflichtung der Verbandsmitglieder, keinem Bettler eine Unter
stützung zu verabreichen, im Uebertretungsfalle aber sich zu einer 
bestimmten Strafzahlung zu verstehen. So vielfach diese Maas
regel als inhuman angegriffen worden ist, so hat sie doch die 
Bettelei gründlich beseitigt und es haben erst diese Armenvereine zu 
einer Besserm1g des sehr im Argen liegenden ländlichen .Armen
wesens den Anstoss gegeben. Der Gedanke lag nicht fern, die 
bereits bestehenden V er bände, wenn nicht mit der gesammten 
Armenpflege, so doch mit der Durchführung armenpolizeilicher 
Maasregeln, zu beauftragen, und, nachdem eine Generalversammlung 
der sächsischen Armenbezirksvereine am 31. März 1857 der Idee 
grössere Verbreitung gegeben hatte, erschien am 27. April 1858 
ein Gesetzentwurf, welcher die Bildung grösserer Armenverbände 
zum Zweck hatte. Empfohlen wurde hierbei: 1) Abstellung und 
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